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I. 1

Großhlrzo glich-Badisch es
Regierungsblatt.

Carlsruhe , den 5. Jänner 1812 .

Verordnungen.

Wir Larl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden, Herzog zu Zähringen,
Landgraf zu Nellenbmg re.; Oder - und Erbherr der Baar
und zu Stichlingen , samt Heiligenderg, Hausen, Möskirch,
Hohenhöwen, WLldenstein und Waldsberg, zu Mosbach
samt Düren , Bischofsheim, Hartheim und Lauda , des
Klettgaus , zu Krautheim, zu Wertheim, zu Neidenau und

Billigheim u. s. w. Graf zu Hanau , re. re.

Da die verschiedenen Zoll .- Tarife , welche in unseren alten und neuen Landen bisher

statt hatten , sehr unvollständig , und ungleich sind , da bey der großen Verschiedenheit

dieser Tarife doch keiner auf die Verschiedenheit des in rund ausländischen Hand¬

lungs - Interesse gehörig berechnet ist , da einige der bisherigen Zollgattungen dem

Geist der Zeit und selbst dem Verkehr mit Nachbarstaaten nicht mehr angemessen

sind ; da endlich die Verzollung der nemlichen Waare an so verschiedenen Zollstatro-

nen großen , und den Commercianten nacbtheiligen Aufenthalt veranlaßt hat , so möllert

Wir,  daß anliegende neue Landzoll - Ordnung  an dem § . 121 . derselben be¬

stimmten Tage in gesetzliche Wirkung übergehe , sofort allgemein , fest und pmMch
1
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darnach gehandelt werde . Hierair geschieht Unser  Äille . Carlsruhe,  den 2ten

Jänner 1812.
Carl.

(l.. 8.)
Frhr . v. Gayling.

Auf Seiner Königlichen Hoheit

besonder « höchsten Auftrag:
Vck . Reinhard.

KundmaHung.

(Den Salz -Debl̂ '",n Bruchsalschcn betreffend.)

Mit dem bisherigen Pächter und nunmehrigen Eigenthümer der Saline zu

Bruchsal , dem ehemaligen k. k. österreichischen Oberst r Lieutenant von Traitteur,

hat man folgende von Seiner Königlichen Hoheit  genehmigte Uebereinkunst

geschlossen.

I . Oberst .- Lieutenant von Traitteur  übernimmt die Ortschaften:

Orte
Seelen
Zahl.

Orte Seelen-
Zahl-

Orte
Seele»
Zahl.

Orte
Seelen«
Zahl.

Bruchsal 5951 Hambrücken 667 DielShrim . 675 Rheinhausen 359

Neubshcim . 849 Mingolshcim 336 Mühlhausen 68^ Rhcinheim. 596

Büchig . . 279 Ocstringen. 1615 Balzfclden . 217 Roth . . 718

Büchenau . 617 Kißlau - . 38 Rauenbcrg . 631 Sr . Leon . 693

Neudhard . 431 Retcighcim. 396 Rothenberg . 217 Kirrloch 736

Obcrgrombach S67 Langenbrücken 1106 Herrenberg. 315 Waghäusel. 73

Untergrombach 968 Skettftldm. 670 Philippsburg 982 Waibstabt . 1370

Neuenbürg . 279 Zeutern 1032 Wieseuthal . 901 Illingen . . LjO

Ubstakt . . 908 Kronau . . 679 NeuLorf 837

Forst . . . 742 Malsch . . 883 Huttenheim 823

Wmcr . . S80 Malschcnbcrg 303 Obeeh auscn 736

sowohl mit französischem , als bruchsaler Salze in der Maaße gehörig zu versehen,
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daß es wenigstens auf keiner Station an dem wohlfeileren französtfchen Sal¬

ze gebucht.

Er tritt deßhalb ganz in die Rechte und Verbindlichkeiten , welche den Haupt-

Admodiateurs Böhringer u . Compagnie in Hinsicht der übrigen Landestheile zu-

stehen.

II . Bcy 'm Verkaufe des französischen Salzes ist Oberst - Lieutenant von Trait-

teur  verbunden , sich an den allgemeinen Salzpreis zu halten.

Hingegen das eigene Fabrikat , nemlich das bruchfaler Salz , darf er zu belie¬

bigem Preiße verkaufen.

III . Oberst - Lieutenant von Traitteur  hat in obgedachtem Bezirk eben fo

den ausschließlichen Verkauf des Salzes , wie er Böhringer u . Compagnie in

dem Großherzogthume zusteht.

Hieraus folgt , daß alle Salz - Einschwärzung und aller Salz - Verkauf , wel¬

cher nicht durch ihn , oder die von ihm bestellten Auswäger geschieht , bey Vermei¬

dung der durch die bestehenden Gesetze angeordneten Strafen verboten , mnd demsel¬

ben zur Auskundschaftung erlaubt ist , durch die einschlägigen Aemter und Orts-

Vorstände bey einem gegründeten Verdachte Nachsuchungen zu veranlassen , wie denn

auch die Confiskation des eingefchwärzten Salzes dem Saline - Eigenthümer ebenfalls

zu gut kommt.

IV . Mit dem lOten Jänner 1812 . nimmt der Salz - Debit des Obrist - Lieute¬

nants von Traitteur  in obbemerkten Ortschaften feinen Anfang.

V . So wie nun die Verhältnisse der bruchfaler Saline in Hinsicht des Salz-

Debits künftighin lediglich hiernach zu beurtheilen sind , also fällt unter anderem

auch jene Verordnung vom iten Jänner 1810 , wornach von jedem Pfund

Salz , das auf gedachter Saline verkauft worden , an einen zu diesem Ende

bestellten Einnehmer 2 Kreuzer Accis bezahlt werden mußten , nunmehr von

selbst hinweg.

Indem dieses zur allgemeinen Nachachtung hiermit bekannt gemacht wird , wer¬

den zugleich die betreffenden Direktorien (des Pfinz - und Enz -, Neckar - und Murg -Kreises)



so wie die übrigen Behörden aufgefordert , nach aufhabenden Pflichten darüber zu
wachen und zu halten . Carlsruhe , den 23ten Dezember 1811.

Fin anz - Ministerium.
Frhr . v. Gayling.

V6r . Reinhard.

Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht , den bisherigen Ober-

Amtmann Bausch in Lahr zum Kreis - Rath in Freyburq,  an die Stelle
des zum Po lizey - Direktor  in hiesiger Residenz berufenen Kreis -Raths C . von
Baur  zu ernennen;

Ferner die erledigte Pfarrey Ooß, (Murg - Kreis ) dem bisherigen Kaplan D e-
muth zu Ottersweyer  zu conferiren.

In der Stadt Säkingen,  am Amtssitze gleichen Namens , (imWiesen -Kreis)
ist die H aupt - Lehrer - Stelle  an der dortigen Bürgerschule  erledigt . Nebst
freyer Wohnung trägt solche 400  fl . ein , die Competenten haben sich mit ihren
Vorstellungen und den erforderlichen Zeugnissen , welche sich auch auf ihre Musik-
Kenntnisse  erstrecken müssen , bey den Kreis - Dire cto  r ien  zu melden , in
deren Bezirken sie angestellt sind , und diese haben nach 4 Wochen die ihnen zuge¬
kommenen Bittschriften und Beylagen mit Bericht an das katholisch kirchliche
Departement  des Ministeriums des Innern einzusenden.

Berichtigung.

In der Zoll -Ordnung ist Pag. 7z . nach dem Worte  Maulthier rinzuschalten: „Pfer¬
de,  per Stück z Pfennig ."



II. 5

Großherzoglich -Badisches

Regierungsblatt.
Carlsruhe , den 10. Jänner 1812 .

Verordnungen.

Wir Larl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden, Herzog zu Zähringen,
Landgrafzu Nellmdurg re.; Oder - und Erdherr der Baar
und zu Stichlingen, sammt Heiligenderg, Hausen, Mösküch,
Hohenhöwen, Wildenstem und Waldsderg, zu Mosbach
sammt Düren , Bischofsheim!, Hartheim und Lauda , des
Klettgaus , zu Krautheim, zu Wertheim, zu Neidenau und

Billigheim u. s. w. Graf zu Hanau , re. re.
Wir haben Uns bewogen gefunden , beyliegende — nach dem Geist Unsrer
neuen Zoll - Ordnung gefaßte — neue Accise - Ordnung  zu erlassen;

Die Accis - Wichtigkeit nach den darin vorgefchriebenen Normen beginnt mit
dem Ersten des Monats März;

Vom 23sten April d. I . an sollen die Accise - Gefälle nach einer — dem Be¬
trag der Erwerb - und Vermögens - Steuer gleich kommenden Summe in die Amorti-
sations - Casse fließen , und vom nämlichen Tage an soll erstZedachte Erwerb - und
Vermögens - Steuer nur noch von denjenigen , welche , ohne Standes - oder Grund-
Herren in Unserem  Großherzogthum zu seyn , im Auslande wohnen , und aus
Unserm  Großherzogthum Einkünfte ziehen , wovon sie bisher Einkommens - Steuer
zahlen mußten , nach den in dem Edicte vom Listen August 1808 und 2ten Februar
1809 enthaltenen Normen fort entrichtet werden.

Unseren Standes - und Grund - Herren haben wir zwar die Accis - Frexheih
2
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wie sie ihnen im dritten und vierten Constitutions - Edikt gegeben worden , auch in
der vorliegenden neuen Accis .' Ordnung (§ . 2 .) belassen ; da aber die mit dem 23stcn
April d. I . erlöschende Einkommens - Steuer einen wesentlichen Bcstandtheil der Do¬
tation der Amortisations - Casse ausmacht , und dafür die künftigen Aecis - Gefälle
nach einem gleichen Betrag eingesetzt werden müssen , so werden sie sich von selbst
bescheiden , daß sie , ohne eine auffallende Ungleichheit in der Concurrenz zu den
Staats - Bedürfnissen — nicht von der Einkommens - Steuer und von dem neuen
Surrogat derselben zugleich frey seyn können;

Dieselben sollen sich also längstens bis zum lOten April an die betreffenden
Kreis - Direktorien schriftlich erklären .: ob sie gegen Befrcyung von der Einkommens-
Steuer auf die Aecis - Freyheit verzichten , — oder ob sie im Genuß dieser Freyheit
bleiben , und die Einkommens - Steuer auf die bisherige Weise fort entrichten wol¬
len ? Welche sich bis zum lOten April an das betreffende Kreis - Direktorium nicht
erklärt haben , sollen ein für allemal dafür , daß sie unter Beybehaltung der Accis-
Freyhcit die Einkommens - Steuer fort entrichten wollen , angesehen und darnach be¬
handelt werden.

Die Kreis - Direktorien sollen längstens am 20 April die cmgekommcnen Erklä¬

rungen mit genauer Benennung derjenigen Standes -und Grund - Herren , die sich
bis züm lOtcn April nicht erklärt haben , an Unser Finanz - Ministerium cinschi-
cken. Hieran geschieht Unser  Wille . Carlsruhe , den 2ten Januar 1812.

Carl.

Frhr . v. Gayling
Auf Seiner Königlichen Hoheit

be sondern höchsten Auftrag:
V6r . Reinhard.

(Erläuternde Verordnung und Rechts - Belehrung über die Eintragung der Vorzugs - und Unter¬
pfands - Rechte in die Gerichts - oder Unterpfands - Bücher .)

Das zweyte Einführungs - Edikt zum neuen Land - Recht (Reg . Blatt Nro . 55.
des Jahrs 1809 . Z. 26 . Seite 502 .) hat nicht die Absicht gehabt , irgend etwas

an den bürgerlichen Rechtsverhältnissen der Pfänder zu ändern , sondern nur den
Formen des Verfahrens in Ansehung der Gerichts - und Pfand - Bücher andere
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Maasnahmen vorzuschreiben : erwähntes Einführungs - Edict darf also nicht dahin
verstanden werden , als ob es dasjenige aufheben wollte , was in dem neuen Land-
Recht bey Gant - Prozessen über die Vorzugs - und Unterpfands - Rechte  der
Gläubiger , besonders im Satz 2218 , verordnet ist. In gedachtem Land - Recht
wird vorerst ein Unterschied gemacht , ob im Gant von liegendem oder fahrendem
Vermögen die Rede ist ; Vorzugs - Rechte,  die bloß auf Fahrniß wirken , bedürfen
keines Eintrags . Bey Vorzugs - und Unterpfands - Rechten auf liegendes Vermögen
kommen die ins Pfand - Buch eingetragenen Gläubiger , und die , welche nach den
Sähen 2101 . 2107 und 2125 . keiner Einschreibung bedürfen , immer in die dritte
Ordnung . Die keiner besonder » Einschreibung bedürftigen Unterpfänder sind eigent¬
lich nur:

L) Minderjährige auf die Liegenschaften des Vormunds . Saß 2125.
b ) Ehefrauen auf die Liegenschaften des Ehemanns wegen ihres Heyrath - Guts,

wenn sie in einen: ehelichen Vermögens - Verhältniß leben , vermöge dessen sie
Erstattung ihres Heyrath - Guts anzufprechen haben . Sah 2125.

c) die Gant - Kosten . Saß 21 »7. 2101 .

rl) die Vegräbniß -Kosten . Saß 2107 . 2101 . 5 -^
e) Kosten der lehten Krankheit . Saß 2107 . 2101 .
f) Gehalt der Dienstboten . Sah 2107 . 2101 .

Lieferung Lebensbedürfnisse . Sah 2107 . 2101 .

Diese nemlich werden , so weit sie aus der sämmtlichen ihnen vorzüglich verhaf¬
teten Fahrniß nicht bezahlt werden können , auch ohne Einschreibung auf die zur
Zahlung kommenden liegenftbattlichen Pfand - Gläubiger nach Mehrzahl dessen, was
sie aus der Masse ziehen , ausgethcilt . Diejenigen Vorzugs - und Pfand - Gläubiger
auf Liegenschaften , welche nicht obgedacbter Maaßen von der Eintragung frey sind,
und ihr Resst auf die Liegenschaften gehörig eintragen zu lassen versäumen , verlieren
solches nicht ganz , sie büß§n nur ihr Recht an die dritte Classe , und an dritte
Pfand - Inhaber ein , kommen aber damit in die spätere vierte Ordnung , so weit
aus der ihnen verhafteten Liegenschaft , nach Zahlung der darauf in der dritten Classe -
berechtigten Gläubiger , von dem Eelöß etwas übrig bleibt , (mit Ausnahme der¬

jenigen , welche keines Eintrags bedürfen .) Wenn nun das zweyte Einführungs-
Edict weiter sagt:

„richterliche  Unterpfänder gelten gar nicht"
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so ist solches durch die spätere Verordnung Reg . Bl . vom Jahr 1811 . Nro . 13.
Seite 53 . aufgehoben ; sie gelten mithin nunmehr / wenn sie gehörig eingetragen
sind / m der dritten Ordnung ; wenn sie nicht eingetragen sind / das Urtheil aber,
welches sie begründet , ohne Eintragung schon durch den Inhalt eine bestimmte ein¬
zelne Liegenschaft für die Schuld verhaftet erklärt , in der vierten , vor den gemei¬
nen Gläubigern ; wo aber das Urtheil keine Liegenschaft für sich selbst schon ergreift,
kann auch ohne Eintragung kein solches in der vierten Elaste wegen Mangels eines
dazu geeigneten Zahlungs - Gegenstandes geltend gemacht werden.

Jene geschlichen Unterpfänder und Vorzugs - Rechte , welche der Eintragung
bedürfen , und nicht eingetragen sind , gelten auch noch in der vierten Ordnung nach
allen Eingetragenen.

Endlich die bedungenen Unterpfänder erfordern zu ihrer Giltigkeit in der
dritten Ordnung , nach dem zweyten Einführungs - Edict , nicht nur den Eintrag in
Las Orts - Pfand -Buch , sondern auch die förmliche Ausfertigung der Unterpfands-

Verschreibung durch das Reviforat , worüber im Regierungs - Blatt Nro . 15 . Seite
103 . des Jahrs 1810 . die ausführliche Anleitung gegeben wird ; außer diesem kön¬
nen sie nur in der vierten Ordnung giltig feyn , in so weit sie sich selbst zur Giltig¬
keit vereigenfchaften , das heißt , sie müssen nicht heimliche Verträge seyn , sondern
nach Satz 2127 . vor einem Staatsschreiber in einer öffentlichen Urkunde stipulirt
worden seyn. Ist dieses nicht der Fall , so genießen derartige bedungene Unterpfän¬
der als ungiltig gar kein Vorzugs - Recht von andern Gläubigern.

Auf diese Art sind die Worte zu verstehen , wenn in dem zweyten Einführungs-
Edict Seite 502 . gesagt ist:

„kein Unterpfand oder Vorzugs - Recht an Immobilien gilt ohne die Einschrei¬

bung in die Hypotheken - Bücher ."
Solches gilt nemlich ohne diese Einschreibung nicht als dingliches Recht (jus reale ),

das jedem spätem Gläubiger vorgeht und auch rvz.der dritte Inhaber verfolgt
werden kann : aber es gilt in soweit , als dasn -meingetragene Unterpfand oder

Vorzugs - Recht nach dem neuen badischen Land - Recht in dem Gant noch gelten soll,
nemlich als Vorzug vor bloßen Handschrifts - Gläubigern in der vierten Ordnung.

Carlsruhe , den 28ten December 1811.
Justiz - Ministerium.
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Großherzoglich - Badisches

Regierungsbla
Carlsruhe , den 17. Jänner 1812 .

Verordnung.
(Dir von drn Weinhändlern zu erhebende Patent - Steuer betreffend .)

Wir Larl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zähringen,

Landgraf zu Nellenburg , rc. rc. Graf zu Hanau , rc. rc-
9?ach den Vorschriften Unserer unterm ftren Jänner dieses Jahrs erlassenen
Aeeis - Ordnung sind die Weinhändler weder von dem einlegenden noch von dem ver¬
kaufenden Wein den Accis zu entrichten schuldig , überhaupt von allen auf dein
Weinhandel bisher gehafteten indirekten Abgaben , den Em - und Ausfuhr - Zoll aus¬
genommen , befreyt , und nur zur jährlichen Angabe ihrer eigenen Consumtion
und deren Veraccisung  verbunden.

Da der Weinhandel , wegen den bisher darauf gehafteten indirekten Abgaben,
m dem größten Theil Unserer  Lande entweder gar keiner oder nur einer höchst
unbedeutenden , mit Rücksicht auf die indirekte Besteuerung dieses Erwerb - Zweiges,,
bestimmten direkten Besteuerung unterworfen war , die neue für Unser  gesammt?
Großherzogthum gleichgeltende Gewerbs - Steuer aber erst nach vollendeter Steuer-
Peräquation eingesührt werden kann ; so haben wir durch den § . 13 . der Accis-
Ordnung bereits vorgeschrieben , daß den Weinhändlern von Unfern  Kreis - Direk¬

torien gegen die besonders bestimmt werdende Gebühr Patente  ertheilt werden
sollen.

Nach Ansicht dieses § . der Accis - Ordnung und Erwägung der hier ein «'chla-
genden Verhältnisse finden Wir Uns bewogen , die direkte Besteuerung des Wein-
Handels näher zu bestimmen , wie folgt:

3
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I.
Die Patent - Steuer von dem Weinhandel soll nach folgendem Tarif

erhoben werden:

Weinhändler der I . Elaste , deren Lager 10  Fuder neuen Maaßcs nicht über-

steigt , zahlen jährlich . . * » » » » . . 8 fl.
— — II. — — — über 10 Fuder bis 20 ein-

schließlich . . . » » » » » » » » . 16 fl.— — III. — — — — 20 — — 40 . 22 fl.— — IV . — — — — 40 — — 60 . 48 fl.— — v. — — — — 60 — — 80 . 64 fl.
— — VI. — — — — 80 — — 100 . 80 fl.
— — VII . — — — —100 — — 140 . 112 fl.
— — VIII . — — — — 140 — — 180 . 160 fl.— — IX . — — — — 180, . . . . . 180 fl.

II.

Wer die Vorteile genießen will / welche die Accis - Ordnung dem Weinhändler

zugesteht / muß sich als Weinhändlcr irgend einer der vorgefchriebenen Classen dekla-
riren / und das entsprechende Patent lösen.

III.
Das gelöste Patent ist nur für den in demselben bemerkten Ort des Landes

giltig . Wer in mehreren Orten Weinlager halten will , muß sich in jedem dieser
Orte als Weinhändler declariren , und ein der Größe seines Wein - Lagers entspre¬

chendes Patent lösen.
IV.

Jedes Patent ist nur für das Steuer - Jahr giltig , in dem es gelößt wor¬

den ist.
V.

Das Maximum des declarirten Wein - Lagers darf in keinem Zeitpunkt über¬

schritten werden , bey Strafe der vierfachen Steuer , welche dadurch der Staats-

Casse entzogen werden will.
VI.

Die Accis- Erheber und Aufseher haben bey gegründetem Verdacht, - aß ein
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Weinhändler ein größeres Lager halte , als er nach der Classe , worauf sein Patent
spricht , zu halten berechtigt ist , dem Ober- Accls - Inspektor die Anzeige zu machen,
der alsdann befugt seyn soll , unter Zuzug zweyer Gerichts - oder Raths - Glieder des
Orts , das Lager aufzunehmen . Der Denunciant erhält die Hälfte der im 5ten Saß
bemerkten Strafe.

Unter der Größe des Lagers wird nur der jeweilige Vorrach verstanden , kei¬
neswegs aber die Menge des Weins , welche der Weinhändler während dem Lauf
des Steuer - Jahrs einlegt . Er kann sein Lager so oft verkaufen und erneuern , als
er will , ohne einer hohem Steuer unterworfen zu seyn , als die jeweilige Größe
seines Wein - Lagers bestimmt.

VII.
Wer ein größeres Weinlager , als er am Anfang des Steuer - Jahrs declarirt

bat , in der Folge anlegen will , kann dieses zu jeder Zeit declariren , und ein höhe¬
res Patent gegen Nachtrag der höheren Gebühr begehren ; er darf aber sein Weinla¬

ger nicht eher vergrößern , als bis er , gegen Ablieferung des alten Patents , das
neue auf eine höhere Classe ansgefertigt erhalten hat.

VIII.

Das neue Patent gilt nur für das Steuer - Jahr , in dem es gekößt worden ist;
dem unbeachtet muß der Nachtrag der höheren Steuer für das ganze Jahr ge¬
schehen.

IX.

Die Weinhändler sind verbunden , 4  der jährlichen Steuer beym Empfang des
Patents , ^ nach - rey Monaten , ^ nach sechs Monaten , ^ nach neun Monaten zu
bezahlen.

x.

Nach Ablauf des 9ten Monats hat jeder Weinhändler zu declariren , ob erden
Weinhandel im nächsten Steuer - Jahr und in welcher Ausdehnung fortsehen oder
aufgeben will , damit hiernach die Ausfertigung der neuen Patente oder die Aufnah¬
me der Vorräthe und ihre Veraccisung angeordnet werden kann.

Wer dieses versäumt , muß auch für das nächste Steuer - Jahr das nämliche
Patent , wie im vorhergehenden Jahr , lösen , wenn er auch später erklärt , daß er
keinen Weinhandel mehr führen will.
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Die Gewerbssteuern , welche die Weinhändler bisher bezahlten , hören mit dem
Tag , wo die neue Accis - Ordnung in Epecution tritt und gegenwärtige Patent?
Steuer ihren Anfang nimmt , ohne Unterschied auf.

XII.

Von dieser Patent - Steuer findet unter keinem Vorwand irgend eine Be-
freyung statt.

Unser Finanz - Ministerium hat die zum Vollzug dieses Unseres  Willens
erforderliche nähere Reglements bekannt zu machen . Carlsrnhe , den 6ten Jänner
1812 .

Auf Seiner Königlichen Hoheit besondern höchsten Auftrag.
Der Finanz - Minister.

Frhr . v. Gayling.
V6r . Reinhard.

Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben unterm I8ten No¬

vember v. I . gnädigst geruht , den bisherigen Kreis - Rath Baur von Eisse¬
negg  zu Freyburg zum Polizey - D irector in HochstDero Residenz-
Stadt  zu ernennen.

Auch wurde in Gemäßheit des höchsten Rescriprs vom Ilten November v. I.
Art . 1.

1) Der bisherige Polizey -Amtmann Georg Friedrich Brief,  in dieser
Eigenschaft bestätigt ; ferner

2 ) Adolph Siegfried Fischer zum Polizey - Secretair,

3) Christoph Friedrich Eccardt , Johann Friedrich Zöller und
Moriz von Rady zu Polizey - Commissarien.

4 ) Veit Carl Schrickel zum Polizey - Jnspeeror , und

5) Jacob Zipfe und Ludwig Friedrich Duperat zu Polizey - Actu «-
rien von HöchstDenselben  ernannt.



IV. 15

Großherzoglich -Badisches

Regier ungsblatt.
Carlsruhe , den 28. Zänner 1812.

Verordnung.

^ (Berichtigungm zur neuen Zoll- Ordnung vom 2ten Zänner 1812)

i§ tatt der in der Beylage benannten Haupt - Zoll - Stätte Kehl^  sind dre Orte
Sund he im , Neumühl und Vodersweyer  die Haupt - Ein - und
Austritts - Stationen.

Ferner werden noch als Haupt -Zoll - Stätten hiermit bemerkt:

1) Schenckenzell  auf der Route von Alpirsbach über Schiltach und Wolfach.

2) Niedereschach  auf der Roure aus dem Königlich Würtembergischen Ober-

Amte Rottweil nach Villingen . ^

3) Mudau  im Odenwald.

Zur Haupt - Zoll - Stätte Mudau  gehören die in der Beylage I2c . H.. der

Haupt -Zoll - Stätte Schweigern  beygefeßten Orte . —

Filial -Zolle von Gerchsheim sind Lillach , Grenzheim , Vilchban d,

Ober - und Unterwittighausen , Schönfeld , Jlmspan.

Weitere Wehr - Zölle von Unterbalbach sind Oberbalbach und Messel¬

hausen.

Rücksichtlich der in der Beylage lüt . K. bezeichneten Eingangs - Zölle wird

zur allgemeinen Nachricht bekannt gemacht:

1) Daß von Gewürz - Nelken  nicht 6 fl. , sondern wie unter dem Artikel

Nelken  bemerkt ist , 15 fl. per Ctr.

2) Daß von irdenem Geschirr  nicht 24 Lr . , sondern , wie unter dem Arti¬

kel Ha fn er - oder Töpfer - Geschirr  bemerkt ist , 32 Lr . per Roß .' Last Ein-
4
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gangs ?Zoll , und 8 Xr . Ausgangs - Zoll zu bezahlen feyen . Carlruhe , den
Löten Jänner 1812.

Finanz - Ministerium.
In Ermangelung des Ministers.

Hofer.
V6t.  Reinhard.

Bekanntmachungen.
(Die tabellarisch« Ueberstcht über die Geschäftsführung der Polizey - Commission kn Mannheim

betreffend.)

Beygefchlossene Jahrsberichts - Tabelle über die Geschäftsführung
der Großherzoglichen Polizey - Commifsion zu Mannheim im abge¬
wichenen Jahre wird hierdurch , unter Bezeugung der vollkommenen Zufriedenheit
über die thätige Amtsführung ^ zur öffentlichen Kenntniß gebracht . Carlsruhe,
den 2ten Jänner 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . von And law.

Der General - Secretair.

Moßdorf.

(Frequenz der Landes -Universität Frcyburg im Winter - Halbjahr ign —

Die Anzahl der Akademiker auf der Universität Frey bürg  beträgt in dem
gegenwärtigen WinterSemester

Gesammtxahl . . . . . . . 307 , nemlich
Theologen , . . . . . . 76.
Juristen , . . . . . . . 58.

Mediziner , . . . . . . 102.

Philosophen , . . . . . 71.
worunter sich . . . . . . . . . 249

Inländer , und . . . . . 58

Ausländer  befinden.
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Vorstehende Uebersicht wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht . Carlsruhe,
den 1 Um Jänner 1812 . n

Der Minister des Innern.
Frhr . v. Andlaw.

^ t-. . Oer General-Secretair.
' ' ; Buchter.

(Die Errichtung einer AblösungS - Station in Hilzingen betreffend .)

Seine Königliche Hoheit  haben sich gnädigst bewogen gefunden , eine
Post - Ablösung  für die Route von Engen nach Schaffhausen und retour in Hil¬
zingen (See - Kreis ) errichten zu lassen , und den Kronen - Wirth Johann Diet¬
rich  daselbst als Relais - PosthaltH  zu ernennen / Carlsruhe , den 4ten Iän-
ner 1812 .^ ^

(Die Aufnahme mehrerer theologischen Landes - Eandidaten betreffend,)

Nach den in dem verflossenen Jahre 1811 . von der evangelischen Kirchen - Com¬
mission in den Monaten July und Dezember vorgenommenen Prüfungen der theo¬
logischen Eandidaten , sind von dem evangelischen Ministerial - Kirchen - Departement
in folgender Lokation als Landes - Eandidaten  ausgenommen worden:

Ludwig Deimling 'von Carlsruhe (lutherisch ) , Ernst Ludwig To¬
rkel von Emmendingen (lutherisch ) , CarlFriedrich Vierordt von Carls-
ruhe (lutherisch ) , diese drey mit der Note ' der Vorzüglichkeit ; sodann David
Gyßling von Feudenheim (reformirt ) , Christoph ' Förster ' von Rohrbach
(lutherisch ) , und Christian Gottfried Does von Mannheim (reformirt .)

Desgleichen ist nach Höchster Entschließung vom I6ten Dezember 1811 der
zu 8t . ^ larie LUX lilines im Elsas gestandene , reformirte Pfarrer Friedrich
Fontaine , von Carlsruhe  gebürtig , nach erstandenem theologischen Tentamen,
unter die Badischen evangelischen Landes - Landidaten  ausgenommen
worden . , L ch . ^

D e e n st - N a ch r i ch t e n.
Durch das am 30ten November 1811 . erfolgte Abflerben,des Pfarrers D ie ß

zu Vörstetten (Dreysam - Kreis ) . iss die., , von landesherrlicher ^Collatur abhangen-
de , evangelisch - lutherische Psarrey daselbst,



Und durch das am 30ten Dezember verflossenen Jahres 1811 . erfolgte Abster-

ben des Pfarrers Herzogenrath,  die gleichfalls von landesherrlicher Collatur ab¬

hängende evangelischreformirte Pfarrey Rin klingen (Pfinz - und Enz - Kreis ) in

Erledigung gekommen ; . , ^ .. r ^
. Die ->Compttentest - um diese Psarreyen haben sich nach Vorschrift der

Verordnung im . Regierungs - Blatt Nro . 38 vom 22ten September 1810 . zu

benehmen . ^ .

Nachdem ferner die katholische  Pfarrey : zu Ki rr lach (Neckar - Kreis ) durch

den Tod des Pfarrers Staud,  /

Desgleichen die katholische  Pfarrey .Waibstatt (Neckar - Kreis ) durch das,

Ableben des Pfarrers Hardock  in Erledigung gekommen ist ; so haben . sich° die,

Competenten um diese Psarreyen vorschriftsmäßig zu melden . . . ^ . . .
(. " I 577' ' ' )

Durch rdas jüngst erfolgte Ableben des Pfarrers ' Hemmerle , ist die katholische

Pfarrey Forbach (MurgKreis ) erledigt worden . Die Competenten um dieselbe -'^

haben sich nach Vorschrift der Verordnung im Regierungs - Blatt Nro . 38 vom

Jahr 1810 § . 2 und 3 . zu benehmen . -

Nachdem endlich di? von dem Patronate des Frey Herrn von Roeder zu>

Diersburg  abhä .ngende Pfarrey . Oberweyer (Kinzig - Kreis ) in Erledigung . ge- ,

kommen ist , so habm ^sich die Competenten um dieselbe nach Vorschrift in dem - Re - )̂

gierungs - Blatt Nro « 18 vom Jahr 1811 . zu melden.

^ Am Ilten d. M . ' ist  der katholische Schnllehrer Anton Müller zu Hor¬
rend erg> (Amt Wiesloch ) mit Tod abgegangen . Die Competenten um die ' da - ' "

durch väcante Schul - Stelle ' -allda haben sich binnen 4 Wochen schriftlich zu melden.

Berichtigung.

Im . Regierungs- Blatte Nro. 2. vom roten Jänner l. I . ist Seite 8. Zeile
zu lesen, statt von — „vor " , und auf derselben Seite, Zeile4, von UN

neueingttraa  en«," „das unei ngetra g en e Ûn te r p f

21. von oben
4, von unten, statt „das



VIII . Künstler , Handels - und Gewerhsleute.
Apcche?

ker
Bäcker Barbie¬

rer
! Bier¬

brauer
Brannt¬

wein¬
brenner

Buch¬
binder

Buch¬
drucker

Buch¬
händler

Büchsen¬
macher

Bürsten¬
binder

Dreher Färber Feilen-
Hauer

Fischer Gärtner Geigcn -u.
Instru¬
menten¬
macher

Glaser Glas¬
schneider

Glocken¬

gießer

Äold <u.
Silber-

Arbciccr

Gürtler Hafner

M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G

5 11 36 60 13 19 40 46 13 10 13 6 2 12 5 4 3 1 1 2 11 14 Y 2 1 1 21 5 3 1 3 — 7 7 1 — 1 — 16 8 7 1 11 11

Nadel¬
macher

Nagel«
schmiede

Perüken-
macher

Pftäste-
rer

Posa¬
mentierer

Riemer Roth,
gerber

Säckler Sattler Schiefer¬
decker

Schiff¬
bauer

Schiffer SchNd-
wnihe

Sch osser Schmie¬
de

Schnei¬
der

Schorn
steins

gcr

Schrei,
ner ma

-----
chcr

Schi
fec

oerd-
cr

Seifen¬
sieder

Seiler

M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G

1 — Z 1 26 3 5 4 5 3 3 1 — 5 2 7 7 3 3 2 — 14 18 68 2, 17 24 10 10 127 60 2 Z 43 56 144 145 2 — 11 3 9 8

Handels¬
leute

M G

Y8 36

Heu¬
macher

M G

Kamm¬
macher

M

14

Kuops-
macher

M G

11 1

Korb¬
macher

M G

Speng¬
ler und

Flaschner

M G

13

Sporer Strumpf-
weber

M G M G

Tape,ic - l Tun-
rer I cher

M G M

11

G

^2

Küblcr

M G

7 9

Küfer Kupfer
schmie¬

de

M G

Uhr¬
macher

M G

20 ly

M G

Kürsch¬
ner

M G

Lchn«
kutscher

M

13

G

21

Ver¬

golder

M

Wag¬
ner

M G

5 10

Wcis-
gerber

M G

Win-
denma

cher

M G

Leine¬
weber.

M

18

G

Mau¬
rer un d
Sceiiu
Hauer

M G

18 10 120

Mecha¬
niker

M G

Messer¬
schmie¬

de

M G

Wollen
weder

M G

ZeugZir-
ket- und
Bohrer:
Zchmic:

de

Metzger Müller

M G M G

35 48 3 5

MG

Ziegler

M G

Zim-
mer-
leutc

M G

10 38

Zinn,
gieser

M G

Zucker¬
bäcker

M G

IX. C o n s u rn t i o 11.
Mehl Fleisch I Wein Bier Branntwein

n Holz undTors ^ Salz

Schwing« Dunst- Schrot- Gries, Roggen- Betrag Ochsen und Kühe Rinder Räuplinge Mber Hämmel Lämmer Schweine

Mehl Mehl Mehl Mehl Mehl im Ganzen Stiere

Böcke

Pfunde I Stück

Fuder Ohm Viertel Fuder Ohm Viercs Fuder Ohm Viertel Holz Wellen

Wagen ^ Büschel

Torf

Maß

Pfunde

1,110,099 1,282,785 1,201,318 I 4» 5,285 835,64!,2 ! .,618,126 < 1,Us6 i 659 ^ 889 > — I 7,564 j 1,727 ^ 37 l 5,172 I > 1,782 11 4,838 ! I 76 10 ! 1 710 185,400 709 400,400

X. Vietualien - Preiße nach dem jährlichen Durchschnitte
Getrardc

Korn Gerste Spelz Spelz-
Kernen

Hafer

das Malter . .

Heu

36

Korn¬
stroh

Spelz¬
stroh

Hundert Gebund

Das Ge¬
bund zu

18 Pfund

Das Ge¬
bund zu

14 Pfund

Mehl

Korn-
vder

Roggen-
Mehl

Weiß-
Mehl in
der gan¬

zen Par,
chie

Schwing-
Mehl

Dunst-
Mehl

Schroc-
Mehl

Kernen,
oder

Gries-
Mehl

das Malter

Brod

Ein stahl-
mäßiges
Kunden-

Brod

zu 4
Pfund

ff. kr.
19

ff.

Fle isch G c f ügel

Mast- Kalb- Ham» Schwei-
Ochsen- Fleisch mel. ne-
Fleisch Fleisch Fleisch L 's'

4-»s
Z L- L

das P fu n d - s
L, S- «Ä «L- s- L,

S ch m a 1

E
'S!

§ ^

das Pfund

Unschlitt und Lichter

^ ,-y!

der
Zent¬

ner
das Pfund

Holz und Torf
S cL!
s s

L
d

-Z
-b d

H

rr
N s- N AN 6--

^ L».S ^

d e r W a g e ir

ff. kr.
27

fl-
18 26

ff.
11 20

ff. kr.
45

fl.
10

ff.
13

kr.
21

ff-
10 H-

kr.
^4

ff-
41

kr.
11-/6 9 3/8

kr. kr.
8S/4

kr.
9 5/3 o

fl. kr. kr.
311 24

kr.
38

kr.
16

kr.
20

kr.
18

kr.
20

kr.
12

kr. kr. kr.
19

fl- kr.
13 31

fl. kr.
9,8

fl. fl.

Wellen^ 6^

das
Hun¬
dert

das
Maß

fl. kr. fl. kr.
2 l43 4

Sonstige Victualien

§ «L- G N

das
Mal,
ter

kr.
das

Pfund die Maaß

kr.
4 S

kr. kr.

XI- Verwaltung des Armen - Fond.
Einnahme

Casse - Vor¬
rach

Ständige
Gefälle

Unständige
Gefälle

Milde Beyträ-
gean Geld

Milde Bepträ-
ge an Natu¬

ralien

Rückersatz Arbeics - An¬
stalt

Feuerungs-
Anstalt

fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. ff. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr.
10,800 209 3 I >,68o 391/2 308 33 -64 2186 4L 1/2 3,454 591/2 1,966 24

Zinsen von
ausstehenden
Capiralien

Diverse
Einnahmen

Ausgabe Bilance

t
Acciv - Receß
des Rechners

Unterstützung
gesunder

Armen

Unterstützung
kranker
Armen

Vorschuß
auf Ersatz

Arbeits-
Anstalt

Feuerungs-
Anstalt

SchreibMace-
rialien , Buch¬
drucker - und
Buchbinder-

Kosten

Armn«
Polhy

Besoldungen
und besondere
Belohnungen

Ausgeliehene
Capitalien

Diverse
Ausgaben

Die Einnahme
besteht in

Die Ausgabe
in

Mithin ver¬
bleiben vor-

räthig

fl. kr. fl. kr.
l

fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr.

1,078 55 10, 8j 44 5/4 7,565 26 374 115 16 8,377 31374 2,165 36 480 47 196 61/4 1,102 26 372 30 118 52 33,640 21374 32,278 54 472 1,361 2 / -74
kr. fl.

23

XII. Zahl der unterstützten Armen im ganzen Zrhre.

Eingezeichnete Arme
Nichteingczeichncte Arme

M änner Weiber Söhne Töchter Familien- Seelen« Darunter sind

Verheu- Witt« Ledige Alter über
Summe Verheu- Witt- Ledige Alter über

Summe
Alcer

Summe
Alter

Summe
zahl »ahl Luthe« Katho- Refor«

rathet wer 80 70 60 50
rathet wen 80 70 60 50

über uurer über unter rische lische mirte

40 30 20
40 30 20 12 5 1 1 12 5 1 1

25 14 3 S 15 12 6 .2 Y 42 34 145 55 19 59 77 27 32 13 7 234 28 70 7 4 109 32 57 15 4 1t>8 339 493 62 359 72

54 6 10 — 6 11 16 18 11 8 70 70 51 40 — 4 24 29 48 33 23 161 9 33 10 1 53 22 29 6 4 61 220 345 55 240 60

79 20 13 5 21 23 22 20 11 10 112 104 196 95 19 63 101 56 80 46 30 395 37 103 17 5 162 54 86 21 8 169 559 838 117 599 122

XIII. Zahl der beschäftigten Armen nach einer Durchschnitts- Berechnung. XIV. Gelieferte Arbeit. XV. Krankenpflege.

Durch Flachsspin - 1 Durch Hanfspin¬
nen I um

«

Durch Werkspin¬
nen

Durch Wolle¬
spinnen

Durch Baumwolle¬
spin nen

Durch Stricken Durch Nähen Durch Schuhe»
flechten

Im Ganzen Flächse-
nesGarn

Hänfenes
Garn

-Werkenes
Garn

Wollen«
Garn

Saret-
Garn

Baum¬
wollen-
Garn

Strümp¬
fe u. So¬

cken

Sahst,
band,
'Schuh

Gestrickte
Kleider

Hemden ^ ccrücher

Stroh-
fäckc

Erwach¬
sene

Kinder Erwach¬
sene

Kinder Erwach¬
sene

Kinder. Erwach¬
sene

Kinder. Erwach¬
sene

Kinder Erwach¬
sene

Kinder Erwach¬
sene

Kinder Erwach¬
sene

Kinder Erwach - Kinder
scne

Pfunde Paar Stück

5 81 13 1 — — — 1 7 16 70 — 1 3 2
110 ^ 98 131 ^ 1,/,75 ^ 88 1,123 j 1,113

Zahl der Kranken
vom 23 Fcbr . 1810
bis 23 Fcbr . 1811.

410

Davon sind

Genesen Eestor- Als un- Noch un-
den heilbar ter der

erkannt Heilung

284 60 i 36 30

XVI.  Stand der Armen am Schluffe des Rechnungs - Zrhres.
M anne r Weiber ! S ohne Töchter Familien- Seelen-

darunter 'i n d

Verheu» Witt- Ledige Alter üb er
Summe Verheu- Wicr- Ledige A lter übe r

Summe
Alter

summe
Alter

Summe zahl zahl Luthcri- Katholi, Refor«

rathet wer 80 70 , 60 rathec wen 80 70 60 50
über unter über unter sehe sehe mirte

50 40 30 20
40 30 20

!12 3 1 1 12 5 1 1

Eingczci 'chnete Arme 18 10 3 3 13 7 5 1 2 31 24 130 48 14 49 70 20 32 10 7 202 18 64 4 4 90 *̂4 51 3 93 265 416 50 301 65

Nichkcingezcichnete Arme 13 1 3 — 4 6 3 — 2 17 25 20 13 — 3 8 16 14 14 3 58 5 14 2 — 21 9 1» 1 — 20 76 116 32 70 14

31 11 6 3 17 13 8 3 — 4 48 49 150 61 14 52 78 36 46 24 10 260 23 78 6 4 111 33 61 16 3 113 371 532 82 371 79

Carlsruhc , gedruckt in W a S I ° t S Hofbuchdruckerey.



4,-i).

! I .ii



V. 17

Großherzoglich -Badisches

Regierungsblatt.
Carlsruhe , den 4- Februar 1812.

Verordnung.

(Die Patent - Steuer der Wcinhandler betreffend.)

A .mi Vollzug des unterm 6. Jänner d. I . Regierungsblatt Mo . III . publicirtcn
Gesetzes über die Patent - Steuer der Weinhändler werden in Gemäßheit höchsten
Befehls die näheren Vorschriften in folgendem ertheilt.

Deklaration.
§. i.

Wer das Recht , einen Weinhandcl zu treiben , auszuiiben gesonnen ist, hat dieses
dein Vorstande des Orts , wo er fein Weinlager halten will , zu eröffnen , und die
ihm nach der Anlage IM . vorgelegt werdende Deklaration zu unterzeichnen.

tz. 2.
Standes - und Grundherrliche Kellereyen , so wie die der Corporationen , welche

außer ihren selbst erzeugten oder als Gefäll bezogenen Weinen , auch noch Weine
kaufen oder für sonstige Schuldigkeiten annehmen wollen , sind gehalten , ein Wein-
handlungs - Patent zu lösen , für eine ihrem künftigen Einkauf entsprechende Quan¬
tität , die sie eben so wenig als jeder andere Weinhändler überschreiten dürfen.

In Bezug auf die Gefall - Weine sind die Kellereyen der Standes - und Grund¬
herren und Corporationen eben so, wie die Wein - Producenten zu behandeln.

§. 5.
In gegenwärtigem Jahre muß die Deklaration innerhalb 14 Tagen nach Be¬

kanntmachung dieses Reglements geschehen.

Diejenigen , welche sich später deklariren , können zwar ein Patent erhalten , sie
werden aber von der Veraccisung ihrer gegenwärtigen Vorräthe nicht befreyt.

5
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§. 4.
Wer außerhalb seinem Wohnorte ein Weinlager in dem Lande halten will,

muß Jemanden zur Deklaration beauftragen.
Dieser Bevollmächtigte , der neben dem Eigenthümer des Weinlagers in der

Deklaration und in dem Patente besonders genannt werden soll , ist zu Bezahlung
der Patent - Gebühren eben so verbunden , wie trenn er die Deklaration in seinem
eigenen Namen abgegeben hätte.

Dieser Bevollmächtigte muß in dem Orte , wo das Weinlager gehalten wird , sei¬
nen gewöhnlichen Wohnsitz haben.

tz. 5.
Die erhobenen Deklarationen werden gleich den ersten Tag nach Ablauf des Ter¬

mins von den Ortsvorsiänden an die Aemter , und von diesen , ohne den geringsten
Aufenthalt , und längstens innerhalb 3 Tagen , an das Kreisdirektorium eingesendet.

§. 6.
Hat sich in einem Orte Niemand als Weinhändker deklarirt , so ist dieses in glei¬

cher Zeit und auf gleiche Art zur Kenntniß des Kreisdirektoriums zu bringen.
Ausfertigung und Extraditr ' on der Patente.

§ . 7.

Nach den eingekommenen Deklarationen läßt das Kreisdirektorium sogleich die
Patente in der anliegenden Form l îr . 6 . ausfertigen.

§. 8.
Die ausgefertigten Patente werden von den Kreisdirektorien den Aemtern , von

diesen den Ortsvorständen zugesendet , welche sie an die Weinhändler ausfolgen , je¬
doch nur gegen Aushändigung einer Quittung des Orts - Steuer - Einnehmers , daß
das ite Quart bezahl : ist.

Jede Aushändigung ohne diese Vorschrift verbindet den Ortsvorstand zur Selbst-
zahlung und Erlegung einer Strafe von 5 Neichsthalern.

§ . 9 . - '
Ueber 8 Tage darf kein Patent unausgelö in den Händen des Ortsvorstandes

bleiben , und hat derselbe das ite Quart der Patent - Steuer sogleich mittelst Erecu-
tion erheben zu lassen.
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Verrechnung der Patent - Gebühren.
§. 10.

Ueber die Patent- Gebühren, welche in dem Distrikte einer Obereinnchmerey zu
erheben sind, thcilt das Kreisdirektorium dem Oberciunchmer ein ortsweise verfaßtes
Register mit, und weist denselben zur Erhebung und einnchmlichen Verrechnung an.

Z.
Dem Steuer-Departement des Finanz-Ministeriums sendet das Kreisdirektorium

zu gleicher Zeit eine Abschrift dieses Verzeichnisses ein.
§. 12.

Der Obereinnehmer theilt den Untereinnehmern der direkten Steuer seines Be¬
zirks Auszüge aus dem Direktorial-Verzeichnisse mit, und weist dieselben zur Erhe¬
bung der Beträge an.

§. 13.
Zu gleicher Zeit benachrichtiget der Obereinnehmer die Untereinnehmer der indi¬

rekten Steuern , welche Personen in dem Orte als Weinhändler eingetragen sind.
§. 14.

Der Untereinnehmer stellt dem Obercinnehmer alle Quartal über die Patent-
Gebühren Rechnung. Das Formular hierzu wird den Kreisdirektorien besonders
mitgetheilt werden.

§ . 15.

Der Obereinnehmer sendet alle Quartal diese Abrechnungen mik' einer tabellari¬
schen Hauptrechnung an die Controll- Kammer der direkten-und indirekten Steuern
ein.

Ueber die Einrichtung der Hauptrechnung des Obereinnehmers wird den Kreis-
Direktorien gleichfalls ein Formular mitgetheilt werden.

Zahlung der Patent - Gebühren und Ablieferung
des  Geldes.

§. 16.

Die Zahlung des iten Quartals muß vor Aushändigung des Patentes geschehen.
Da die Quittung über die Zahlung des Iten Quarts dem Ortsvorstande ausge-

,
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händigt werden muß / so dient das Patent selbst jedem Stcuerpfllchtigcn als Quit¬
tung (Z . 8 . )

§ . 17 .
Für die übrigen drcy Quart , welche zu der in dem Patente selbst bemerkten Vcr-

fallzcit pünktlich bezahlt werden müssen , wird ans das Patent quittirt.
Ist der Termin vorüber und die Patent - Gebühr nicht quittirt , so ist das Pa¬

tent kraftlos und die AccisBeamten haben darauf keine Rücksicht mehr zu nehmen.
§. 18.

Der Untercinnchmer muß dem Obereinnehmer jedes Quartal das volle Quart
der Patent - Steuer ausiiesern / oder , wenn sich ein Rückstand ergibt , ein Attestat
der Vorgesetzten beylegcn , daß der Rückstand schlechthin unbeybringlich ist . In diesem
Fall hat der Ortsvorstand auch das Patent sogleich cinzuziehen , dem Untcrcinnch-
mer zuzustellen , und den Ortsacciser davon zu benachrichtigen.

§- 19.
Da die Patent - Steuer voraus bezahlt wird , und Rückstände im eigentlichen

Sinn in Rechnung gar nicht Vorkommen können , wenn demjenigen , welcher nicht
mehb zahlungsfähig ist , das Patent sogleich abgenommen ward , so hat der Steuer¬
einnehmer mit dem abgelausenen Termin bey Strafe der Selbsthaftung die Restan¬
ten dem Ortsvorstande anzuzeigen.

§. 20.
Die Pflicht des Ortsvorstandes ist es nun , entweder innerhalb 3 Tagen das

Geld , oder wenn dieses der angewandten Erckutionsnüttel ungeachtet nicht möglich
ist , die Patente nebst einem Attestat , daß die Erhebung der Patent - Gebühr unmög¬
lich war , an den Steuereinnehmer abzugeben.

Der Ortsvorstand ist zur Selbsizahlung verbunden , wenn er diese Vorschrift
nicht befolgt. §. 21.

Nimmt der Obereinnehmer Rückstände an , welche nicht durch das vorgeschrie-
benc Attestat und das eingezogene Patent belegt sind , so werden ihm dieselbe oh¬
ne weiters zur Sclbstzahlung hcimgewiescn werden.

§. 22 .
Der Obereinnehmer liefert die Patent - Steuer - Gebühr quartaliter unmittel¬

bar an die General - Staats - Lasse ab.
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Besondere Bestimmungen wegen derPatentc , welche während
dem Laufe des Rechnungsjahres verlangt werden.

§. 2Z.

Wer nach Ablauf des ( Z. 5. ) zur Deklaration bestimmten Termins während
dem Laufe des Rechnungsjahres ein Patent begehrt , hat bey dem Ortsvorstande eine
Deklaration zu unterzeichnen , die dieser an das Amt , das Amt an das Kreisdirek-
torium sendet.

§. 24.

Das Kreisdirektorium läßt hierauf das Patent ausfertigcn , und sendet dasselbe
durch das Amt dem Ortsvorstande , der die Aushändigung an die Meinhändler be¬
sorgt , wenn derselbe vorerst durch Quittung des Steuereinnehmers nachgewiesen hat,
daß für ° die bereits verfallenen Quartalien die Patent - Steuer
nachträglich berichtiget worden  ist.

Z. 25.
Dem Obereinnehmer des Bezirks dekretirt das Direktorium diese Patent - Ge¬

bühren besonders in Einnahme , und zeigt dem Stcuerdepartement quartaliter die
Beträge an.

§. 26.
Der Obcreinnehmer führt diese Patent - Gebühren in seiner Rechnung unter ei¬

ner eigenen Rubrik auf , und läßt sie durch die Untereinnehmer erheben.

Ausfertigung höherer Patente»

§. 27.
Wenn Jemand schon ein Patent als Meinhändler hat , und nur um ein höhe¬

res ansteht , weil er sein Lager vergrößern will , so muß er eine Deklaration für
das höhere Patent unterzeichnen , zugleich aber sein schon habendes Patent gegen
Quittung des Ortsvorstandes abgebcn , die ihm bis zum Eintressen des höheren Par.
tentes statt seines früheren dient ».

§- 28.
Die Ausfertigung des höheren Patentes und die Zahlung der Gebühr muß eben

so geschehen, wie in dem Fall vorgeschricben ist , wenn jemand im Lause deS Rcch'§,
nungsjahres ein Patent begehrt , der noch keines gehabt hat.
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§ . 29.

Mit - er Einnahms -Dekretur für den Betrag des höheren Patentes erhält der
Obereinnehmer von dem Kreis r Direktorium , unter Anschluß des früheren cassirten

Patentes , die Legitimation zur ausgäblichen Verrechnung des ganzen Betrags des
früheren Patentes.

Der Obereinnehmer behält also beyde Patent -Gebühren in Einnahme , seht aber
in dem ersten Quartal , wo er die höhere Patent -Gebühr in Einnahme bringt , eben so

viel Quartal von der geringeren auf einmal in Ausgabe , und in stdem folgenden
Quartal 4 .

§ . 30.

Zu gleicher Berechnung weist der Obereinnehmer den Untereinnehmer an , und
benachrichtiget den Accifer von dem höheren Patente.

§ . 31-

Der Ortsvorstand hat bey Extradirung des höheren Patentes feine Quittung über
das frühere zurück zu nehmen.

§. 32.
Die wegen erhöhten Patenten ertheilte Einnahms - und Ausgabs - Oecreturen

zeigt das Kreisdirektorium quartaliter dem Steuer - Departement zugleich mit den
Dekreturen über die während des Laufs des Steuer - Jahres ertheilte Patente (H.
25 .) an.

Gebühren der Ortsvorstände.

§ . 53.

Für die Ausfertigung der Deklarationen , welche am Anfänge des Steuer - Jah¬

res geschehen , haben die Ortsvorstände von jedem Weinhändler 6  kr . zu beziehen,
für die Deklarationen während dem Laufe des Jahres aber , und den deßwegen zu er¬

stattenden besonderen Bericht 15 kr . — Für die Aushändigung des Patentes sind die '
Weinhändler gleichfalls 6 kr . zu bezahlen schuldig.

§ . 34.

Die Berichte und Weisungen der Aemter , so wie die Ausfertigung der Patente bey
den Kreis - Directorien , sind weder einer Taxe , noch dem Stempel unterworfen , und

darf keinem Steuerpflichtigen außer der Patent - Gebühr und den in dem vorherge¬

henden Sah bemerkten Gebühren das geringste angerechnet werden.
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Tantiemen der Einnehmer.
§ . 35.

Die Untereinnehmer haben vom Gulden 3 kr. Hebgebühr zu beziehen^ und dür¬
fen dieselben in Ausgabe setzen. '

H. 36.
Die Obereinnehmer erhalten provisorisch 1 kr. vom Gulden.

WiederEinzug der  P a te  n te.
§ . 37 -

Da die Patente nur für das Rechnungsjahr gelten / für welches sie ausgeferr
tigt worden sind , so müssen sie am Ende des Jahres ohne Unterschied wieder ein-
gezogen werden , welches in dem nemlichen Zeitpunkt geschehen soll , wo die neuen aus-
gefertigt werden.

§ . 38.
Da ferner die Patente nur in der Gemeinde gelten , wo der Weinhändler zur

Zeit der Ertheilung fein Weinlager hatte , so ist das Patent einzuziehen, wenn der
Weinhändler wegzieht und seinen Weinhandel in dem Orte aufgibt.

§ . 39.
Die Patente sind persönlich , es kann daher Niemand auf das Patent eines

Dritten Weinhandel treiben ; doch sind hievon die Wittwen und die Kinder eines
Weinhändlers ausgenommen , diese können auf das Patent ihres Mannes , reg^ . ih¬
res Vaters , oder ihrer Mutter den Weinhandel bis zum Ende des Rechnungsjahresforttreiben.

In allen anderen Fällen ist das Patent mit dem Tode des patentisirten ««kräf¬
tig , einzuziehen und zu zernichten.

Bestimmung der Zeit , für welche die Patente dieses
Jahres gelten.

§ . 40.
Obgleich die Deklarationen sogleich geschehen müssen , und die Ausfertigung der

Patente unaufgehalten erfolgen soll , weit die Patentrsirung als Weinhändler von der
Aufnahme und Vermessung der Weinvorräthe besreyt , welche bey Einführung der
Wein - Messe vorhanden sind , so sollen doch die Patente bis zum ersten May I3l3.
gelten , das Jahr also vom Itm May 1812 . bis dahin 1813 . laufen.
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H. 4i.
Die Rechnungen der Obereinnehmer müssen , da alles LMwi ^ näo bezahlt wird,

schon in der Mitte des Quartals an die Controll - Kammer eingesendet werden.

Aufhebung der bisherigen Gewerbs - Steuer.
§. 42.

Da für das Patent , ungeachtet es für eine längere Zeit als ein Jahr gilt,
doch nur die gesetzliche Steuer für ein Jahr entrichtet wird , so hört die bisherige
Gewerbs - Steuer auch nicht früher auf.

§ . 43 .

Bey dem Abschreiben der Steuer ist darauf zu sehen , daß sie nur in so weit
aufhört , als sie eigentlich auf dem Weinhandel gebaftet hat und in die Staats-
Casse geflossen ist , da die Beyträge zu besonderen Bedürfnissen , so wie zu Zahlung
von Gemeinds - und Distrikts - Lasten in bisheriger Art bis zu Vollendung der Perä-
quation der direkten Steuer fortdauern.

Sämmtliche Kreis -Direktorien haben für die Publikation , den schnellen und pünkt¬
lichen Vollzug dieses Reglements zu sorgen . Carlsruhe , den 24sten Januar 1312,

Gr 0 ßherz 0 gli ch- B adisches Finanz - Mi ni st eriu m.
In Ermangel 'ung des Ministers.

, ' Hofer.
Vät.  Reinhard.

Neckar - Kreis.
Amt Schwetzingen Obereinnehmerey Mannheim.
Ort Seckenheim ^ MM 'einnehmcrey Seckenheim.

I . Heute den 4 . Februar 1812 . erschien der hiesige Bürger .Jo¬
hann , Friedrich Adelmann und erklärte, .^daß er für das gegenwär-

' - ' .tige RechiUingsJ .chr ein WeinhandlungsPatent I . Classe lösen
" wolle.

Unterschrift des Deklarentem
- - Johann Friedrich Aselmann.
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L.

Neckar- Kreis.

Amt Schwetzingen Obereinnehmerey Maunheiin.
Ort Seckenheim Untereinnehmerey Seckenheim.

Weinhandlungs - PatenL

Auf die unter Nro . I . vorgelegte Deklaration des Bürgers Johann Friedrich
Adelmann von Seckenheim,

daß er ein Weinlager
von Ein bis Zehen Fuder

neuen Maßes
oder

von Ein bis Funfzehen Fuder
des bisherigen Orts - Maßes

halten wolle , wurde ihm gegenwärtiges Patent I . Clafse in Gemäßheit Gesetzes vom
6ten Januar 1812 . und dem nachgefolgten Reglement des Großherzoglichen Finanz-
Ministern vom 24sten Januar d. I . ausgefertiget , und kann derselbe kraft dieses
das Gewerbe eines Weinhändlers in dem Orte Seckenheim während des Rechnungs-
Jahres 1812 . gegen Zahlung der gesetzmäßigen Gebühr von Acht Gulden ungehindert
treiben.

Von der Patent - Gebühr ist das ite Quart bey Einhändigung des Patentes,
das 2te auf den iten August , das 3te auf den Itm November 1812 . , das 4te
auf den Iten Februar 1813 . zu bezahlen . Mannheim , den lOten Februar . 1812

Großherzoglich Badisches Kreis - Direktorium
den Empfang des II . Quartals bescheinigt

- - - III . - - bescheinigt
- - VI . - - bescheinigt.

6
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Dienst - Rachrichten.

Seine Königliche Hoheit haben gnädigst geruht, die  Katholische

Pfarrey Mauer (Neckar/Kreis ) dem bisherigen Caplan Hammer  zu Heikel/

berg , und «

die katholische Pfarrey Leimen (Neckar/Kreis ) dem bisherigen Cap-

Lan Pimpel  dahier zu confcriren.

Die katholische Pfarrey Hugstetten  ist dem Pfarrer Weißburger

zu Adelhanßen  oder Wiehre  gnädigst conferirt , und dadurch letztere Pfarrstelle er/

ledigt worden . Die Competenten haben sich nach der Verordnung im Regierungs/

Blatt von 1810 . Nro . 38 , insbesondere des § . 4 . gehörig zu melden.

Die katholische Pfarrey Steinach (im Kinzig - Kreis ) ist dem Pfar¬

rer Joseph Anton Hiemer  zu Weiler gnädigst conferirt , und durch diese Be¬

förderung die Pfarrey Weiler (bey Haslach ) erledigt worden . Die Competen«

ten um letztere haben sich nach Vorschrift des Regierungsblatts vom Jahr 1810 .

Nro . 28 . § . 2 . und 3. zu melden.

Berichtig un g.

In der ersten Zeile des §. 45  der neuen Accisordnung soll es statt — auf eine längere

Zeit — heißen: auf eine kürzere  Zeit.
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Groß Herzoglich - Badisches
gier u n g s b l a t t.

Carlsruhe , den Z. Februar 1812

Verordnung . --

(Die Vereinigung des Aufsichts - Personals in Policey Zoll - und Accis - Sachen,
sodann

das Avministrations - Personal in direclen und indirectcn Stcuersachen betreffend.)

^c . Königliche Hoheit haben gnädigst genehmiget, daß  zu Vollziehung
der Siche rheits wie auch der Zoll - und Accis - Anstalten ein,
so weit möglich , gemeinschaftlich zu verwendendes Personal aufgestellt werde.
In dessen Gemäßheit wird festgesetzt:

I . Anordnungen in Bezug aus die Vereinigung der

beyderley Dienste.

§ . l.

Jeder , Kreis hat einen Ober - Policey - Zoll - und Accis - Inspektor ; dieser
steht unmittelbar unter dem Kreisdirectorium , und wohnt in dem Sitze desselben.

§. 2.

Jeder Kreis hat nach Verhältniß des Umfangs seiner Gränze gegen das Aus¬
land , und seiner sonstigen Verhältnisse , mehrere Bezirks - Inspektoren .̂

Die Stations - Orte der Bezirks - Inspektoren bleiben immer die nehmlichen,
das Kreisdirectorium kann aber persönlicher Verhältnisse wegen eilten Inspektor von
der einen Station auf eine andere versetzen. '

§. 3.

Jeder Kreis hat eine Anzahl theils 'berittener , theils unberittener gemeincr Po-
licey - Zoll - und Accis - Diener . ' ' '

7
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Hier muß von Zeit zu Zeit eine Versetzung vvrgenommen werden , so daß der nehm-

kiche Aufseher nicht immer auf der nehmlichen Station bleibt ; doch soll diese Ver¬

setzung ohne erhebliche , von der obersten Stelle genehmigte Ursache sich nicht von

einem Oberzvll - und Accis - Bezirke in einen anderen erstrecken. Diese erhalten

neben der regulirten Geld - Besoldung die geeignete Montur - und Armatur - Stücke.

tz. 4.

Die Eintheilung des ganzen Großherzozthums in Distrikte und dieser in Be¬

zirke , das für jeden Bezirk angestellte Aufsichts - Personale wird den Kreisdirec-

torien , jedem nach seinem geographischen Umfange , besonders bekannt gemacht
werden.

Alle in dem Bezirke einer Inspektion stationirten gemeinen Policey - Zoll - und

Accisdiener find derselben untergeordnet , somit Achtung und Gehorsam schuldig.

Hauptsächlich sollen sie den Distrikt begehen , zu welchem ihr Stations - Ort

gehört , und dabey immer den zweyfachen Zweck ihrer Anstellung, ' den staatspo-

liceylichen und staatswirthschaftlichen , mit Redlichkeit und Thätigkeit im Auge

halten.

Die Ausnahmen sind:

Wenn Fahndungen auf stärkere Rotten das Zusammenrücken des gesammten

Policeypersonals eines Kreises (welches allemal von dem Kreisdirectorium anzuord¬

nen ist ) , oder , wenn das Zusammenziehen desselben aus den zunächst aneinander

liegenden Kreisen nothwendig ist , oder , wenn andere combinirte Vorsichts - Maß¬

regeln eine verstärkte Gewalt zur Ausführung erfordern.

In den 2 letzten Fällen haben sich die betreffenden Kreisdirectorien ins Ein¬

vernehmen zu setzen, und sich gegenseitig durch das ihnen zur Disposition gegebene

Personale zu unterstützen.

In kemem Fall aber dürfen die Haupt - Ein - und Austritts - Stationen ganz

von Aufsicht entblößt werden , damit der Zweck der einen Anstalt nicht durch die

Mittel , die man für die andere anwendet , vereitelt werde.

§. 5.

Allen Land - Dienst - Stellen ist bey schwerer Ahndung untersagt , sie zu irgend

einem andern , und am allerwenigsten zu einem ihrer häuslichen Geschäfte zu ver-
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wenden ; insbesondere sollen sie zu bürgerlichen Citationen und Exemtionen nicht

gebraucht werden , wenn nicht bey Exemtionen eine verstärkte Gewalt nöthig ist,

welches aber blos das Kreisdirectorium zu ermessen und zu bestimmen hat ; eine

weitere provisorische Ausnahme enthält der § . 19.

§. b.

Die unberittenen gemeinen Police ») - Zell - und Accisdiener sind für das Ent¬

kommen oder Verderben der Waffen , und die Berittene »» in gleicher « Maße für

das Dienstpferd verantwortlich ; sie müssen den Ersah leisten , wenn sie nicht eine

volle Schuldlosigkeit von ihrer Seite erweisen können.

§ - 7 -

Eine Hauptobliegenheit der Berittenen ist auch die Begleitung der Postwagen

zur Nachtzeit ; die Länge der Nacht wird folgendermaßen bestimmt:

Vom 1 May bis Iten Oct . Abends 8 bis Morgens 5 Uhr
— 1 Oct . — Iten Nov . — 7 — — 6 —

— 1 Nov . — Iten April — 5 — — 7 —

— 1 April — Iten May — 7 ?' — — 6 —

§. 8-

Jeder Dienst des berittenen Aufseher - ist in der Regel zu Pferde zu thuu , aus¬

genommen an dem Tage , wo derselbe den Postwagen begleiten soll oder begleitet

hat ; dann »nässen die vor - oder nachfolgenden Visitationen , wie von den Unberit-

tenen , zu Fuße gemacht werden.
§. 9.

Das bey ihrem Aufenthalte außer ihrem Stations - Orte für die Dienstpferde nör

ihige Futter geben die Gemeinden ab , für jeden Tag 3 Futter . Für jedes Futter wer¬

dend kr . bezahlt . Die Bezirks - Inspektoren rechnen mit den Gemeinden ihres Be¬

zirks von halb Jahr zu halb Jahr ab , und sorgen für die Zahlung aus der Be¬

soldung derjenigen , die das Futter für ihre Pferde gefaßt Haber ».

Das Nachtquartier für die Policey - und Zoll - Diener und auch ,'Stallung für

die Berittenen ist frey anzuweisen , wohingegen keiner derselben Diäten anrechnen

darf , noch rvegen der Verköstigung Privatpersonen anzusprechen hat . Für diese

müssen sie selbst sorgen.

1
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II . Anordnungen rn Beziehung auf die subjccnve Zoll - und
Aceis Administrat i o n.

§. 10 .

Zur bessern Uebersichr des Unterschieds zwischen OberZollern und HauptZollern,
zwischen OberZollBezirken und HauptZöllStationen , wird auch ein besonderes Ver¬
zeichniß der HauptZollStätten , unter Benennung der HauptZoller mit der Emtheilung

in Distrikte und Benennung der DistriktsEinnehmer , den KreisDirektorien zugehen.
Die HauptZoller liefern die eingegangenen Gelder , wie die übrigen OrtsZoller,

an die OberZollEi .mehmer des Distrikts ab.

tz. 11.

Hievon sind jedoch ausgenommen die WasserZölle , in so weit sie nicht als
Ein - oder AusfuheGebühren (Z. 5g . und 68 . der neuen ZollOrdnung ) , sondern als
reiner TrausitZoll ( § . 20 . gedachter ZollOrdnung ) zu betrachten sind , in so weit
also keine neuen Ein - oder AusfuhrZollZeichen dafür abgegeben werden , sondern für
den Betrag des TransirZollcs nur wie bisher quitnrt wird ; dieser WasserTransitZoll
wird bis auf weitere Bestimmung nach der bisherigen Art und Form von den
WasserZolleul berechnet, , und der Betrag gleichfalls noch an die GesällVerwaltungen
abgclicfcrt ..

Hier mag es auch bey der quartalweisen Ablieferung , wo sie bisher üblich
war , belassen werden ; die GefallVerwaltungcn sollen aber mit Ende eines jeden
Quartals den Betrag des WasserTransitZolls der ControllKammer der indirekten
Steuern summarisch anzeigen , damit über dir Totalität aller indirekten Steuern

Buch und Uebersicht gehalten werden kann«
12.

Die QberZolleinnehmer haben , wo in der ZollVezirksCmtheilung keine Lkus-

uahme gemacht ist , ihren Sitz in dem Orte , wonach der OberZollEinnehmerey-
Distrikt benannt ist«

tz. 13..

Die OberZoll - und AccisEinnehmer sind unmittelbar dem KreisDirektorium
untergeordnet ; die OberJnspektoren communiciren mit diesen, und diese mit jenen.

Wie Diener , die im Amt . und Rang gleich sind.

/
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§. X
Die in dem Verzeichnisse der Disirckce und der HauptZollStatten nicht aus¬

drücklich beuanmcn und wieder angesiellteu ZollBereitcr bleiben auf ihren dermaligen

Stationen ; sic sollen aber , als OrtkZoller und Aeciser , in so fern sie dazu noch

tauglich sind , angeftellt werden ; sie stehen auf jeden Fall unter der OberJnfpection,

wohin der Ort ihres dermaligen Aufenthalts gehört , und sie müssen , wenn sie fixe

Besoldungen haben , sich denen von dort an sie ergehenden einzelnen Aufträgen un¬

weigerlich unterziehen.
§. 15.

Nach den ZollBcreitcrn und sonstigen l -H)engen ZollAufsehern haben die Zoller

an den nun eingehenden TrausirZollStationen den ersten Anspruch auf die Accis-

Stclle in ihrem Wohnorte zu machen , wenn sie dazu tauglich sind , und nicht schon

ein Aeciser dort angestellt ist.

Ucb '. igens haben jene , die nicht wieder angestellt werden können , nur Anspruch

auf jenes bisherige DiensiEmkommen , welches aus fixer Besoldung besteht , und auf

einer förmlichen OienstSignatur beruht.

§. 1b.
Wo besondere Zoller angestellt sind , dürfen sich die Aeciser in den Ein - und

AusgangsZoll nicht mischen ; bey allen Lagerstätten müssen eigene Zoller «« gestellt
werden.

§. 17.
Den KreisDirektcrien bleibt die Ernennung der OrtsZoller und Aeciser , in so

weit solche nicht schon bey der DistriktsEintheilung und in dem Verzeichnisse der

HauptZollstätten benannt sind , überlassen ; eben so haben sie gleich nach Bekannt-

werdung gegenwärtiger Verordnung dafür zu sorgen , daß die Städte , wo mehrere

Aeciser bereits ernannt sind , oder noch ernannt werden müssen , in Quartiere abac -,

theilt , und zu Vermeidung persönlicher Collisionen sowohl , als um zu wissen , an

wen man sich bey Uebertretungen und DienstNachlässigkeiten zu halten habe , jcLnm

Acciser ein bestimmtes Quartier angewiesen werde.

tz. 18..
Dem OberZoll - und AccisEinnehmer ist auch die OberEinnahme der dire -ttcn

Steuer und aller jener Beyträge zu StaatsBedürfnissen , die nach dem StemrZnß

e
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ausgeschrieben und entrichtet werden/ in dem nämlichen Distrikte übertragen/ und es
wird ihnen hiermit in Beziehung auf die dreyfache Verrechnung der Zoll- Accis-
und SteuerGeldrr der AmtsNahme

OberEinnehmkr
beygelegt.

Als SteuerObereinnehmer haben sie die besondere Pflicht/ dafür zu sorgen und
fest darauf zu bestehen, daß die laufende StaatsSteuer nach dem Monatsbetrag
auch monatlich richtig abgeliefert/ und keinem Vorurtheil, welches gegen diese Er-
hebungsweise hie und da noch beste , statt gegeben, weder auf eine noch auS
altern LandschaftsVerfafsungen herrührende GegenObservanz Rücksicht genommen
werde.

§. 19.

Zu dem Ende wird dem Obereinnehmer hiemit die Befugniß beygelegt, gegen
diejenigen, welche mit der MonatsSteuer im Rückstände bleiben, gleich nach gepfloge¬
ner Abrechnung mit den örtlichen Steuersammlern die Exemtion zu verfügen, und
derselben Ausführung provisorisch den Polizey- und Zolldienern zu übertragen.

§. 20.

Die ExeeutionsGebührenwerden nach dem bisherigen Maßstabe, aber ebenfalls
Nur provisorisch für den Fiscus erhoben und verrechnet.

Die Obereinnehmer sollen eine eigene ExecutionsListe, welche die Nahmen der
Exequirten, die Zahl der ExecutionsTage und den Betrag der ExeeutionsGebühren
enthält, führen, und jedesmal den nachfolgenden Monatsfchluß beyfügen, um nach
Verlauf einiger Zeit ermessen zu können, ob es bey dieser ExecutionsWeise definitiv
sein Verbleiben haben kann, oder ob eine andere Ordnung räthlicher sey.

Z. 21.

Für die angeordnete monatliche Abrechnungen mit den SteuerObereinnehmern,
für die Einsendungen der Monatsfchlüfse und des monatlichen GeldBetrags werden
folgende nähere Bestimmungen gegeben:
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In dem ersten Monat , wo die nene Zoll , und AccisOrdnung ln Anwendung
ist , und die Zollr und AccisGebühren darnach erhoben werden , soll keine Abrech .'

nung , keine GeldAb - und Auflieferung , weder an Zoll , weder an Accis , weder an
Steuern geschehen, sondern in dem folgenden Monat für den verflossenen ersten
Monat , und so immer im nächstfolgenden Monat für den nächstverflossenen ; dabey
soll die Eintheilung so geschehen , daß jedem OrtsZoller und Acciser , jedem örtlichen
Steuerfammler immer der nähmliche Tag in jedem Monat , z. B . diesen immer der
erste , jenen immer der zweyte des Monats , zur Abrechnung und Auflieferung be¬
stimmt , daß , wo die ObereinnchmereyDistrikte groß sind , deren fünf , sechs u . s. w.
auf den nähmlichen Tag eintreffeu sollen ; allenthalben soll jedoch die Eintheilung so
geschehen , daß bis zum 26sten in jeden, Monat alle Abrechnungen für den nächst-
verfiossenen Monat vollzogen sind , damit die Obereinnehmer die letzten Tage des
Monats für ihre Abschlüsse und Ablieferungen ungeftöhrt verwenden können . Die
KreisDirektorien werden hiermit beauftragt , die von den Obereinnehmern darnach zu
machende Eintheilung zur Prüfung und Genehmigung vorlegen , und durch die Ober-
Inspektoren darauf wachen zu lassen , daß diese GeschäftsOrdnung allenthalben und
immer eingehalten werde.

§. 22.

In der Voraussetzung dieser sachbeförderlichen Eintheilung werden zwey Tage
für di» GeschäfksBerichtigung und für die Hin - und Herreise , als die längste Zen,
die den entferntesten OrtsZollern , Accisern und SteuerEehebcrn dazu nölhig scyn
möchte , hiermit festgesetzt. Die KreisDirektorien haben bey Genehmigung der Eur-
theilung zugleich zu bestimmen , welchen örtlichen Erhebern nach dem Verhältnisse
ihrer Entfernungen nur eine , und welchen zwey TagsGebühren zu pasflren seycn,
sofort über beydes einen tabellarischen Bericht an das SteuerDepartemem zu
erstatten.

§ . 2 ) .,

Die Gebühr für einen Tag ist hiermit dahin regulirt , daß für zwey Stunden
hin , und zwey zurück , also im Ganzen für vier Stunden 30 kr. , für jede Stunde -,
die im Hin - und Rückwege über die vier Stunden gebraucht wird , weitere 6 kr»
bezahlt werden.

-
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§. 24.

Die KreisDirektorien sollen unter Rücksprache mit den OberZollInspectionen
solche Maßregeln treffen , daß die OrtsZoller , Acciser und Steuersammler auf ihren
Wegen zu den Obereinnehmereyen durch die zunächst stationirte Polizey - und Zoll-
Aufseher , so viel möglich , ablösungsweise begleitet werden.

§. 25. ^

Die Obereinnehmer sollen eine Caution an Geld , Gütern oder Bürgen zu
600 fl. , die HauptZoller zu 400  fl . , die übrigen OrtsZoller und Acciser zu 100  fl.
stellen. Die Fälle , welche eine Minderung oder einen gänzlichen Nachlaß der Caution
begründen mögen , sind an das SteuerDepartement einzuberichten.

§. 26.

Die Besoldungen der Obereinnehmer , Zoller und Acciser werden nach Verlauf
der ersten sechs Monate vom Tage an , wo dieselbe ihren Dienst antreten , nach dem
Erfolge der neuen Anordnungen , nach den Dienstkenntnissen und dem Dienstfleiße der
einzelnen Diener , wie sich dieß aus den eingehenden ersten Rechnungen und Berichten
entwickeln wird , bestimmt werden.

Diejenigen , welche schon eine pateutmäßige fixe Besoldung haben , bleiben bis
zu jener Bestimmung im Fortgenuß derselben , und für die rechtmäßigen DienstAcci-
denzien , ' die sie während den sechs Mo iaten entbehren , werden sie entschädigt
werden.

Carls ruhe,  den 3tcn Februar 1812 .

Auf Sr . Königlichen Hoheit besonder » höchsten Auftrag.
Der Minister des Innern.

Frhr . von Andlaw.

Der GeneralSekre -tär.

Büchler.
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Großherzoglich - Badisches
Regierungsblatt.

Carlsruhe , den 14. Februar 1812

General - Ausschreiben.
(Anleitung für die im Falle der Nachsuckung kaiserlich französischer Naturalisation ^ Erlaubniß

befindlichen Landes - Angehörigen)

Nachdem durch das kaiserlich französische Dekret vom 2lten Jänner 1812 . diejeni¬
gen Fragen ihre Erledigung erhalten haben , deren Beantwortung erwartet werden
mußte , um eine der Sache entsprechende diesseitige Anleitung ergehen zu lassen , wie
diejenigen diesseitigen Staats - Angehörigen  sich zu verhalten haben , auf deren
Amtsführung oder Privatverhalten das frühere kaiserliche Normativ - Edikt vom 26.
Aug . 1811 . über die Verhältnisse der Eingebohre nen des französischen
Reichs , die im Auslande sich befinden,  Bezug hat , so findet man nun
nöthig , folgendes des falls zu verfügen:

1) Keine Mannsperson , die dermalen zu Orts - oder Schußbürger - Rechten oder
ständigen Staatsdiensten noch nicht Hierlands angenommen ist , kann künftig zu
einem Orts - oder Schuhbürger - Recht im Lande angenommen , oder zu Dienst.
anstellungen in Vorschlag gebracht werden , wenn sie aus dem französischen
Staat , einschließlich aller demselben jetzt einverleibten Provinzen , gebürtig ist,
ohne vorher  eine dazu ausgefertigte kaiserliche^ Erlaubniß in Urschrift oder in
einer von einer kaiserlichen Präfektur mitbeglaubten Abschrift vorgelegt zu ha¬
ben.

2) Alle aus dem französischen Reiche in dessen obgedachtem Umfange gebürtige , als
Bürger angenommene , oder als Diener im Land angestellte Mannspersonen , wel¬
che nicht in dem nachstehenden dritten und vierten Absatz als ausgenommen
bezeichnet sind , und eine kaiserliche Erlaubniß zur Naturalisation im Auslande
nicht schon besitzen, haben , wenn sie zweifelhaft sind , ob sie den Wunsch äußern

ö
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wollen,  Naturalisations - Erlaubniß zu erhalten , zu erwägen , ob sie
Vermögen im obgedachten Umfange des französischen Reichs wirklich besitzen, oder
in Erb , oder anderer Weife künftig zu gewarten haben , ingleichen ob sie nach
ihrem Beruf und Lebensweise künftig in das gedachte Reich zu reisen in den
Fall kommen können . In beyden Fällen kann ein solcher nicht ohne Nachtheil
unterlassen , vor dem Monat August dieses Jahrs die Naturalisation ^ -
Erlaubniß bey dem Justiz - Minister Groß - Richter in Paris  ur¬
kundlich nachzusuchen und darüber sich Bescheinigung zu verschaffen. Wer es
unterläßt , hat nachmals sich selbsten zuzuschreiben, wenn er der Vermögens - An¬
sprüche in der Folge verlustig erklärt wird , und desfallsige diesseitige  Staats-
Verwendung nicht erlangen kann . Zu Reisen nach Frankreich kann zwar derjeni¬
ge , der die Naturalisatious - Erlaubniß nachzusuchen unterlassen hat,  auch spä¬
terhin , wenn einst der Fall zu einer Reise eintritr , noch um die besondere Er¬
laubniß dazu bey dem französischen Staatsherrscher entkommen , ist auch einer
Verwendung des hiesigen Hofs dafür nicht durchaus verlustig , doch kann er auf
deren Erlangung keine sichere Rechnung mehr machen , und hat es daher auf
sich zu leiden , wenn die Reife - Erlaubniß von der kaiserlich - französischen , oder
die Verwendung von der hiesigen Staatsbehörde versagt wird.

2 ) Ausgenommen  von jener Nothwendigkeit der gleichbaldigen  Nachsu-
chung einer Erlaubniß zur Naturalisation sind jene diesseitige  in französischen
Reichs - Theilen eingebohren gewesene Bürger oder Diener , die aus den diesseiti¬

gen an Frankreich abgetretenen  Landestheilen , oder aus andern mit diesem
Kaiserstaat v er einten  Landen gebürtig sind, aber schon vor der Aussprechung jener
Vereinigung in diesseitigen, dermalen Großherzoglichen  Landen bürgerlich
oder hintersäßlich  ausgenommen , oder darin zuLandesherrlichenStaatsr

. diensten,  die Hierlands die Naturalisation mit sich führen , angestellt waren , mithin
vor dem 23ten März 1795 . jene, die aus dem jenseits rheinischenTheile des

Hochstifts Basel  gebürtig sind,
vor dem iten Oct . 1795 . bey denen ehemals ostreichischen Niederlanden

oder Belgien,  sammt Lüttich und Zugehörden,
vor  dem löten May 1796 . bey den mit Frankreich reunirten italienischen

Provinzen Piemont und Savoyen,



vordem 25ten Jänner 1796 . bey dm ü berrhe mische » ehemaligen Deut¬

schen Reichst an den,

vor  dem 28ten Jänner 1793 . bey der ehemaligen Schweizer - Stadt Mühl¬

hausen,

vor  dem 26ten April 1798 . bey den mit Frankreich vereinten Schweizer

Landestheilen an der westlichen  Schweizer - Grenze,

vor dem I7ten May 1809 . bey dem einverleibten ehemaligen Kirchenstaat,

vor  dem 20ten Oct . 1309 . bey der Stadt und Veste Kehl,

vor  dem 9ten July 1810 . bey dem ehemaligen Königreich Holland,

vor  dem lOten Dec . 1810 . bey den niederdeutschen  ehemaligen , nun unter

dem Namen der Departements der Zuyder fee , der Maasmündungen , der

Oberysfel , der P sselmündungen , Friesland , der WestE ms -, der Ost-

Ems - der OberEms -, der Wesel , Mündungen , der Elbemündunge»

mit Frankreich vereinten  Landen,

ingleichem bey dem Walliser Land  der Schweiz.

4 ) Ausgenommen  von jener Nothwendigkeit sind ferner jene diesseitige Staats-

diener , welche mit Vorbehalt ihres auswärtigen Staatsbürger¬

rechts in hiesige  Dienste getreten und in dieser Eigenschaft vom hiesigen

Gouvernement wissentlich angenommen worden sind . Dagegen müssen diese die

Erlaubniß , in hiesigen Diensten zu bleiben , von der kaiserlich

französischen Behörde  in den geeigneten Fällen uachsucheu , ohne Unter¬

schied, ob sie Hof - Kriegs-  oder Civildienste  begleiten . Sie sollen , wenn

sie sich außer dem Fall halten wollen , nach Erforderniß der Umstände als ihre

diesseits tragende Dienste aufsagend geachtet zu werden , die Uebergabe dieser Er-

laubnißbitte am behörigen Ort bewirkt zu haben , in drey  Monaten nach Ab¬

lauf des französischer Seits zur Eingabe vorgeschriebenen unten im achten

Absah benannten Termins bey dem Ministerium des Innern  beschei¬

nigen.

5 ) Gleich den vorigen haben jene Diener sich zu betrachten , welche aus abge¬

tretenen ehemals diesseitigen  Landen gebürtig find , und nach deren

Abtretung dort ihr zuvor gehabtes Staatsbürgerrecht , durch fortgeführtes Orts-
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bürgerrecht oder durch Theilnahme an politischen Staatsbürgergerechtsamen
(äroits xoliticzues cles Liw ^ens ) beybehalten haben.

6 ) Auf Frauenspersonen,  als die an jenen politischen Staatsbürgergerecht¬
samen keinen Theil haben , erstrecken sich jene Verfügungen nicht . Dieselben gel¬
ten , sobald sie ordnungsmäßig in die hiesigen Lande eingeheyrathet haben , als
rechtmäßig dahier naturalisirt,  für solange , als ihre Ehe unaufgelöst ist,
und auch nach deren Auflösung , solange sie sich nicht nach Art . 19 . des Locke
I^LpoIeon wieder im französischen Reiche staatsbürgerlich einlafsen . Auch künf¬
tig können Frauenspersonen aus dem Französischen,  wenn sie die
zur Heyrath erforderlichen Zeugnisse von ihrer jenseitigen Obrigkeit beurkundet
beybringen , wie bisher zur Heyrath und mit ihr zur Theilnahme an demStaats -»
bürgerrecht ihrer Ehemänner zugelassen werden . Französinnen,  die ohne ins
Land zu Heyrathen , sich Hierlands aufhalten oder niederlassen , bleiben fran¬
zösische Staatsangehörige,  und sind daher Hierlands nur alsAuslän-
d er , die Einfaffenrecht  benuhen , zu behandeln.

? ) Die Beamten  werden andurch besonders angewiesen , denjenigen Unterthanen,
die in dem Falle des zweyten  Artikels sind , und etwa nicht Einsicht genug
haben möchten , selbst zu beurtheilen , ob sie sich in dem unterstellten Fall be¬
finden , und wie sie sich desfalls zu benehmen haben , mit den nöthigen Beleh¬
rungen Amtshalber  entgegen zu gehen.

8 ) Hierorts wird das Ministerium der auswärtigen Angelegenhei¬
ten jenen , welche für die Sicherheit ihrer Eingabe diplomatische  Besor¬
gung derselben wünschen , damit an Händen gehen , wenn eine geeignete Bitt¬
schrift an den kaiserlich französischen Justiz - Minister Groß - Richter mit amt¬
licher Beurkundung der Unterschrift dorthin in Zeiten eingesendet wird . Diese
Einsendung muß jedoch allda vor dem ersten July  d . I . eintreffen , damit
noch Zeit zur Besorgung dem Ministerium übrig bleibe . Diejenige , welche un¬
mittelbar  zu Paris die Einreichung selbst besorgen lassen wollen , haben Zeit
dazu bis zum 26ten August 1812 , vor welchem Tag sie aber geschehen seyn
muß , wenn man sich nicht der Gefahr der Verspätung aussetzen will.

9 ) Zu einer nach Eintritt dieser letztgedachten Frist anzutretenden oder fortzuse¬
tzende« Reise nach Frankreich kann keinem diesseitigen  Diener oder Unter-
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thanen , der im Fall des dritten  Absatzes ist , ein Paß nach Frankreich ans?
gestellt werden , ohne daß die erlangte kaiserlich französische Erlaubniß zum Ein¬
tritt in das Reich vorgelegt sey. Paßbewerber , welche ihre obgedachte Lage
verheimlicht , und dadurch einen Paß erschlichen haben , müssen sich alle widrige

Folgen selbst zuschreiben. Beamte , welche an Personen , von denen ihnen je¬
ne Lage bekannt war , oder seyn konnte und sollte , Pässe geben , bleiben nach
Befinden der Umstände darüber verantwortlich.

10 ) Nach dieser , außer dem Regierungsblatt auch in die Kreisanzeigeblät¬
ter  zu übertragenden Verfügung , hat sich jeder zu benehmen , und vor Scha¬
den zu hüten.

Carls ruhe,  den lOten Februar 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . von And law.

Der GeneralSekretär.

. Büchler.

Militair- Dienst - Nachrichten,

a ) Anstellungen und Beförderungen.

Im Generalstaab  avanzirte am Iten Oktober 1811 . der Flügeladjutant

Capitain von Seutter  zum Major , und der Feldjäger Lebe au  zum Feldjägerlieu-
tenant , mit Rang und Dekorationen eines Premierlieutenants in der Linie. Als

Feldjäger wurden neu a.' estellt : Karl Hub bau er , Wilhelm Gmelin , und

Friedrich  Schütz . Der Capitain von Holz ing  vom Iten Linieninfanterieregi-
ment wurde den gten Februar 1812 . zum Flügeladjutanten der Infanterie , und

der Capitain von Kalenberg  vom 5ten Regiment unterm nervlichen Datum zum
Jnspectionsadjutanten ernannt.

Bey der Leibgrenadiergarde  wurde am iten Oktober 1811 . der Capr-
tain von Reischach  zum Major ernannt , der Staabscapitain von Porbeckzum

wirklichen Capitain , der Premierlieutenant von Blittersdorf  zum Staabscapi¬
tain , Sekondlieutenant von Schweickhardt  zum Premierlieutenant , der Portepee-
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Fähndrich  von Hinkeldey  und der Junker von Khuon  zu Secondlieutenaitts;

der Oberst Carl von Stock Horn  wurde den 9 . Februar 1812 zum Generalmajor

befördert , und zum Stadt - Lommandamen der Residenz ernannt.

Beyin Dragoner - Regiment von Freystedt  rvurde der Junker von

Nottberg  den 1 . Oktober 1811 als Secondlieutenant angestellt.

Im Husaren - Regiment von Gen sau  avancirte der Seesudlientenant

Bachelin  den 1. Oktober 1811 zum Premicrlicutenant.

Bey >n 1 ^ " L inien - Jnfanterje - Negiment Großherzsg  wurden

den 1. Oktober 1811 der Staabscapitain von Po ly zum wirklichen Capirain,

die Premierlieutenants von Eck nnd von Beck zu Sraabscapitains , die Sccond-

lieutenants von Blarer und von Rüdt  zu Premierlieutenants , der Portcpec-

Fahndrich Hofmann  zmd der Junker Oehl  von der Artillerie zu Secoudlieme-

nants avancirt ; unterm 31 . December der in Königlich Preußischen Diensten gestan¬

dene Lieutenant von Spißnaß  als Secondlieutenant angestellt ; und endlich unterm

9 . Februar 1812 der Oberst von Franken  zum Commandeur en Chef ernannt,

der Obersilieutenant Graf von Sponeck  zum Oberst , der Capitain von Boh¬

len  zum Ästajor , der Staabscapitain von Stetten  zum wirklichen Capitain , der

Premierlieutenant von Wolframsdorf  zum Staabscapitain , und der Second-

ljeutenant von Müller der Ite  zum Premierlieutenant.

Beym 2 ten vakanten Linien - Jnfanterip - Regiment  wurden den

1. Oktober 1811 der Staabscapitain Eichfeld  zum wirklichen Capitain , der Pre¬

mierlieutenant Klein  zum Staabskapitain , Secondlieutenant von Vincenti  zum

Priemierlieutenant , Feldjäger Fifcher  zum Secondlieutenant ; unterm 17 . Januar

1812 . die Junkers Pattberg und Hieronimus  zu Secondlieutenants ; und

endlich unterm 9 . Februar der Oberst von Böcklin  zum Commandeur , Capitain

Weber  zum Major , Staabscapitain von Ben st zum wirklichen Capitain , Pre¬

mierlieutenant von Esleben  zum Staabscapitain , und Secondlieutenant Stepp

zum Prenuerlnutenant ernannt.

Beym Zten LinienrJnfanterie - Regiment Graf Wilhelm von

Hochberg  wurden unterm 1. Oktober der Oberst ^ Brückner  zum Commandeur
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ernannt , Major von Benst zum Oderftlicukcnant , Capitain Asbrand  zum Major/

Staabscapitain Heckeroth  zum wirklichen Capitain , die Premierlieutenants von

Wänker und Harlfinger  zu Staabscapitains , die Secondlieutenants Ho fr

mann 1 ? , Hofmann 2 »' , von Dürrheim , und de Rose  zu Premierlieute-

narus , die Portepee - Fähndrichs Pfeiffer und Leiblin,  und der Junker Nebe¬

ln us  von der Artillerie zu Secondlieutenants,

Beym 4 "n L i n i e n - I n fa n ter i e - R eg i m e n t von Neuenstein  wur¬

den unterm 1. Oktober der Obersilieutenant Hennig  zum Oberst und Commandeur,

der Major Lehmann  zum Obersilieutenant , der Capitain Brückner  zum Major,

die Staabscapitains Meyer und von Krieg  zu wirklichen Capitains , Premier¬

lieutenant Seih  zum Staabscapitain , Secondlieutenant Rutsch mann  zum Pre¬

mierlieutenant , und Junker Baumann  zum Secondlieutenant ; unterm 31 . De-

cember der Staabscapitain Schendal  zum wirklichen Capitain , der Premierlieu¬

tenant Sartory  zum Staabscapitain , Secondlieutenant Beier  zum Premierlieu-

tenaut , und die Junkers Klein , Bomätsch  und Sachs  zu Secondlieutenants

avancirt.

Beym leichten Infanterie - Bataillon Lingg  wurde unterm 1 . Ok¬

tober der Capitain Corneli  zum Major gnädigst befördert.

Beym Artillerie - Bataillon  erhielten den 1. Oktober der Capitain von

Lafollaye  die Beförderung zum Major , der Secondlieutenant Creuzbauer

zum Premierlieutenant , und Junker Rückert  zum Secondlieutenant.

K. Versetzungen.

Unterm 1. Oktober 1811 wurden der Major Corneli  vom leichten Infan¬

terie - Bataillon Lingg  und der Capitain von Cloßmann  von der Leib - Grena¬

dier - Garde ins 3<e Linien - Infanterie - Regiment , der Capitain von Holz  in g vom

H-n ins i.te , her Capitain Eichfeld  vom 2ten Regiment zur leichten Infanterie,

der Staabscapitain von Wallbrunn  vom IM ins 4 ^ Regiment ; und am
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9 . Februar 1812  der Capitain von Kalenberg  vom iten ins 5t «, und endlich
der Capitain Heddeus  von diesem ins Ite Regiment versetzt.

c . Beabschiedungen und Pensionirungen.

Den 3 . September 1811 erhielt der Secondlieutenant Berufs,  und unterm
21 . September der Secondlieutenant Wachsmann vom vakanten 2 "n Linien-
Infanterie - Regiment  die unterthänigst nachgesuchte Entlassung.

Den 1. Oktober wurden vom iten Linien - Infanterie - Regiment
die Capitaius Kaiser und von Adelsheim ; vom Zten Linien - Jnfanterie-
Regiment  der Oberst Louis von Stockhorn  mit dem Charakter als Gene¬
ralmajor , der Oberstlieutenant von Gültlingen  mit dem Charakter als Oberst,
der Capitain von Froben,  Staabscapitain Herz,  Premierlieutenant Roß Hirt
und Meßbach;  und endlich vom 4 ^ " Linien - Jnfanterie - Regiment von
Neuenstein  der Oberst von Tannstein  mit dem Charakter als Generalmajor
in Pensionsstand gesetzt.

Premierlieutenant von Boulach vom Husaren - Regiment vonGeusau
erhielt mit dem Charakter als Staabsrittmeister den unterthänigst gebetenen Abschied.

Den 9. Februar 1812  wurden die Generalmajors von Eck und von Vin-
eenti  mit der Ernennung zu Generallieutenants in Ruhe gesetzt.

cl. Todesfälle.

Am 12 . Oktober 1811 starb der Capitain von Langen  vom 4 ^ " Linien-
Jnfanterie - Regiment von Neuen stein  an Krankheit in Madrid , und am 14 ^»
desselben Monats der Lieutenant Brackenheimer  von diesem Regiment in Bor-
demorillo an erhaltenen Wunden.
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Großherzoglich - Badisches
Regierungsblatt.

Carlsruhe , den 20 . Februar 1812

V e r 0 r d g.
(Das Vorlesen des sechsten Capitels des Titels von der Ehe aus dem neuen Land - Recht vor der

' ^ Trauung betreffend.)

!^ a über die Anwendung des Seches 75 des neuen Land - Rechts , worin verordnet
ist , daß bey Trauungen den Verlobten das sechste Capitel über die wechselseitigen Rechte
und Pflichten der Eheleute vorgelesen werden soll , eine ungleiche Ansicht eingetreten ist;
so findet man sich zu verordnen bewogen , daß diese Vorlesung sowohl bey Christen
als Juden jedesmal unmittelbar vor der kirchlichen Trauung geschehen muß , und
daß die Beamten des bürgerlichen Standes unter persönlicher Verantwortlichkeit zu
deren Besorgung angewiesen werden . Carlsruhe , den 5ten Februar 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . von And law.

Der GeneralSekretär.

B ü chl er.

Bekanntmachungen.
(Die Verwaltung des Freyburger Armen -Instituts im Laufe des Jahres i8n . betreffend.)

Aus den für den Jahrgang 1811 . vorgelegten Tabellen über Einnahme und
Verwendung des Freyburger Armen - Fonds  hat man abermals mit vol¬
ler Zufriedenheit bemerkt , mit welcher Sorgfalt das Armen - Institut der
Stadt Frey bürg  besorgt worden , und daß die Armuth durch die verstärkten
Beyträge und Stiftungen der Einwohner eine ungleich erhöhte Unterstützung genossen
hat . Diese menschenfreundlichen Gesinnungen der Wohlthäter sowohl , als die edle
Handlungsweise der Armen - Commissions -Glieder werden durch gegenwärtige öffent-

9
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liche Anzeige zur allgemeinen Kenntnißnahme gebracht . Carlsruhe , den 3ten Februar
1812 .

' Der Minister des Innern.
Frhr . v. Andlaw.

Der GeneralSecretär.

Büchler.

(Bekanntmachung in Beziehung auf die neue Zoll - Ordnung vom 2ten Jänner 1812 .)

Da die Frage entstanden : ob neben der in der Zoll -Ordnung vom 2ten Jänner

1812 . pag . 88 . bezeichneten Route von Frankfurt über Freyburg , Oberlenzkirch,

Bonndorf , Stichlingen nach Zurzach , auch die von Oberlenzkirch über Treselbach,

Grafenhaufen , Birkendorf , Jhlingen , Ihringen nach Zurzach mit Kaufmannsgut

befahren werden dürfe , so wird hiermit zu Jedermanns Nachricht bekannt gemacht,

daß dieß allerdings geschehen könne , und die desfallsige Distanz von der Darmstädti-

sehen Grenze bey Lautenbach bis Rheinheim oder Kadelburg zu 68 Stunden angenom¬
men sey.

Ferner wird hiermit bekannt gemacht , daß zu mehrerer Bequemlichkeit des kom-

merzirenden Pnblicums , Frendenberg und Weinfeld im Mayn - und Tauber - Kreise,

sodann Erzingen und Kadelburg im Donau - Kreise zu Haupt - Em - und Austritts-

Stationen bestimmt worden sind. Carlsruhe , den 6ten Februar 1812.
Finanz -Ministerium.

In Ermangelung des Ministers.
H o fer.

V <är. Reinhard.

(Die Zernichtung ungelöster Staats - Obligationen betreffend.)

Den 9ten Jänner dieses Jahrs wurde bey der Großherzoglichen Staats-

S chu l d en - Ti ! gu n g s - Ca sse,  in Gegenwart der von Groß -Herzoglichem Jusiiz-

und Finanz - Ministerium  ernannten Commission folgende eingelösten Großherzog¬

lich Badischen Staats - Schuld - Verschreibungen verbrannt.
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fl. kr»
L) Vom Reinhardisch Bru ch saler A n l e hen cke llato

8ten Jänner 1806.

200 Stück pr Iten Jänner 1810 zahlbar von Nro . 801 bis 1000

ä fl. 500 . . . . . . 100,000 —

b) Von unmittelbaren Anlehen der General-
S t a a t s - C a s s e.

155 Stück anfkündbare . . . . . . . . . . . . 249,786  2

c)  Vorn GebrüderBethmannschen Anlehenäe äLto

I5ten July 1 79 9.

9 Stück Nro . 413 . 414 . 421 . 422 . 476 . 477 . 494 . 499  L

500 ä fl. 1000 . . 9,000 —
858,786 fl. 2 kr.

Carlsruhe, den iZten Februar 1812.
Finanz , Ministerium.

In Ermangelung des Ministers»
Hofer.

Vclt  Reinhard.

(Den erweiterten Einführungs - Termin der neuen Zoll - und Accis - Gesetze betreffend.)

Da nach Inhalt der eingekommenen Berichte die zu Ausübung der neuen Zoll-

und Accis - Gesetze erforderlichen Vorbereitungen in verschiedenen Gegenden des Landes

bis zum bevorstehenden ersten März nicht vollständig beendigt werden können ; so haben

Seine Königliche Hoheit  der Großherzog gnädigst für gut befunden , den Ein¬

führungs - Termin jener neuen Zoll - und Accis - Gesetze auf den nächsikünftlgen ersten

April zuruck zu setzen.
Es sind demnach die bisherigen  Zoll - und Accis - Abgaben , an deren Stelle

dev neue Zoll - und Accis treten wird , bis zu jenem Zeitpunkt noch aller Orten zu

entrichten.
Auch hat es dabey sein Verbleiben ^ daß die Vermögens - Steuer erst mit dem

Schluffe des Rechnungs - Jahrs , folglich mit dem nächsikünftigen 28ten April aufhöre.

Die Kreis - Direktorien haben hiernach die ungesäumte erforderliche Vorsorge zu.
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treffen , sich aber durch diese Termins - Verlängerung nicht abhalten zu lassen , sowohl
das Administrations - als Aufsichtspersonale des neuen Zoll - und Acciswesens auf seine
bestimmten Stationen ungesäumt einzuweisen , damit sich dasselbe mit den örtlichen Ver¬
hältnissen vorläufig bekannt machen , und zu seinen neuen Dienst - Obliegenheiten desto
genauer vorbereiten könne ; welch alles hiermit zu Jedermanns Wissenschaft und Nach-
achtung bekannt gemacht wird . Carlsruhe , den I7len Februar 1812.

Auf Seiner Königlichen Hoheit besonder » höchsten Befehl.
In Ermanglung des Finanz - Ministers.

Hofer.
Der General - Secretär.

Heidenreich.

Dienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht , dem Medicinal - Nath
Franz Jung zu Mannheim,  den Charaeter als Hof - Medicus  zu ertheilen,

Sodann unterm I4tcn Dezember v. I . den bisherigen Stadtpfarrer Rink zu
Gernsbach,  auf die vacante Stadtpfarrey und Decanat Emm endin gen
zu befördern,

Ferner der von der Fürstlich Schwarzenbergischen Justiz - Canzley vorgelegten
Präsentation für den Pfarrer Stämme len  auf die Pfarvey Riegel (Dreysam-
Kreis ) die landesherrliche Bestätigung , nach vorgängiger Dispens vom Concurs , zu
ertheilen . Da nun durch diese Beförderung die Pfarrey Bühl (Donau - Kreis)
erledigt worden ist , so haben sich die Competenten um dieselbe vorschriftsmäßig zu
melden.

Die von der Freyherrlich Rüdt von Collenbergischen Grundherr-
schaft  geschehene Präsentation des bisherigen Pfarrers Bayer , zu Sennfeld
auf den in Erledigung gekommenen evangelisch - lutherischen Pfarrdienst zu Bodig-
heim (Mayn -und Tauber -Kreis ) hat nach höchster Entschließung vom 27ten Ja¬
nuar 1812 . die landesherrliche  Bestätigung erhalten.



IX. 4 ?

Großherzoglich - Badisches

Regier ungsblatt.
, Carlsruhe , den 2y . Februar 18 12

Verordnungen.

Wir Karl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zähringen,

Landgraf zu Nellenburg , Graf zu Hanau rc. rc.

Bey der Verschiedenheit der , in den einzelnen Theilen Unseres  Landes bestehen¬

den Brief - Tarifen , und bey dem Mangel an einem festen Grundsätze , worauf die¬

selben gebaut sind , finden Wir , um Unseren  sämtlichen Unterthanen den gleichen

Vortheil einer regelmäßigen , nach Entfernung - er Orte und dem Gewichte - er

Briefe berechneten Taxe zuzuwenden , für nöthig , und verordnen hiermit , daß vom

v ersten April des laufenden Jahres  angefangen , alle bisher bestandene

Briefporto - Taxe  in dem Großherzogthum aufgehoben , und dagegen eine neue

allgemeineBrief - Taxe  unter folgenden Bestimmungen eingeführt werde.
Art . 1.

Die Taxe wird von den Briefen nach der Entfernung von Aufgabs - bis an

den Bestellungs - Ort , und zwar nach den geraden Post - Coursen , sodann nach dem

Gewichte , ohne Rücksicht , ob eine Aufgabe mehrere Einschlüsse ' enthält , berechnet,

wre die am Ende angefügte Tabelle zeigt.
Art . r.

Die über acht Loth wiegenden Aufgaben werden für jedes weitere Loch mit dem

halben Porto des einfachen Briefes weiter belegt.
Art . 3.

> Me Briefe an Orte im Großherzogthum Baden lautend , können ohne Zah«

lung oder ganz franco nach Belieben - ex Aufgabe zur Post gelegt werden.
10
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Art . 4.

Ausgenommen hievon sind , und müssen gleich bey der Aufgabe frankirt wer,
den : die Briefe und Paquete von nicht portofreien Personen an Grossherzogliche
Stellen , Aemter und Gerichte.

Art . 5.

Mit der Reitenden - oder Brief - Post werden nur Briese befördert , jedoch kön¬
nen auch Paquets bis zu einem Pfunde , wenn sie bloß Schriften enthalten , mit
der Brief - Post versandt werden . Geld und Geldeswerth darf mit der reitenden
Post nicht befördert werden » Im Falle des Verlustes wird kein Ersatz dafür ge¬
leistet.

Art » 6.

Briefe , welche recommandirt, , d. h» eingeschrieben werden sollen , zahlen gleich
bey der Aufgabe das Franco wenigstens bis zur Grenze , und außer dem Porto
noch vier Kreuzer per Stück für das Einschreiben , und die Ausstellung , eines
Scheines»

Wenn ein solcher Brief aus Verschulden der Post und der Post - Beamten
verloren geht , so werden dem Aufgeber , welcher binnen drey Monaten vom Tage
der Aufgabe dm Postschein producirt , fünf und zwanzig Gulden als Ersatz aus¬
bezahlt.

Art . 7.

Druckschriften , Kataloge , welche nicht eingebunden sind , unter Kreuzband , mit
ausgeschriebener Adresse versandt werden , und nicht ganz ein Pfund wiegen , können
mit der Brief - Post befördert werdensie zahlen die Hälfte des auf ihr Gewicht
fallenden Porto , mit Ergänzung des vollen Kreuzers da , wo die Moderation auf
einen Bruch treffen sollte ; solche Aufgaben müssen aber gleich bey der Abfendung
frankirt werden»

Ark S»

Außer dem Porto sind die , auf den Briefen haftenden fremden Auslagen
zu bezahlen»

. Art » S»

Um irrigen Versendungen der Briefe vorzubeugen , ist erforderlich , daß der Be,
stimmungskOrt -jedes Briefes deutlich auf der . Adresse bemerkt sey , und wenn er
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an einen Ort lautet , deren es mehrere gleiches Namens gibt , oder welcher ein

kleiner , wenig bekannter Flecken oder eine Dorfschaft ist , die nächstgelegene Poststa-
tion beygefeht werde»

Art . 10.

Vor jedem Post - Bureau soll an dem Orte , wo die Briefe aufgegeben wer¬
den , der Lokal - Tarif zur Einsicht des Publikums öffentlich ausgehängt seyn.

Nach dieser, Unserer  höchsten Entschließung hat das Publicum sich zu richten,
und die Post - Direktion fammtliche Posten des Großherzogthnms genau zu in-
struiren . Carlsruhe , den 9ten Februar 1812.

Carl.

0^.8.)
Der Minister des Innern.

Frhr . von And law.

Genera

Auf Seiner Königlichen Hoheit besondem
höchsten Befehl.

Der GeneralSekretar.

Büchler.

l - T a r i f.
Taxe,

desein-
fachen
Briefs

bis i/2
Lothi»

cl.

Entfer¬
nung in
geogra¬
phischen
Meilen.

Progression des Gewichts und der Taxe.

Ueber L o t h>

von in-
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(Die allgemeine Einführung des Hokzsagens betreffend .)

Bey den Nachtnelken , welche das Anfhauen und Schroten des Brand - und

AjUhholzes , sowohl nach der Scktite >. länge , als nach dem Längenmaße der verschie¬

denen Nutzhölzer , durch den Verlust einer bedeutenden in die Späne fallenden Holz¬

masse erzeuget , findet man sich veranlaßt , folgendes anzuordnen:

1) Das Aufhauen und Schroten von iBrand - und Nutzhölzern ist in den - gefamm-

tcn gcmcinheitlichen , Kirchen - und Stiftungs - Waldungen verboten . 1

2 ) Alles Brandholz , die Prügel ausgenommen , welche nicht über drey Zoll im

Durchmesser haben , so wie das verschiedene Wagner - , Säg - und andere Nutz¬

holz muß dagegen nach der m den fämmtlichen herrschaftlichen Waldungen mit

den , größten Vortheil eingeführten Ordnung , unch ' wie es schon früher in

verschiedenen einzelnen Landestheilen befohlen war , mit der Sage bearbeitet

werden.

Z) Bey jeder Gemeinde , wo nicht schon das Sägen des Holzes eingeführt ist,

und die Holzhauer mit Sägen versehen sind , muß nach dem Verhältnisse des

jährlich zur Abgabe bestimmten bürgerlichen Gabholzes die nöthige Anzahl Sä¬

gen von der Gemeinde angeschafft und für deren Erhaltung gesorgt werden.

4 ) Bey jenen Waldungen , auf welchen Berechtigungen zu solchen Holzabgaben

ruhen , wobcy der Berechtigte pflichtig ist , das -Holz selbst D machen , liegt

es den Berechtigten ob , sich die Sägen zu verschaffen . . - .

5 ) Diejenigen , welche gegenwärtiger Verordnung entgegen , fortfahren sollten,

das Holz mit der Art zu" schroten , sind auf die Waldfrevel "- Liste zu bringen

und für jedes aufgeschafte Klafter Brandholz , so wie für . jeden Nutzholzstamm

mit einer herrschaftlichen Strafe von M kr . z'u belegen.

L) Eine Ausnahme von obigen Bestimmungen findet nur da statt , wo durch be¬

sondere Local - Verhältnisse dczŝ Sägen des Holzes in ' ganz steilen Gebirgen oder

bey aufgehäuften Felsen unmöglich seyn sollte , oder wo die Stämme von sol¬

cher Dicke wären , daß keine Säge durchreichte ; welche Falle jedoch in den ein-

zureichmden Holzbcdarf - Listen besonders zu bemerken sind , worauf nach beur¬

kundeter Wahrheit der Angabe durch die Forftbehörde , zugleich mit der Rati¬

fication über die Abgabe des Holzes , die Disper ' sstio »! von dem Sägen und die

Erlaubniß des Schrotens von der betreffenden Central - Stelle erfolgen soll.



7 ) Um das Anschaffen brauchbarer Sägen zu befördern *und zu erleichtern , wer»
den die gesammten Oberforst - Aemter und Forst - Aemter angewiesen , für
jene Gemeinden , welchen sich die Gelegenheit des Ankaufs brauchbarer Sägen
in ihrer Nähe nicht darbicten sollte , solche auf Verlangen und Anmelden auf
ihre Rechnung zu erkaufen , und diejenige Forstbehörden , in deren Distrikten die
leichte und vortbeilhafte Methode des Sägens der sächsischen Holzmacher für
die herrschaftliche Waldungen schon eingeführt ist , haben sich zu bemühen , daß
diese Methode auch den Holzhauern in den Gemeinds - Waldungen , wie solches
bey der Stadt Baden bereits geschehen ist , eigen werde.

Gegenwärtige Verordnung tritt vom 2 3ten April dieses Jahrs , als dem Zeit¬
punkt , bis zu welchem die erforderliche Sägen ««geschafft seyn können , in Wir-
kung . Carlsruhe den 20ten Febr . 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . von And law.

De ? GeneralSecrrtär.

Moßdorff.

Bekanntmachungen.
(Das Verfahren bey Einholung der Naturalisations - Genehmigung betreffend.)

Nach einer anher gekommenen Erklärung über die Naturalisations - Er¬
laubnisse der innerhalb des französischen Reichs gebohrnen dessen
tigen Staats - Angehörigen  dürfen die sowohl wegen dieser Erlaubnisse , als
wegen etwa verlangender Reisepässe jener Personen an den Kaiser !. Französischen
Minister Großrichter zu richtenden Vorstellungen nicht unmittelbar  an ihn , son¬
dern lediglich aufdiplomatischem Wege  eingereicht werden . Sie sind daher
nun nochwendig an das hiesige Ministerium der auswärtigenVerhält¬
nisse  zu Besorgung des Nöthigen einzusenden.

Annebst dient hiermit zur allgemeinen Nachricht , daß die gedachte französisch
zu fassende und eigenhändig  von jedem Bittsteller zu unterschreibende Vorstellung
nachfolgendes wesentlich enthalten muß . ' Der Bittsteller Tauf - und FamUien?
Namen  in ihrer ganzen Vollständigkeit , ihr Al rer.  den Ort  ihrer Geburt » che
Gewerb,  ihren letzten , innerhalb des Französi - chfr c' e >
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Wohnsitz , ihren  dermaligen hierländischen Wohnsitz, nnd  die Beweggründe
ihrer Bitte , es sey nun daß solche auf die Naturalisations - Erlaub-
n i ß gerichtet werde , oder auf  einstweilige Beybehaltung  hierländischer Dienste,
unbeschadet des fortzuführenden  französischen Bürgerrechts , oder  auf Erth e i-
lung eines Reisepasses nach Frankreich . Vorstehendes wird zur allgemei¬
nen Wissenschaft und Nachachtung verkündet . Carlsruhe den 24ten Febr . 1812,

Der Minister des Innern.
Frhr . v. Andlaw.

Der GeneralSeeretär,
B üchl er.

(Freizügigkeit » - Vertrag zwischen den Königlich Preußischen und den Trosherzoglich
Badischen Landen . )

Nachdem die  Königlich Preussische Regierung mit der Großher¬
zoglich Badischen übereingekommen  ist , gegenseitig den Abschoß  und
Abfahrts r Geld , oder den Abzug aufzuheben , so erklären beyde ge¬
dachte Regierungen , - aß

I.

Bey keinem Vermögens r Ausgang aus den Königlich Preussischen Landen in
die Großherzoglich Badischen , oder aus den Großherzoglich Badischen Landen in die
Königlich Preussischen , es mag sich solcher Ausgang durch Auswanderung oder Erbr
schaft , Legat , Brautschaß , Schenkung , oder auf andere ' Art ergeben , irgend ein

Ab schoß (galrellL tiereüiraria ) oder Abfahrts/Geld (Lensus emigrationir ) er¬
hoben werden soll , soiweit nemlich beydes in landesherrliche Lassen
fließt. - >

. . II. '
Daß die Bestimmung des Art . 1 sich auf alle jetzt pendente , und auf alle künf¬

tige Fälle erstrecken soll. .
^ m.

Daß die Freyzügigkeit , welche in den obigen Art . 1. und 2 . bestimmt ist , sich
nur auf das Vermögen beziehen soll.

ES bleiben demnach , dieses Uebereinkommens ungeachtet , diejenigen Königlich

Preussischen und diejenigen Großherzoglich Badischen Gesetze in ihrer Kraft bestehen.
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welche die Person des Auswandemden , seine persönliche Pflichten , seine Verpflichtun¬
gen zum Kriegsdienste betreffen, und welche jeden Unterthan bey Strafe auffordern,

vor der Auswanderung um die Bewilligung derselben seinen Landesherrn , der vorge¬
schriebenen Ordnung gemäß , zu bitten»

ES wird auch für die Zukunft in dieser Materie der Gesetze über die Pflicht zu
Kriegsdiensten und über die persönlichen Pflichten des Auswandernden , keine der bey-

den , die gegenwärtige Erklärung abgebenden Regierungen, in Ansehung der Gesetzge¬
bung in den respectiven Staaten beschränkt.

Welcher zu Jedermanns Wissenschaft hiedurch- bekannt gemacht wirb-
Karlsruhe am iSten Februar 1812.

Der Minister des Innern»
Krhr . von Andlaw»

D er G en era lSe er etär-
Moßdorff .-

(Die HolzAusfirhr- Cönzessions- Taxe betreffend.^
Nachdem im VIII . Abschnitte §. 92» xsZ» 34 » der neuen Land - Zoll - Ord¬

nung , in Beziehung aus die H olz - Ausfuhr  und die deßfalls erlassene Verord¬
nung vom 7ten März v. I . ( Regierungsblatt Nro . VH . vom 2lten März 1811 . ) !
in Ansehung des Holzes, welches aus der Murg , Enz und Kinzig  kömmt ) festge¬
setzt ist ; daß es zur Zeit ganz, bey der eben erwähnten Anordnung und bey den dar¬
über gegebenen Erläuterungen  verbleibe » so wird hierdurch' die auf diesseitigen
Vortrag erfolgte , seiner Zeit den K r ei sdirec  t o r i en eröffnete h och ste Verfügung
vom 20ten Anguss 1811 . , wornach nicht allein größere  Innungen , sondem auch
kleinere  Gesellschaften oder PrivatPersonen , und überhaupt jeder Inländer,
welchem das Flözen auf den Fkoz - Straßen  der Enz , untern Alb , Murg und

Kinzig erlaubt wird , desfalls von der Holz - Ausfuhrtaxe befreyt  bleiben
sollen, zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht.

Carlsruhe den 24sten Fekr . 1612 ..
Der M in i ster des Inner n..

, Frhr . von And l aw . . -
De r G enera l S eeretär?

Büchler.
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Dienst - Nachrichten.
Durch die erfolgte Beförderung des bisherigen lutherischen Pfarrers B a y e r zu

Sennfeld  auf die evangelisch lutherische Pfarrey Bö d igheim,  ist die Grund¬
herrliche Pfarrey Sennfeld (Main und Tauber - Kreis ) erledigt worden . Die allen-
fallsige Competenten hierum haben sich in Gemäßheit der Verordnung vom 6ten
Juny vorigen Jahrs (Regierungsblatt Nro . XVIII .) an die Freyherrlich von Rüdt-
und Adelsheimische Grundherrschaft unmittelbar zu wenden.

Durch das ohnlängst erfolgte Ableben des bischöflichen Dekans und Pfar¬
rers Meier zu Jöhlingen (Pfinz und EnzKreis ) ist die dortige katholische Pfar¬
rey erledigt ; die Competenten um dieselbe haben sich nach der bestehenden Vorschrift
bey dem betreffenden Kreisdirectorium zu melden . - .

Durch das jüngst erfolgte Ableben des Pfarrers Paul Sazgerzu Berma¬
tingen (Seekreis ) ist die dortige von der Präsentation Ihro Hoheiten der
Herrn Markgrafen von Baden  abhängende katholische Pfarrey erlediget ; die
Competenten um dieselbe haben sich nach Maaßgabe der Verordnung im Regierungs¬
blatt Nro . XVIII . vom 6ten Juny 1811 . zu benehmen.

Die Competenten Her durch den erfolgten Tod des Pfarrers Steiger  erledigten
Psarrey zu Mühlhausen (SeeKreis ) haben sich nach Vorschrift derVerordnung im
Regierungsblatt Nro . XXXVIII . vom Jahr 1810 . insbesondere des § . 4 . Zu benehmen.

Durch den Tod des Priesters Mathias Durst  ist die Kaplaney zu Oehnin-
gen (SeeKreis ) erledigt worden ; die Competenten um dieselbe haben sich nach § . 2.
und 3. .der Verordnung vom . Jahre 1810 . zu melden . ,

Durch den am ibten d. M . erfolgten Tod des Lehrers Michael Kißinger
ist der katholische Schuldienst zu Obergimpern (NeckarKreis ) erlediget worden.
Die Competenten haben sich bey der dortigen Grundherrschaft als Patron ^ zu
melden . ..

L o d 4 s - § a l l.

^ Unter dem 8ten Februar ist der pensiömrte Geheime Registrator Fritsch in
Rasta dt mit T̂od abgegangen.

»'« » -7 ' " -
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e
Groß herzoglich - Badisches

gier u ng s b l a t t.
Carlsrahe , den 10. März iß 12.

Verordnung ein

Wir Larl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden, Herzog zu Zähringen,
Landgraf zu Nellmburg , Graf zu Hanau re.; Ober - und
Erbherr der Baar und zu Stichlingen , samt Herligenberg,
Hausen, Möskirch, Hohenhöwen, WLldenstem und Waldsberg,
zu Mosbach samt Düren , Bischofsheim, Hartheim und
Lauda , des Klettgaus , zu Krautheim , zu Wertheim, zu

Neidenau und Billigheim u. s. w.
Beziehung auf dm H. 25 . Unserer neuen Accis - Ordnung vom 2ten Jänner

dieses Jahrs , worinn Wir Unseren  Unterthanen die gnädigste Zusicherung er-
theilt haben , so wie es in Ansehung aller Accis - Gattungen geschehen ist , eben so
auch in Bezug des Ohm - Gelds eine völlige Gleichheit in Uuserm  Großherzog¬
thum eintreten zu lassen , verordnen Wir andurch , daß anliegende Ohm - Gelds-
Ordnung von dem in derselben bestimmten Tage an , in Unserm  ganzen Großher-
zogthum in gesetzliche Wirkung übergehe , und fest und pünktlich darnach gehandelt
werde.

Hieran geschieht Unser  Wille . Carlsruhe , den 6ten März 1812.
Carl.

Hofer.
V6t . Reinhard.

11

1 l
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(Die Legalisation der im Ausland gebraucht werde» sollenden Pässe betreffend. )

Man hat die Erfahrung gemacht / daß von niedreren Aemtern Pässe für Perso¬

nen / die in das Ausland reifen wollen , an die Großherzogliche Polizey - Direktion

dahier zum Visiren geschickt werden . Da aber letztere nicht dazu geeignet ist, so wer¬
den alle Paßausstellende Behörden , unter Bezug auf die schon unter dem Isslen

April 1810 erlassene , und im Regierungsblatt desselben Jahrs Nro . XVI . befind¬

liche Verordnung , hierdurch angewiesen , künftig die Pässe , die von einer hier resi-

direnden Gesandtschaft legalisirt werden sollen , unmittelbar an das Expedl-

loral deS diesseitigen Ministeriums,  das für die Legalifirung und Zurück¬

sendung derselben sorgt , mit einer kurzen Note einzusenden . Carlsruhe , den 2ten

März 1812 .
Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frhr . v. Edelsheim.
Vät . Eichrodt.

(Die Verfassung der Ehe -Vertrag « betreffend.)

Da die Anzeige geschehen ist , daß Personen , welche keine Staatsschreiberey-
Recht  e haben , namentlich GerichtSschreiber,  sich dennoch hie und da anma-

Ken , dergleichen Geschäfte , besonders Ehe - Verträge  zu fertigen , so wird dieses,

so wie es wegen der Testamente schon durch die Verkündung im Regierungs - Blatt

Jahrgang , 1811 . Nro . X . Seite 42 . geschehen ist , andurch in Bezug auf Ehe-

Verträge-  und andere durch das Land - Recht an Staatsschreiber gewiesene Ge¬
schäfte  allen diesen unberechtigten  Personen mit dem Anhänge untersagt , daß

jedoch- die von dergleichen etwa gefertigten derartigen Notariats - Verträge bey den No -,

larien , und zwar was die Ehe - Verträge betrifft , diese bey- demhierzu allein,  mit
Ausschluß anderer Notarien , berechtigten betreffenden Revisorate annoch zur ordnungs¬

mäßigen Solennisirung von beyden Theileu , sofern sie darüber noch einig find , vor -,

gelegt werden können .. Larlsruhe , den 22ten Februar 1812 .
Iustr z- M i n i ste r i u m.

Frhr .. v. Hövel.
Vckr. Uhrhan.
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(Den Ausschlag und die Beytrage zur allgemeinen und besonder» Brandversicherungs - Gesellschaft
für das Jahr iZn . betreffend .)

Zu Bestreitung der in dem verflossenen Jahre 1811 . sich ergebenen Brand'

schaden  sind 2 kr . von jedem 100 fl. Gebäude - Anschlag  erforderlich . Eben

so haben die Baden - Badische  Städte und Gemeinden , außer vorstehendem

Beytrag zur allgemeinen Brandversicherungs - Gesellschaft,  noch

einen besonder«  Beytrag zur privativ Baden - Badischen  Casse von 6 kr . ,

folglich im Ganzen von 100 fl. Brand - Anschlag 8 kr . zu bezahlen . Diese weite¬

re 6 kr . werden zu Abzahlung der vorhandenen privativ  Schulden verwendet wer¬

den . Die sämmtlichen Kreisdirectorien  erhalten hiermit den Auftrag , unter zu

Grundlegung des auf den 10ten Jänner 1811 . einberichreten Vrandversicherungs-

AnschlagS den Einzug dieser Gelder durch die betreffenden Verrechnungen sogleich vor¬

nehmen zu lassen , welche die weitere Disposition darüber von hieraus zu erwarten

haben . Carlsruhe , den 2fften Febr . 1812.

Der Minister des  Innern.

Frhr . von Andlaw.
Der GeneralSeeretär.

B ü ch l e r.

Rechts - Bel  ehrungen.
(Dir Aendemng der Che - Verhältnisse durch das neue Land - Recht , insbesondere in An¬

sehung der allgemeinen Güter - Gemeinschaft betreffend.)

Wo vorhin zwischen Eheleuten allgemeine  Güter - Gemeinschaft üblich , und

der Landbau auf geschlossene Hofgüter eingerichtet war , ist es häufig geschehen , daß

des einen Ehetheils ganzes eheliches Einbringen in einem verschuldeten Hof - Gut,

dagegen jenes des andern Thesis in Kapitalien und fahrender Habe bestand , die

zur Freymachung des Hof - Guts mittelst Schuldenzahlung verwendet wurde . Da

es von solchen Ehen , ( für den Fall , wo sie nicht durch Verträge ihre besondere

Bestimmung erhalten haben ) in der Rechts - Belehrung vom 2ten Juny 1810.

Reg . Blatt von 1810 . Nro . XXVI . Art . IV . heißt : sie sollen

laut des ersten Einführungs - Edikts Art . XII . § . 3 . lediglich nach dem neuen

Land - Recht,  als allgemeine Fahrniß,Gemeinschaft behandelt werden —

so hat man an einigen Orten daraus schließen wollen , bey ihrer künftigen Auf-



löstmg habe derjenige Ehcthcil , der das Hofgut einbrachte , solches allein wegzuneh-
men , und das alsdann noch übrige fahrende Vermögen sey nur als Gegenstand
der Ehegemeinfchaft zu behandeln , wie das wirklich der Fall feyn würde , wenn
eine solche Ehe erst unter der Herrschaft des neuen Land .- Rechts als Fahrniß .' Ge¬

meinschaft neu eingegangen worden wäre.

Daraus würde dann folgen , daß derjenige Theil , der bloß fahrendes Vermö¬
gen eingebracht hat , nun genöthigt wäre , durch den Eintritt in die Fahrniß .- Ge¬

meinschaft sein ganzes oder den größer « Theil feines Beybringens aufopfern zu müs¬
sen , indessen der andere Ehegatte , der bloß Liegenschaft beybrachte , nicht nur nichts
aufopferte , sondern sogar noch durch Freymachung seines Guts , so oft als die be¬

zahlten Schulden keine liegenschaftlichen ( in Vergütung kommenden ) wären , durch die
frcye Zurücknahme seines Guts mit Schaden des Andern reicher würde.

Das Gefühl , daß eine solche schreyende Vervortheilung nicht in der Absicht

der Gesetzgebung seyn könne , hat die Anfrage veranlaßt : wie sich bey solchen Erb-
theilungen künftig zu verhalten sey?

Zur Belehrung hierüber macht man auf den allgemeinen Land - Recht - Saß 2.
samt dessen Zusätzen aufmerksam , wornach kein neues Gesetz auf solche Folgen

einer Begebenheit rückwirken darf , wozu der erzeugende Fall schon vorher eingerre-
ren war . Hieraus folgt , daß die oben angezogene Stelle nur sagen will : seit
dem Iten Jänner 1312 . sind jene Ehen nicht mehr als allgemeine Güter , son¬

dern nur als Fahrniß - Gemeinschaft zu behandeln ; aber nimmermehr soll sie sagen:

solche Ehen seyen auch rückwärts  vom Iten Jänner 1812 . bis zur Zeit der

Eingehung schon als Fahrniß - Gemeinschaft anzusehen . In dieser Zeit bis zum
Iten Jänner 1812 . waren sie als allgemeine Güter - Gemeinschaft , und diese ein¬

mal gehäbte Eigenschaft hört nur auf , fortzu wirken,  kann aber nicht als niemals

vorhanden gewesener  Rechts - Zustand betrachtet werden.

Hieraus folgt : daß in obigem Fall das Hof .- Gut bis den Iten Jänner 181L

gemeinschaftliches Eigenthum beyder Eheleute war , mithin auch in die an lehrerm
Tage «anfangende Fahrniß - Gemeinschaft , nicht mehr als einseitiges Einbringen eines

Theils , sondern als gemeinsames Einbringen beyder Theile nbergieng . Eben deswe¬

gen ,sagt das erste Einführungs - Edikt in der oben angezogenen Stelle nur:
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es sollten die Eheleute bey Auflösung solcher Ehen nach den neu emgeführten

Regeln,  mithin so auseinandergeseßt werden , wie es bey jenen geschehen

muß , welche nach dem iten Jänner I8l0 . ohne Vertrag in die Ehe treten.

Es fordert damit nur Gleichheit der Regeln,  nicht Gleichheit des Resul¬

tats der Anwendung . Die Regel,  wornach eine Fahrniß - Gemeinschaft aus,

einaudergeseht werden muß , ist die : jeder Theil nimmt sein liegendes Einbringen

voraus zurück . Resultat der Anwendung  ist es , daß er damit das zurück-

erhält , was er vor der Ehe schon zu eigen hatte , weil die Gemeinschaftsart wäh,

reud der Ehe nicht geändert , noch ein anderer Anfangs - Termin , als die Schließung

der Ehe bedungen werden darf . ( Saß 1395 und 1399 .) Nachdem aber nun bey

den hier in Frage stehenden Ehen das Gesetz eine Aenderung  während der Ehe

erlaubt , ja für Fälle versäumter Erklärung , durch den Tag des iten Jänners 1812.

für stillschweigend erwählt erklärt hat , so ergiebt die Anwendung der gleichen Re¬

gel,  nemlich jeder nimmt weg , was er in die Gemeinschaft  als liegend ein¬

brachte , nun das veränderte Resultat  der Anwendung , daß nicht mehr dar,

auf zu sehen sey , wessen Eigenthum eine Liegenschaft zu Anfang  einer solchen Ehe

gewesen sey , sondern wessen alleiniges oder gemeinschaftliches Eigenthum sie am

Iten Jänner 1812 . war , wo die Fahrniß - Gemeinschaft beginnt . Damit verschwin,

dct nachmals jene Vervortheilung , deren Beforgniß Anlaß zur Anfrage wurde,

und der Eintritt der Fahrniß - Gemeinschaft ändert nur die wechselseitigen Verhält,

niste bey nachher  anfallendem liegenschaftlichen Vermögen , das nun nicht weiter -

wie vorher gemeinschaftlich werden kann ; sodann in Absicht auf die nach dem Tod

erst auszuüben gewesenen abweichenden Rechte der allgemeinen Güter - Gemeinschaft,

z. B . die Prorogations - Befugniß , das in gewissen Fällen eingetretene Erb - Recht

tan der Gemeinschaft , u . s. w . Carlsruhe , den 26ten Februar 1L12.

Justiz - Ministerium.

Frhr . v. Hövel.
Vät.  Walther.

(Rechtsbelehrungüber die in älteren Ehe-Verträgen geschehene bloße Rückweisung auf ältere Ge¬
setze oder Gewohnheiten.)

Da es in einigen Landes - Gegenden vorhin üblich war , Heyraths , Verträge zu

machen , worinn man die allgemeine Güter r Gemeinschaft ausdrücklich bedung , zu-
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gleich aber dabey durch die Worte : „ nach Landes - Gesetz - oder nach Landes - Brauch"

wegen ihrer Bestimmung lediglich bezog , nun aber das Land - Recht Satz 1390.

für die Zukunft  solche blos allgemeine Rückweisungen auf ältere Rechte oder

G .wohnheiten verbietet , und die Rechts - Belehrung vom 20ten November 1811 . im

Regierungs - Blatt von 1811 . Nro . XXXIII . die Rücksicht hieraufbey denen überBey-

behaltung der alten Gemeinschafts - Art bis zum iten Jänner 1812 . erlaubt gewese¬

nen Verträgen empfiehlt;  so hat hieraus die Folge gezogen werden wollen , daß

auch ältere  dergleichen bloß rückbeziehenden  Ehe - Verträge unwirksam seyen,

und mithin solche Ehen ( eben so gut , wie jene , welche an Orten , wo die allgemeine

Güter - Gemeinschaft landrechtlich oder landüblich war , ohne Vertrag  geschlossen

wurden ) mit dem Iten Jänner 1812 , falls inzwischen keine neuen Verträge ge¬

schlossen worden seyen , in eine Fahrniß - Gemeinschaft sich aufgelöset hätten.

Allein so wahr diese Auflösung bey denen ohne Vertrag geschlossenen Ehen ist,

so irrig ist sie bey jenen , die auf obgedachte Art vormals bedingt waren.

Solche Eheleute haben nicht ihr ganzes  eheliches Verhältniß dem Gesetz zu

bestimmen überlassen , sie haben vielmehr das Daseyn  einer allgemeinen Güter - Ge¬

sellschaft durch bestimmten Vertrag ausgesprochen , und nur die Bestimmungen

ihrer Folgen,  so weit sie nicht durch die Natur des Begriffs selbst schon gesetzt

sind , der Bestimmung des Gesetzes anheimgegeben.

Da nun nach dem ersten Einführungs - Edikt Art . XII . § . 3 . nur für jene

Eheleute , welche ihre Ehe - Verhältnisse nicht durch Ehe - Verträge festgesetzt haben,

der Eintritt in die Fahrniß - Gemeinschaft mit dem Iten Jänner 1812 . verordnet

ist , so folgt daraus , daß bey jenen bedingten Ehen der vorgedachten Art  sie

nicht eintrete , sondern die allgemeine,  die sie sich bedungen hatten , gemäß dem

Landrecht Saß 1526 als jetzt noch gültig fortdaure , nur daß ihre im Vertrag nicht

bestimmten Folgen jetzt vermög des Art . XII . § . 2 . und Saß 2 » des Landrechts

nicht mehr nach den alten Gesehen und Landesgebräuchen , sondern nach den neu

landrechtlichen Gemeinschaftsregeln beurtheilt , und auseinandergesetzt werden muß.

Carlsruhe , den 26ten Febr . 1812.

Justiz - Ministerium.

Frhr . von Hövel.

Vchr . Walther.



Bekanntmachung.
(Die Gerichtsbarkeit des Ober - HofmarschallnAmtszu Carlsruhe betreffend.)

Da Se . Königliche Hoheit  unterm 25ten Febr . I . die höchste Ent¬

schließung dahin gefaßt haben , daß das bisher mit höchster Genehmigung von dem

O berh ofmarschallnAmt  fortgesetzte Hof - Justizamt  in der Eigenschaft ei¬

nes Hofbez irksAmts  nach seinen vorigen Rechts - Attributionen (welche in der

Verordnung vom 22 . Juny 1795 im Badischen allgemeinen Wochenblatt vom Jahr

1795 . Nro . 28 . und in dem Real - Auszug der Badischen Gesetzgebung . B . 2.

S . 338 . beschrieben sind ) fortbestehen solle ; so wird dieses zur allgemeinen Wissen¬

schaft und den einschlägigen Behörden zu ihrem Benehmen bekannt gemacht ..

Carlsruhe , den 26ten Febr » 1812»

Justiz Ministerium.

Fr hr » von Hövel » Väk Walther.

D i e n ff - N a ch r f ch t r rr.

Se . Königliche Hoheit  haben nach höchster Entschließung vom 25tenFebr.

l . I . gnädigst geruht , die erledigte evangelisch - lutherische Stadtpfarrey Gernsbach,

dem Pfarrer Roman in der Altenstadt Pforzh eim,  zu übertragen;

Sodann dem. Professor der Chemie nnd Natur - KZissenschaften, C . W . Kastne r

an derUniversität H ei d elb erg die unterthänigst nachgesuchte Entlassung zur Annahme

eines anderweitigen Rufs in Gnaden zu ertheilen»

HöchstDie selben  haben sich ferner gnädigst bewogen gefunden , die katholi¬

sche Stadt - Pfarrey C a rlsruh  e. dem bisherigen Pfarrer Biechele in Roth weil

zu verleihen . Die Competenten um die dadurch in Erledigung gekommene Pfarrey Roth-

jv eil (Dreysam -Kreis ) haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt vom Jahr

1811 . Nro . XVlll . zu benehmen»

Auch wurde mit höchster Genehmigung die erledigte Pfarrey Walters-

weyer (Kinzig -Kreis ) dem bisherigen Kaplan Schumacher  zu Marlen,,



die erledigte Calvaribergs Caplaney - Pfründe zu Waldsbut (Wiesen-
Kreis ) dem bisherigen Vikar Joseph Holling er von Todtnau  übertragen.

Weiter haben Seine Königliche Hoheit  gnädigst geruht , der Fürstlich
Fnrstenbergischen Präsentation des Psarr - Vikar Matthä Münzer  auf die Lokal-
Kaplaney Aasen  die Staats - Genehmigung zu ercheilen; und

den bisherigen KreisKanzlist Volz , in Mannheim,  zum Revisor bey dem
Stiftungs - Revisorat des katholisch - kirchlichen Departements;

Endlich den vocwr Franz Bils  als Oberhebarzt - Gehülfe dahier zu er¬
nennen.

Chirurgus Johannes Konetschey  zu Heidelberg erhielt unterm 2teu Dcc.
v. I . die Licenz als Wund - Arzt erster Klafft und als Heb - Arzt.

Dem MilitgirChirurg Friedrich Würtle  wurde unterm 4ten März d. I.
die Licenz als Wund - Arzt erster Clafft ertheilt.

Am I9ten Jänner d. I . ist Pfarrer Johannes Brielmayer zu Stah¬
ringen (Seekreis ) gestorben. Die Competenten um diese Pfarrey haben sich nach
Vorschrift der Verordnung im Regierungsblatt Nro . XXXVIII . vom Jahr 1810.
insbesondere derer §Z. 2 und 3 zu benehmen.

T o d, e s -- F ä l l e .

Unterm Lten Februar d. I . ist der Hofgerichts - Registrator Fr . Xaver Kan-
stinger,  und

Unterm 27ten desselben der Hofgerichts - Rath Freyherr Joseph Alexander
Reich ! in von Meldegg  zu Freyburg mit Tod abgegangen.

Berichtigung.

Im Negietungsblatte Nro . VII . vom irsten Februar Art. y. Seite zy . Zeile r . von oben
muß es heißen, statt:  der im Falle des dritten  Absatzes rc. des zweyten  Absatzes. —

In der im Regierungs -Blatte Nro. VIII . vom roten Februar stehenden, unterm 6tcn
desselben ergangenen Bekanntmachung in Beziehung auf die neue Zoll- Ownung vom 2t»n Jänner
d. I . ist statt Jhringcn , — Thiengen , und statt Weinfeld , — S te i n seid  zu lesen.



Großherzoglich - Badische

Ohmge l d s - Or d n u n g.

Art.  1.

in den einzelnen Landestheilen und in einzelnen Orten des Großherzogthums
bestehende Ohmgelds - Ordnungen , und mit ihnen alle Abgaben , welche von Wir-
thcn für ihren Detail - Verschluß an Wein , Obstwein , Bier , Brandwein und Eilig
bisher erhoben worden sind , so wie alle Surrogate derselben , sie mögen Namen ha¬
ben , wie sie wollen , sind vom ersten April dieses Jahrs an , hiermit aufgehoben.

Art.  2

Von diesem Tage an wird im ganzen Großherzogthum von allen Weinen , wel¬
che Wirthe in ihre Wirthschaftskeller einlegen , sie mögen dieselben erkauft , eingetauscht,
ererbt oder sonst auf eine Weise an sich gebracht haben , ein gleiches Ohmgrld für die
Staats - Casse erhoben , das die Stelle der Gewerbs - Steuer der Wein - Wirthe
für den Weinschank vertritt , und dem alle Wirchschaften , selbst diejenige unterworfen
sind , welche bisher von dieser Abgabe ganz befreyt waren.

Art.  3.

Das Ohmgeld vom Wein , muß bey der Einlage in die Wirthschaftskeller an
den Orts - Accisor , der vor Abladung der Fässer herbeyzurufen ist , nach folgenden
Bestimmungen bezahlt werden.

1 ) Vom Obstwein sind 4 si- 10 kr. per Fuder neuen Maaßes , von der Ohm
daher 25 kr. , von der Stüzze 21- kr. und von der Maas ^ kr. zu entrich¬ten»
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L ) Von inländischen und gewöhnlichen ausländischen Weinen werden per Maas

5 Pfennig / also vom neuen Fuder zu 1000 Maas 20 fl. 50 kr. / von der

Ohm 2 fl. 5 kr. und von. der Stüzze 12 ^ kr. erhoben.

3 ) Von fremden feinen Weinen , worunter alle süße Weine , Champagner - Wei¬

ne , und überhaupt alle fremde Weine gehören , welche man gewöhnlich auf

Bouteillen zieht , sie mögen in Boutcillen oder in Fässern transportirt und

eingelegt werden , sind 1 fl. 40 kr. per Ccntner , einschließlich der Tara , al¬

so eben so viel, als an Accife bezahlt wird , zu entrichten . Eme Ohm solchen

Weins wird für 3 Centner neuen Gewichts und eine Bouteille incl . der

Tara für 3 Pfund gerechnet , welches für jene Fälle zu beobachten ist , wo

die Abwägung nicht Statt haben kann.

Um allen Zweifeln darüber , ob ein Wein unter dir fremden feinen Weine zu

zählen scy oder nicht , zuvorzukommen , wird noch angefügt , daß alle ausländische

Weine , sie mögen direct vom Auslande kommen , oder im Inlands gekauft worden

scyn , welche am Einlagsorte , einschließlich der Transportkosten einen Werth von

520 fl. und darüber haben , als fremde feine Weine angesehen und angegeben wer¬

den müssen. ^

Was beyin Obstwein , bey inländischen und gewöhnlich ausländischen Weinen

unter 5 Maas ist , kommt nicht in Rechnung , was 5 Maas und darüber ist,

wird für eine Stüzze gerechnet.

Art.  4.

Wenn ein Wirth von einem andern Wirthe Wein ererbt oder erkauft , von

dem das Ohmgeld bereits entrichtet war,  und der also nicht aus einem befoudern

Weinhandlungskeller herrührt , so wird ein weiteres Ohmgeld nicht entrichtet.

Wenn aber solche ererbte oder erkaufte Weine aus Weinhandlungskellern des

Erblassers oder des Verkäufers herrühren , so muß von denselben sowohl das Ohm-

§eld als die Accife entrichtet werden.
Art.  5.

Wirthe , welche von Anfang der Weinlese bis Weihnachten neuen Wem entlegen,
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sind ausnahmsweise nicht verbunden , das Ohmgeld davon begleich bey der Einlage
zu entrichten . Die Acciser notiren . nur ihre Schuldigkeit 'für die , in diesem Zeit¬
raum eingelegte neue Weine , und erheben den B trag in zwey Quartalsterminen
von October jeden Jahrs an gerechnet , so daß die eine Hälfte - am Iten Februar,
die andere Hälfte am Iten May fällig wird.

Art.  6.

Wenn Wirthe , die sich zugleich als Weinhändler declarirt und dießfalls Patent
gelößt haben , Weine in einem besonder » , von ihren WirthschaftSkrllern und Wirth-
schafts - Gebäuden separirten Keller liegen haben , oder dahin einlegen , die nicht
zum Verzapfen , sondern zum Handel im Großen bestimmt sind , so soll von diesen
Weinen weder Ohmgeld noch Accis entrichtet werden . Dagegen dürfen solche Wir --
the bey dev , unten ausgesprochenen , Strafe keinen Wein aus diesen Kellern , weder
in Fässern noch in Bouteillen , oder wie es sonst geschehen könnte , in die Wirth-
schaftskcller , Wirthschafts - Gebäude , oder in das Haus eines Dritten bringen , ohne
zuvor den Acciser herbeygerufen , und in den beyden ersten Fällen die Accise und das
Ohmgeld entrichtet zu haben.

Art.  7.

Alle Traiteurs , das sind solche,  welche einen öffentlichen KostTisch halten,
sind dem Ohmgeld unterworfen , wenn sie gleich keinen Schild führen.

Weinproducentcn , die ihr eigenes Gewächs ausschenken dürfen , sind ebenfalls
Ohmgeldpflichtig . Ist das Schankrecht auf eine gewisse Quantität , z. B . auf 1 Fu¬
der beschränkt , so soll vor Beginnung des Ausschanks , der ganze Vorrath , und
ebenso nach geendigtem Ausschank der verbliebene Vorrath ausgenommen werden.

Die Quantität , worauf der Ausschank beschränkt ist , muß gleich nach der ersten
Aufnahme verohmgeldet werden ; zeigt sich bey der zweyten , daß ein größeres Quan¬
tum fehle , als nach dem beschrankten Ausschanksrechte verzapft werden durfte , so ist
auch dafür das Ohmgeld nachzuzahlen.

Ist das Schankrecht nicht auf eine bestimmte Quantität , sondern auf eine be¬
stimmte Zeit beschränkt , so muß zwar daS Ohmgeld von dem ganzen Vorrath , wie
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solcher unmittelbar vor dem Anfang des Ausschanks ausgenommen wurde , be¬

zahlt werden , und zwar die eine Hälfte bey Eröffnung des Ausschanks , die andere

Hälfte nach Verfluß von Ist Tagen ; es bleibt aber dem Ausschanksberechtigten un¬

benommen , nach Ablauf der Ausschankszcit , eine abermalige Aufnahme des nicht

verzapften Vorraths zu verlangen, , wofür chm alsdann das entrichtete Ohmgeld zurück

zu erstatten ist.

Arb 8.

Wenn ein Mirth aus seinem Wirthschaftskeller , Wein im Großen an nicht ohm-

geldspstichtige Inländer verkauft , so wird ihm das Ohmgeld rückvergütet . Die Zu¬

rückzahlung geschieht von dein Obereinnehmer des Bezirks , auf schriftliche Attestation

des Orts - Accisers , mit 18 fl. — per Fuder neuen Maases , und kann nur dann

erfolgen , wenn der Acciser ans Verlangen des Wirths bevm Austaden gegenwärtig

war , und den Wein wirklich hat absühren sehen. Bleibt dieser verkaufte Wein im

Imstande , so ist dem Wertste die Accise nicht zurück zu zahlen , sondern der Käufer

ist nach §> 15 der Accis - Ordnung accisfrey . Geht der im . Großen verkaufte Wein

aber ins Ausland , so erhält der Wirrst nebst dem Ohmgelde mit 18 fl. — per Fm

der , auch die Accise nach der 3ten , Elaste zurückerseht.

Art . 94

So viel vom Bier und Brandwein als Accis entrichtet wird , eben so viel

muß auch vom ersten April an als Ohmgeld bezahlt werden . Bierbrauer und

Brandweinbrenner müssen das Qhmgeld ohne Unterschied , es mag das Bier oder

- der Brandwein zum eigenen Ausschank oder zum Verkauf an Wirthe , Händler

oder andere Privat -Personen bestimmt seyn , bezahlen .. Es werden daher von jedem

Malrer Malz , das von Bierbrauern auf die Mühle zur Schrotung gebracht

wird , 1 fl. an Accis und 1 fl. an Ohmgeld , also im Ganzen 2  fl . erhoben.

Eben so haben Brandweinbrenner von jeder Maas des Inhalts der Blase,

die sie gebrauchen , jede für 24  Stunden eben so viel an . Ohmgeld zu bezahlen,

als sie an Accis zu. entrichten haben»
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Art . 10.

Das Ohmgeld von ausländischem Bier und ausländischem Brandwein , muß

an der Emtrittsstation mit der Accise und dem Eingangs - Zoll bezahlt werden.

Vom Fuder Bier werden daher nebst dem Eingangs -Zoll 5 st. an Accis und 5 st.

an Ohmgeld / also im Ganzen 10 fl. und vom Brandwein nebst dem Eingangs-

Zoll , nach Verschiedenheit der im § . 37 . der Accis - Ordnung aufgezählten Fälle,

entweder 20 fl. 50 kr. oder 33 fl. 20 kr. vom Fuder , oder 2 fl. 30 kr. vom

Cenmer einschließlich der Ura an Accise , und eben so viel an Ohmgeld , also im

Ganzen entweder 41 fl- 40 kr. oder 66 fl. 40 kr. vom Fuder , oder 5 fl. vom

Ce.'.tner an Accis und Ohmgeld erhoben.

Art. 11. '

Wer inländisches Bier oder inländischen Brandwein in das Ausland verführt , *

erhält als Vergütung für Accise und Ohmgeld vom einem Fuder Bier im Ganzen

8 fl. 20 kr. , für ein Fuder gewöhnlichen Brandwein 35 fl. 20 kr. , und für ein

Fuder Kirschenwasser oder andere Brandweine , die über Geschmack gebende Ingrer

dienzien abgezogen worden sind , HO fl. zurückbezahlt . Es muß jedoch alles dasje¬

nige beobachtet werden , was der § . 36 . der Accis - Ordnung als nothwendige Be¬

dingungen dieser Rückvergütungen vorschreibt»

Art. 12.

Von den Wein - Vorräthen in den Wirthschaftskellern haben die Wirthe , und

vom Bier - und Brandwein - Vorräthen , Bierbrauer , Bierwirthe , Brandweinbren¬

ner und Brandweinhändler das Ohmgeld , und laut den § . § . 35 und 40 der

Accis -Ordnung auch die Accise , nach Abzug der bereits bezahlten Abgaben , zu ent¬

richten . Zur Bezahlung der Accise und des Ohmgelds von den Wein - Vorräthen

ir» den Wirthschaftskellern , sind jedem Wwthe 4 Quartals - Termine zu bewilligen.

Wenn in der Zwischenzeit ein Wirth sterben sollte , so muß aus der Verlassenfcbaft

desselben seine ganze Schuldigkeit , so weit es noch nicht geschehen ist , sogleich be¬

richtigt werden»



Art . 13.

Jeder Standes - oder Grundherr , welcher bisher ein eigenes oder einen Antheil
an landesherrlichem Ohmgeld bezogen hat , soll für den Verlust seiner Ohmgelds-
Bezüge , durch eine jährliche , den Durchschnitts - Ertrag derselben von den Jahren
1781 . incl . bis 1790 . gleichkommende Geld - Rente entschädigt werden , die auf dis
Nächstgelegene Ober - Ernnehmerey anzuweisen ist.

Diese Renten werden andurch auf die Ohmgelds - Gefälle in den Orten radizirt,
Go dem Standes - oder Grundherrn der Ohmgelds - Bezug zustand . Sie werden so
lange fortbczahlk , bis sie entweder mittelst einer baaren Zahlung des fünsprozeNtigen
Capitals , oder mittelst Überweisung von Domänen oder Domanial - Gefällen , wel¬
ches letztere jedoch nur durch eine gütliche Übereinkunft geschehen kann , abgelößt
werden.

Das Finanz - Ministerium hat die Liquidation der Durchschnitts - Erträge , wo
sie noch nicht vorliegen , zu besorgen ; wenn aber ein Beteiligter sich durch die Be¬
schlüsse dieser Behörde beschwert erachtet , so wird die endliche Bestimmung von einer,
Ms Mitgliedern der 5 Ministerien , der Justiz , des Innern und der Finanzen zu¬
sammengesetzten , Commission erfolgen.

Art . 14.

Die Städte , welche bisher ein besonderes Ohmgeld oder einen Theil am Lan¬
desherrlichen bezöge» haben , sollen einstweilen zwey Jahre lang den zu liquidirenden
Durchschnitts - Ertrag von den Jahren 1781 — 1790 . incl . aus der Staats - Lasse
erhalten.

Innerhalb dieser zwei) Jahre haben sie die Rechts - Titel ihrer Bezüge und ihre
Rechte auf bestimmte Erhebungs - Füße , in so weit es noch nicht geschehen ist, nach¬
zuweisen , worauf sie ebenfalls die gebührende Entschädigung erhalten werden , über
deren Art Md MaaS die Landesherrliche Bestimmung sodann erfolgen wird.

Art . 15.

Contraventiötien wider gegenwärtige Verordnung sollen bestraft werden wie
folgt:

I



L) Jeder Wirch , der ohne den Accifer hcrbey gerufen zu haben , nur das Ohm-

geld zu entrichten , Wein in seinen Wirthfchafcsk l̂ler einlegt , oder,auch nur die

Fässer ablader , wird inr ersten Defraudations -Falle um den fffachen , — im

Zweyten um den achtfachen , — im Dritten um den zwölffachen Betrag des

schuldig gewordenen Ohmgelds , und im vierten Falle mit dem Verlust der

Wirthschaft bestraft,

Hierbcy ist auf folgende Verhältnisse Rücksicht zu nehmen r

Ruht die Wirthschafts .' Gerechtigkeit auf dem Hause , so wird dieselbe bis zum

Tode des Defraudanten suspendirt ; diese Strafe hat auch statt , wenn das Real .'

Recht ein Eigenthum der Frau ist , so lange dieselbe in der Ehe bleibt.

Ist der Wirch nur Nutznießer , so verliert er das Wirthsschafts - Recht für die

ganze Zeit der Nutznießung , und wird noch weiter um 25 Reichsthaler gestraft,

wenn diese sich schon nach einem Jahr , von der Zeit der letzten Defraudation an ge¬

rechnet , endigen sollte.

Ist der Wirth nur Pächter , so wird er um den zwolffachen Betrag des schul¬

dig gewordenen Ohmgelds gestraft , und muß von der Wirthschaft abtreten ; wobey

dem Eigenthümer überlassen bleibt , seine etwaigen Entschädigungs - Ansprüche gegen

den Pachter , wegen Aufhebung des Lontrakts , vor dem ordentlichen Richter durchzu-

führen.

2) Alle Wirthe , welche feine fremde Weine nicht als solche , oder welche inländi¬

sche und ausländische gewöhnliche Weine als Obstweine angebrn , werden im

ersten Falle um den doppelten — im zweyten um den zweyfachen — und im

dritten um den sechsfachen Betrag der Differenz zwischen ihrer wahren Ohm¬

gelds - Schuldigkeit , und der Summe , die sie nach ihrer unrichtigen Angabe

schuldig geworden wären , und im vierten Defraudations - Falle mit dem Verlust

der Wirthschaft , nach obigen Normen , bestraft.

5) Wirthe , welche Weine aus ihren , von den Wirthfchaftskellern separaten Wein-

handlungskellern in jene , oder in ihre Wirthschafts - Gebäude , odex in das

Haus eines Dritten bringen , ohne vorher den Aecifer herbey gerufen , und in

dm beydm ersten Fällen die Accife und das Ohmgeld entrichtet zu haben , die
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also die Vortheile , welche ihnen im § . 4 . dieser Vcrerdnung bewilligt worden
sind , zu Defraudationen mißbrauchen , müssen von allen Weinen , die sie in
diesen Weinhandlungskellern vorräthig haben , sogleich,  und von allen denen,
die sie künftig in diese Keller einlegen , jedesmal bey der Einlage die Accise und
das Ohmgeld entrichten.

4 ) Defraudationen des Bier - und Brandwein , Ohmgeldes werden gerade wie
Accis -Defraudationen bestraft.

Carlsruhe,  den 6ten Mäxz 1812.

Auf Sr . Königl. Hoheit besonder» höchsten Befehl.
In E r ni a n g l u n g des F i n a n z m i n i st e r s.

Hofer.

Vät . Reinhard.
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Großherzoglich - Badisches
Regier u n g s b l a t t.

Carlsruhe , den 24. März 1812.

Verordnung en.
(In Betreff der Einholung der Naturalifatisns - Erlaubnisse .)

§ 'n dem Regierungs -Blatt vom 29ten Februar d. I . Nro . IX . ist bekannt gemacht
worden , wie die an den Kaiserlich Französischen Minister Groß -Richter zu überge¬

benden Vorstellungen wegen der Naturalisations - Erlaubnisse einzurichten , unv

daß solche zur Besorgung des weitern an das Großherzogliche Ministerium

der auswärtigen Angelegenheiten  zu übersenden seyen.

Man hat aber indessen wahrgenommen ' , daß letzteres mit Umgehung dieses

ordnungsmäßigen mit der Kaiserlich Französischen Gesandtschaft dahier eoncertirten

Weges nicht allgemein beobachtet werde , woraus dann unnöthige An - und Nachfra¬

gen entstehen , auch Termin - Versäumnisse entstehst: können.

Man findet sich dahero veranlaßt , hiermit an die genaue Beobachtung der

vorgeschriebenen Ordnung öffentlich zu erinnern . Carlsruhe , den I9ten März 1812.
Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frhr . v. Edelsheim.
V6t . Eichrodt.

(Das Verhalten gegen die Kaiserlich Französischen Behörden wegen Auslieferung der Ver¬
brecher betreffend.)

Aus der hiesigen Staats - Zeitung vom Ilten November v. I . ist bekannt,

welches Gesetz Seine . Kaiserliche Majestät von Frankreich unter dem 23ten Oktober

v. I . über die Verhältnisse erlassen haben , unter  w e l ch e n,  und über die

Art , n a ch welcher  die Auslieferung solcher Verbrecher , die in den Kaiserlich

Französischen Staaten sich aufhalten, mittelst Dazwischenkunft der Ministerien der
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auswärtigen Verhältnissen verlangt und erlangt werden können . Damit diesseitige
Justiz - Behörden kein Verfahren einschlagen , wodurch unangemessene Ansuchen an
Französische Behörden , oder vermeidlicher Aufenthalt und unverhältmßmäßrger Auf¬
wand veranlaßt werde , findet man nöthig , andurch nachstehende General - Instruction
allen diesseitigen Ober - und Untergerichten , auch Criminal -und Polizcy - Behörden an-
mit zu verkünden.

1) Wenn ein französischer Staatsbürger eines auf diesseitigem Grund und Boden
gegen einen Franzosen begangenen Vergehens oder Verbrechens verdächtig wird,
und innerhalb des Großherzogthums nicht ergriffen  werden kann , ist kein
Auslieferungs - Begehren zu stellen, sondern lediglich der peinliche Abwesenheits-
Prozeß einzuschlagen ; jedoch soll der Thatbestand des Verbrechens ordnungsmä¬
ßig , fammt allen auf den Thäter weifenden Spuren erhoben , und von dem
Resultat dieser Untersuchung dem kaiserlichen Procurator des betreffenden pein¬
lichen Gerichts in Frankreich durch Schreiben mit dem Erbieten Nachricht ge¬
geben werden , daß , im Falle es verlangt werde , man gegen die Gebühr Ab¬
schrift der Acten , wenn etwa jenseits ein Straf - Verfahren eingeleitet werden
wolle , mittheilen werde.

8 ) Wird von einem Franzosen in hiesigem Lande gegen eine Person , die zwar
kein Franzose , aber auch kein hiesiger Jnnläuder ist , ein Verbrechen begangen;
so ist die vorige Verfahrungs - Art zu beobachten , jedoch mit der Erweiterung,
daß die im letzten Absatz erwähnte Benachrichtigung und Erbietung außerdem
noch an die Behörde des Heimaths - Staates des Beleidigten zu richten ist,
damit solcher , wenn er es nöthig findet,jener Beleidigung halber weitere Maas¬
regeln nehmen kann.

8) So oft das von einem Franzosen begangene Verbrechen einen diesseitigen In¬
länder beleidigt , die Beleidigung aber in Absicht auf die aus der Habhaftwer-
dung und Bestrafung des Thäters zu gewartenden Folgen nicht von der Wich¬
tigkeit erscheint, daß sie die großen Beschwerlichkeiten und Kosten - Erfordernisse
der gegen solche Verbrecher ausführbaren Art der Auslieferungs - Gesuche ver¬
dienen mag , da soll man ebenfalls lediglich bey Einleitung des peinlichen Ab¬
wesenheits - Prozesses nach vorgängig hinlänglicher Erhebung des Thatbestands



des Verbrechens , und der auf den Thater weisenden Jnzichten , stehen bleiben;

findet aber die untersuchende Behörde die Sache von obiger Wichtigkeit , so

hat solche unter Anschluß der Voracten deBsalls den Antrag an diesseitiges Ju¬

stiz - Ministerium zu machen , das alsdann das Erforderliche beschließen , und

auf diplomatischem Wege einleiten wird . Ucbrigcns

4) bleibt es wegen aller Auslieferungen auswärtiger Verbrecher , die im hiesigen
Lande ergriffen werden , nach wie vor bcy der Erwiederungswelse ; mithin sind

Auslieferungen an Frankreich ebenfalls nun nach vordersamst auf diplomati¬

schem Wege erlangter Befehle des hiesigen Souveräns zu bewirken . Verfügt

Carlsruhe , am 29ten Februar 1812 .
Justiz - Ministerium.

F rhr . v. Hövel.
Vüt . Uhrhan.

'HDie ohne Staats - Erlaubniß geschlossenen Ehen betreffend, zum Art. n . der Grsßherzoglichen
Ehe - Ordnung .)

In der Ehe -Ordnung vom löten July 1807 . Art . 11 . ist festgesetzt, daß , wo

Jemand zu seiner Verheyrathung einer fremden Ermächtigung bedarf , und diese

nicht nachgesucht und erlangt hat , die Ehe auf Verlangen desjenigen , dessen Be¬

willigung nicht nachgesucht worden ist , wegen Staats - Ungehorsams für nichtig er¬

klärt werden soll. Demungeachtet ward in Art . 11 . a . die Ehe eines Unterthanen,

der ohne Staats - Erlaubniß , wenn nur übrigens in einer gültigen Form , sich hey-

rathet , als bestehend ausgesprochen , weil man nach den damaligen Staats - Verhält¬

nissen von Obrigkeitswegen die jenem Grundsatz gemäß eintretende Nichtigkeit zu rü¬

gen unnöthig fand.

Nachdem inzwischen sich ergeben hat , daß einige benachbarte Staaten dergleicheu
ohne Staats - Erlaubniß auswärts geschlossene Ehen als nichtig behandeln , mithin

zwar ihre Unterthanen , aber nicht dessen angetrauten Ehegatten und etwa erzeugte

Kinder bey sich aufnehmen , so sind Seine Königliche Hoheit  hierdurch bewo¬

gen worden , für alle Fälle , wo ein diesseitiger Unierthan , ohne die ordnungsmäßige
Staats - Erlaubniß von Badischen Behörden nachgesucht und erlangt zu haben , aus¬

wärts m einem Lande heyrathet , mit welchem nicht durch Staats - Verträge ausge-



macht ist , daß eine solche Ehe dem Staat , in dessen Gebiete sie geschlossen wurde,
zur Last bleibe , und mithin ein solcher Unterthan auf seine vaterländische Heimath
zurückgreifen würde , zu- vervrdnen -s ^daß die Ehe als wegen Staats - Ungehorsams
nichtig behandelt , und ihr einige rechtliche oder polizeyliche Würkung im Lande nicht
zugelassen , mithin auch darauf keine Berechtigung zur Aufnahme in den Staat für den
angeheyratheten Fremden gegründet oder zugelassen werden soll , Wesfalls Ihr - Kö¬
nigliche Hoheit,  so weit hierzu vonnöthen , den Art . 11 , a . gedachten Gesetzes
hiermit für aufgehoben erklären lassen. Carlsruhe , den 4ten März 1812.

Justiz - Ministerium.
Frhr . v. Hövel.

Vclr . Uhrhan.
(Berichtigung zum Regierungs -Blatt Nro. II . vom roten Jänner d. I ., die Eintragung der Vor

zugs- und Unterpfands- Rechte betreffend.)
In das allegirte Regierungs - Blatt Seite 7 . Zeile 21 . ist ein Jrrthum eingr-

schlichen , wenn es in der Rechts - Belehrung über die Eintragung der Vorzugs - und
Unterpfands - Rechte heißt:

diese nemlich werden
anstatt daß jene Worte heißen sollten:

die fünf letzter » werden
der Sinn ist:

nur die fünf letzter« , c . bis § . beyde einschließlich , haben ohne Eintragung ein
Vorzugs - Recht nicht allein auf die Fahrniß,  sondern auch auf die Lie¬
genschaft,  wo jene für sie nicht zureicht ; die zwey erstem haben ihr Vor¬
zugs - Recht zwar auch uneingetragen , jedoch nur auf die Liegenschaft . Carls¬
ruhe , dm 7tm März 1812.

Justiz - Ministerium.
Frhr . v . Hövel.

Vät . Uhrhart.

Berichtigung.
Pag . 58. im Regierungs -Blatt von diesem Jahr Nro . X . in der 8ten Zeile von unten,

ist das Wort „als " auszustreichen.



67XIl.
Großherzoglich - Badisches

Regier ungsblatt.
Carlsrnhe , den 0. April 18 12.

Verordnung  e n.

(Die Schulden - Tilgung der Laudfchafts- oder Steuer - Bezirks - Cassen betreffend.)

Wir Karl von Gottes Gnaden,
Großherzvg zu Baden , Herzog zu Zähringen,

Landgraf zu Nellenburg , rc. rc. Graf zu Hanau rc. rc.

G 'wägcnd , daß es unmöglich ist , die durch eine Folge drückender ZeitUmstände

herbeygeführten Schulden der m Unserem  Großherzogthum befindlichen Landschafts¬

oder Steuer - Bezirks - Cassen auf eine andere , als den Kräften der Contribuenten

angemessene Art heimzrtzahlen , daß solche zweckmäßige Schulden - Tilgungs - Plane

für die auf gutfindende wechselseitige Aufkündung lautenden Schuld - Verbindlichkeiten

nicht gemacht , noch aufrecht erhalten werden können , so lange diese Aufkündungs-

Befugniß mit der darauf gegründeten richterlichen ^ inschreitung unbeschränkt bleibt,

daß übrigens den Gläubigern alle nach Umständen ausführbare Billigkeit widerfährt,

sobald sie sammtlich zu rechter Zeit ihre Zinsen , wie bisher , richtig erhalten , und

daneben jährlich noch für eine den Bezirks - Kräften entsprechende Summe Aufkün-

dungen angenommen werden , verordnen Wir,  nach Vernehmung Unserer Ju¬

stiz - und  Finanz - Ministerien:
Erstens:  Die unter gegenwärtiger Verfügung begriffenen Landschafts - oder

Steuer - Bezirks - Cassen sind sogleich nach Verkündung dieser Verordnung den betref¬

fenden Gerichts - Stellen durch Mittheilung der Schulden - Verzeichnisse bekannt zu

machen.
Von jeder dieser Cassen , wenn nicht ein schon höchsten Orts genehmigter Schul¬

den -Tilgungs - Plan bey derselben besteht , soll Uns ein solcher den Kräften des Be-
12
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zlrks erschwinglicher Zahtungs - Plan sammt dm Regeln , wie für die ihres Geldesvorzüglich benvthigtm Gläubiger die Heimzahlung - zu bewirken ist , vorgeschlagcn,sofort U n sere  desfallsige Entschließung den betreffenden Cassen - Verwaltungen kundgethan werden . Vorderfamst ist aber auch bey jenen der obigen Landschaftlichenoder Bezirks - Caffen , bey welchen die Abtheilung - er auf die Staats - Lasse fallendenmnd der auf dem Bezirk verbleibenden Schulden noch nicht vollzogen worden , einesolche Absonderung durch die bereits dazu beauftragte Schulden - Liquidations - Com¬mission zu bewirken und zu Unserer  höchsten Genehmigung vorzulegen.
Zweytens:  Keine Aufkündung kann von - er betreffenden Cassen - Verwaltungangenommen werden , ehe sie bey ihrer Vorgesetzten Behörde die Weisung nachgesuchtrmd erhalten haben wird , daß die Aufkündung in Gemäßheit der festgesetzten Regelnannehmbar gefunden worden.

Drittens:  Beschwerden über Zurückweisung solcher Aufkündigungen , welchevermöge jener Regeln annehmbar gewesen wären , können nicht im gerichtlichen We¬ge, sondern lediglich rm staatspolizeylichen durch Verfügung Unseres  Justiz - Mini¬stern erledigt werden ; zu derselben ist Ernverständniß mit Unserm  Finanz - Mini-sierio oder bey entstehender Anstchts - Verjchiedenheit Einholung Unserer  höchstenEntschließung nothwendig.

Viertens:  Eine Klage arH Heimzahlung aufgekündeter Staats - Schuldenrbiger Art kann von Unseren  Gerichten nur alsdann angenommen , oder darauffortgehandelt und erkannt werden , wenn entweder die Aufkündigung von der betref¬fenden Lassen - Behörde ordnungsmäßig angenommen ist , und die Zahlung nachmalsdennoch in Zeiten nicht erfolgt , oder wenn jene Behörde in der schriftlich hinauszu-ryebendcn Weigerung der Annahme der Aufkündigung nicht bloß die Unzeitigkeitderselben , sondern eine. Nichtanerkennung der Schuld selbst dem Gläubiger entgegengestellt hatte ; sie kann in Sein letzten Falle nur bis zu rechtskräftiger Richtigstellungder Schuldigkeit fortgesetzt , aber nicht zu Erlangung eines Zahlungs - Befehls vor
Darlegung einer von der Lassen - Behörde nachgefolgten Annahme der Aufkündigungbenutzt werden.

Unser Justiz - Ministerium hat für die Verkündung , sofort dasselbe und dasFinanz - Ministerium jedes an seinem Theil für den Vollzug - reser Verordnung zu
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sorgen . Hieran geschieht Unser  Wille . Gegeben unter Unserer  eigenhändigen
Unterschrift . Carlsruhe , am iten April 1812.

Carl . »(1̂ 8.)
Frhr . v. Hövel»

Auf Seiner Königlichen Hoheit
besondern höchsten Befehl.

G . Walther.
(Die Religions - Vollmündigkeit betreffend .)

Da nach dem Constitutions - Edikt über die Grund,Verfassung der verschiedenen
Stände Art . 27 . in Gleichheit mit dem eingeführten neuen Land - Recht die Voll¬
mündigkeit von 18 auf 16 Jahre herabgesetzt worden ist ; so haben Seine Kö¬
nigliche Hoheit  sich gnädigst bewogen efunden , für eine Folge jener Herabse¬
tzung zu erklären , daß auch die Re tigio ns mü n dig keit  ebenfalls auf 16
Jahre  bestimmt fey, welches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird».
Carlsruhe , den I2ten März 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . vor » And law.

Der GeneralSecretär»
M o ß d or ff.

(Das Blasen der Postillions in der Residenz betreffend .)

Auf Seiner Königlichen Hoheit  Höchsten Befehl wird die im Regie¬
rungs - Blatt Nro . XXXIX . vom Jahr 1807 . enthaltene Verordnung , wonach
sämmtlichen Posten der Großhcrzoqlrrben Lande erlaubt worden ist , ihre Ankunft so
gut in den Großdcrzoglichen Residenzen, als in den andern Städten durch Blafem
anzukü'ndigen, hiedurch so viel die Residenzstadt Carlsruhe  betrrfft , wieder zu¬
rück genommen , somit das Bl afen  sowohl als das Klatschen  der PoMions-
allhier untersagt . ' Carlsrube , den Ziten März 1812.

Der Mr > ist er de » Innern.
Frhr . v. Andlaw.

Der GeneralSecretär ..
M e tzd o r ss
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(D ' e Einreibungs - Art der Gesuche betreffend .)

Da seit einiger Zeit die längst bestehende Verordnung / daß alle Gesuche zur
unmittelbaren Erledigung oder nöthigen Berichts .' Begleitung bey der betreffenden
Unter - Behörde eingereicht werden sollen , außer Auge gelassen worden ist ; so wird
dieselbe , vorzüglich was die Anstellungs - Gesuche beym Zoll - und
Aceis - Wesen betrifft,  wiederholt unter dem Anhänge in Erinnerung gebracht,
daß alle mit Umgehung der Unter - Behörden dahier eingereicht werdende Gesuche
ohne alle Berücksichtigung und Resolution verbleiben werden . Carlsruhe , den I2tm
März 1812 .

Finanz -Ministerium.
In Ermangelung des Ministers.

Hofer.
Vclt Reinhard.

Bekanntmachungen.

(Die Reception mehrerer Rechts - Practicanten betreffend .)

^ Unterm 4ten März 1812 . wurden die im verflossenen Sommer geprüften

Rechts - Candidaten Friedrich Vogel von Emmendingen , Jacob Wagner
von Endingen , Friedrich Hummel von Carlsruhe , Ludwig Armbru-
ster von Achern , Alois Mors von Donaueschingen , Joseph Benz von
Constanz , Georg Schwarz van Radolphszell , Johann Michael
Bottlinger von Donaueschingen , Joseph Spachholz von Radolphs-

zell , Alois Lichtenauer von Oppenau , Friedrich Georg Hilger von
Baden , Sales Wildpret von Nollingen;

Ferner unterm Vten März 1812 . die im verflossenen Spätjahr geprüften Rechts-
Candidaten Pyhrr und Molitor von Freyburg , Frey von Donau eschin-

gen und keiner von Freyburg  unter die Zahl der Rechts - Practicanten ausge¬
nommen.
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Dienst - Nachrichten.

Nachdem  Seine KöniglicheHoheit HöchstDero ehevorigein Staats - Rath
Hofrichter Graf von Benzel - Stern au in Mannheim die zu Annahme aus¬
wärtiger Dienste nachgcfuchte Entlassung unter dem 29ten November 1811 . gnä¬
digst bewilligt haben ; so haben HöchstDieselben  nunmehr geruht / den bisherigen
Staats -Rath von Schmitz  dahier zu dieser Hofrichters Stelle  zu er¬
nennen.

Auch haben Seine Königliche Hoheit  geruht , den bisherigen Rittmeister
L 1L Luits äu Lorps , Wilhelm Laroche von Starkenfels , zum Kam¬
merherrn  zu ernennen;

ferner den bisherigen Kreis - Rath Stöfser als Ober - Amtmann in B i-
schoffsheim am Steeg,  den Ober - Amtmann Freyher von Liebenstein
zu Hornberg in dieser Eigenschaft in Lahr,  den 2ten Beamten Iägerschmidt
zu Gengenbach als Amtmann in Hornberg und den Amtmann Rüttin-
ger von Mahlberg als 2ten Beamten in Gengenbach  zu ernennen.

desgleichen die angetragene Versetzung des Amtmanns von Schleitheim
nach Altbreyfach (Dreyfam - Kreis ) als Amts - Revisor,  und des Amtmanns
Schilling von da nach Waldshut (Wiesen - Kreis ) als zweyten  Beamten
daselbst zu genehmigen;

so wie den Gymnasiums - Präfekten Beda Litschgi zu Freyburg  seiner
kränklichen Umstände wegen in den Ruhestand zu versetzen, und den ehemaligen
Professor Felner zum Präfekten des Freybürger Gymnasiums  zu er¬
nennen ;

ferner nach Höchster Entschließung vom 2lten Februar laufenden Jahrs,
die in Erledigung gekommene evangelisch lutherische Pfarrey Epfenbach (Neckar-
Kreis ) dem bisherigen Pfarrer Frank zu Unterfchefflenz  zu übertragen:

und den bisherigen Kanzlisten Rang zu Freyburg , als Verrechne?
des vormals österreichischen Religions - und Studien - Fonds daselbst zu ernennen.

Die Verrechnung des Pberger Pastorey/ , so wie des Otte -rsweie-
14
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-

rer Rektorats - Fonds ist vom 23ten April dieses Jahrs an den Verwalter
der Maria Victoria Stiftung rc. und bisherigen Verrechnet der katholischen Kirchen-
Departements - Regie - Lasse rc. Manz,  welcher künftig in Bühl  wohnen wird/
die von demselben besorgte Regie und Mittelrheinische Pfarr - Jnterims-
Rev enüen - Lasse  aber provisorisch dem Ministeriell - Secretär Porta  dahier
übertragen worden.

Die von dem Freyburger Münsterpfarrer und Präsenz -Rector vr . Voll,  und
dem dasigen Oberbürgermeister Adrians  vorgelegte Präsentation für den bisheri¬
gen Cöoperator am Münster allda , Leonhard Hug,  auf das erledigte
Brunnersche Benefizinm  an der besagten dortigen Münster - Pfarrkirche hat
unterm 2ten März d. I . die landesherrliche Bestätigung erhalten.

Dem Chirurgus Georg Nuß bäum er von Oberweiler  wurde unterm
I8ten März d. I . die Licenz zur Ausübung der Heilkunde erthcilt.

Desgleichen erhielt Gustav Eisenlohr von Mahlberg  die Licenz als
Apotheker unter dem nemkchen Tag.

Nachdem die Pfarrey zu Baden (Murg -Kreis ) durch Resignation erledigt
worden ist / so haben sich die Competenten um dieselbe vorschriftsmäßig zu melden.

Durch das am 5ten März d. I . erfolgte Ableben des Pfarrers Braun zu
Untergrombach (Pfinz,und Enz - Kreis ) ist diese Pfarrey in Erledigung gekom¬
men , die Competencm haben sich nach bestehender Vorschrift zu melden.

T o d e s - § ä l l e.

Am 17ten März ist der Großherzogliche Hof - Rath von Baeumen  zu
Mannheim,

Und am 28 tsn Februar der Frühmesse - Verweser Hugo Müller zu
Mühlhausen  mit Tod abgegeurgen.
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Großherzoglich - Badisches

Regier ungsblatt.
Carlsruhe , den 16. April 1812.

Verordnung.
(Den Curs der französischen6 Liv. oder sogenannten Laubthaler betreffend.)

^n Erwägung der seit einiger Zeit allgemein abnehmenden Werthschätzung dieser

Thaler wird der gesetzliche Curs derselben für die diesseitigen Lande hierdurch auf

2 fl . 42 kr. heruntergesetzt; sie dürfen aber für diesen Werth nicht dergestalt be¬
schnitten seyn , daß vom Rande nichts mehr sichtbar ist.

Dergleichen geringhaltigere Stücke werden ähnlich , wie die bereits nicht mehr

eursirenden kleinen Thaler ganz außer Curs gesetzt . Die großen , wie die kleinen , kön¬

nen nur als Waare gelten , und nach ihrem Silberwerth , das köllnische Loth zu

1 fl. 20  kr., an die landesherrlichen Cassen abgegeben werden, welche sie an die
General - Lasse einzusenden haben.

Beschlossen in Uebereinstimmung mit Groß herzoglichem Ministerium

-es Innern.  Carlsruhe , den 9 ten April 1812.

Finanz - Ministerium.

In Ermangelung des Ministers.

Hofer.

Vckt . Reinhard.

Bekanntmachungen.

Nachstehende Uebersicht über den Stand der Civil - Prozesse  bey dem Ober,

Hofgerichte , bey den Hofgerichten , und den Justiz - Kanzleyen deS Großherzogthüms

so wie das beygefügte Verzeichniß der in den Großherzoglichen Landen zur Unter¬

suchung gekommenen Verbrechen und darauf erkannten Strafen , werden unter Bezug
15



geeicht«kanzleye»

u e !
des Standes der Civil- Prozesse bey dem Großherzoglichen OberhofgeM

Ober- Pros i nz Oi

Hofgericht. Hofgericht in Zustizi >er

Freyburg. Karlsruhe. ID m.

M -8 180? 1810 1811 1801 1809 1810 1811 1808 1809 1810 1811̂ 81
I

18.!

Am Iken Jan . waren noch anhängig . 181 !V8 108 119 115 98 148 110 1 6 1 8

Dazu kamen im Laufe des Jahrs . . 228 228 266 260 252 281 261 '̂ 04 12 9 3 9 Z 60

Lumina 3̂79 §336 371 379 367 §379 -,09 §628 13 15 9 - 68

Hiervon sind ausgeqanqcn: 131 148 172 2 1 19
-> durch Nrcheil und Rescripte . . . 100 73 94 206 148 s 6 1

d — Abschlagung der Prozesse . . 88 90 97 — 76 49 70 89 1 § y 1 13
c — Verfall . . 34 25 23 17 18 20 41 62 1 § — c? ! 15

x — Vergleich . 6 12 13 8 16 17 18 23 — 1 — 1 t §

« — Entsagung. 6 3 8 5 11 14 24 22 — — — — ;
t§1 — Abgabe an andere Gerichte. . 37 28 17 11 — — 1 7 — 4 —

Lumma 271 231 252 2/,7 269 231 299 328 7 15 3 8 5.1

Es bleiben also noch anhängig . . . 108 105 119 132 98 148 110 300 6 — — 1 17

Von,denen noch anhängig bleibenden Pro¬
zessen sind . . §4 .1

a über 2 Jahr alr. 7 3 3 3 — 4 7 — — — —

d — 1 Jahr alt.
v unter einem Jahr.

16 16 18 23 14 14 28 — — — — '
88 86 98 106 84 130 75 251 6 — — 1 i 16

rhuk wieder obige . . 108 105 119 132 98 148 110 300 6 1 17

1.Lr. L. B e
derer bey den Großherzogl. Hofgerichten und Standesherrlichen Mm

und darauf erkannten Strafen, inW
Zur Untersuchung gekommene Verbreche

^fSr -yburg — — —
Rastadt — — —

^iMannheim — — —
>M . Badische - -

Fürst !. Fürsteubergische
L. I F . Schwarzenbergische
-zr F . Leiningische — —

» L. Werthcimische —
1 F . Salm - Krauklmm

i 8>i. Summa
>810. Summa

Die Jahrgänge 1810. 1809. rLoZ. sind hier zur Vergleichung mit Sem Jahre iL l̂l eingerükt.
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kr s i ch t '
gcrqz Provinz- Hofgcrichken und den6 standesherrlichen Justiz- Kanzleyen.

O b i n. Mittel- P r 0 v i n » Unt e r rhei N.

lstiz^ ui zu- Hofgericht in Hofgericht in Justiz Kanzleyen zu

j D °t Thiengen Rastadt. Mannheim - Walldüren. Gerlachsheim. Werthheim.

1^ 180«
r

n 1808 1809 1810 1811 1808 1809 1810 1811 1808 1809 1810 1811 IM 1809 181o!.1811 1808 1809?1810 1811 1808 1809 1810 1811

. 12 8 1i 16 7 1 170 92 128 116 654 533 420 373 161 138 >11 78 7 8 3 5 27 20 21 10

9 35 14 8 8 14 210 254- 277 ,35 504 598 540 487 90 9, 128 >42 25 11 23 .3 37 24 40

> > 47 2« § 2rj 12 j 15 >>8t< ,05 551 1158 1131 960 §860! 251 232 239 220 32 19 2<> ^8 52 0/ ^2 20

2 17 1-> 9 ^12 8 7 151 102 112 1.17 262 260 415 374 41 68 46 95 4 9 2 4 27 21 15 14

1 y tt — 1 1 1 63 58 80 145 76 88 78 97 18 14 21 27 4 1 7 14 2 4 5

y i S — _ 1 1 46 45 61 90 §4 28 38 55 9 8 11 20 1 1 5 8 — 2 4

1 1 y 3 1 1 19 _ 58 58 38 30 8 9 6 6 4 1 3 5 2 4 L 4
_ 3 § 3 28 13 — 46 19 37 18 24 7 8 4 1 — 1 6 1 1 2

y 1 - — — — — 17 s - 186 240 — 30 44 26 10 10 5 3 Ä 4 3 4

25 ! 12 17 11 9 688 218 289 398 625 711 587 580 i113 121 110 162 ! 2 t 17 21 .0 32 36 32
-4-

t ! 22 1̂ 1 16 7 1 IM M' 1S3 533 420 373 280 138 111 129 58 j 8 3 5 8 20 21 10 4

4 isi nicht 47 20 38 5 1 y 3 1 2
— — - bem erkc — 1 17 14 26 11 113 149 137 65 42 46 47 6 — — 1 — 7 2 5

1 18 1« 1 S 75 114 90 1.2 420 271 236 215 49 45 44 47 8 3 4 7 11 1.6 4

1 §2 1/ 1 6 92 128 116 153 533 .20 373 280 138 111 129 58 8 3 5 8 20 21 10 4

r> ch n i ß
l Imnzleyen vom iten Jan. bis zisten Dec. 18U. vorgekommenen Verbrechen

in Mng mit den Jahren 1808, I809  und 1810
Darauf erkannte Strafen



auf das Negierungs - Blatt Nro . VI . vom I2ten Marz 1811 . anmit zur allgemei¬
nen Kenntniß gebracht . Carlsruhe , den I4ten März 1812.

Justiz - Ministerium.
Frhr . v. Hövel.

Vür . Uhrhali,
(Nachträgliche Bekanntmachung in Beziehung auf die im RegierungS - Blatt vom Jahr 1807.Nro . XXXVII . erschienene Verordnung , die öffentlichen Verkündungs - Anstalten betreffend.)

Man hat dahier wahrgenommen , daß gegen die vorliegende Verordnung vom
27ten Oktober 1807 . (Regierungs - Blatt vom Jahr 1807 . pag . 221 .) , wornach die
Verleger hierländischer Anzeige - Blätter für alles das , was für den Vortheil des
Staats im Ganzen , der Justiz - Verwaltung oder Landes - Regierung , ingleichem zum
Vortheil zahlungsunfähiger Privatperfonen , oder sonst Amtshalber eingerückt wird,
einige Zahlung nicht fordern dürfen , von einigen der Verleger dennoch für Einrü¬
ckung der Bekanntmachungen von Verkäufen herrschaftlicher Gebäude u . s. w . die
Bezahlung der Einrückungs - Gebühr und der Belegblätter gefordert , und vor er¬
folgter Dekretur auch hie und da geleistet worden ist , auch ein gleiches in ähnlichen
Fällen , zum Beyspiel bey Verkündung von herrschaftlichen Wein - und Fruchtverkäu-
fen , hie und da geschehe. .

Denen sämmilichen Kreis - Direktorien wird , daher hievorgedachte Verordnung
vom Jahr 1807 . andurch wieder in Erinnerung gebracht , um dk Kreis - Revisio¬nen hierauf aufmerksam zu machen , , Verfügt bey Großherzoglichem Finanz, - Ministe¬

rium . Carlsruhe , den I6ten März 1812.

D i e n ft - N a ch r i ch Lje n. .
Sesye Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht , den Paul vonBod - ,

mann Hid August Carl Franz ^Johann v>on Gemmingen zu Höchst-
Ihren Kammerjunkern und den Wilhelm Friedrich Ludwig von
Gemmingen zu HöchstJhrem Hofjunker,  zu ernennen ; 1

ferner dem Professor vr . H üg zu F r sstz'vu r o . nne-n Professur ^auf dasiger Universität die Pfarrey Umkirch zu conferiren , ' und demselben den,
Charakter als geistlicher Rach zu ertheilen . ' . , , i , ! j



XIV. 75

Grvßherzoglich - Badisches

Negier ungsblatt
Carlsruhe , den 28 . April I8l2.

Verordnungen.
(Die Kanzleysäßigkeit betreffend)

Wir Karl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden, Herzog zu Zähringen,

Landgraf zu Nellenburg , rc. rc. Graf zu Hanau rc. rc.
Geleitet durch die Erfahrung , daß nicht alle Gattungen von Rechtssachen und

nicht alle Verhältnisse der Personen gestatten , bey einem einzelnen Justiz - Beamten,

als Richter der ersten Instanz , die erschöpfende und unbefangene Würdigung ihrer

Vorträge zu finden , die b .lligerweise jede Parchie in Unserm  Großherzogthum for¬

dern kann , haben Wir nach vernommenem Gutachten Unsers  Justiz - Ministeriums

beschlossen:
die durch das Organisations - Edict vom 26ten November 1809 unbeschränkt

ausgesprochene Aufhebung der vormals bestandenen Kanzleysäßigkeit  nach¬

folgendermaßen näher zu bestimmen:

I ) Bey der Regel , daß die erste Instanz in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten vor

dem betreffenden Bezirks - Beamten ohne Unterschied der Personen und Sachen zu

suchen ist , bleibt es , insofern nicht die Natur der Sache , das Staats - oder Dienst-

Verhälrniß der Personen , in nachstehender Maße eine Ausnahme Yerbeyführt.

II ) Um der Natur der Sache  willen haben ihren ersten Rechtszug vor

dem betreffenden sowohl Landes - als Standesherrlichen Obergerichte:

1) Die Lehens - Sachen,  das ist , jene Rechtsstreitigkeiten , die aus einem

eigentlichen  Lehens - Verband im Sinn Unsers  Lehens - Edicts ausge-

hen , um dessen Daseyn , Folgen und Verbindlichkeiten anzufechten oder zu

vertheidigen.
16
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2) Standes - und Grundherrlichkeits - Sach en ; das ist , solche , die
aus einem anerkannten Daseyn einer Standes - oder Grundhcrrlchkeck aus¬
gehen , und Zuständigkeit oder Nichtzuständigkeit derselben , ingle -chem einzelne
Zugehörigkeiten oder Obliegenheiten , die davon ausgehen , aussühren
sollen.

3) Stammguts - Streitigkeiten,  wo über das Daseyn der Stamm¬
guts - Eigenschaften , über Zugehörigkeit oder Obliegenheit eures StammgurS
Streit entsteht.

III ) Um der Staats - Verhältnisse der Person des Beklagten  willen,
gelangt eine Sache alsbald im ersten Rechtszug an das betreffende Hofgericht , wo

4) der Staat oder Staatsbeutel , die allgemeinen Kirchen - Caffen oder allgemei¬
nen Landes - Anstalten mit eingeschlosscn , .

L) ein Glied Unserer  Großherzoglichen Familie,
6 ) ein Standesherr Unsers  Großherzogthums , oder eines seiner Familien-

Glieder der beklagte Theil ist.

IV ) Wegen der Dienst - Verhältnisse  zu Uns  oder zu dem Bezirks - Richter
sind gleich bey dem betreffenden Hofgericht zu belangen:

I ) Alle rnUnsern  wirklichen Hofdiensten stehende Personen , welchen ihr Gerichts - -
stand nicht nach Unserer  Entschließung vom 26ten Febr . dieses Jahrs vor
Unserm  Obermarschallamte angewiesen ist.

8) Unsere  Minister , Staatsräthe , geheime Kabinets - Räthe , Ministerial - und
Departement «! - Direktoren.

9) Unsere  Oberhofgerichts - Hofgerichts - und Justiz - Kanzley - Vorsteher.
10 ) Un ser e Kreisdirectoren.
H ) Unsere  Oberforstamts - Vorsteher.

V ) Die Ablegung der Dienstwirklichkeit hat die Aufhebung der mit dieser verbun¬
denen Kanzleysäßigkeit zur Folge . Die hinterlassenen Wittwen und Kinder kanz-
leysäßiger Dumer können auf die Beybehaltung der ihrem verstorbenen Vater oder
Gatten zugestandenen Kanzleysäßigkeit keinen Anspruch machen ; beyde Beschränkungen
erstrecken sich jedoch nicht auf die bey Ablegung des Dienstes , bey dem Tod des
Kanzleysäßigen Vaters oder Gatten schon anhängigen Rechtsstreite.
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VI ) Bloßer Character führt das Recht der Kanzleysaßigkeit in keinem Falle mit

sich.
VIN Klagen , welche das Eigenthum , den Besitz oder die Inhabung marksäßiger

Güter , auch Grund oder Erbdienstbarkeiten betreffen, oder nach Landrechts Sah 111.

aus einem erwählten Wohnsitz fließen , können unter dem Vorwand der Kanzleysä-

ßigkeit der Gerichtsbarkeit des ordentlichen Unterrichters nicht entzogen werden.

VIII ) In Hinsicht der Rechts - und Landes .- Polizey auchRegierungs - und

Criminal - Sachen verbleiben die Regeln und Formen deS Edicts vom 26ten

November 1809 in threr vollen Wirkung.

IX ) In keiner durch behändigte Ladung anhängigen Rechts - Sache kann diese Ver¬

fügung benutzt werden , um ihre fernere Verhandlung alldort zu hemmen , wenn nicht

beyde Theile sich in der Bitte vereinigen , ihre nach dieser Verordnung sonst zurKanz-

leysäßigkeit geeigenschaftete Sache an das betreffende Obergericht zur Erledigung in

erster Instanz zu bringen , wohin sie alsdann in den Stand übergeht und fortge¬

setzt werden muß , worin sie sich wirklich befindet.

Hiernach hat sich Jedermann zu achten . Gegeben Carlsruhe den 2lten März

1812.
Carl.

Frhr . v. Hövel.
Auf Sr . Königl . Hoheit befondern

höchsten Befehl.
V6r . Uhrhanl

(Die bisher bey herrschaftlichen Domainen- und sonstigen Natural -Verkäufen, auch bey
Bestands- Begebungen bestandenen Taxen betreffende

Die in verschiedenen Landes - G -'genden des Großherzogthums bis jetzt noch bey

herrschaftlichen Domainen - «nd sonstigen Natural - Verkäufen , auch bey Bestandst

Begebungen eingcführten , in einem und mehreren Kreuzern vom Gulden des Erlö/

fes ln sichenden Taxen werden hiermit aufgehoben , und sind in solchen Fällen bey

den Ratifikations - Ausfertigungen nur die gewöhnlichen Expeditions - Taxen und

Sporteln anzusetzen.

l i
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Hierunter sind jedoch die bey Holz - Versteigerungen bisher üblich gewesenen
Forstgebühren , Handlöhne oder Stamm - Gelder nicht begriffen , sondern es wird
über deren gleichförmigen Bezug demnächst eigene Bestimmung erfolgen.

Carlsruhe , den 9ten April 1812.
Finanz -Ministerium.

In Ermangelung des Ministers.
Hofer.

Der General -Secretär.
Heidenreich.

Bekanntmachung.
(Die Erhöhung der Post >Courier - Taxen betreffend .)

In Erwägung der gegenwärtigen hohen Fourage - Preiße fand man stch bewogen,
die Extra - Posttaxe von 1 fl. 15 kr. auf 1 fl. 30 kr. für das Pferd und die ein¬
fache Station , von dem iten May d. I . an , zu erhöhen . Dreß wird zur Kenntniß-
nahme des Publikums und zur allgemeinen Nachachtung öffentlich bekannt gemacht.
Carlsruhe den 27ten April 1812 .

Der Minister des Innern.
Frhr . von Andlaw.

Der GeneralSeeretär.
M o ß d o r ff.

Dienst - Nachrichten.
Gerne Königliche Hoheit  haben sich gnädigst bewogen gefunden , dem

bisherigen Privatlehrer der Theologie , vr . Neander  in Heidelberg , den Charakter
eines <außerordentlichen Professors an Höchst - Ihrer  Landes - Universität
daselbst zu verleihen,

und den bisher bey dem Gymyasium in Frey bürg  als Professor gestandenen
Abbe Sonntag  als Professor extraordinarius bey der dasigen Universität  zu
ernennen;

sodann den zum Geheimen Legationsrath und Geschäftsträger am Königlich-
Preußischem Hof ernannten Professor Friedrich Wilhelm Hauchecorne
HöchstIhrer  Dienste in Gnaden zu entlassen.
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Großherzoglich - Badisches

Regier ungsblatt.
Carlsruhe , den 2. May 1812 .

Verordnungen.
(Die mit dem Großherzogtum Würzburg abgeschlossene Militair - Cartel - Convention betreffend. )

Wir Larl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden, Herzog zu Zähringen»
Landgraf zu Nellmbmg re. ; Ober - und Erbherr der Baar

und zu Stichlingen , samt Heiligenberg , Hausen , Möskirch,

Hohenhöwen , Wildenstein und Waldsberg ; zu Mosbach samt

Düren , Bischofsheim , Hartheim und Lauda ; des Klett-

gaus ; zu Krautheim ; zu Wertheim ; zu Neidenau und

Bittigheim u . s. w . Graf zu Hanau re.
Urkunden und bekennen hiermit , daß Wir Uns bewogen gefunden haben , mit des

Erzherzogs Großherzogs von Würzburg  Kaiserlich Königlicher Hoheit

und Liebden zur Beförderung des Militär - Dienstes und zur Befestigung der zwi¬

schen Ihnen  und Uns  bestehenden freundnachbarlichen Verhältnisse über die

wechselseitige Auslieferung der Deserteurs und Conscriptions-

Pflichtigen  nachstehende Militär - Cartel - Convention  abzuschließen:
§. 1.

Alle Militärpersonen ohne Ausnahme und ohne Unterschied der Waffen , welche

von den wechselseitigen Truppen desertiren , und in die Lande oder zu den Truppen

des andern Souverains , wenn diese auch außerhalb ihres Vaterlandes sich befinden,
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übergehen werden , sollen weder zu Militair - Diensten angenommen , noch verhehlet

oder fortgeschafft , sondern , ohne eine Reklamation abzuwarten , sogleich verhaftet und

riebst den mitgenommenen Dienstpferden , Montirungs -, Armatur - und Equipagestü¬

cken ausgeliefert werden.

Nur derjenige Deserteur , der als Unterthan des Staats , in welchen er überge¬

gangen ist , rechtlich anerkannt wird , unterliegt keiner Auslieferung . Oemungeachtet
aber sind auch in diesem Falle alle von solchen Deserteurs mitgenommenen Dienstpfer¬

de , Montirungs Armatur und Equipagestücke unentgeltlich zurückzustellen , oder in

deren Ermangelung nach dem wahren Werthe aus ihrem vorhandenen Vermögen zu

ersehen . Diese Auslieferung kann jedoch nicht ganz unentgeltlich geschehen , wenn der

Deserteur vermögenslos ist ; sondern in diesem Falle sind die Fütterungs -, Fuhrlohn-

und Botenkosten von dem höchsten Souverän zu vergüten , dem diese Pferde und

Militaireffekten ausgeliefert werden . Der Deserteur ist als Unterthan desjenigen Sou¬

veräns anzusehen , in dessen Landen er , vermöge der Zeugnisse aus dem Kirchenbuche

oder von der Gerichts - Obrigkeit , entweder geboren und größten Theils erzogen,

oder zum dortigen Unterthanen entweder speziell, oder zugleich mit seinem etwa dahin
auswandernden Familien - Vater ausgenommen wurde , ehe er in des andern Sou¬

veräns Militärdienste eintrat.

§. 2.

Unter die Deserteurs , welche auch ohne vorgängige Reklamation nebst den mit¬

genommenen Pferden und Effekten ausgeliefert werden sollen , sind nicht nur die
unter dem Gewehre gestandenen Mannschaften , sondern auch alle übrigen der Ar¬

mee mit Eid und Pflichten verwandten Personen , mit Inbegriff der bey der Artil¬

lerie und dem sonstigen Fuhrwesen Angestellten Soldaten zu verstehen.

§. 3.

Auf vorgängige Reklamation sollen auch die entlaufenen Bedienten der Offiziere
an die reklamier, ' den Regimenter oder obrigkeitlichen Behörden , nebst den etwa

mitgenommenen Pferden und Effekten , ausgeliefert werden.



§. 4.

Wenn ein Soldat von den Truppen eines der kontrahirenden Souveräne zu

denen eines Dritten , und von diesen wieder in die Lande des andern kontrahiren-

den Souveräns oder sonst zu dessen Truppen desertirt , so kommt es darauf an , ob

letzterer Souverän mit jenem Dritten ein Kartel hat . Ist dieses der Fall , so wird

der Deserteur dahin abgegeben , woher er zuletzt entwichen ist ; im entgegengesetzten

Falle aber dem kontrahirenden Souverän , dessen Dienst er zuerst verlaßen hat , in

Gemäßheit dieses Vertrags ausgeliefert.

' §. 5.

Alle Civil - und Militair - Obrigkeiten , besonders an den Gränzen der wechsel¬

seitigen Staaten , sind verpflichtet , jede fremde einschleichende Militair - Person genau

zu beobachten , bey entstehendem Verdachte , daß dieselbe von den Truppen des an¬

dern Souveräns desertirt sey , zu arretiren , und wenn der Verdacht durch Untersu¬

chung begründet wird , nebst dem etwa entführten Pferde und den Effekten , an die

nächste Civil - oder Militair - Behörde sogleich auszuliefern , oder über die demnach-

stige Auslieferung das weitere zu verabreden.

Wenn , aller dieser Maßregeln ungeachtet , sich dennoch ein Deserteur durch

Verkleidung oder durch Hülfe falscher Pässe einschleichen sollte , so ist derselbe , so¬

bald er entdeckt oder reklamirt worden , zu arretiren , und auf die vorige Art ausr

juliefern.

§. 6.

Wer einen Deserteur zu verhehlen oder ihm fortzuhelfen sich untersteht , und des¬

sen überwiesen wird , soll nach Befinden der Umstände mit Gefängniß - oder anderer

nachdrücklichen Strafe belegt werden . Derjenige Offizier , welcher wissentlich einen

Deserteur anzunehmen oder zu verhehlen , sich unterstehen würde , soll nicht nur , den¬

selben unentgeltlich ausfolgen zu lassen , angehalten , sondern auch diesfalls zur

scharfen Verantwortung gezogen , und nach Beschaffenheit mit Verlust seiner Stelle
bestraft werden.

Alle jene , welche in den beyderseitigen Landen von einem Deserteur Pferde,



Montirungs -, Armatur - und Equipage - Stücke au sich gekauft haben , sollen solche
ohne alle Entschädigung dem Regiments , zu welchem der Deserteur gehört , wieder
zurückzustellen verbunden seyn. Der Uebereinkunft der wechselseitigen Behörden bleibt
es jedoch überlassen , ob diese Rückerstattung in Natura geschehen , oder ob der Ver¬
kauf Statt finden , und der dafür gelöste Geldbetrag abgeliefert werden solle. Der
Käufer soll für dergleichen Effekten , wenn sie in Natura nicht mehr vorhanden sind,
nicht nur den wahren Werth in Geld bezahlen , sondern auch im überwiesenen Falle,
daß er wissentlich von einem Deserteur gekauft hat , auf das schärfste gestraft wer¬
den.

§. 7.

Derjenige Unterthan , welcher einen Deserteur einliefert , soll zur ferneren Auf¬
munterung eine Gratifikation von fünf Gulden rheinisch für einen Mann ohne Pferd,
und zehn Gulden rheinisch für einen Mann mit dem Pferde , wenn aber der Mann
mit Zurücklassung des Pferdes wieder , entwichen seyn sollte , für die Auslieferung des
Diensipferdes vier Gulden rheinisch von dein ausliefernden Theile als Vorschuß er¬

halten.

§. L.

Vom Lage der Verhaftung an , bis zur wirklichen Auslieferung , ist jeder Deser¬
teur mit neun Kreuzer rheinisch , und jedes von ihm mitgebrachte Pferd mit sechs

Pfund Hafer , acht Pfund Heu , und drey Pfund Stroh täglich zu verpflegen . Diese
Fourage soll nach dem , an dem Orte der Aufbewahrung marktgängigen Preise an¬

geschlagen , und über den gesammten Verpflegungs - Aufwand eine richtige Liquidation
gefertigt werden.

§. 9.

Der übernehmende Theil ist verbunden , sowohl die liquidirten Verpflegungsko-

sten , als die etwa vorgeschossene Gratifikation , längstens in 14 Tagen wieder zu er¬

statten . Oie Auslieferung des Deserteurs selbst aber ist jedoch wegen der etwa nicht
auf der Stelle auszumittelnden Restitutionen in keinem Falle aufzuhaltcri , wenn am
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Hers der Auslieferung kein weiteres Bedenken entgegen steht . Der abliefernde Theil

erhält in Rücksicht des Deserteurs und seiner Effekten eine Bescheinigung / und eben

so auch der Empfangende in Rücksicht der liquidirten Kosten und richtigen Zah¬

lung.

§. 10.

Für einen jeden nothwendigen Transportanten werden des Tags 24 kr . bewilligt;

außer diesen und den im vorhergehenden § . gedachten Auslagen aber soll ein meh-

reres in keinem Falle und unter keinem Vorwände / wenn auch gleichwohl ein solcher

Deserteur aus Unwissenheit unter desjenigen Souveräns Truppen , der ihn auszulie¬

fern hat / angenommen seyn sollte / etwa wegen des Handgeldes / erhaltener Löhnung/

oder wie es sonst Namen haben möge / gefordert werden können.

§. 11-

Die Verfolgung der Deserteurs in des andern Souveräns Lande soll ohne schrift¬

liche Requisition , oder offene , von der Obrigkeit erlassene Steckbriefe niemals statt ha¬

ben . Bey deren Vorzeigung aber soll jede Obrigkeit , auf mündliches oder schriftliches

Anmelden , zu Arretirung des Deserteurs Hülfe zu leisten verbunden seyn . Im Falle

einem oder mehreren Deserteurs durch ein Commando nachgesetzt würde , soll bey Er¬

reichung der Gränze des andern Souveräns dieses Commando nicht ganz , sondern

nur ein , höchstens zivey Mann von demselben , welche mit einem Passe oder mili-

tairischer Ordre versehen seyn müssen , in die jenseitigen Lande den Deserteur verfol¬

gen , sich aber an denselben keineswegs vergreifen, - sondern sogleich der Garnison

oder Orts - Obrigkeit es melden.

§. 12.

Zn Ansehung derjenigen auszuliefernden Deferteuvs , welche während ihrer Ent¬

weichung sich eines Verbrechens schuldig gemacht , oder daran Theil gehabt haben,

wird hiermit festgesetzt , daß alle von ihnen begangenen Verbrechen in demjenigen

Lande , wo sie verübt wurden , zu untersuchen , und den dortigen Gesetzen gemäß zu

bestrafen sind . Wenn ein Deserteur in dem andern Lande ein grobes Verbrechen,

B . Mord ^ Raub oder jedes andere , begangen hat , worauf die Todes - oder ewige
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Gefängnißstrafe steht , so fällt die Auslieferung ganz weg . Ist aber sein Verbrechen

von einer andern Art , so wird er nach überstandener Strafe ausgeliefert , und für

die Zeit , da er in Untersuchung oder im Gefängnisse war , werden keine Unterhal¬

tungskosten vergütet.

Auf jedem Falle , wenn der Deserteur einer solchen Untersuchung unterworfen

wird , ist dem andern Th eile sogleich Nachricht hievon mitzuthcilen ; und wenn in der

Folge dessen Auslieferung eintritt , sollen zugleich die denselben betreffenden Untersu-

chungs - Acten entweder im Original , oder auszugsweise , und in beglaubten Ab¬

schriften , übergeben werden , damit ermessen werden könne , ob ein solcher Deserteur

noch zum Militärdienste geeignet sey , oder nicht . In beyden Fällen jedoch müssen

Pferde und andere Effekten , welche dergleichen Deserteurs etwa mitgenommen haben,

sogleich ausgeliefert werden.

§. 1Z.
Was die Unterthanen beyder Theile betrifft , welche etwa bey Abschließung die¬

ser Convention wirklich in dem Militärdienste des einen oder andern Souveräns sich

befinden ; so soll den Felddiensttauglichen Individuen davon die Wahl frey stehen,

gegen wechselseitige Vergütung der nicht abverdienten Montirung entweder in ihr Va¬

terland zurückzukehren , oder in den Diensten , in welchen sie sind , zu bleiben . Ihre

Erklärung hierüber muß jedoch binnen zweyen Monaten nach Publikation gegenwärti¬

ger Convention bestimmt erfolgen . Einem jeden in sein Vaterland zurücktretenden

wird die nach seiner Kapitulation schon jenseits gediente Zeit auch in dem vaterlän¬

dischen Kriegsdienste zu gut gerechnet . Jenen , welche in ihr Vaterland zurückgehen

wollen , soll der Abschied unweigerlich ertheilt werden ; diejenigen aber , welche in

dem Dienste , worinn sie sich jetzt befinden , zu bleiben vorziehen , sind in Rück¬

sicht ihrer Entlassung den Gesetzen desjenigen Staates , dem sie dienen , unter¬

worfen.

§. 14.
Alle jene Unterthanen und Kantonisten , welche durch Conscription oder

aridere zu treffende Einrichtung zum Kriegsdienst verpflichtet sind , und nach abge-

1
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'!

fchlossener dieser Convention in die Staaten des andern Souveräns , oder zu des¬
sen Truppen übergehen wollen , sollen unter das Militair des andern Souveräns
nicht ausgenommen , sondern sogleich , auch ohne eine Reklamation abzuwarten,
der kompetenten Civil - oder Militair - Behörde ausgeliefert , und hierbey dieselben
Maßregeln beobachtet werden , welche in Rücksicht der militairischen Deserteurs durch
diese Convention vorgeschrieben sind. Beyde Souveräne verbinden sich hiermit
wechselseitig , dergleichen Unterthanen keinen Aufenthalt noch Zuflucht in ihren Landen
zu gestatten , sondern alle betreffenden Landes - Behörden auf das strengste anzu¬
weisen , nicht nur solche Individuen von Amtswegen aufsuchen und anhalten zu x
lassen , sondern auch den jedesmaligen Reklamationen in solchen Fällen auf das
schleunigste zu genügen , und alle diejenigen Obrigkeiten , welche hierin nachlaßig be¬
funden würden , so wie auch diejenigen ihrer Unterthanen , welche die Rcklamirten
bey sich verbergen , oder ihre weitere Flucht befördern , auf eine diesem Vergehen an¬
gemessene Art zu bestrafen.

§. 15.

Dieser Vertrag soll vom iten April des laufenden Jahres an nach seinem gan¬
zen Inhalte in Ausübung kommen.

§. 16.

Die Aufkündigung dieser Militair - Cartel - Convention soll zwar beyden Sou¬
veränen frey stehen ; jedoch wollen sich dieselben ein Jahr vorher davon benachrich¬
tigen.

§. 17.

Dieselbe soll sogleich durch die Regierungsblätter allgemein verkündet , den
Regimentern deutlich vorgelesen , und allen Civil - und Militair - Behörden
soll zur besondern Pflicht gemacht werden , solche auf das genaueste zu be¬
folgen.

Zur Urkund sind über diesen Vertrag zwey gleichlautende Exemplarien geferti-

x
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get , wechselseitig unterschrieben und besiegelt worden . So geschehen Carlsruhe den

9ten März 1612.

Carl.

Frhr . v. Edelsheim.

Auf Sr . Königlichen Hoheit

SpecialBefehl.

Vät . Eichrodt.

(Die ZnsertionS - Gebühren für Obrigkeitliche Bekanntmachungen in der

Staatszeitung betreffend.)

Man hat sich , einverständlich mit Großherzoglichem Ministerio des Innern , zu

verordnen bewogen gefunden , daß sämmtliche Aemter des Großherzogthgms , die in

ihren Bezirken für Obrigkeitliche Bekanntmachungen in die Staats-

Zeitung aus stehende InsertionsGebühren,  unter eigner Haftung , halb/

jährig an die Staatszeitunas - Expedition dahier einsenden sollen , nachdem die Letz¬

te ihnen das Verzeichniß davon zugestellt haben wird ; wornach sich die Behörden

also zu achten haben . Carlsruhe am 23ten April 1312.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frhr . v. Edelsheim.

Vät.  Eichrodt.

(Die Besetzung
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(Die Besetzung der racantcn Zoll - und Accis - Dienste betreffend.) -

In Betrachtung , daß die Zoll - und Accis r Dienste durch die neue Zoll - und Accis-

Ordnung eine Ausdehnung von Wichtigkeit erhalten haben , welche sie bisher in den

meisten Landestheilen nicht hatten , werden über die Besetzung dieser Dienste in Er¬

ledigungsfallen folgende Vorschriften gegeben.

1 ) Den Kreis - Direktorien bleibt die Besetzung der vakanten Wehr - Zolldicn-

ste ohne Ausnahme , und der Zolldieuste im Innern , so wie der Accisdicnste

in allen Orten überlachen, welche unter 2000 . Seelen haben.

Die Ernennung kann nur auf den gemeinschaftlichen Bericht des Amts und der

Obereinnehmerey , und nach erhobenem Gutachten des Oberzollinspectors erfolgen.

2 ) Ueber die Besetzung der Hauvtzolldienste , aller Zoll - und Accisdicnste in Or¬

ten , welche 2000 . Einwohner oder darüber haben , erstatten die Kreis - Direk¬

torien , narb erhobenem Gutachten der Unterbehörden , Bericht an das Großher«

zogltche Steuer - Departement , von welchem die vacanteu Stellen besetzt werden.

5 ) Es dürfen keine Subjekte in Vorschlag gebracht werden , die nicht Cautionsfä-

hig sind , und die nicht die öffentliche Lichtung genießen.

4 ) Das Gewerbe des Wirrhs , Bierbrauers , Brandweinbrenners , Kiefers , und

Metzgers schließt von dem Accisdienst , das Gewerbe des Kaufmanns und

Wirrhs vom Zolldienst aus . In einzelnen Fallen kann aber Dispensation ein-

ti eten , welche jedoch nur von dem Großherzoglichen Finanz - Ministerium er-
theilc werden kann . i

In kleinern Orten ist die Zoll - und Accisersstelle, wo möglich , zugleich dem auf¬

gestellten Steuer - Sammler zu übertragen.

5 ) Alle Zolldienste , sowohl im Innern , als die Haupt - und Wehr - Zolldienste

an den Grenzen , und alle Accisdienstc find zu jeder Zeit widerruflich.

6 ) Die Wehrzoller , die Zoller im Innern , so wie alle Acciser in Orten , welche

unter 2000 . Einwohner haben , können von den Kreis - Direktorien , nach An¬
hörung der untern Behörden , entlassen werden.

7 ) Die Entlassung der Hauptzoller , der Zoller im Innern , und Acciser , welche in
18
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Orten angestellt sind, die 2060 . Seelen oder darüber haben , kann nur von
dem Steuer - Departement , nach erhobenen Berichten der untern Behörden,
erfolgen.

8 ) Die Anstellung als Haupt - oder Ortszoller oder Acciser giebt kein Recht auf
eine Pension oder Entschädigung im Falle der Entlassung , dieselbe mag aus
Gründen erfolgt seyn , aus welchen sie immer will.

9 ) Denjenigen Zollern , welche schon vor der letzten Organisation des Zoll - und
Acciswesens mit fixen Besoldungen angestellt , und mit wirklichen Anstellungs-
Patenten versehen waren , bleiben die ihnen daraus  zukommenden Rechte , in
soweit sie dieselben vor gedachtem Zeitpunkt hätten geltend machen können , durch
gegenwärtige Verordnung unbeschadet . Carlsruhe den l ? ten April 1812.

Auf Sr . Königs Hoheit höchsten Befehl.
Hofer.

Vär . Reinhardt.

Bekanntmachung.
(Die Reccption mehrerer Rechts - Practieanten betreffend .)

Unterm 8ten April 1812 . wurden die Rechts - Candidaten Ludwig Carl von
Biedenfeld von Carlsruhe , und Franz Xaver Fernbach  von Haß lach,
die im verflossenen Winter , sodann Johann Joseph Courtin von Mann¬
heim und David Mainhard von Bischofsheim,  welche vor wenigen Mo¬
naten geprüft worden sind , unter die Zahl der Rechts - Practieanten ausgenommen.

Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst gern her , dem Pfarrer und De¬

kan Breitenbach zu Grünsfeld  die Pfarrey bey St . Peter  in Bruchsal,
womit der Eintritt als Mitglied in das dasige Bischöffliche Vikariat verbunden ist,
zu conferiren.

Da nun durch diese Beförderung die Pfarrey Grünsfeld  in Erledigung ge¬
kommen ist, so haben sich die Kompetenten nach der im Regierungsblakte enthaltenen
Vorschrift darum zu melden.
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Ferner geruhten Höchstdieselben unterm 25ten März 1612 ., dem Rector der re-

formirten lateinischen Schule zu Wein heim , Grimm,  den Characrer als Pro-

fessor;

sodann dem evangelisch lutherischen Pfarrvicar und Rector Wolf  daselbst , dm

Character als Diakonus  zu erth eilen;

so wie dem Pfarrer Ost heim er  die erledigte katholische Pfarrey Neckarger

münd  zu überttagen;

endlich den bisherigen Hofgerichts - Protocollisten Partenschläger in Frey¬

burg zum Registrator  bey dasigem Hofgericht , und an dessen Stelle den bishe¬

rigen Hofgerichts - Kanzlisten Werren wag zum Protokollisten  zu ernennen.

Auch fanden sich Seine Königliche Hoheit  gnädigst bewogen , die ehema¬

lige Helferstelle in Kork  wieder herzustellen , damit eine reichere Bildungsr

und Lehranstalt für die dazu geeignete Jugend in dem Amtsorie Kork und dessen

nächsten Umgebungen zu. verbinden , und diese vereimgte Stelle dem Kandidaten

Eberhard Friedrich Fecht  mit dem Charakter eines Diakonus  zu über¬

tragen.

Die von der Markgräflich Badischen Standes - Herrschaft zri

Gondelsheim,  auf den erledigten evangelisch lutherischen Pfarrdienst daselbst

geschehene Präsentation des bisherigen Pfarrers zu Scherzingen , Schweizerischen Ean-

tons Thurgau , Carl Christian Schuster,  von Brözingen bey Pforzheim ge¬

bürtig , hat nach Höchster Entschließung vom Ziten Marz 1312 . die landesherrliche

Bestätigung erhalten.

Die Pfarrey Niedern  im Donau - Kreis ist dem St . Blastanischen Excapi --

tularen , dermaligen Vicar zu Grafenhausen , Klemens Vögele,  gnädigst conferirt
worden.

Nachdem die seither durch die Franziskaner - Mission versehene , nunmehr neu

dotirte katholische Pfarrey Mosbach  durch einen Wcltgeistlichen beseht werden

soll , so haben sich die Competenten nach Maasgabe des Regierungsblatts vom Jahre

1810 . Nro 28 . § . 2 . u. 3. mit ihren Eingaben zu benehmen.
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Am lOten vorigen Monats ist Pfarrer Stropp von Gri essen (im  Donau,
Kreise ) gestorben . Die Competenten um diese Pfarrstelle haben sich nach Vorschrift
der Verordnung im Regierungsblatt Nro . XXXVHI . von , Jahr 1810 . insbesondere
deren HZ. 2 u. 3 . zu benehmen . - ^

Unterm 4ten April d. I . ist dem Carl Heinrich Sonntag in Eichstet¬
ten (DreisamKreis ) die Licenz als Apotheker errheilt worden.

Sodann hat unter dem nemüchen Tag H ei nrich Geiger von Mittelscheff-
lenz (NeckarKreiS ) die Licenz als Wundarzt erster Llaste und als Geburtshelfer er¬
halten.

Joseph Förster von Offen bürg  erhielt unterm 15 April d. I . die Licenz
als Apotheker.

Joseph Palmer >von Weiler (OonauKreis ) wurde nach erstandener Prü¬
fung untern » I8tcn Marz m die Zahl der Wundärzte zweyter Klasse ausgenommen.

Der bisherige ' Capellmeister des 3ten Linien - Infanterie - Regiments Graf Wil¬
helm von Höchberg , Alois Kühnberger,  wurde als Trompeter  bev dem Hof-
Orchester zu Lartsruhe angestellt.

(Hiebey zrvev nachträgliche Verordnungen , den Zoll und Accis betreffend . )



XVI
Großherzoglich - Badisches

Regierungsblatt.
Carlsruhe , den 15. May 1812.

Verordnung.

(Die in Bezug auf die Accisschuldigkeit nöthigen Inventuren betreffend.)

^n einer Verfügung vom 7ten März 1810 . Regierungs - Blatt von 1310 . blro . Xl.

Seite 84 . re. hat man die Fälle entwickelt , wo nach dem neuen Land - Recht  eine

bürgerrechtliche  Nothwendigkeit der Ecbverzeichnisse eintritt , und wo , wenn

gleich eine solche nicht vorhanden ist , doch eine staatsrechtliche  Verbindlichkeit

dazu vorliege . An letzterer Kathegorie ergiebt sich nun durch die neue Aceis - Ord¬

nung ein fernerer dortsub Lät . 0 . noch nicht erwähnter Fall , nemlich der , wo eine

Erbschaft accisbar ist . Es muß daher , so oft eine Erbschaft außer der Ordnung

der Abkömmlinge vererbt wird , es sey an Ahnen , Seitenverwandte oder Fremde,

mit oder ohne letzten Willen , darüber die jener frühem Verfügung bür . L . gemäße

Erbverzeichnung vorgenommen werden . Wo hingegen Abkömmlinge (Descendenten)

in das Erbe treten , da ist , wenn nicht andere in oftgedachter Verfügung ausge¬

drückte Nothwendigkeits - Ursachen eintreten , für die Accis - Einrichtungen die Erbverr

Zeichnung entbehrlich ; sie ist hier selbst alsdann unnöthig , wenn etwa ein anderer,

z. B . ein überlebender Ehegatte als Erbtheilnehmer (ÜLsrss pro parts ) oder als

Erbftücknehmer ( leZLtariui vel baeres in rs singulari ) durch letzten Willen Mltbe-

rufen wäre , indem in diesem Fall die Vorlegung des vermachten Stücks oder des

ausgefchiedenen Erblooses zur Schätzung für den Accis ohne öffentliche Erbverzeich¬

nung des Ganzen genügt , vorbehaltlich jedoch den Steuer - Behörden , nöthig finden-

dm Falls über den vorgelegten LooszetteL den Offenbarungs - (Manifestations ) - Lid
19
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von einem solchen Vermächtnisnehmer zu fordern . Verfügt / Carlsruhe den gterr
May 1812.

Justiz -Ministerium.
Fr h r . v. Hövel.

Vclr . Uhr Ha n.

Bekanntmachungen.
(Die Notwendigkeit der Paß - Visirung für solche , die nach Bayern zu reisen geden¬

ken , betreffend .)

Nachdem bereits unter dem Ilten July vorigen Jahrs ( Regierungs - Blatt
blro . XX .) allen denjenigen , welche mit einem obrigkeitlichen Paste nach Bayern
zu reifen gedenken , öffentlich bekannt gemacht wurde , daß sie nach einer erschienr-
nen Verordnung der Königlich bayerischen Regierung , wenn sie von einem Orte
oder durch einen Ort gekommen sind, wo sich eine Königlich bayerische Ge¬
sandtschaft  befindet , von dieser den Paß visiren  lasten müssen , indem ihnen
sonst der Eintritt über die bayerische G -änze versagt wird ; so wird auf erfolgte An¬
zeige, daß diese zur Nachachttmg verkündete Königlich bayerische Verordnung nicht
genau befolgt werde , dieselbe mit der Erläuterung öffentlich hiedurch wiederholt,
daß , da in hiesigem Lande eine Koniglich bayerische Gesandtschaft  angc-
stellt ist , diejenigen , welche nach Bayern reisen wollen , vordersamst  ihren Paß
hieher an das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten  zu Be¬
sorgung der Visirung einreichen müssen , wenn sie nicht etwa über Stuttgardt
reisen , wo ihnen alsdann frey steht , wenn sie es für kürzer find»» , bey der diesseiti¬
gen Gesandtschaft ihren hierländifchen Paß zur Visirung produciren zu können , die
ihnen alsdann die Anleitung geben wird , wie sie dort zugleich  die daneben noth .-
wendige Visirung des dortigen Königlich bayerischen Gesandten erlangen.

Die Kreis,Direktorien  haben die betreffenden Aemter  genau hiernach
«nzuweisen , damit die diffeitigen Unterthanen durch Befolgung dieser Anordnung vor
Schaden sich zu bewahren in den Stand kommen . Carlsruhe , den 8 ren May 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . von Andlaw.

Der GeneralSecretär.

Büchler.



(Die Rezeption des Rechts- Pr -reknawen Klrinyell betreffend.)

Unterm 29ten April 1812 « wurde der Rechts -Candidat Philipp Jacob
Kleinpell von Amorbach  unter die Zahl der Rechts - Praktikanten aufge-
nommen. neoc

Dien st - R a ch. r nch t . e
S eine Königliche  H v h ei t haben bey Hoch st Jhr ö̂ Finanz -Ministerium

eine eigne Eon troll .' Cammerr  für die direkte und mdirette Steuern -̂ angeordnch
und dm Oberstlieutenant von Theo bald  mit dem Charakter und'^RaNg
eines Geheimen Referendars zum Direktor  derselben gnädigst ernannt»

Auch haben H öch stDieselbe  n gnädigst: geruhte dem Hofgerichts -Assefsor v o n
der Bank zu Rastadt,  den Charakter als - Hofger ichts - Rath  zu ertheilen ;.

Ferner die in Erledigung gekommene evangelisch- lutherische Pfarrey .Vogel¬
bach (Wiesen - Kreis) dem bisherigen Diakonüs zu Schopfheim und Pfarrer zq
Hausen , Raupp,  zu übertragen , und den bisherigen Pfarrer zu Gerfpach, Roth,
zum Diakonus in Schopfheim und Pfarrer in Hausen,  dann dm
Candidaten Schmutzer,  zum Pfarrer in Gerfpach (Wiesen -Kreis) zu ernennen;

Endlich die durch Beförderung des Pfarrers Le - Bachellr nach Rohrbach§
in Erledigung gekommene reformirte Pfarrey Handfch uchs heim (Neckar - Kreis)
dem bisherigen Pfarrer zu Großfachsm , Brecht/zw  übertragen «.

Dem Pfarrer Scharvogel  zu Ilvesheim ist die katholische Stadt - Pfarrey
Waibstadt  gnädigst konferirt worden ; da nun durch diese Beförderung die katho¬
lische Pfarrey zu Ilvesheim  in Erledigung gekommen ist , so haben sich die
Competentrn um dieselbe nach der im Regierungs - Blatte enthaltenen gesetzlichen
Vorschrift zu benehmen.

*

Am 26ten April dieses Jahrs , ist der Pfarrer Vigil von Schneide wind
zu Urloffen (Kinzig -K/eis ) gestorben; die Competemen um diese Pfarrey haben
sich nach der Verordnung im Regierungs - Blatt l̂ ro . XVIII . vom Jahr 1811.
durch das bischöfliche General - Vikariat in Konstanz an den Patron zu wenden.
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Durch dm Tod des katholischen Pfarrers Jacob Vetter in Obereg  gin¬

ge n . ist diese von dem PatronatRechte  der Standes -Herrschaft Fürstenberg ab-
Hangende Pfarrey ^ in Erledigung , gekommen; die Lompetenten haben sich nach der
im Regierungs - Matt vom Jahre 1811 . iVr-o. XVIII . pag. 77, enthaltenen Vor¬
schrift zu melden.

Am 20ten April -d. I , ist der Local- Caplan Ferdinand Paar zu Grem-
elsbach ^ s Donau - Kreiŝ ) ,̂ gestorben. Oie Competenten haben sich nach Vor¬
schrift der Verordnung im Regierungs - Blatt blro. XXXVIII . vom Jahr 1810 .
tnsbesorchere derer § . 4. Zu benehmen. , § , ?

n.'
Tod e s - F ä l l e.

Unter dem̂ 8tm May I . ist der Krers- Rath Herzberger  m Werth-. I- -Ni M ^ ^yerm/ und "

an demselben Tage auch - er' Religious - Fonds - Verrechnet Rang zu Frey¬
burg  mit Tod abgegangen/ . . . , . L-r»

unmn ur . . ^ 't '

-e ' 1

r.

- >>



Trvßhcrzoglich - Badisches

Carlsruhe , den 5. Juny 1812

Verordnungen
(Das Zoll -und Acciswesen betreffend.)

^ie Kühe sollen nicht mehr nach Stück , sondern gleich den Ochsen und Rindern,

nach dem Gewicht veraccist werden , und zwar:

1 Kuh bis zu 300 Pfund mit — — —
-über 500 bis 400 Pfund — — —
-400 bis 500 Pund und darüber mit

Die Waggebühren sind bis zu 300 Pfund —
über 500 bis 400 Pfund — — — — —
— 400 Pfund — — — — — — —

II . Z - ll - Gegenstände betreffend.

Eingang . Ausgang.

Bucheln zahlen perMltr . — — — — — —

Kolvnialhölzer (die schon verimpostirt sind) per Ctr.

Eicheln — per Malter — — — — —

Felle von jungen Geisen (Ziegen) — per Ctr.

Garn , gebleichtes, wie auch Strickgarn , per Ctr.

Griffel — per Dutzend — — — —

Hanf , kurzer, (vulZ» Bärtel ) — per Ctr.
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Hanffaamen - - per Ctr . - — —

Eingang,
fl. kr.

- - — 12

Ausganz,
fl. kr.
- 56

Hornspäne — per Ctr . — — — — — — 2. - 8

Magfaainen — per Ccr. — — — — — — 12 1 4
Packtuch — — — — — — — - " - 24 — 2

Salpeter , Salz — — — — 2 8 - - 16

Senf Kernen.̂
— Mehl , f

per Ctr . — — — — —. — 24 - Ü

Wolle , welche auf den Schaaf - und Hammelfellen
befindlich ist , ist im Eingang nicht besonders
zu verzollen — —> — — — — — — — — 1 4

Zwilch — per Ctr . — — 5g g
Alle vorbmannte Artikel, find, mir Ausschluß der Kolonialhölzer und des alten Ei»

sen , wenn sie transitiven, einem. Transit »Zoll zu 2 kr ., per Stunde und Ctr . unter¬
worfen.

Kvlonialhölzer zahlen 1 kr. per Ctr . und Stunde ^ altes Eisen ein Heller per
Ctr . und Stunde , 6 Heller zu 1 kr., gerechnet. .

Ein Traget Garten - Saamen ist im Transit zu behandeln, ., wie ein Traget

Obst und Gartengelmiß ..
Alle vordere Verfügungen und Tarife , in so weit sie einige dieser Artikel ' be¬

treffen, , sind aufgehoben. .
Wer den Eingangs - Zoll an der betreffenden Eingangs - Zollstation nicht entrich¬

tet , unterliegt der nemlichm. Strafe , welche § . 108 . Absatz XIll . der Zoll - Ordnung

gegen diejenige bestimmt ist, welche dm Ausgangs , Zoll gehörigen Sris nicht ent-
' richten.

Verfügt , Carlsruhe , den Isten Juny 1812 ».
Jus Großherzoglichem General,Auftrag.

In Ermangelung des Finanz - Ministers«
Hofer»

' Der General - Seeretär.
Heidenr eich
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(Die Ausfertigung der Kaufbriefe bey herrschaftlichen Domainen - Verkäufen und Tauschen
betreffend .)

Da bey herrschaftlichen Domainen - Verkäufen und Täuschen die Kaufbriefe

von Len Administrativstellen ausgefertiget werden ; so haben die Domainen - Verwal¬

tungen in Ansehung dieser Verkäufe und Tausche alles dasjenige zu beobachten , was

Len Amts - Revisoraten rücksichtlich der Käufe und Tausche der Privaten obliegt.

Carlsruhe , den I5ten May 1812 .

Finanz,Ministerium . >

In Ermanglung des Ministers.

Hofer.
Der GeneralSekretär.

Heidenreich .,

B e k s n n t m a ch u n g e n.
(In Betreff des nothwendigrrr Erfordernisses ' der Eintragung der EhescheidungS - Urtheile in dir

Bücher des bürgerlichen Standes .)

Da die am 6 . September 1869 . in dem Regierungs - Blatt von eben besagtem

Jahre pag . 520 . verordnet Mittheilung der EhescheidungS - Urtheile an die Pfarr-

Aemter nur den dort bezcichneken polizeylichen Zweck hat , keineswegs aber die

Stelle der nach den Land - Rechtssahen 264  und 294 von den Parlhien zu erwir¬

kenden Eintragung  in die Bücher des bürgerlichen Standes vertreten kann;

so wird Jedermann , der in dem Fall ist , ein solches Scheidungs - Urtheil erhalten

zu haben , hierauf aufmerksam gemacht , indem sonst das erhaltene Urtheil unwirk¬

sam ist , und als nicht ergangen angesehen wird , auch noch weitere Nachtheile mit

der unterlassenen Eintragung verbunden sind . Die Nachsuchung der - Emtragung muß

bey dem Rechter in Person geschehen . . Die Pfarr - Aemter haben die von den Ge¬

richten ihnen mitgetheilten Urtheils - Exemplarien nur bey ihren Pfarr - Acten zu ver¬

wahren , nicht aber in die Psarrbücher einzutragen , ehe von den Partheyen in der

vorgeschriebenen Form darum angrstanden wird . Carlsruhe , den '25ren May 1812.

Justiz - Ministerium.

Frhr . v . Hövel.
Vät Walther.
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<Die Erledigung eines FreyplatzeS in dem weiblichen Erziehungs - Institut zu Dttersweyer

betreffend .)

Da mit dem 25ten Iuny d. I . in dem weiblichen Erziehungs - Institut zu

Dttersweyer ein von der Vergebung Seiner Königlichen Hoheit  des Groß¬

herzogs abhängender Freyplah offen wird , so wird dieses andurch zur öffentli¬

chen Kenntniß gebracht , damit diejenigen , welche sich darum zu bewerben gedenken,

ihre Gesuche unter Anlegung der erforderlichen Urkunden über Alter und Her¬

kommen,  über Vermögens - Umstände , Aufführung und Fähigkeiten,

auch sonstige Qualifikation , binnen 4 Wochen an das katholische Kirchen - Ministerial,

Departement einsenden mögen . Carlsruhe , den 20ten May 1812.

Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht , den bisherigen Ober¬

schenken Friedrich Anton Freyherrn von Venningen zu HöchstJhrem

Oberst - Kammerjunker mit dem Prädicat Exzellenz und mit der Anciennete vom 9ten

Dezember 1811.
sodann unterm 25ten Dezember v. I.

Ihren Vice - Ober - Kammerherrn Eberhar d Ludwig MaximilianFrey-

herrn von Stetten  zum Ober - Ceremonienmeister mit demselben Prädicat

Exzellenz ; und
Die beyden Kammerherren Carl Wilhelm Adolph Freyherrn von

Ende und Carl Freyherrn von Gayling  zu Ceremonienmeistern;
ferner unterm 26ten März d. I.

Den Kammerherrn B . von Berbisd orf  zum adelichen Stallmeister zu er¬

nennen.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben ferner gnädigst geruhet,
unterm I4ten April d. I.

Den Staats - Rath und Rhein - Unterhandlungs - Commissär Carl Freyherrn

von Baden  zum wirklichen Mitglied Ihres  Staats - Raths
und unterm 22ten desselben Monats

Ihren  Geheimen Rath und bisherigen Oberst - Hofmeister bey Ihro Hoheit

-er Frau Markgräfin,  Christian Frey Herrn von Berkheim , zu

HöchstDero  Etats - Minister und zum Mitglieds des Staats - Raths zu ernennen.
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Großherzoglrch - Badisches

R e g i e r ll n g s b l a t t.
Carlsruhe , den 9 . Iuny 1812-

Verordnung.
(Zoll - und Accis- Wesen betreffend.)

Uuf die von einigen Kreis - Directoricn gemachten neueren Anfragen wird zur all¬

gemeinen Nachachtung hiermit bestimmt:
2 ) Accis betreffend.

Real -G :werbfchafts-Gerechtigkeiten, sind wie Liegenfchaften zu behandeln, und

bey Veränderung des Eigenthums derselben wie jene in Accis zu nehmen.

K) Zoll betreffend.

1> Dethran zahlt zwey Pfenning per Centner und Stunde Durchgangs - ,

16 kr. per Centner Eingangs - , und 8 kr. per Centner Ausgangs - Zoll.

2) Göder (Muskeln , Flechsen) zwey Pfenning per Centner und Stunde Durch¬

gangs - , 4 kr. per Centner Eingangs - und 12 kr. per Centner Ausgangs - Zoll.

5) Obstwein unterliegt dem nemlichen Eingangs - Zoll , wie andere gemeine Wen

ne ; der Ausgangs - Zoll wird auf 16 kr. per Fuder hiermit bestimmt.

Verfügt , Carlsruhe den 8ten Iuny 1812.

In Ermanglung des Finanz - Ministers.
S e n s b u r g.

Der GeneralSekretär.
H e i d e n r e i ch.

anntmachung.
(Die Befugniß der̂AiEŜ Revisoren und ihrer Theilungs- Commiffarien zu Fertigung von Staats-

schreiberey-Geschäften für Personen außerhalb des Revisorats-Bezirks betreffend.)

Zu Lösung einiger Zweifel , die durch Anfragen zur Sprache kamen , wird an-

durch zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht , daß den Amts - Revisoren und

ihren Theilungs - Commissarien , wenn es von ihnen verlangt wird , erlaubt ist , alle

Testamente und einfeirige Staatsfchreiberey - Geschäfte für Personen , die dein Amts-
21
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Revisorats - Bezirk nicht angehören , so fern die Partheyen innerhalb ihres Amts-
ReviforatS - Bezirks vor ihnen erscheinen , zu fertigen , nicht weniger alle jene doppel¬
seitigen Verträge , wobey nicht über Liegenschaften kontrahirt wird , die in andern Re-
visorats - Bezirken liegt ; aber keine Verträge der letzter« Art , weil es wesentlich dar-
auf ankommt , daß hier die Kontrakte in das betreffende Grundbuch , Gerichtsbuch
oder Unterpfandsbuch eingetragen , und dafür von dem Revisor , der die Fertigung
macht , gesorgt werde ; auch keine Ehe - Verträge . Carlsruhe , den 23ten May 1812.

Justiz - Ministerium.
In Abwesenheit des Ministers.

Fr . Brauer.
V «,k. Walther.

Erläuterung.
(Die Adhibirung der Zeugen bey Ehe - Beredungen betreffend . )

Da die Amts - Revisoren durch das 2te Einführungs - Edikt zum Land - Recht
an die Notariats - Ordnung nicht gebunden , vielmehr auf eine eigene zur Zeit noch
nicht erschienene Instruktion verwiesen worden sind , so unterliegt es zwar keinem
Zweifel , daß Ehe - Veredungen und alle andere nach ihrer früher » Berechtigung von
ihnen kraft Amts - Obliegenheit verfaßte Urkunden auch ohne Zuzug von Zeugen im
Lande gültig sind ; indessen werden sie dennoch wohl daran thun , zwey Zeugen , oder
einen statt ihrer geltenden weitern Staatsfchreibercy - Berechtigten , auch ehe solches
die demnächst erscheinende Revisorats - Instruktion gebietet , dabey zuzuziehen , weil
sonst , wenn ihre Urkunden im Auslande gebraucht werden , Anstande dagegen ge¬
macht werden könnten , wegen deren alsdann der Betheiligte nach Befinden sic in
Anspruch nehmen könnte . Carlsruhe , den 27ten May 1812.

Justiz - Ministerium.
In Abwesenheit des Justiz - Ministers.

Fr . Brauer.

Vär . Walther.

Berichtigungen.
In dem Negierungs - Blatt vom ztm d . M . Nro . XVII . soll es Seite yb . Zeile iz . statt

2 kr . per Centn « und Stunde — heißen : 2 Pfenning per Centn « und Stunde - -
und Zeile 22 soll es statt Absatz XIII . heißen : Absatz VII.
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Großherzoglich - Badisches

Reg ierungs blatt.
Carlsruhe , den 25 . I u n y 1 8 1 2-

Verordnungen.

Wir Larlvon Gottes  Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zähringen,

Landgraf zu Nellenburg , rc. rc. Graf zu Hanau rc. rc.

Nachdem Wir erfahren haben , daß der im Regierungsblatt von diesem Jahr

IVra . X . S . 56 . erklärte Sinn des 2ten Einführung ^ r Ediets zum Land r Recht vom

22ten December 1809 . 7 ., wornach die Geschäfts - Berechtigung der

Staatsschreiber,  welche mittelst des Anhangs zur Notariats - Ordnung vom

20 . May 1309 . § . 42 . auf mehrere Geschäfte , und namentlich auf Verfertigung¬

aller Eheberedungen  erweitert worden war , wieder auf die in der Notariats

Ordnung selbst ausgesprochene Gattung beschrankt wurde , und damit deren Befugniß,

Eheberedungen zu fertigen , durchaus aufhörte , in diesen! Sinne nicht verstanden,

folglich jene weitere Befugniß vieler Orten immer fortgeübt worden ist ; so erklären

Wir anmit , um aller Venachtheiligung Unserer  Unterthanen und aller Chikane

zuvor zu kommen , nach angehörtem Rath Unseres  Justiz - Ministern , daß die Be¬

schränkung jener Amtsgewalt der Staats schreiber  erst jeho anfangen , und bis

dabin als wirkungslos geachtet werden soll. Hieran geschieht Unser  Wille.

Gegeben Carlsruhe , den l3ten May 1812.
Carl.

Frhr . v. Hövel.
Auf Seiner Königlichen Hoheit

höchsten Befehl.
G. Walrhrr.

22
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(Die nähere Bestimmung des jüdischen Kirchenregiments nach dem Geiste der Organisation vom
26ten November , 8oy . betreffend .)

Wir Carl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zährmgen , Landgraf zu Nellenburg rc.

Graf zu Hanau rc.
Um die Subordinations - Verhältnisse des durch Unser Edikt vom I3ten Jän¬

ner 1809 . an die Spitze der jüdischen Kirchen - Verfassung gestellten Ober - Raths
und seines Ausschusses gegen das mit der Ober - Aufsicht über das jüdische Kirchen-
und Schulwesen in Unfern , Orgisations - Edikte vom 26ten November 1809.
Beylage k . 15 . IW. k. beauftragte Landes - Hoheits - Departement Unsers
Ministeriums des Innern näher und auf eine Unfern  jetzigen Staats - Verwaltungs-
Formen entsprechende Weise zu bestimmen , zugleich aber auch zur Sicherung der
ordnungsmäßigen Behandlung der diesen jüdischen Kirchen - Behörden zugewiesenen
Geschäfte , verordnen Wir:

1 ) Oer Ober - Rath und dessen Ausschuß bleiben zwar in ihrem durch das Ge¬
setz vom 13ten Jänner 1809 . bestimmten Wirkungs -Kreise , dieselben können aber
künftig nur unter der Direktion eines von Uns dazu ernannt werdenden Ministerial-
Kommissarius sich versammeln , berathen und beschließen , auch müssen diesen, Un¬
fern , Kommissarius alle Beschlüsse vor ihrer Ausfertigung nochwendig zur Einsicht
und Mitunterfchrift vorgelegt werden.

2 ) Dieser Kommissarius ist mit der Wahrung Unserer  Landesherrlichen
Rechte über die jüdische Kirche , und mit der Leitung des Geschäfts - Ganges beauf¬
tragt ; er ist zugleich Mitglied des Landes - Hoheits - Ministerin ! -Departements mit
Sitz und Stimme , und hat als solches alle die jüdische Kirche betreffende Gegen¬

stände , welche einer Ministerin ! - Verfügung bedürfen , zum Vortrag zu bringen.
5 ) In reinen Religions - Gegenständen bleiben zwar der Ober - Rath und sein

Ausschuß , unter den in Unfern,  Edikt vom IZten Jänner 1809 . § . 42 . und den
oben unter Ziffer 1. bereits enthaltenen Modifikationen , als oberste Kirchen - Behör¬
de hinsichtlich der ihm untergeordneten Provinz - und Orts - Sinagogen eine verfügende
Stelle ; alle übrige Gegenstände hingegen und insbesondere jene , welche die Aufbrin¬

gung und Verwaltung der zum Cultus , zum Religions - Unterricht und zur Unter¬

stützung der Armen gehörigen Fonds betreffen , haben dieselbe bloß vorzubereiten
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und mit ihrem gutachtlichen Anträge dein Landes - Hoheits - Departement Unsers

Ministeriums des Innern zur Entschließung vorzulegen , welches dann die gutsindeu-

dcn Verfügungen , so weit sie Unsere  demselben untergebene Staats - Behörden

betrifft , unmittelbar an dieselbe , soweit sie aber die jüdischen Kirchen - Beamten be¬

trifft , an den Ober - Rath zur weitern Beförderung an die betreffende Kirchen - Be¬

hörde erläßt Zur Erleichterung des Geschäfts -Ganges haben jedoch Unsere  Kreis-

Direktorien und Aemter den jüdischen Kirchen - Behörden auf ihr Ersuchen mit den

iss ihren Wirkungs - Kreis einschlagenden Notizen an Händen zu gehen.

4 ) Die Ernennung der drey Land - oder Provinz - Rabbiner , so wie des gesumm¬

ten Ober - Raths - Personals , jedoch mit Ausnahme der drey zugeordneten Ober - Rä¬

che, behalten Wir Uns auf den Vorschlag des Ober - Raths von mehreren dazu

tauglichen Subjecten und nach darüber erstattetem Vortrag Unsers  Ministeriums

des Innern jeweils selbst bevor.

Die Land - Aeltesten . bey den Provinz - Sinagogen werden auf den Vorschlag

des Ober - Raths , und die Orts - Rabbiner auf jenen der Provinz - Sinagogen , und

in boyden Fällen nach eingeholtem Berichte des Kreis - Direktoriums , worin die Pro¬

vinz - oder Orts - Sinagoge ihren Sih hat , von dem Landes - Hoheits - Departement,

die Orts - Aelteste hingegen von dem Kreis - Direktorium , wo die Orts - Sinagoge

ihren Sih hat , auf den Vorschlag der Provinz - Sinagoge ernannt.

Die Ernennung der übrigen geringern geistlichen und weltlichen Kirchen - Vor¬

stände bey gemeinen Sinagogen einzelner Gemeinden geschieht , so viel die zum Got¬

tesdienste oder Religions - Unterrichte bestimmten Personen betrifft , von der Orts - Si¬

nagoge , welche aber hiezu keine andere als von dem Ober - Rache geprüfte und tauglich be¬

fundene Snbjecte nehmen darf ; die weltlichen Vorstände dieser Klasse werden von

den betreffenden Juden - Gemeinden selbst gewählt , und beyde erhalten auf die des-

falls von der Orts - Sinagoge gemachte motivirte Anzeige ihre Bestätigung von dem

emschlagenden Bezirks - Amte . Hieran geschieht Unser  Wille . Carlsruhe , den 4ten

May 1812 . - .
Carl.

Der Minister des Innern.
Frhr . von Andlaw . Auf Sein er Kö niglichen Hoheit

besondern höchsten Befehl.
Der General,Sekretär , -

Moßdorff.
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(Die Gemeitids - und Schutzbürgcrliche Annahme der Juden betreffend.)

Wir Carl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zährmgen , Landgraf zu Nellenburg rc.

Graf zu Hanau rc.

Haben zur Erledigung der Anstande , welche sich durch einige Vorschriften Un¬

seres  OrganisationS - Edikts vem 26ten November 1809 . in der Anwendung des

Gesches vom 13ten Jänner 1809 . Regierungs - Blatt bli -o . VI . bey den Gemeinds-

und Schuhbürger - Annahms - Gesuchen Unserer  jüdischen Untcrthanen ergeben ha¬

ben , auf erstatteten Vortrag Unsers  Ministeriums des Innern verordnet , wie

folgt:

1 ) Derjenige jüdische Glaubensgenosse , welcher kein ordentliches Gewerbe nach

den desfalls bestehenden geschlichen Vorschriften erlernt , und gleichwohl das zur

Nachholung dieser Erlernung vorgeschriebene 2Iste Lebens - Jahr dermalen bereits über¬

schritten hat , bedarf zu dem wirklichen Antritt seines angebornen Gemeinds - oder

Schuhbürger - Rechts außer den in dem Edikte vom 13ten Jänner 1809 . H. 22.

schon enthaltenen Erfordernissen die Hälfte desjenigen Vermögens , welches nach dem

Bürgerrcchts - Gesche vom Iten Februar 1809 . Regierungs - Blatt bli -o . IX . § . 11

bis Iss . ein Inländer , der Ortsfremd ist , besitzen muß , und soll dabey der Nvth-

händler nach § . 14 - dieses Gesetzes beurtheilt werden . >

2 ) Juden aus dieser Klasse können in der Regel nur Schuhbürger und allein

alsdann Gemeindsbürger werden , wenn sie keinen Nothhandel treiben , und sich über

den Besitz des gesetzlichen Vermögens und eines gleich gut als in dem ordnungsmä¬

ßigen Wege erlernten Gewerbes , oder einer ihm gl eichkommendcn Kunst , auch über

die hinlängliche Bildung im Lesen und Schreiben der Landes - Sprache , auch Rechnen

gehörig anszuweisen im Stande sind.

3 ) Die Bürger - Annahms - Gesuche der übrigen , nicht zu der eben erwähnten

in § . 22 . des Edikts vom 13ten Jänner 1809 . bezeichnet « : Klasse gehörigen Juden

sind , es sey der erste , zweyte oder folgende Fall in derselben Familie , lediglich nach

ben in dem Bürger - Rechts - Gesetze enthaltenen allgemeinen und den in dem VI.

Eonstitutions - Edikt § . 19 . und in dem Edikte vom 13ten Jänner 1809 . § § . 18.

19 . und 20 . vorgeschriebenen besonder « Erfordernissen zu erledigen.
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4 ) Die Annahme aller kandcseingebornen Juden ohne Unterschied geschieht
künftig , jedoch unter genauer Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften , durch die Be«
zirks - Aemter . Ausländische Juden hingegen können nur von Unserm  Ministerium
des Innern nach cingeholtem Gutachten der betreffenden Kreis - Direktorien und Be¬
zirks - Aemter und das nur bey dem genau erforschten Daseyn aller gesetzlichen Er¬
fordernisse , angenommen werden.

5 ) Die Vorschriften Unsers  Organisations - Edikts vom 26ten November
1809 . Beylage L . I§ro . 19. iff . L . und Beylage O . Nro . 10 . lir . O . kommen,
da ihr Zweck durch die gegenwärtige Verordnung in andern Wegen erreicht wird,
künftig nicht mehr in Anwendung . Hieran geschieht Unser  Wille . Carlsruhe,
am 4ten May 1312.

Carl.
Der Minister des Innern.

Krhr . von Andlaw.
Auf Seiner Königlichen Hoheit

besondern höchsten Be fehl.
Der General - Sekretär.

Moßdorsf.

(Dir Bestellung der Polizey-und Zoll- Gardisten betreffend,)

Durch die Verordnung v. 28 . May 1810 . , die Handhabung der öffent¬
lichen Sicherheit  betreffend ( Regierungs - Blatt b r̂o . XXII . vom 2ten Juny)
ist die Anstellung des Polizey - und Zoll - Aufsichts-Personals den Kr eis -Direkto¬
rien  überlassen . Nachdem jedoch nach einer neuern  vorliegenden höchsten Ver¬
ordnung verfügt worden ist , daß nur Leute vom stehendenMilitär , welche von
Großherzoglichem Kriegs - Ministerium  hierzu besonders anher empfohlen
sind , zur Besetzung dieser Stellen vorzugsweise  genommen werden sollen , hier¬
durch auch die dcsfalls nötligen Communicationen erleichtert und abgekürzt werden,
und eine nothwendige Uebersicht des bey dein Polizey - und Zollwesen angestellten
Personals nur dann zu erzielen ist , wenn die Aufstellung sämmtlicher hierzu erfor¬
derlichen Individuen durch eine Central - Stelle  geleitet wird ; so haben

Seine Königliche Hoheit  anderweit anzuordnen geruht , daß die Bestellung



der Polizey und Zoll - Gardisten künftig  unmmittelbar bey dem Mir
nisterium des Innern besorgt werden soll. Nach dieser hiermit bekannt ge¬

machten höchsten Verfügung v. 4 - l. M . haben  sich die  Kreis - Direktorien

und übrigen Landes - Stellen künftig gehörig zu achten,
Carlsruhe , den Ilten Juny 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . von Andlaw.

Der GeneralSecretar.
Büchler.

Bekanntmachungen.
(Das Kaiserlich Französische Naturalisations - Dekret vom übten August i8n . und dessen Anwen¬

dung betreffend. )

Nachdem Seine Majestät  der Kaiser Napoleon  die Frage : ob

auch Frauenspersonen,  welche mit oder ohne kaiserliche Genehmigung im

Auslande naturalisirt sind , den in dem kaiserlich französischen Naturalisations - De¬

krete vom 26ten August v. I . ausgesprochenen allgemeinen Bestimmungen unterlie¬

gen ? dahin , daß dieses Dekret auf Frauenspersonen nicht anwendbar ist , durch
Dekret von dem 22ten v. M . in Dresden entschieden haben , so wird dieses kaiser¬

lich französische Gesetz hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung der

diesseitigen in dem Falle desselben befindlichen Staats - Angehörigen , öffentlich be¬

kannt gemacht.
Carlsruhe , den 15ten Juny 1812.

Der Minister des Innern.

Frhr . von Andlaw.
Der General - Secretär.

Büchler.

(Die Errichtung einer eigenen Lehrstelle für die lateinische Vorbereitungs - Elaste in Freyburg
betreffend .)

Zu Freyburg im Breisgau  soll für die lateinische Vorbereitungs - Klasse

«me eigne , mit dem Gymnasium zu vereinigende Lehrstelle  errichtet , und dieselbe
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mittelst  Konkurses  beseht werden . Es ist damit vor der Hand eine Besoldung
von vierhundert Gulden  verbunden , die Prüfung aber auf den dritten August
u . f. angeordnet . Die Com petenten  haben sich bey der angeordneten Commission,
dem geistlichen Rache und Professor Schmidt  und dem GymnasiumsPräfekt
Fellner  in Freyburg zu melden , und dem erstem die erforderlichen Sittlich,
keits - und Stu dienzeugnisse  zu übergeben.

Allerhöchste Beyfalls - Bezeugung.

Seine Königliche Hoheit  haben aus dem von Ihrem  Ministerium des
Innern HöchstDen selben  vorgelegten dritten  Jahrgange der von dem Ministe-
rial - Rath und Kammerherrn C . H . Freyherrn von Fahnenberg  angelegten und
herausgegebenen Zeitschrift : Magazin für die Handlung , die Handels-
gefehgel ' ung und Finanz - Verwaltung Frankreichs und der
Bundes - Staaten,  mit besonderm Wohlgefallen die zweckmäßige Einrichtung und
den guten Fortgang dieser für das In - und Ausland gemeinnützigen Zeitschrift er¬
sehen.

H öchstOiesekbe  geben dem Verfasser und Herausgeber dieser Zeitschrift Ih¬
rem Ministerial -Rath Freyherrn von Fahnenberg  die besondere höchste Zufrie¬
denheit mit diesem Zweck - und Zeit - gemäßen Unternehmen deshalb öffentlich  zu
erkennen , und wünschen demselben zu möglichst allgemeiner Verbreitung der Landes-
Kuude in Beziehung auf Handel und Gewerbsfleiß , zahlreiche Theilnahme und
Mitarbeiter im Umfange der Großherzoglichen Lande , welches hierdurch , in Gemäß¬
heit höchster Entschließung vom 4ten l. M . zur öffentlichen Kenntnißnahme ge¬
bracht wird » Carlsruhe , den 8ten Juny 1812.

Der Minister des Innern.
In dessen Abwesenheit.
Der General - Director,

Stößer.
Der General - Sekretar.

B ü chl e r.
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Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit haben an die Stelle des vorige Ostern von

dem Prorektorate an HöchsiIhrer  Landes - Universität Heidelberg  abgegange¬

nen Kirchen - Raths und Professors Schwarz,  den dortigen Oberhofgerichts - Rath

und Professor Gambsjäger;  fodann an der Landes - Universität zu Freyburg,

den dortigen Professor Lau mayer,  an die Stelle des abgegangenen Hof - Raths

und Prcf .-ssors Ruef , als Prorektoren  genannter Universitäten .gnädigst be¬

stätigt.

Seine Königliche Hoheit haben unterm 4 ten Juny 1312 . gnädigst ge¬

ruht , den bisherigen Finanz - Rath von Mohr zum H o fg erichts - Rath  in Frey¬

burg zu ernennen , und

dem bisherigen Amtmann Schnezler in Baden  den Charakter als Ober/

Amtmann  zu verleihen.

Oer bisher zu Meersbürg  angestellt gewefene Finanz - Rath Leuthin ist

als Kreis - Rath,  durch Verfügung vom Ilten Juny nach Konstanz zum See-

kreis - Oirektorium  angewiesen worden.

Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht , den Ministerial - Rath

von THaler als Kreis - Rath nach Frey barg  unter Beybehaltung feiner Am

cieniiLte zu versetzen.

Die von den Fürstlich und Gräflich Löwensteinifchen Sammtherrschaften gesche¬

hene Präsentation des , bisher zu Nyon  in der Schweiz als Privatlehrer gestande¬

nen , Heinrich Müller , von Kiel  gebürtig , zu der erledigt gewesenen Lollabor

ratur Key dem Gymnasium in Wert Heini,  hat die landesherrliche Bestätigung er¬

halten.

Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht , der vom Pfarrer in

Dam lach dem Pfarr - Vicar Beck in Bötlingen  rrtheilten Präsentation zur

Pfarrey Böllingen , jedoch bloß Lrxemrmäo , die Staats - Genehmigung zu ertheilen,

so wie

den bisherigen Pfarr - Kandidaten Ludwig Friedrich Deimljng von Carls/

ruhe,  zum Hof - und Stadtvikar dahier zu ernennen.
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- Großherzoglich - Badisches
R eg i e r u n g s b l a t t.

Carlsruhe , den 4. Iuly 1 8 1 2.

Verordnungen.
(Die Strafgercchti 'gkeitS - Pflege betreffend .)

Ä ^ an hat sich bewogen gefunden , auf die bey diffeitiger Ministerial - Stelle zu ver.
schiedenenen Zeiten eingetroffenen Anfragen , eine General - Rechtsbelehrung
über das 8te Organtsations - Edikt vom 4ten April 1303 . die Strafgerechtigkeits-
Pflege betreffend , aus den in der Rechtsbclehrung selbst enthaltenen Gründen zur
allgemeinen Kunde und betreffenden Nachachtung , als besondere Beylage zu gegen¬
wärtigem Regierungs - Blatt , wie hiemit geschieht , bekannt zu machen . Carlsruhe,
den 23ten May 1L12.

Justiz - Ministerium.
In Abwesenheit des Justiz -Ministers.

Fr . Brauer.

Vär Walthe  r.

Rechts - Belehrung.
(Den Vollzug auswärtiger Urthcile auf Vermögen der Unkcrthanen im Lande betreffend .) .
Das Land , Recht , Saß 22 ^ 3. seht fest, daß richterlicher Zugriff auf ein Ur-

theil , das nicht vyllzugsreif ist , gegen Niemand statt finde . Das Land - Recht
Sah 2123 . bestimmt , daß ausländische Urtheile ein richterliches Pfand - Recht nicht
geben , ehe sie durch inländische Gerichte vollzichbar erklärt sind , wenn man nicht
mit einem benachbarten Staate desfalls in besonder » Staats -Verträgen befangen ist.

Dergleichen Verträge find zur Zeit nur mit dem Großherzogthum Würzburg
»nd Frankfurt geschloffen , wie das Negierungs - Blatt äs 1610 . Mo , XXX !V.
pag . 261 . und äs 1611 . Mo . IX . pag . 40 . zeigt. - 7
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Hieraus folgt , daß über Urtheile aller anderen Staaten , welche Hierlands zum

Vollzug gebracht werden wollen , erst der Schuldner gehört werden muß , - und wenn

er Einwendungen vorzubringen hat , die dort noch nicht von ihm vorgebracht und

verworfen worden sind , solche zugelassen , und darüber nach Recht und Gerechtig¬

keit erkannt werden muß , sofort nur erst dasjenige zum Vollzug kommen kann , was

diesem inländischen weitern und in Rechtskraft gegangenen Erkenntniß gemäß ist,

wo hingegen , wenn er keine neue Einreden hat , das Vollzugs - Dekret ( oder wie es

in Frankreich heißt , das paremis ) sogleich zu erlheilen ist.

Bey Contumazial - Urthcilen muß daher darauf gesehen werden , ob der vorge-

ladcne Beklagte gerichtspstichtig gegen jenen Staat war , dessen Urtheil zum Voll¬

zug gebracht war , oder ob er nur gemäß dem als Land - Recht auch Hierlands gel¬

tenden dlocltz Napoleon Art . 14 . wegen der Unterthanen - Eigenschaft des Klägers

war vorgeladen worden , indem nur die erste Art der ausländischen Vorladung auch

auf hier ländisches  Vermögen wirken kann , die zweyte Art aber allein auf das

Vermögen in dem Jnlande des vorladenden Richters wirksam ist. In einem Fall

also , wo ein ausländisches Urtheil der ersten Art zum Vollzug vorgelegt wird , kön¬

nen die bey dem ausländischen Richter versäumten Einreden auch hierlands nicht

mehr vorgebracht werden , wenn das Contumaziak - Verfahren giltig war , und keine

Restitutions - Gründe da sind , im letzten Fall hingegen kann der Schuldner bey die¬

ser über die Vollziehbarkeit eröffneten Instanz noch alle und jede in sich zulässige

Einreden hier Vorbringen , weil jenes fremde — wenn auch dort giltig eingeleitete

Contumaziak - Verfahren aus hierländisches Vermögen nicht wirksam ist. Carlsruhe,

den 24ten Iuny 1812.
' Justiz - Ministerium.

^ *7 Frhr . v. Hövel .- Vüt .. U h r h a n.

G e n e r a l - A u ö s ch r e i b e n.
(Die allgemeine Einführung des neuen Flüffigkeits - Maaßes , einstweilen in den Wirthshausern

betreffend)

Nach höchster Entschließung Seiner Königlichen Hoheit  vom4tend . M.

soll nunmehr die wirkliche Einführung der neuen allgemeinen Maas - Re¬

form  einstweilen mit dem neuen Flüssigkeits - Maas  in den Wirthshäusern.

den Anfang nehmen . .
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Bis zum Iten September soll diese neue  Maas in allen  Wirthshäusern des

Großherzogthums allgemein  in Ausübung kommen , und bis dahin sollen alle

Wirthe mit den dazu nöthigen auf dieses Maas legal  geeichten Gefäßen versehen

seyn.

Wo dieses schon bälder zu Stande kömmt , da können die Kreis - Direkto¬

rien  die Einführung der neuen Maas auch früher erlauben , und wo es nicht mög¬

lich seyn sollte , die neuen Gefäße noch vor dem iten Septbr . zu erhalten , da ist

den Kreis - Dire ktorien  gestattet , den Einführungs - Termin etwas später ein-

treten zu lassen . Aber nirgends darf das alte  Maas noch neben dem neuen

beybehalten , und willkührlich  in jenem oder diesem ausgeschenkt werden.

Die erlaubten  Unterabtheilungen der neuen Maas , sind die bisher ge¬

wöhnlichen Halb maas , Schoppen und Halbschoppen.

Diejenigen der alten  Gefäße , deren Inhalt nur wenig von der neuen Maas

abweicht , so daß die Differenz im Hals der Gefäße  liegt , können beybehalten

und ins neue Maas umgeeicht  werden.

Die neuen  Gefäße können meistens von inländischen  Glashütten bezogen

werden , und nur in wenigen Fällen wird die Entfernung der leßtern dem Ankauf

ausländischen  Glases den Vorzug geben.

Die inländischen  Glashütten dürfen nur geeichte und bezeichnte  Ge¬

fäße aus Händen geben , und sind für deren richtigen  Inhalt verantwortlich.

Das ähnliche Eichen und Bezeichnen des ausländischen Glases und überhaupt

aller  Glas - Gefäße , woher sie bezogen seyn mögen , gleichwie der ins neue Maas

umzuändernden alten Gefäße , ist Jedermann untersagt , außer denjenigen Elch stär¬

ken und Personen  die dazu von den Polizey - Stellen  ausdrücklich ernannt

werden.

Das Eichen und Bezeichnen soll auf die Art gemacht werden , wie es sich auf

den , den Ober - Einnehmereyen  gegebenen Maasflaschen  findet , mit zwei)

einander gegenüber liegenden — wenigstens einen neuen Zoll unter der Ocffnung be¬

findlichen horizontalen Strichen , unter deren einem der Badische Querbalken , unter

dem andern der Anfangsbuchstabe der Glashütte , und statt dejsen bey ausländi¬

schem Glas und bey alten ungeeichten Gefäßen der Anfangsbuchstabe der Eich¬

stätte oder des Eichers und Glasschneiders gesetzt wird.
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Glashütte « / welche gegen obige Vorschrift fehlen / oder wer es wagen

sollte / Zeichen der Glashütten nachzuahmen und unbefugt zu eichen/ so wie Wir-

1he,  die andere als legal geeichte Gefäße aufnehmen und neben den neuen noch
die alten bcybehalten , sollen , so weit das Vergehen polizeylich ist , mit 1 fl.

30 kr. für jedes  Gefäß bestraft werden.

Die Kreis - Directorien und die Polizey - Direction der Residenz¬

stadt  werden die Vollziehung dieser Verordnung besorgen , und haben sich bey ein-
tretenden Anständen an die konstituiere besondere Großherz ogliche Maas-

Commission  zu wenden . Sie werden die nöthigen Maasregeln ergreifen , das

Publicum zu sichern , daß keine Gefäße mit unrichtigem Inhalt in den Gebrauch
kommen , oder darinn bleiben , und entdeckt werdende Abweichungen von der Ordnung

durch die angedrohte Bestrafung ahnden.

Endlich werden sie auch nach dem besonderen Befehl Seiner Königli¬

chen Hoheit  dafür besorgt seyn ; daß auch die Wein preise  in den Wirtshäu¬

sern nach dem meistens kleinern  Raum der Maas verhält n iß mäßig  gemin¬
dert werden.

Wenn zu den Visitationen noch Muster - Gefäße  nöthig seyn sollten , außer
denen, die sich bereits bey den O b er -Lin nehmerey  e n befinden , so sind solche

von dem Hof - Rath Wild in Müllheim  zu requiriren . Carlsruhe , den 25ten

Zuny 1812 .
Der Minister des Innern.

Frhr . von Andlaw.
- - Der GeneralSecretär.

Bucht  er.

(Die Vorbereitung einer Verkündungs - Anstalt anstatt der Handelsgerichts - Sale betreffend.)

Da es erforderlich ist , zu bestimmen , welche von den das Handelsgewerb treiben¬
den Personen zu der Klasse der eigentlichen Wechselfähigen von den gemei¬
nen  Krämern unterschiedenen Handelsleuten gehören , um sicher zu seyn , wen jene

Einrichtung einer Verkündungs -Anstalt treffe , welche an die Stelle der Anschlagung



in den Handels - Gerichts - Sälen tritt / die in dem neuen Land -Rechte angeordnet
ist / jedoch nur die eigentlichen Handelsleute verbindet ; so wird sämmtlichen Kreis-
Direktorien  hiermit aufgetragen / in jedem Amts - Bezirke  öffentlich bekannt
machen zu lasse» / daß diejenigen / iht schon bürgerlich  anerkannten Handelsbe¬
rechtigten / welche vermeinen zu der Klasse der Wechsel  sä hi gen  Kaufieute zu gehö¬
ren , und von den gemeinen  Krämern unterschieden zu seyn , sich binnen einer
Frist von acht Wochen bey ihren Aemtern  desfakls zu melden haben , worauf
jenen , die wirklich dazu geeignet erscheinen , unentgeldlich ein Patent  über ihre
Qualifikation  enheilt werden soll. Diese Meldungen sind sodann von den
Kreis - Direktorien  mit Bericht an das Landes - Hoheits - Departement
des disseitigen Ministeriums einzusenden , von wo aus das Patent  ausgefertiget und
zur Abgabe ihnen übersendet werden wird . Desgleichen ist auch künftig niemand,
welcher sich zu einen wechselfähigen  Handelsmann qualifiziren , und als solcher
anerkannt seyn will , zu diesem Nahrungszweig zuzulassen , ehe er von daher patenti-
sirk ist. Carlsruhe , den 25ren Juny 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . von Andlaw . '

Der Genera l - Secr etär.

Büchler.

Verkündungen.
(Das Studium der Rechtswissenschaft betreffend .)

Immer noch vermehrt sich die Zahl der Rechtswissenschafts - Beflissenen in einem
Verhältmß , welches die schon jeht vorhandene Unmöglichkeit ihrer zeitigen Anstel¬
lung zu Staats -Diensten immeb vergrößert , da zumalen jeht schon die meisten
Dienst - Stellen , auf welche Rechts - Praktikanten Ansprüche haben , überseht sind.

Wirklich sind 112 Rechts . Praktikanten — außer den Angestellten Amvälden —
bey den Großherzoglichen Obergerichten und Standesherriichen Justiz - Kanzleyen vor,
Händen.

Da dennoch das Studium der Rechte von vielen leichtsinnigerweise ergriffen
wird , die nachher nach Aufzehrung ihres Vermögens kein Mtttel zu ihrem Fortkom¬
men finden , so sieht man sich veranlaßt;
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I ) Diese Sage andurch öffentlich zu Jedermanns Warnung bekannt zu machen,
unter Rückweisung auf die über diesen Gegenstand im Jahr 181V . bereits erlasse¬
nen — in den Regierungs - Blättern unter Ziffer XIX . Seite 125 . und Ziffer
XXIV . Seite 185 . besagten Jahrs enthaltenen Verordnungen.

II ) Eben diese verfügen , daß auch aus den theoretisch bey den Hofgerichtm

geprüften , und hinlänglich erfundenen Rechts - Practicanten niemandem , rechtlichen
oder administrativen Fache Anstellung zu hoffen hat , der nicht nach seiner Annahme
als Rechts - Pcacticant die vorgeschriebene Zeit bey Aemtern , Kreis - Direktorien oder

Kanzleyen sich praktisch befähiget , und diese Befähigung durch eine weitere Prüfung
eines Kreis - Direktoriums ausgewiesen hat . Diese Zeit ist zwey Jahre ; nur jenen,
welche in eine Advocatur treten , ist nachgelassen , schon nach Ablauf eines einzigen
Jahres diese Prüfung verlangen zu können ; dazu gehört aber , weil eine geschloffene
Advokatenzahl besteht , daß eine solche offen sey, und der Aspirant unter den ältesten
unversorgten Rechts - Practicanten stehe , an denen das Einrückungs - Recht ist , weil
sonst die frühere Anmeldung ein Mittel würde , unter dem Deckmantel einer zu hof¬
fenden Advokatur , das büenniurn praxsos willkührlich abzukürzen;

Jeder Rechts - Practicant wird daher hiermit erinnert , außer jenem Fall vor
abgelaufenem biennium zu einer solchen Prüfung sich nicht. -zu melden . Carlsruhe,
den 2fften Juny 1812.

Justiz - Ministerium.
Frhr . v. Hövel.

Vckt. Walther.

Me Einführung der neuen bürgerlichen Gesetzgebung in den von Würtenberg neu angefallenen
Orten betreffend.)

Unterm 30ten März 1811 . ist mittelst Regierungs - Blatts besagten Jahrs

Stück X . pag . 41 . der Großherzogliche Wille wegen Einführung der disseitigen

bürgerlichen Gesetzgebung in den von der Krone Würtenberg übernommenen Orten
dahin bekannt gemacht worden , daß solche vom isten Jänner 1812 . in Verbindlich¬
keit für diese übernommenen Orte treten soll.

Wegen zufälligen Mängeln der gehörigen Verkündung im See - Kreise mußte
man biesen Termin , jedoch nur für die gedachten Ortschaften , welche zu diesem
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Kreise geschlagen worden sind, unterm 28 tzn Dezember vorigen Jahrs bis zum iten
July dieses Jahrs hinausseßen , welcher nun mit heutigem Tage abgelaufen , und

damit jene Verbindlichkeit allgemein geworden ist»
Indem man dieses bekannt nmcht . Muß man jedoch unter Rückweisung auf

das erste Einführungs - Edict des Land - Rechts Art . II . und XII . hiermit zu Ab-
'schneidung wahrgenommener Mißdeutung zugleich anfügen , daß der Termin , in wel¬
chem bereits geheyrathete Personen , die in einer Ehegemeinschaft leben , welcher das
neue Land - Recht eim Aenderung droht , noch Eheverträge fertigen dürfen , auf wei¬
tere zwey Jahre von dem zuerst festgesetzten Anfangs - Ziel der Verbindlichkeit offen
bleibt , mithin solcher erst den Iten Jänner 1814 » ablauft , von wo an alsdann
erst die gesetzliche Unveränderlichkeit der Vermögens - Verhältnisse dieser Ehen , und
die neuländrechtliche Fahrniff - Gemeinschaft als Regel für jene Ehen , deren Stand
nicht durch Heyraths - Verträge bedingt ist , eintritt . Carlsruhe , den Iten July
1312 .

Justiz - Ministerium»
. Frhr » v» H övel

V 6 r. Walther.

Die n st - N a ch r i ch t e n.
Seine Königliche Hoheit  haben - gnädigst geruht , dem Ooctor der Heil¬

kunde Franz von Jttner  in Freyburg , den - Titel und Rang ! eines außeror¬
dentlichen Professors der Arzney - und ' Naturwissenschaften  an der
dortigen hohen Schule gnädigst zu ertheilcn , so? wie?

unterm I 9ten Juny 1812 . dem Oeconomie - Verwalter H 0 yer zu- Gott sau,
den Character und Rang eines O e c 0 n 0 mie - R a t h s zw verleihen .̂

Auch - habem H öchstDieselbem  gnädigst geruht , unterm 4 tem Juny den
Freyherrn , von Reichenstein ; zm Jnzlingen ^ zum Ob er - Polizey - und
Zoll - Inspektor  des Wiesen - Kreises zu ernennen :.

Ferner unter dem nemlichen Datum den bisherigen Skribenten Heinrich Back --
meifter, , als Controlle ur  bey de-r General - Wittwen - und Brand - Laste anzur
stellen»
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Seine Königliche Hoheit hab §n nach höchster Entschließung vom 19 ten
Juny 1812 . , die in Erledigung gekommene evangelisch - lutherische Pfarrey zu Vör¬

stetten, ( im Treysam - Kreis ) dem bisherigen Pfarrer zu Sexau , Eisenlohr,^
und die dadurch erledigt wordene Pfarrey Sex au im nemlichen Kreis , Lern Pfar¬
rer Raupp  in Weisweil , zu übertragen gnädigst geruht.

Die katholische Pfarrey Stahringen (im See - Kreis ) ist dem Pfarrer Wolf
zu Rückenbach  gnädigst konferirt worden . Die Competenten für die hiedurch erle¬
digt werdende Pfarrey Rückenbach (im Wiesen - Kreis ) haben sich »rach Vorschrift
des Negierungs - Blatts vom Jahr 18 10 . Nro . xxxvm . insbesondere derer § . 4.
zu melden.

Die katholische Pfarrey Adelhausen  oder Wiehre (im Dreyfam - Kreis ) ist
dem Kathechet Xaver Burckard zu Waldkirch  gnädigst zugedacht worden.

SeinrKyniglicheHoheit  haben ferner gnädigst geruht , dem bisherigen Pfarrer
Eis - nlohr zu Weiler  die erledigte Pfarrey in der Altstadt zu Pforzheim
zu übertragen , der» bisherigen Pfarrvikar Sachs zu Dürrn,  als Pfarrer nach
Weiler (beydes im Pfinz - und  Enz - Kreis ) zu ernennen.

Auch ist der bisherige Verweser der evangelisch lutherischen Pfarrey Nöttin¬
gen (in eben diesem Kreise ) , Pfarrer Sachs , in den vollständigen Besitz und Ge¬
nuß dieser Pfarrey , nach erfolgtem Tode des vor mehreren Jahren daselbst zur Ru¬
he gesetzten Pfarrer - Dachtler  nunmehr cingewiefen worden.

Die erledigte katholische Pfarrey Kirrlach (im Neckar - Kreise ) ist dem Pfarrer
Philipp Joseph Steinröder  zu Tiefeubronn gnädigst konferirt , und durch
Liese Beförderung die Pfarrey Tiefenbronn  im Grundherrlich von Gemmingi-
schen Gebiete ( Pfinz - und Enz - Kreis ) erlediget worden ; die Competenten letzterer
haben sich also nach der bestehenden Vorschrift an den Patron zu wenden.

Berichtigung.
Zn dem Rsgierungs - Blatt Nro . XVII . von diesem Jahr Seite 97 . ist in der Bekanntma , ^

chung in Betreff des nothwendigen Erfordernisses der Eintragung der Ehescheidungs - Ur-
theile in die Bücher des bürgerlichen Standes in der vierten Zeile von unten , wir auch

schon der Zusammenhang des Nachfolgenden zeißß , Katt dem Work : , /Richtrr " ,
Wort „Pfarrer"  ju setzen.

(Hiezu eine Beylage.)



Sammlung der Erläuterungen

über das

Edick wegen dex Strafgerechtigkeits -Pflege.

. Als Beylage zu dem Regierungs - Blatt k !ro . XX . des Jahrs 1812.

>̂ eine Königliche Hoheit der Großherzog Karl Friedrich  christmildester
Gedächtniß haben unter dem vierten April 1803 . durch das damalige 8te Organi¬
sations - Edikt ein -provisorisches Normativ über die Verwaltung der Strafgerechtig-
keits - Pflege in dem damaligen Kurfürstenthum Baden erlassen , welches späterhin
auf alle gegenwärtig zum Großherzogthum gehörige Lande ausgedehnt ward , und
noch bis iho die Grundlage der Strafgerechtigkeits - Verwaltung darinn bildet . In¬
zwischen hat dasselbe durch nachgefolgte Großherzogliche Gesetze hier und da Aende-
rungen erlitten ; noch mehr haben vorgebrachte Anstände der Anwendung Recht -be-
lehrungen über dessen Sinn theils durch gedruckte General - Ausschreiben , theils
durch geschriebene Spezial - Weisungen herbeygeführt . Da nun diese also zerstreut
nicht immer im Augenblick des Bedürfnisses dem Richter unter Augen liegen , so
hat man aus einigen weitern dermalen zur Belehrungs - Eetheilung vorliegenden Fra¬
gen , den Anlaß genommen , diese sammt allen früheren Erläuterungen nach der
Ordnung der Paragraphen jenes Edikts in eine gedrängte Ucberstcht zusammen zu stellen,
wo nöthig zu berichtigen , zu vervollständigen , und zugleich bey jenen , die schon vor
diesem erschienen sind , die Quelle zur etwa hier und - a dienlichen Vergleichung zu
benennen.

(Zu § . 2 .)

1) Die durch das Personal - Organisations - Edikt vom 81 . Dezbr » 180S . aus¬
gesprochene Errichtung der C r i-m i n a l - A e m t e r , an welche die übrigen da¬
hin eingerheilten landesherrlichen Bezirks - und grundherrlichen Aemter die weitläusigen
Untersuchungen nach geendigtem Informativ - Verhör abzngeben haben , bezieht sich
, ) nicht auf jene Vergehen , für welche die Civil - Aemter zugleich untersuchende u id
urtheilende Richter sind. (Rggs - Bl . von 1810 . St . x. 11. S . 89 .) ; sie setzt solche

1
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auch d ) in den schwereren Vergehen nicht ans der Befugniß untersuchen .'

der Richter hinaus ; eine von ihnen beendigte Untersuchung , die etwa von der Art

wäre , daß sie an das Criminal - Amt hätte abgegeben werden können , kann demnach

nicht aus dem Grund der Unbehörigkeit des untersuchenden Richters angefochten

werden , es wäre denn , daß der Verbrecher vor geendigtem Verhör in einer unstritr

- tigen peinlichen Sache seine Ablieferung an daS Criminal - Amt verlangt , und da's

Civil - Amt eigenmächtig sich darüber weggtseßt hätte ; aufgefordert zu einer solchen

Erklärung darf der Verbrecher oder Inquisik nie werden.

2 ) Der Bezirk des begangenen Verbrechens  bestimmt ordentlicher¬

weise den Richter für Criminal - Untersuchungen . Wo die Ergreifung eines Ver¬

brechers anderwärts im Lande geschieht , ist er zu dem innländischen  Be¬

zirk des begangenen Verbrechens abzuliefern . Gegen ausländische  Richter

ist da , wo in Bezug auf ihren Staat besondere Verhaltungs - Regeln festgesetzt

sind , wie z. B . gegen Frankreich (Rggs - Bl . v. 181 .2 . St . XI .) und gegen die

Schweiz ( Rggs - Bl . von 1810 . St . n .) diesen nachzugehen . Außer solchem Fall

dient zur Regel , daß re) die Auslieferung Großherzoglicher UntertHanen

ohne Justizministerial - Befehl in keinem Fall bewilligt noch weniger angeboten wer¬

den darf , dagegen d ) Ausländer,  den Richtern angränzender  Staaten , in

deren Bezirk sie das zu untersuchende Verbrechen begangen haben , jcdeSmal gegen

Ersatz der Kosten zur Auslieferung anzubieten , hingegen c) hinsichtlich entfern¬

terer  Staaten , solche nur auf Verlangen zu bewilligen ist , wenn der Kosten - Ersatz

und die Erwiederung dieser Rechts - Gefälligkeit zugesichert wird . Wegen außer

Lands begangener  Verbrechen , können rl ) diesseitige Untrrthanen auf ihr oder

der ihrigen Verlangen zur Untersuchung ersnchsweise mit Erbieten des Kosten - Er¬

satzes und der Gefälligkeits - Erwiederung von dort abvcrlangt , dagegen fremde

anderwärts betretene Thäter , nur alsdann , wenn sie,im Lande zugleich Verbrechen,

die wichtiger als jene ausländischen und noch unbestraft sind , und nur auf anderseitt-

ges Auslieferungs - Erbieten ohne Kosten - Ersatz angenommen werden.

3 ) Wo Jemand wegen mehrerer im Land begangenen  noch unbestraften

Verbrechen vor Gericht zu stellen ist , da bestimmt der Bezirk , in welchem das

letzte begangen wurde , den Untersuchungs - Richter , wenn nicht wegen der früheren

Verbrechen der desfallsige Richter zuerst den Thäter vor Gericht gezogen hat , oder
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die Verwicklungen jenes früheren reichlich machen , die Untersuchung an ihn zu über¬
weisen.

4 ) Der Bezirk der Heimat !) oder der Ergreifung bestimmt daher den Gerichts¬

stand in der Regel nur s ) gegen Großherzogliche Untert Hanen  wegen auswär¬

tiger Verbrechend)  gegen Ausländer  oder Landsahrer , die wegen auswärts

begangener Verbrechen vor Gericht stehen , und nicht im Fall sind , ausgeliefert zu
werden.

5 ) Voruntersuchungen  über Dienst - Vergehen führt diejenige Staats - Be¬

hörde , welche die Dienst - Polizey über den fehlenden Diener hat ; sie setzt sie fort bis ,

zur Suspension von Amt/und Gehalt einschließlich/ ^ kann  jedoch auch letztere den

Gerichtcn überlassen , den §n jedesmal in peinbichM Dienst - Vergehen die Haupt-

Untersuchung  und das Enderkenntniß zukommt ( Rggs - Bl . von 1804 . St.
XXV . S . 193 .)

. 6 Soldaten , welche im Urlaub peinliche  Verbrechen begehen , kön¬

nen  von dem Civil - Richter in Verhaft gezogen werden ; ja es muß dieses gesche¬

hen , wenn bey ihnen Desertion oder Widersetzlichkeit gegen oberarmliche Befehle oder

sonst Nachtheil für ' die öffentliche Ruhe zu besorgen ist ; auch sind solche , so weit

es zu Herstellung des That , Bestands  des Verbrechens nothwendig ist , ohne

Verzug zu vernehmen , demnächst aber mit den Akten an die ohnehin gleich anfangs

von dem Vorgänge zu benachrichtigende Militär - Behörde abzuliefern . Ueber bür¬

gerliche Vergehen untersucht und erkennt der Civil - Richter nur , wenn die Militär-

Behörde auf erfolgte Benachrichtigung ihm solches überläßt . ( Rggs - Bl . v . 1304.
St . XI . S . 7 .)

7) Äao  Civil - und Militär - Personen an einem und demselben Verbre¬

chen Theil haben , müssen nicht nur Untersuchungs - Beauftragte von beyden  Be¬

hörden zusammen wirken , sondern auch die Akten durch beyderseits beygegebene

Aktuarien doppelt  geführt , und jeder der beyden urtheilenden Behörden beson¬

ders zugeschickt werden . ( Rggs - Bl . von 1810 . St . xiv . S . 97 .)

8 ) Untersuchungen über peinliche Verbrechen der Züchtlinge und Arbeits¬

häusler  während , ihrer Strafzeit , werden vom Amt und der Hans - Verwaltung

gcmeinfthaftlich bewürkt . ( Rggs - Bl . von 1805 . St . VI S . 22 .) Zn dieser

gemeinschaftlichen Untersuchung gehören auch Complottirungen derselben , dahingegen
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einzelne Vergehen wider die Haus .-Ordnung der Zuchthaus - Polizey zu ahnde »,
gebühren.

(Zu § . 4 .)
9) Zweifel ist darüber entstanden , wie die in Vergleichung mit § . 2 . des

Straf - Edikts durch den § . 4 . für nicht pei 'nlich erklärte ', und doch den bür-
gerlichen und polizeylichen Vergehen entgegengesetzte  sieben benannte Frevel
anzuschen feyen , nachdem der § . 71 . Eines der genannten , nemlich die Real - Jnju-
rien ausdrücklich unter die polizeyliche Frevel rechnet. Eine Frage , welche darum
Wichtigkeit hat , weil von den polizeylichen Vergehen der Rekurs an die admini¬
strativen Ober - Behörden geht , von den bürgerlichen abep an die gerichtlichen . Zu
dessen Erläuterung dient , daß jeüd in obigem § , 4 . genannte Vergehen , um des¬
willen den bürgerlichen und polizeylichen beygefellt wurden , weil sie ehemals zu
den peinlichen  gehörten , und nun dieser Klasse entzogen werden sollten. Daß
sie aber nicht bestimmt unter Eine von erstem beyden gehörig erklärt wurden, , hat
darinn seinen Grund , weil es für durch sich selbst entschieden angesehen wurde,
daß jedes einmal peinlich,  also einer richterlichen Aburtheilung  unter,
werfen gewesene Verbrechen , dadurch , daß der vorhin nur untersuchende Beamte
nun auch zum urtheilenden Richter ernannt ist , der Kathegorie der gerichtlich  zu
beurtheilenden nicht entzogen , sohin nach wie vor anhängig geblieben ist , damit
also für bürgerliches  Verbrechen nicht für polizeyliches  gilt, , so lang nicht
bey einem und dem anderen der sieben genannten , ein weiteres Gesetz hinzutritt , welches
ihm die Polizcylichkeit aufprägt ; dieses ist aber zur Zeit nur geschehen , ( zu a) für
sene Unterschleife gegen Staats - Einnahmen , deren Berechtigungs - Titel , z. E . die
Accis - Ordnung , eine bloße Behandlung durch Administrativ - Behörden ausspricht,
und ist hiebey auf dasjenige Rücksicht zu nehmen , was in der kandzoll - Ord¬
nung vom Jahr 1812 . § . 1. bis 6 . desfalls besonders enthalten ist ; so¬
dann ( zu f. und x ) für die wörtliche und thärliche Kränkungen , so lange letztere
nicht in das Verbrechen der Verwundung übergehen , ( laut Obergerichts - Ordnung
§ . ^ 92 . , Org . Ed . vom 26 . Nsv . 1809 . Beyl . O . § . 9 . lir . k., und § . 71 . des
El ' kts über die Strafgerechtigkeits - Pflege ) . ' In den übrigen aufgezählten Fällen
richtet sich daher der Recurs nach wie vor nach dem § . 20 . des Straf - Edikts und
dessen Erläuterungen.
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10 ) Wo !die ( zu k. und z ) vorgebacbke Kränkungen , einen Offizier , Kriegs,

Beamten oder in Dienst befindlichen Soldaten betreffen , da ist dafür stets das Mit-

telgericht der u r t h e i l e n d e Richter , welches auch , wenn es der Beleidigte

verlangt , zur Untersuchung einen befondern Commiffair aus nahe gesessenen Dienern

statt des BezirksBeamten , ernennen muß . (Rggs - Bl . von 1805 . St . XXV.

S . 109 . )

11 ) Wo zu peinlichen  Untersuchungen - er Richter unter seiner Verantwort

lichkett einen nicht zu IustizDiensten angestellten S t e l l V e r t r e t e r , z. E . ei¬

nen Reck tsPrakrikanten , beauftragt , da soll er a) >m Lauf der Untersuchung von dm

VerhörProtocollen selbst Einsicht nehmen , und die Nachholung des etwa Unerfchöpff

ten in Zeiten einleiten ; Ir) am Schluffe des ganzen Verhörs muß er solches in glei¬

cher Absicht durcbgehen , und wo nichts nachzuholen ist , zum Zeichen seine » Pflicht,

ersüllung die Bezeichnung mit Handzug hinzufügen ; wo aber c) ein SchlußVerhö»

vor UrkundsPersonen nöthig ist , da soll er solches jedesmal selbst vornehmen.

(Rggs - Bl . v. I8i0 . St . XXII . S . 324 .)

12 ) In Fällen , wo auf TodesStrafe , lebenslängliche Zuchthausstrafe , Depox-

tation oder Dienstunwürdigkcit eines Dieners erkannt werden will , ist das Mittelgericht

nur berathende und das Oberhofgericht urtheilende Stelle.

(RggsBl . v. 1809 St . XXVIII et XXXVIII .)

Dieses , wenn es findet , daß eine der erwähnten geschlichen Strafen selbst , oder

deren nächstfolgender  Grad , nicht verdient sey , spricht nur die dafür ein,

tretende zeitliche Strafgattung aus,  und überläßt das Ermessen ihres Maafes , dem

Mittelgericht (Rggs - Bl . v . 1810 St . VIII . S . 57 .) , welches jedoch in einem solchen

Fall die zeitliche Zuchthausstrafe nicht über zehn Jahre ermessen kann , indem eme

höhere da , wo sie nicht durch gesetzlich angegebene auf den Betrag eines Schadens

berechnete Regeln , sondern willkührlich ermessen wird , schon für lebenslänglich geach¬

tet wird . (Beschluß v . 14 und 21 . Nov . 1810 . )

(Zu § . 8 .)

13 ) Niemals kann ein Beschuldiger zum KostenVorschuß ftirdie

Erledigung des Prozesses blvs aus dieser Eigenschaft ohne anderZr Rrchtsgrund

angehalttn werden.
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(Zu § . io .)

14 ) Wenn statt der peinlichen Frage eine Verhaftung bis prr Halste der im

Erweiffmgssall vcrwürkten Strafe angefeßt werden soll , und diefe in Todesstrafe

oder in lebenslänglichem Zuchthaus, - FestungsArresr oder Arbeitshausstrafe bestehen wür«

de , so ist jedesmal bey dem Justiz - Ministerium anzufragen , damit dieses nach allen

einlaufcnden Umständen das nähere Ermessen eintreten zu lasten in Stand gefetzt
werde.

(Zu § . ii)

15 ) Obwohl ein förmliches E r f o r f ch u n g s m i t t e l bey größerem

Verbrechen nicht statt findet , so ist jedoch damit die davon wesentlich verschiedene

Verhängung und Vollziehung einer Strafe wegen gerichtlicher Lügen

für jene Fälle , wo sie gesetzmäßig statt findet ( S . unten § . 49 . ) den Untersuchungs-

Richtern nicht benommen , nur muß solche u) stets mit bestimmter Angabe , wegen

welcher  gerichtlichen Lüge sie ihm zugemessen werde , mittelst Zwischeu -BescheideS

zu den Acten bemerkt , auch K) bey dessen Verkündung an den Beschuldigten der

V o r h a l t der UeberweisungsGründe , woraus die Unwahrheit anders als aus einem

blosen nachgefolgten Geständniß Aar am Tage ist , gemacht , und c ) solche nie in die

Form eines Erforschungsmittels  gekleidet , also nicht in Bezug

auf irgend eine Frage über noch unaufgeklärte Thatsachen gesetzt , noch mit Hoffnung

oder Bewilligung eines Nachlasses an dem im Bescheid bestimmten Maas der

Strafe auf den Fall einer richtigen Angabe der noch unaufgeklärten Thatsachen ver¬

gesellschaftet werde . (Vergleiche EidesOrdnung § . 42 .)

16 ) Niemals darf da , wo weder eine Lügen - Strafe noch ein Erforschungs-

Mittel statt findet , deren Zweck v e r d e ck t durch irgend eine Arrest - Erschwe¬

rung , Untersuchungs -Verzögerung u . dgl . gesucht werden.

(Zu § . 14 . )

17 ) Die Satzung der Eidesordnung § . 13 . , wornach zu ZeugenEiden

ein bestimmter Betrag der Hauptsache nothwendig , unter dessen Summe mir Handge-

lübde zulaßiz ist , hat laut Z . 4 - desselben , worauf der § . 15 . rückbezüglich ist , nur

aus bürgerliche Striltigkeiten Bezug , und kann in keinen peinlichen  Unter¬

suchungen Anwendung finden , es mag die Zeugschaft unmittelbar den Beweis des
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Verbrechens oder nur jenen einer Innzicht oder den der Unschulds -Ausführung odcrVcr-
theidignng betreffen.

Hier sind unter peinlichen Untersuchungen jene verstanden / tvo der BezirksRichter
nicht zugleich der urrheilende Richter ist ; in diesem lehtern Falle bedarf eS in der
Regel keiner Eidcsabnahme.

18 ) Ueber die Nothwmdigkeit einer Co nfron tati on  zwischen Verbrechern unter
sich und mit Zeugen ist deswegen im Geseh nichts entschiede » / weil solche weder zum
Wesen noch zur Förmlichkeit des Prozesses gehören , sondern dem Ermessen des Rich¬
ters srey bleiben sollte , sich ihrer da zu bedienen , wo er sie für ein zweckmäßiges
Aufklärungsmittel nach zusammenlausenden Umständen ansieht.

19 ) Confrontati on  ist niemals mit denjenigen vorzunehmen , welche
gegen den , dem sie zur Ueberweisung unter das Gesicht gestellt werden sollen , in einem
geschlichen Ehrerbittigkeits , oder Abhängigkeits -Verhältniß stehen , z. B . Kinder mit
den Eltern , Ehefrauen mit den Ehemännern . Solches findet selbst da nicht statt,
wo jene nicht Mitschuldige wären , und des Rechts gegen diese zur Zeugschaft nicht
aufgerufen zu werden, , sich nrcht bedient hätten , sondern als Zeugen aufgetreten wä¬
ren . Umgekehrt , zur Uebenveisung des Ehrerbictigkeitspflichtigen Theiles , kann der
Grwalrführende jenem wohl , jedoch , nur alsdann unter das Gesicht gestellt werden,
wenn eine wichtige Auskunft , die zu einer gerechten Enkenntniß nicht wohl entbehrlich
ist , damit gesucht wird , und das Staats -Interesse die Aburtheilung fordert . ( Be¬
schluß vom 20 . Srpt . 1809 .)

20 . Cotifroniations - Artikel  sollen niemals nach Art der
Zeugschafts -Artikel mit dem Wort : Wahr  angefangen , sondern lediglich fragweise
eingerichtet werden.

(Zu § . 16 .)

21 ) Wo die Schöpfung dev Urtheile von einer nach ihrer Gattung oder Aus¬
dehnung vom Richter zu ermessenden Strafe abhängt , und darüber mehr als zweyer-
ley Meynungen bey einer Abstimmung  fallen , diese Verschieden¬
heit auch durch Abstimmung über die zergliedert näher vorzulegende Rücksichts - Puncte
nicht gemindert werden ssann , und doch keine Stimme die absolute Mehrheit auf ihrer
Seite hat , da wird die schärfere Stimme der ihr in Milde nächstfolgenden cheygezähll.
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und damit noch weiter mindernd , wo nöthig , solange fortgefahren , bis diejenige

Zahl erreicht ist , welche gegen die noch übrigen Stimmen zusammen , die allgemeine

Mehrheit ausmacht , indem ohne diese kein Strafurtherl ausgesprochen werden soll.

(Beschluß vom 3 . May 1809 .)

(Zu § . 17 .)

22 ) Die Befragung : ob Jemand einen Fürsprecher verlange , wird nun unnö-
chig, so oft ein Verbrechen in Untersuchung liegt , worauf Todesstrafe , lebenslängliche

Zuchthausstrafe , oder Dienstunwürdigkeit eines vom Dienst lebenden Dieners (also
E -' tlkhung von Dienst und Ehre zugleich ) gesetzt ist ; in diesen Fallen muß ein solcher

jedesmal von A ntswegen bestellt werden . (Rggs - Bl . von 1809 . St . XXVIII . S.

253 . und XXXVIII . S . 2Z0 . , Org .-Edict v. 26 . Nov . 1609 . Beyl . L . Abs. 15 .)

(Zu § . 18 .)

23)  Jedes Strafurthril über ein Verbrechen , das sowohl schuldhafter

Wuse als mir Vorsatz begangen werden kann , soll a u s d r ü ck e n , wegen welcher

aus diesen beyden Begehungs - Arten der Verbrecher verurtheilt wird . (Rggs - Bl . v.

1804 . St . XXXVI . S . 166 .)

24)  Für jene seltenen Fälle , wo ein angeschuldigtcr Verbrecher alle gegen ihn

vorhandene Junzichten so beseitigt , daß sie als niä ' t vorhanden , angesehen werden

müssen , da ist diese Beschaffenheit durch die Worte : Klagfrey  und V e r-

- a ch t l o s im Urtel zu bezeichnen , und damit derselbe alles ferneren Verdacht-

auf eine Art zu entheben , bey welcher die Befugniß aus neuen genügenden Jnnzich,

ten eme neue Untersuchung über die nemliche Thar mit ihm vorzunehmen unabge-

schnitten bleibt

25)  Jedes Urtbeil , welches über Untersuchungen ergeht , bey welchen gelegen-

heitlich peinlicher Verbrechen auch andere bürgerliche Vergehen zur Sprache kommen,

oll , sobald der Verbrecher der erstern wegen klagfrey erkannt werden muß , die we¬

gen der letztem verdienten Strafen nicht zugleich aussprechen , sondern über diese soll

in einem besonder » Bescheid erkannt werden ; das Oberhofgericht aber , wo erwähnter

Fall bey ihm vorkommt , erkennt über die bürgerliche gar nicht , sondern verweiset

das (Lckemltniß darüber an den ordentlichen urteilenden Richter . (Beschluß », 20»

Juny 1810 .)
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26 ) Strafurtheile inpeinllchen  Untersuchungs - Sachen wider einen Din

«er , über welchen der urtheilende Richter die Dienst -Polizey -Gcwalt nicht , oder
nicht allein  hat , sind vor der Unheils -Verkündung , so oft darinn Dienst«
Entlassung  nicht ausgesprochen ist , der landes - oder standesherrlichen Dienst-
Polizey - Behörde sammt den Gründen mitzutheilen , damit diese ermesse, ob sie nicht,
statt der zuerkannten Strafe , eine Versetzung oder Dienstauskündung wählen wolle.
(RggsBl . v. 1806 . St . XI . S . 27 ., Beschluß vom 12 . April 1809 .)

27 ) Alle Strafurtheile müssen zur landesherrlichen Bestäti¬
gung  an das Justiz - Ministerium eingesandt werden : 2) so oft sie Dienst -Entsetzung
eines vom Dienst lebenden Dieners , mehr als zweyjährige Zuchthaus - oder andere
gleichgeltende Strafe aussprechen (Org .-Edict vom 26 . Nev . 1809 . Beyl . k'. Abs.
31 . k.) oder d ) , so oft solche , die Strafe sey auch noch so gering , die Belei¬
digungen an Officiers , Kriegs -Beamten oder im Dienst befindlichen Soldaten , als
j . B . an Schildwachen richten . (RggsBlatt v. 1805 . St . XXV . S . 109 .)

(Zu § . 19 .)

28)  Unter den S ch a d e n s - E r s a tz von Verwundungen gehören zwar
Kur - und Versa umnißkosten,  letztere alsdann , wann der Verwun,
dete wegen der Beschädigung wirklich einen sonst zu machenden Verdienst versäumen
oder mit bezahlter Beyhülfe machen mußte , niemals aber bloße Schmer zeiz-
ge lder , welche nicht statt finden. (RggsHl .. v. 1806 . St . XI . S . 28 .)

29 ) Wo der Diener vom Amt allein suspendirt war , oder den durch die Sus¬
pension entzogenen Gehalt auch rückwärts wieder erhält , jedoch in die Untersu¬
chungs -Kosten verurtheilt wird , da sind in Liesen auch die einstweilige Oienst - Ver-
waltungs - Kosten  einbegriffen . (Beschluß v. 28 . Iuny 1809 .)

(Zu § . 20 und 21 .)

Z0 ) Die Reeurs an die Gnade  findet bey jenen Sachen nicht mehr
statt , wo das Oberhvfgerichi urt heilender  Richter war, (siehe oben tz. 11 .)
sobald sie vom Regenten selbst zur Vollziehung bestätigt find, (RggsBl . v. 1809 . St.
xxvm . und XXLV1II.) und jener ans  R e cht nur alsdenn, wann der
Verurthrilte neue Thatsachen vorträgt ; da es außerdem eine leere Förmlichkeit seyn

2

-
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würde . (Cabinets - Rescript vom 18 . July 1309 .) Bringt der Verurteilte derglei-
chen vor , so müssen sie denselben Gang der Untersuchung und Aburteilung durch¬
gehen , dm zuvor die Hauptuntersuchung lief . ( Cabmets -Befehl vom 16 . März
1812 .)

31 ) Bey Verurteilungen zu andern Strafen , findet der eine undandere
Recurs  ferner statt ; er verpflichtet den untersuchenden Richter zum Aufschub des
Strafvollzugs nur alsdann , wan « er innerhalb dreyer Tage von Eröffnung des
Urthcils an , bey diesem Richter vorgetragen wird , oder zu Gunsten des Verurteil¬
ten ein Einhaltsbefehl eintrifft . Dieser ist nicht zu hoffen , wo schon ff Wochen von der
Eröffnung an umgelaufen sind ; dieser ZrkAblauf macht allen Recurs ans
Recht  unstatthaft . Niemals ist der Verurteilte durch Befragung:  ob er
einen Recurs nehmen wolle , dazu gleichsam aufzurufen . ( RggsVl . v. 1805 . St.
XVII)

32 ) Zur A u s fü h r u n g eines jeden Recurses kann sich der Verurteilte
eines Rechtsfü rsprechers  bedienen , selbst alsdann , wann er zuvor schon
durch einen solchen verketten worden war , oder der Beygebung eines solchen aus¬
drücklich entsagt hat . Dessen Ausführung kann in peinlichen Sachen bey dem Re¬
genten und dessen Iustiz -Ministerio , oder bey dem urteilenden Gericht angebracht werden.
2n beydcn Fallen ermißt dieses letztere selbst darüber , sobald das Unheil ohne hö¬
here Bestätigung volluehbar war , auch bey Uebersendung der Ausführung an das
Gericht nicht Antrag darüber erfordert * wurde . Wo . der eine oder der andere dieser
Fälle eintritt , da muß die höhere Bestätigung zur Erledigung hinzu kommen.
(RggsBl . v. 1695 . St . XVII .)

53 ) Bey einem Recurs zur Gnade,  womit nicht eine gänzliche Straf¬
losigkeit oder eine Strafverwandlung , sondern nur eine S t r a f m i n d e r u n g
gesucht wird , und die Strafe nicht mehr als dreymonatliche Dauer hat,  braucht
der Unterrichter mit dem Anfang des Vollzugs im Ganzen nicht einzuhalten , wohl
aber mit jenen Strafzusäßen , die , einmal begonnen , nicht gemindert noch zurückg ?-
Nommm werden können , z. B . mit Schlägen . ( RggsBl . von 1805 . St . XVII .)

§4 ) Der Beweis eines Verurtheilten , daß er in dem Fall einer eintretenden völli-
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gen Straflosigkeit scy, gilt in Begründung der cberhofaerichtlichen Cemps-
tenz jener einer völligen Schuldlosigkeit  gleich . (RggsBl . v. 1804 . Si.
XXXII . S . 167 .)

35 ) Selbst der Beweis , daß ein Verurtheilter von dem Verbrechen durchaus
klagfrey  hätte erkannt werden sollen , reicht zu für den Recurs an das Ober .'
Hofgericht. (RggsBl . v. 1810 . St . IX . S . 63 .) , hingegen der bloße Beweis , daß
man nicht vorsetzlich , sondern nur schuldhaft gefehlt habe , und nicht mit peinlicher,
sondern nur mit bürgerlicher Strafe zu belegen sep, begründet nur den Recurs
z u r G n a d e an das Justiz -Ministerium . (Beschluß v. 20 . Januar ILIO .) Auch
kann derjenige nicht an das Oberhofgericht , sondern nur an das Justiz -Ministerium
den Recurs nehmen , der klagfrey  erkannt worden ist , aber die Ansicht geltend
machen will , daß ihm noch eine vortheilhaftere Art der Loszählung , z. B . Schuldlo¬
sigkeit, hätte zuerkannt werden sollen . (RggsBl . von 1810 . St . IX . S . 83 .)

36 ) Unheilbare Misleitung des Prozesses kann auch
ein Grund werden , Untersuchungs - Sachsn an das Oberhofgericht zu bringen,
(RggsBl . v. 1807 . St . XVI . S . 57 .), wenn gleich das Org .-Edict vom 26. Nov.
1809 . Bcyl . L. Abs. 15. nur der bürgerlichen Sachen erwähnt , durch welche Nichterwäh¬
nung jenes Gesetz für aufgehoben , nicht gelten mag . (Beschluß v. 31 . Jänner
1811 .) Die Unheilbarkeit wird nach der Rcchtsähnlichkeit der Nichtigkeiten in bür¬
gerlichen Sachen (RggsBl . v. IL 04 . St . XVI .) beurtheilt . (Beschluß v. 20 . Jän¬
ner 1810 .)

(Zu § . 26 .)

57 ) Ein Erkenn tniß aufTodesstrafe,  sobald es zur Verkün¬
dung genehmigt , wenn gleich nicht vollzogen wurde , zieht den bürgerlichen
Tod,  nach sich. (Landrccht Sz . 23 .)

(Zu § . 27 .)

38 ) Geschärfte  s Zuchthaus wird mit dem Ausdruck des schwere  n
bezeichnet, wenn damit der gewöhnliche Grad der Schärfung gemcynt ist , welches
von dem leichten  oder gemeinen  darin sich unterscheidet , daß es halb
schwarze und halb weiße Kleidung und Tragung von Fesseln mit sich bringt , (Be¬
schluß vom 21 . Nov . 1603 .)
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39 ) Das geschärfte oder schwere , und gemeine oder leichte Zuchthaus  sind
nicht als verschiedene Strafgattungen,  zu behandeln , sondern nur als A b-
stufungen ein und derselben Strafe,  welche nicht nach den
Graden der Zurechnungsfähigkeit der That , sondern laut bestimmter Andeutung des
Gesetzes nach der Abscheulichkeit der That oder Gefährlichkeit des Sträflings zuzu-
erkennen sind . ( Beschluß v. 2 t . Nov . 1608 .) Tritt einer dieser Umstände ein , so
muß das gesetzliche Zeitmaas der Strafe in geschärfter  erkannt werden , wenn
gleich das Gesetz nur überhaupt von Zucht Haus strafe  spricht . Fallen beyde
weg , ( welcher Fall jedoch da nicht eintreten kann , wo das Gesetz scharfes-
Zuchthaus ausgesprochen , mithin eine jener Ursachen für allgemein vorhanden er¬
klärt hat, ) so ist nur gemeines  Zuchthaus zuzuerkennen . Ws geschärft  ,
tes  angedeutet ist , und aus andern Hinsichten Milderungen eintreten , da soll diese
der Richter in der Regel nicht durch Verwechslung des S t r a f g r a d s , sondern
durch Verminderung der Strafdauer  berücksichtigen . Deswegen ist vorbe-
dachtlich kein Verhältniß dieser einzelnen Strasgrade unter sich und zu andern Straft
gattungen ausgesprochen . Werden andere Strafen in Zuchthausstrafe verwechselt,
so empfangen sie deren Gradbestimmung aus der Jnvrdualität der That und Person
ohne Verrückung des durch das allgeniein ausgesprochene Verhältniß der Zuchthaus¬
strafe erscheinenden Zeitmaases . Z . B . zweyjährige ganze Kettenstrafe kann bey dem
einen in achtjähriges schar f e s , bey dem andern in eben so viel gemeines
verwechselt werden . Geschärftes Zuchthaus  soll sin der Regel nie in
andere Strafe verwechselt werden , weil jede andere Strafart den Zweck des Gesetzes
verfehlt.

40) Da, woze i t l i che Zuchthausstrafe  nicht vermöge gesetzlicher
Bestimmungen , mithin nach einem durch das Gesetz in Verhältniß zum Umfang
des Verbrechens ausgesprochenen Maasstab , sondern vermöge eintretender Milde¬
rungs -Gründe als nächstfolgender  Strafgrad , statt einer vom Gesetz
ausgesprochenen Todes - oder lebenslänglichen Zuchthausstrafe , eintritt , da muß sol¬
che niemals kürzer als auf 10 Jahre bestimmt werden , wohl aber ist sie , wenn der
Verbrecher in Jahren ist , wo nach einer Vergleichung der Leibesbeschaffenheit des
Thäters mit den allgemeinen Regeln der Lcbenswahrscheinlichkeit , diese Strafe weit
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(d . i. über fünf Jahre ) von dem wahrfcheinlichen Lebensziel des Verbrechers abstehen

würde , auf so viel Jahre über 10 Jahre hinaus , ausgesprochen werden , als nöthig

sind , damit sie nicht zu weit ( nemlich nicht über höchstens sechs - Jahre ) von der

vermuthlichen lebenslänglichen abstehe . ( Beschluß v . 31 . Jänner 1810 .)

(Zu § . 28 .)

41 ) Wo ein Absatz das Gesetz der Kettenstrafe ohne nähere Bestimmung erwähnt,

da ist, wenn nicht der Zusammenhang ein anderes andeutet , ganze Ketten strafe

zu verstehen . ( Beschürß v. Ich- Febr . 1805 . )

42 ) Kettenstrafe statt der Zuchthausstrafe  kann vom Richter kraft sei¬

nes Strafverwechselungs - Rechts , nur da gewählt werden , wo von einer frühem

Endigung der Strafzeit weder Erneuerung eines Aergerniffes , noch Gefahr für

die vorhin Beleidigte oder deren Angehörige , noch Erneuerung des sträflichen Hangs

des Verbrechers zu besorgen ist.

(Zu § . 31 . )

43 ) Der Unterschied der peinlichen von der bürgerlichen Gefängnis¬

strafe  besteht nicht allein darin , daß jene in beschwerlicheren und fester verwahrten

Orten erstanden werde , sondern vornehmlich auch darin , daß der Verbrecher dabei - ,

gleich wie bey der Schellenwerksstrafe , gefesselt seyn muß.

(Zu § . 32 .)

44 ) Von der Strafe - er öffentlichen Ausstellung  zu andern Strafgat¬

tungen ist kein Verhältniß aus dem Grunde angegeben , weil Ecstere vom Richter

außer gesetzlich bestimmten Fällen nicht angewendet,  in dem gesetzlich bestimm¬

ten von ihm nicht verwechselt,  bey etwaigen Begnadigungen aber die stellver¬

tretende Strafe nach allen zufammentreffenden Beweggründen zur Milde willkühr-

lich ermessen  werden soll.

(Zu § . 33 .)

45 ) Wider Jnnländer  kann Landes - Verweisung  in keinem Fall er¬

kannt werden , sondern dem Ausgetretenen ist in der VorlklMng nur der Rechts-

Nachtheü , daß mit Ausschluß seiner Verantwortung , was Rechtens ist , werde
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erkannt werden , anzudrohen , in dem Urtheil aber die nach den vorliegenden Be¬
schuldigungs - Gründen wirklich verdiente Strafe , mit Vorbehalt des Vollzugs auf
Betreten , anzusehen und öffentlich auszukünden . (Rggs - Bl . v. 1810 . St . XI.
S . 88 .)

46 ) Gegen Ausländer,  die wegen peinlicher  Verbrechen klagfrep / jedoch
nicht verdachtlos , erkannt werden , findet Entfernung  statt , die jedoch nicht un¬
ter der Form der Landes .' Verweisung,  sondern nur unter jener der Fort¬
weisung  erkannt weroen darf , welch letztere nicht öffentlich verkündet wird , sie
an geleitlichem Durchreisen des Landes nicht hindert , noch ihren wiederholten Auf¬
enthalt im Lande einer peinlichen  Strafe unterwirft . ( Rggs - Bl . v. 1804 . St.
XXXVI . S . 167.)

47 ) Der Richter , welcher eine Landes - Verweisu ng  vollzieht , soll sorgen , daß
sie durch die geeignete Landes - Blätter , mit beygeflUter Personen - Beschrei¬
bung (8iZNLlLtzreut ) verkündet werde . (Reggs - Bl . v. 180 Z. St , AI)

(Zu § . 27 . ) ,
48 ) Nirgends , am wenigsten bty Gefängmßstrafen , darf der erstandene Um

tersuchungs - Verhaft , in den Straf - Verh aft  mit eingerechnet werden , es
wäre dann ersterer gesetzwidrig verhängt , oder ohne des Thäters Verschulden über
die erforderliche Untersuchungszeit verlängert worden ; begibt sich der Falt zur Ein¬
rechnung , so mögen zehen  Tage Untersuch-ungs - Verhaft für einen  Tag peinliches
Gefängniß , und für sechs Tage bürgerliches Gefängniß gerechnet werden.

(Zu § . § 8. )

49 ) Ein Meineid  eines Zeugen zu Gunsten  eines Verbrechers unterliegt
der Strafe - es Bruchs eines besonder « Verfpruchs - Eides , als der geringsten Strafe
eines falschen Zeugnisses.

(Zu § . 41 . )
50 ) Auch ohne eidliche oder handgelübdliche Bestätigung ist eine gerichtliche

Lüge,  deren der Beschuldigte anders als aus einem bloßen nachgefokgten eignen
Geständniß genugsam überwiesen wird , sträflich , nur daß die Lüge in diesem Falk
kem peinliches , sondern nur ein bürgerliches  Vergehen ist , und dieses
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ohne Unterschied , ob dir Lüge bloß durch " wissemliches Läugn en - er Wahr - eit,

oder durch Vorspieglung falscher Thatsachen  begangen werde . Nur bey Ver¬

brechen, die an Haut und Haar,Leib oder Leben gehen, das ist (nach den Ausdrücken

des Straf - Edikts Z. 11 . ) welche Zuchthausstrafe oder gleichgroße Strafübel zur

Folge haben , ist das bloße Läugnen  in Frage stehender Thatsachen nicht darunter

zu verstehen , sondern nur die Vorspieglung falscher THat - Umstände,  um den

Richter von der wahren Spur abzuleiten , macht ihnen Platz . (Eides -Ord . § . 42 .)

(Zu Z. 45. )
51 ) Wörtliche oder thätliche Beleidigungen von Civil - Personen  wider

Militair - Perfonen  sind nach denen durch die desfallsige besondere Edikte vor¬

geschriebenen Regeln zu bestrafen . ( Rggs - Bl . v. 1805 . St . TXV . S . 108.

St . xxix . S . 115 .)

(Zu § . 47 . )

52 ) Eine eigene Verbindung  der Theilnehmer eines Verbrechens ist , s»

wie überhaupt , also auch bey dem Falsch münzen  nicht nur da vorhanden , wo

eine ausdrückliche Verabredung emtritt , sondern so oft , als vor völlig vollbrachtem

Verbrechen , mehrere Personen wechselseitige Hülfleistung für gemeinschaftliche Errei¬

chung des unerlaubten Zwecks einander wissentlich geleistet haben.

55 ) Der im Gesetz nicht ausdrücklich berührte Fall , wo die Summe der ver¬

fertigten falschen Münze den gesetzlichen Größe - Maasstab viel  übersteigt , ist durch

die Angabe hinlänglich entschieden , daß jener Größen - Bestimmung der Maasstab

des großen Diebstahls  zum Grunde liege. Hiernach bleibt das Strafmaas

unverändert , so lange nicht die Summe des Gemünzten über fünf Mark ansteiat ',

im Uebersteiguygs - Fall wird sie, wie beym Diebstahl , wachsend.

54 ) Derjenige , der zu gleicher Zeit , oder mittelst einer fortgesetzten , jedoch

nicht im gesetzlichen Sinn ( Straf - Ed . § . 76 .) wiederholten THat , grobe  sowohl als

Scheidemünze  verfertigte , begeht nicht ein doppeltes  Verbrechen ; ihn trifft

daher auch nicht eine doppelte Strafzuscherdung , sondern das ganze  Verbrechen

wird nach der höher«  Vereigenfchaftung der groben Sorten , und ihren Abstufun¬

gen mir Beobachtung des Strafwachsthums in dem zuvor gedachten Fall , bestraft,



i6
weil derjenige / der einige grobe  Sorten verfertigte , damit hinlänglich darlegte,
daß er seine Absicht auf den kleineren bcy Scheidemünzen zu suchenden Gewinn

m -cht beschränkte , welche Beschränkung allein gesetzlicher Grund der milderen Straft
Bestimmung für Thäter letzterer Art ist.

(Zu § - 48 )

55 ) Der betrügliche Gebrauch ächter,  auf einen Dritten lautender Pa¬
piere,  unter dem wissentlich falschen Vorwände , als sey der gebrauchende diej»?
ni ge Person , auf welche sie lauten oder deren Rechtsfolger , gilt einer Verfäl¬
schung ächter  Urkunden gleich.

(Zu § . 53 . )

56 ) Da das Gsseß bey Concussionen  den geschehenen Bezug des Genus¬
ses unter seine Bestimmungen nicht aufnimmt , erklärt es damit hinlänglich , daß ihm
auf solchen nichts ankomme , sondern daß der Amtsmißbrauch für gewinnsüchtige Ab¬
sichten den ganzen Thatbestand  des Verbrechens ausmache.

57 ) Um der Concussion  schuldig zu werden , bedarf es keines Dienstes , der
Obrigkeitliche Zwangsgewalt grebt , sondern jeder Diener , der vom Staat eine lei¬
tende Amtsgewalt  erhalten hat , also z. B . Staats - Aerzte . Pfarrer u . s. w.
können deren schuldig werden . (Rggs - Bl . v . iLio . St . vii . S . 49.

(Zu § . 60 .)

58 ) Eine Halbnothzucht (Quast - Nothzucht ), welche noch erschwerende Um¬
stände im Geleit hat , z. B . Ehebruch , gewaltsame Erzwingung der That , wird
nach dem Haupt - Verbrechen,'  z . B . in letztem Fall , als wahre Nothzucht
gerichtet , aber jedesmal die Strafe gegen den Schuldigen in Gefolg § . 95 . des
Straf - Edikts geschärft.

^ ( Zu § . 61 .)
59 ) Auf Ehebruch  ist niemals von Amts wegen  Untersuchung anzu-

steklen, noch Bestrafung zu verfügen , sondern nur in jenem Fall , wo durch Angabe
eines Mitschuldigen oder Mitbetheiligten ohne Staats - Veranlassung das Verbrechen

zu bestrafen ist̂ (Beschluß vom 2ten Okt . 1806 .) Es ist in Fällen , wo gegen



eine Ehefrau zu erkennen ist , darüber nicht eher zu erkennen , als bis man weiß,
ob eine Ehetrennnng dadurch herbeygeführt wird , alsdann aber die Frau mit der
im Land .- Recht Saß 293 . bestimmten hohem Strafe , durch das über die Ehe¬
scheidung urtheilende Mittelgericht zu belegen . (Nggs - Bl . v . 1811 . St . XXX111»
S . 154 .)

(Zu § - 62 .)

60 ) Früher Bey schlaf  ist gleich einer zeitlich angezeigten unehelichen
Schwangerschaft , also mit 7 fl. 50 kr . zu bestrafen . ( Nggs - Bl . v. 1804 . St.
XXXIX . S . 179 .)

(Zu § . 65 .)

61 ) Waldanzüttdung  gilt als Brandstiftung  an unbewohnten Orten.

(Zu § . 71 . )

62 ) Die wegen nicht gefährlicher Verwundung  in § . 71 . Ich. ch. des

Straf - Edikts vorgefchriebene Kettenstrafe  ist laut des Zusammenhangs mit
dem , was zuvor lir . Z. über die Gefährliche geordnet ist , die Halbe. (Befehl , v.
31 . Okt . 1808 .)

63 ) Geben Aerzte oder Wundärzte gleich anfänglich über dieGefährlichkeit
einer Wunde  nur ein bedingtes Unheil , auf den Fall , wenn außer den sicht¬
baren äußern nicht auch innerliche , zwar noch nicht angezeigte , aber doch nach Um¬
ständen gcdenkbare Verletzungen vorhanden feyen : so muß in der Untersuchung der
Fall als eine gefährliche  Verwundung behandelt , das Straf - Urtheil nachmals

aber nicht eher gefallt werden , bis man sicher ist , zu welcher Gattung der Fall ger
hört.

64 ) Bey einer Verschiedenheit der Meinung der Aerzte und Wundärzte , welcheden un¬

tersuchenden — und welche dm urtheilenden  Richter zu berathen haben,
gehen die Ansichten der erstern  soweit vor , als von äußern,  d . i . anschaulichen

Brfchaffenheitcn oder Forrwirkungen des beschriebenen Thatbestands , die Rede ist;
soweit aber von . Thatfachen die Rede ist , welche innere,  d . i. durch unmittelbare

kunstlose Anschauung nicht zu erhebende , sondern aus der Zufammenstnnmung des
3
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Ganzen zu berichtigende Thatbeschaffenbeiten betreffen , geht daS Unheil der bera-

th enden Aerzte des urlheilenden  Richters vor;  wo es hingegen nur auf

vernünftige Folgerungen aus angegebenen Thakfachen ankommt , da rnuß der Richter,

ohne einem oder dem andern einen vorzüglichen Glauben beyzumeffen , die

Schlüffe nach den Denkgesehen , durch eigene Einsicht prüfen . ( Beschluß v. 11 .

May 1809 .)

65 ) Versuchter Selbstmord,  bleibt wie der begangene , ein bloß poli-

zeyliches Vergehen , und ist nicht als Verwundungsbeginnen zu richten . (Beschluß

v . 18 . August 1808 .)

(Zu § - 72 . )

66 Vorsehlich und muth willig  ist jene Tödtung , mit welcher erweislich

ein Bewußtfeyn des Thäters , daß aus feiner Handlung der Tod eines Andern zu

erwarten sey , vorausgehend oder begleitend verbunden war ; muth willig aus

Jach heit  hingegen jene , zu der nur das Bewußtfeyn sich gesellte , daß daraus dem

andern ein Leiden  entstehen werde , das aber von der A r ist , daß dessen fort-

schreitende Wirkung nach einmal begonnener That nicht in des Verbrechers Gewalt

steht , und das » ach Lebens - Erfahrungen , wie sie auch der gemeine Menschen - Ver¬

stand machen kann , für lebensgefährlich zu achten ist . ( Rggs - Bl . v . 1305 . St.

XXXVIII . S . 141 .)

67 ) Richterlich zulässige Entschuldigungen  wider die ordentliche

Strafe des TvdfchlagS sind : a ) wenn der Tod darum nicht erfolgte , weil der Thä-

ter unterlassen hat oder gehindert ward , bis zu einer dazu hinreichenden Wirksam¬

keit vorzuschreiten ; d ) wenn der erfolgte Ted aus der Handlung des Angeklagten

gar nicht , oder nur durch Mitwirkung solcher Ereignisse entsprang , die er weder durch

Thun noch durch Lassen hrrbeyführte ; c ) wenn der Tod seiner Wirksamkeit zwar

allein zuzoschreiben ist , aber Menschen seines Schlag » nicht zugemuthet werden kann,

jenen Erfolg voraus zu sehen . ( Rggs - Bl . a . ang . Ort . )

68 ) Gerichtlich unzulässige Entschuldigungen  sind s.) der Nicht-

ersolg der Tödtung für den,  der alles nach seiner Ansicht erforderliche dazu that , so

daß nur dem Zufall oder dem Jrrthum in seiner Ansicht der Nichterfolg zuzuschrei-
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den ist; k) die Mitwirkung anderer, selbst alsdann , wenn sie ungewiß macht, wel¬
cher von den verschiedenen zusammengetroffenen tödtlichen Mißhandlungen mehr oder
weniger der Tod -uzuschrerben sey; c) jene obwohl durch Stumpfsinn veranlaßte
Niä tvoraussicht , welche gegen eine bestandene vvrausgegangene Warnung fortdauerte.
(Rggs - Bl . ebendaselbst.)

(Zu §. 73 . )

69 ) Oer Ausspruch des Gesetzes einer ein - bis vierwöchentlichen  Ge-
fängnißstrafe auf erste und zweyte  Diebstähle , ist so zu verstehen, daß ein - bis
zwey  Wochen für erste,  hingegen drey - bis vier Wochen für zweyte  in der
Rsgel bestimmt , der Richter jedoch nicht gebunden ist, nach den Abstufungen der
Zurechnung der That,  wie es sonst bey dem Straf .- Ermessen der Fall
ist , sondern nach der mehr - oder mindern Besserungs -Hoffnung  die Strafe
zu ermessen, so lang er nur desfa'ls nicht aus den beyden äußersten' Schranken des
Mehr - und Mindern von ein-  und v r er Wochen tritt.

(Zu §. 74 . )

70 ) Das zufällige A u ffin  d en  der gebrauchten Waffen , Einsteigungs - oder
Erbrechungs - Werkzeuge, am Ort des Diebstahls , zieht das Verbrechen nicht aus
der Klasse der gefährlichen  Diebstähle , wiH> aber in der Regel «ach § . 9ss. des
Straf - Ed -Ecs zu einem Milderungs - Grund.

71 Erbrechen  oder Einsteigen,  das den gesetzlich vorbehaltenen Gewalts¬
grad nicht Larstellt, ob es gleich einen Diebstahl nicht zum gMMchen macht , wirkt
doch dabey als Erschwerungs - Grund.

72)  Wrr zu einem gefährlichen Diebstahl in Verbindung mitwirkt , lüdet dre
Strafe des gefährlichen, wsm er gleich selbst nicht an jener Handlung Theil nahm,
die jene Thar zur gefährlichen  erhebt.

7S) Wenn zu gleicher Zeit  mehrere Diebstähle von verschiedener Ge¬
fährlichkeit an einem und demselben  Thäter zu bestrafen sind, so wird
dessen Strafe durch Zusammen - Rechnung nach dem Gesetz der Gleichartigkeit (Sie¬
he uaren §. 97 .) ermessen. Wo hingegen bey einer und derselben  diebischen
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That verschiedene Gefährlichkeiten zusammen kommen , da wird solche
nach dem  höchsten Grad gerichcet.

(Zu §- 75 .)

74) Ein  gemeiner großer Diebstahl ist auch da anzunehmen , wo meh¬
rere nach einander begangene , und noch durch kein früheres Untersuchungs - Verhör gegen
den Thäter getrennte - und abgeschlossene Diebstähle zusammen die geordnete Summe
erreichen , (Beschl . v . 27 . März 1807 .) jedoch wird bey mehrmaligen Handlungen
des Fortsetzens »regen dein hervorgehenden diebischen Hang die Strafe des großen
Diebstahls geschärft . (Beschl . v. 18 . Jänner 1809 .)

(Zu § . 76 .)

75 ) Jeder Diebstahl , der von einem spätem , durch ein UntersuchungS-
Verhör  wider den Thäter getrennt war , erhebt den letzten zu einem zweyten oder
im geeigneten Falle zu einem dritten Diebstahl , sofern der Thäter des frühem in
dein ersten Verhör überwiesen  ward , oder in der spätem Untersuchung noch über¬
wiesen wird . Wo dieses nicht eintritt , kann die frühere That wider ihn gar nicht
in Anschlag genommen werden.

76 ) Bloß polizeyliche diebische Frevel,  wohin auch erste und zweyte

gemeine Feld - Diebstähle  gehöre »̂ , werden weder zur Straf - Bestimmung eines
ersten noch zur Herstellung des Oaseyns eines zweyten  wirklichen Diebstahls mit¬

gezählt (Rggs - Bl . v. 1804 . St . XXXVII . S . 167 .) , wohl aber frühere Dieb¬
stähle , deren eigne Strafe verjährt ist , zu Bestimmung der Strafe eines zweyten
oder dritte »». (Beschl . v. 6. Jänner und 20 . Sept . 1809 .)

(Zu § . 77 .)

77 ) Die zu Auffindung des Strafmaases eines dritten Diebstahls  ge¬
ordnete Zusammen - Rechnung des Betrags sämmtlicher  auch der frühem Dieb¬

stähle setzt keineswegs die noch nicht geschehene Bestrafung der früher, » voraus , wie
manchen Orts daher hat geschlossen werden wollen , »veil sonst die frühem dadurch
zweymal gestraft würden . Denn der Gesetzgeber  setzte in jener Zusammen - Rech¬
nung nur einen Maas stab  der für ihn  willkührlichen Straf - Bestimmung des
dritten Diebstahls aus dem Grunde , damit solcher ficher nie unter zwey Jahren
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Zuchthaus , aber sicher allemal höher als die vorhergegangenen bestraft werde , da

hier nicht der Betrag des letzten einzelnen Diebstahls , sondern der unverbesserliche die¬

bische Hang den HauptbestimmungSgrund für den Gesetzgeber bildet . Diese Besinn-

mungsArt kann so wenig für eine Wiederbestrafung der vorigen Diebstähle gelten , als

wenig die in den altern Strafgesetzen bestimmte Strafe des Strangs deßwegen , weil sie

nothwendig zwey frühere bestrafte  Diebstähle voraussetzte , eine Mirbestrafnng

dieser zu nennen war . Wo übrigens einer der vorhergegangenen untersuchten

Diebstähle noch nicht bestraft  war , da versteht es sich von selbst , daß zu-'

gleich die diesem gebührende Strafe berechnet , und der mit dem Dritten verdienten

h i n z u g e sch la ge n werden müsse.

EH 'irr . rdcĥ 't 'ie r e-r D i e -l^ st ahl , der z u dem dritten,  vor

dessen Untersuchung , sich gesellt, macht immer noch einen Theil des dritten aus . (Be¬

fehl. v. 7 . Juny 1807 .) Derjenige weitere aber , der einem untersuchten , oder gar

bestraften dritten nachsolgt , macht einen wiederholten dritten  aus,

da das Gesetz über drcy nicht zählt , sondern den dritten zu einer eigenen Gattung

des Verbrechens macht ; solcher wird also nach den Regeln der Widerholung eines

Verbrechens (Siche unten § . 92 .) bestraft.

(Zu § - 79 .)

79) Wo  die Jaunerey -Strafe durch die Diebstahlsgröße wachsend wird , da

* ' werden nur die sämmtlich noch unbestraften  Diebstähle Key einer ersten

und zw eyten  Untersuchung in Anschlag genommen ; wo aber ihr letzter Diebstahl

ein im rechtlichen Sinn dritter ist , mithin zwey Untersuchungen , wenn auch gleich

nicht Bestrafungen , vorausgegangen sind , da wird der Zusatz nach der Rechtsähnlich-

keit des StrafE - icts § . 77 . durch Zusammen Rechnnug der Summe aller bekann¬

ten , auch der schon bestraften  Diebstähle gemH 'cn , und wenn der unbe¬

straften Einer ein gefährlicher war,  noch die deßfalls im Gesetz § . 79 . am

Schluß ausgesprochene Schärfung hinzugefügt , wornach die schriftliche Belehrung

vom 15 . Inny 1808 . anmit berichtigt wird.

(Zu § . 83 .)

80 ) Dritte  F e l d D i e b st a h l e sind peinlich, und ohne Rücksicht auf
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ihren Werthkctrag , gleich eurem großen Diebstahl von drcy Mar ? z« bestrafen; ni»
deren Dascyu zu bestimmen, sind jedoch weder jene, die während der Unmündigkeit
begangen worden , noch auch spätere , die nicht Gewinnsucht , sondern Nascherei»
und Lüsternheit zürn Grund hatten , daher nur Feldfrevel sind, einznrechnen. (Rggs-Bl . v. 1805 . St . VI . S . 22 .)

(Zu §. LZ - 89 .)
81 ) Die Ausmessung der Straferhöhung für Diebstähle an gefriedeten

Orten  geschieht nicht durch die Rechtsdichtung , als ob die Diebstahls - Summe
um ein Vierthril oder die Hälfte größer wäre , als sie wirklich ist, sondern durch
Aufsuchung der im einzelnen Fall eintretenden einfachen Strafe und Hinzurechnungeiner Quart ihres Betrags . (Beschl. 0. -1-86-8.)

(ZuZ. 90 .)
02 ) Unter den Ersah , den A .n dcr e für den untreuen Vcrrechner lnsbn , und

der diesem in der Straf - Bestimmung zu gut kommt , gehört nicht jener , der von
gesetzlich zum Ersah verpflichteten Personen , z. B . von Drensibürgm , geleistet wird,
sviwern nur jener , der von unverpfiichteten Personen , z. B . Ehegatten , Kindern,
Freunden , vor Aburrbeilung der Sache sreylmllig bewilligt wurde. (Vergl . Rggs-Bl . v. 1810 . St . vn . S . 50 .)

83 ) Ueber einen ersten unter fünfzig Gulden  gebliebenen
Lassen - Eingriff  eines Rechners , ist dcßwegcn in dem Straf - Edict
nichts bestimmt, weil dieses nur noch unter dimstpoüzeyliche Vergehen gehört , die
nicht gerichtlich zu betreiben, sondern nach Ermessen der Polizep-Bchörde durch
Polizepftrafe oder Dienstaufkündung zu ahnden sind.

84 ) Das Verbrechen der Rechners - U n Irene  seht immer eine durch
eine verbotene Handlung v^ ogcne V e r w e n d u n g des zu ver-rechnenden Geldes
in eigenen Ruhen  voraus . Wem eine von seiner eigenen Lasse abge¬
sonderte Lasse zu halten , Dienstes halber nicht oblag , der kann durch die blose —
wenn auch ordnungswidrige Benuhung der Rechnungsgelder , jenes Verbrechen? nicht
eher schuldig werden, als wenn er zu der Zeit , wo er abzuliefern hat, im Resterscheint.

t
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(Z " § - 9 ^.)

85 ) Auch z w e y Personen , die vorbedacht und nicht blos zufällig für einen

Wiloereysal ! zusanunen gewirkt haben , begründen die Eigenschaft einer in Gesel  l-

schüft  begangenen Wildercy.

66 ) Diejenige Strafbestimmung , die von dem Verhalten der Wil¬

de rer  gegen ihre Habhastmachung abhangt , bleibt -r) die nenüiche , es mag sol¬

ches Verhalten im Begehen der Wilderey selbst , oder bey einer spater versuchten

Verhaftung eingetreteu seyn ( Beschl . v. t . July 1809 .) , hingegen kann b ) der Um¬

stand , daß Jemand , der mit Waffen gewildert zu haben , überwiesen werden kann,

und bey der Wilderey nicht , sondern erst später , und alsdann ohne Waffen betreten wur¬

de , nicht hindern , daß er nicht gleich einem , der mit Waffen angetroffen wurde , sie . ^

aber zur Gegenwehr nicht benutzte , bestraft werde.

(Zu § . 92 . )

87 ) Die im Straf -Ediet unberührt gebliebene boshafte Zahlung s-

flüchtigkei  t eines Schuldners , deren Begriff das Landrecht Anhangs -Satz

25 ^ — 267 . bestimmr , wird mit einem Jahr Zuchthaus bestraft , solang der Verlust

der Gläubiger nicht über fünf Mark ist ; kommt er höher , so wird für jede weitere

Mark eine Woche der Strafe zugescht . Gutwillig durch Dritte ersetzter Verlust,

kommt dem Verbrecher in der Strafbcrechnung zu gut . (RggsBl . v . 1810 . St.

VH . S . 50 .)

(Zu § . 93 . )

88 ) Zu näherer Beurtheilung der den Srraf -Milderungen und Schärfungen

vorgeschriebenen Rücklicht , ob die im Gesetz unterstellte That vorhanden sey , ist

zu bemerken , daß solche theils durch die physische , cheils durch die moralische Be,

schaffenheit sich bestimmen . Für dre physische  dient folgende aufsteigende Stu¬

fenleiter.

^ ) G e d r 0 h t e T h a t : wo Jemand ernstlich  den Vorsatz eines ge¬

wissen Verbrechens erklärte , aber vor dessen Vollführung zur Untersuchung kam , wo-

bey alles darauf ankommt , die den Ernst der Drohung beweisende Umstände

hinlänglich aufzuklärm.
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?>) V o r b c r e i e e t e That : wo Jemand schon Anstalten zur Ausführung
derselben gemacht hatte , die jedoch noch bis zu keiner zum Thatbestand des Ver¬
brechens gehörigen Handlung vorgerückt waren , wobey die Hauptsache ist,, alle ein¬
zelne Schritte der Vorbereitung , genugsam zu erheben.

L ) Begonnene unvollführte That:  da Jemand nach Unternehmung
einer zum ThatBesiand gehörigen Handlung aus eigenem Antrieb davon abließ , wv-
bey der Untersuchungs -Richter darauf zu sehen hat , daß die Wahrheit und Acchtheit
lenes Antriebs aufgeklärt werde . ^

O ) Begonnene verhinderte That:  Da Jemand zum
Ablassen von der Ausführung durch des Beleidigten Gegenwehr , oder durch Dritte
veranlaßt wurde ; wo abermals der Grad der Gegenwirkung in der Untersuchung
soviel thunlich , berichtiget werden muß.

U ) Ver m eyntlich vollführte That:  Da Jemand alles Er¬
forderliche zur Ausführung vollzog , auch solche scheinbar zu Stand kam , wobey
aber die Wirkung der Ausführung durch Zufall nicht eintrat , wo alsdann der Schein
-er Vollbringung nach seinen begleitenden Umständen , stimmt der Beschaffenheit fdes
Unterbleibeus der Wirkung , zu erkundigen ist.

ib ) W i r k l i ch v o ! l f ü h r t e That:  Beyde letztere Stufen gelten
für den Ri ch ter in der Regel gleich, (NggsBl . v. L805 . St . XXXVHI.
S . 141 .) nur der Landesherr kann hier dem erster« gegen den letzten bey cintreten-
den Billigkertsgründen eine Milderung angcdeihen lasten ; die andern vier Stufen
begründen für den Richter eine verhältnismäßige Abweichung von der ordentlichen
Strafe.

L9 ) Für  die moralische Thatbesch affen heit  ist die auf-
steigende Stufenleiter folgende:

L ) Reine Verschuldung,  wo die sträfliche That aus einer e r-
l a u b t e n , aber unfürsichtig ausgeführten That entspringt , z. B . wenn ein
Jagdbcrechtigter einen auf einer Waldstraße gehenden Menschen erschießt , indem er
auf ein Thier unvorsichtig anlegt , (Vergl . Landrecht Satz 1150, ». — c.)
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k ) Sträfliche Verschuldung : wo die sträfliche That ' aus
einer andern  unerlaubten Handlung durch deren unfürfichtige Begehung
entstand , z. B . ein Wilderer , der auf obige Art Jemand erschösse. V̂crgl . L. R.
Sh . 1SL2. L. )

c) Mittelbarer Vorsah  oder grob « Verschuldung:  wo
der Thäter eine unerlaubte Abficht hatte, und voraussehen konnte und sollte, d^ dis
weitere außer seinem Vorsaß liegende That leicht erfolgen könne, z. B . wenn Jemand,
der einen andern mit tödtlichen Waffen nur mißhandeln will , ihn tödtct. Bey allen
drey Gattungen , kommt alles darauf an , die Emfichtsbeschaffenheit des Thäters und
die Voraussehbarkeit der Folge im allgemeinen durch die Untersuchung aufzuklären.

ä ) Unmittelbarer augenblicklich gefaßter Von
sah:  z . B . wenn ein Wilderer den Jäger , der ihn anruft , erschießt.

e ) Vorbedachter g e l e g « n h. e i 1 l i ch a u s g e f ü h r t e r
Vorsah:  z . B . wenn Jemand einem andern aufpaßt und ihn umbringt.

k) Vorbedachter und vorbereiteter Vorsah:  z.
D . wo Jemand einen Andern anspricht, oder sich von ihm ansprechen läßt , um für
jenen oder mit jenem einen Mord auszuführen , oder wo der Thäter durch verdeckte

Wege den Andern in die Lage lockte, in, welcher an chm das Verbrechen vollzogen wer¬
den wollte. Beyde mittlere Stufen gelten hier gemeiniglich für den Richter gleich,
und liegen innerhalb der geschlichen Unterstellung für die ordentliche Strafbestim¬
mung ; (Vergl . RggsBk . v. 1305 . St . XXXVIII . S . 141 .) die beyden ersten

fordern verhältmßmäßigö Abweichungen - mildere , die beyden letzten eine Schärfung
der ordentlichen Strafe . -

so ) Obwohl neben und zwischen jenen . Stufen noch eine kMenge, feiner
Abstufungen  sich durch genaue Zergliederung. der Fälle finden läßt , die
auch der beurtheilende Richter , wo sie vorliegen , und von merklicher Bedeutung
ihm erscheinen,, in der. „Erkemittüß berüMchfige .» muß , , so hak jedoch der Untersu-
chungŝ Rrchtev sich sorgfältig zu hüttn , daß er , wo nicht besondere Veranlassungen
ihn dazu auffsrhem , m deren Aufsuchung^ sich, nicht allzuweit, entlasse, Laer sonst
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in ein unübersehbäbes^Feld gerath , und damit dev Gerechtigkeit sowohl als dem
Staatswohl mehr schadet als nutzt.

91. ) Auf reine Verschuldung  und auf blos gedrohte  Um
thaten , kann gegen Personen , deren Lebensart nicht selbst schon sie sträflich macht,

keine andere als ch,ü r g e rliche Strafe -) erkannt werden; bey blos vorde¬
re bt e t e N U n t h a t e n und bey sträflichen Verschuldungen,

wo Ne Unrechte That , welche unfürsichtig begangen wurde, nicht selbst schon zu pein¬
lichen Verbrechen gehörte , gilt das gleiche. Wo hingegen 2) diese selbst peinlich
-war , oder wo d ), bey mittelbar oder unmittelbar vorsetzlichen Verbrechen wegen

außerhalb der That liegenden,,Ursachen von der ordentlichen Strafe herunter gegan¬

gen wird , da muß diese immer noch in peinlichen Strafgattungen
zuerkannt werden (unten § . 96 .) . Kommen zur verdienten ordentlichen Strafe
Erschwer » » gen  hinzu , so muß in der Regel nicht durch Verlängerung
des Strafmaa ' ses,  sondern n durch Strafzusätze  die Schärfung

geschehen» (Vergl . Scraf -Ed . 26 . 27 . u. 36 .) .. ..

- (Zu §. 94 . — 96 .)

92 ) Die Milderungen oder Erschwerungen der Verbrechen , welche hier das
Gesetz iin Huge hat , sind nicht mir solche, welche in der' untersuchten That an

s i ch liegen , wovon oben §. 89 . geredet worden , sondern" auch'"solche, die außer-
halb derselben  in vorhergegangeney' ' ober' nachgefolgten Thaten liegen, und

em/gesetzliche Grundlage haben. Zu diesen"Milderungen gehört unter andern eine
werkthätige,  nicht blos in Worten erklärte Reue,  wenn Jemand vor
der Entdeckung den Schaden vergütete , oder' den Beleidigten versöhnte ; dieses hin¬

gegen, daß Jemand sich selbst der Gerechtigkeit in die Hättdö' lieferte, ' ehe sie ihm
auf der Spur Mr , kann Wohl Kem>De 'g enter, / aber nicht dem ^ R i ch t er

em Grund " zur >Milderung werden. - I ^ li n - n

93 ) Unter die vorgedachten Erschwerungen gehört vornehmlich auch die W i e,
derh 0 lung  desselben VerbtecheN's in allen jenen Fällen , wo nicht rm Straf-
Edict bey einzelnen Verbrechen, ' ' der Wiederbegehüng besonders einê Strafe , vorgr-

messeN ist ; sie würkt nach der RechMhnlichkeit ' der §§. 62 . lir. 64 . '»Ur, .6 . Md
/
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79 . iir . s . im ersten Wiederholungsfall die Verdopplung,  im zweyten die

Verdreyfachung  derjenigen festbestimmten  Strafe , welche der

nemliche Fall , wenn er der Erste diefer Art wäre , würde verdient haben . In Be¬

zug auf die nach Größe des Schadens wachsenden  Strafen liegt in der

fortgesetzten Berechnung der frühem Summen des Schadens zu der letzten schon

von selbst das Maas für die Wiederholung.

./IN Ul i I, '

« 2/

;94 ) Auch gehört unter die Erschwerungen das im Lauf der Untersuchung begangenekVer-

brechen der gerichtlichen Lüge , da wo es nach seiner Form und nach der Natur des unter¬

suchten Verbrechens strafbar ( siehe oben H. 49 .) und nicht vom untersuchenden Rich¬

ter schon bestraft ist ; : eê macht jedoch nicht einer Verlängerung der Strafzeit , son¬

dern nur einem Strafzusatz , Raunw

' (Zu ' Z.  97l)

95 ) W o mehrereV erbrechen  in der Bestrafung zusammen laufen,  we¬

gen deren einem ge schärft  es , wegen dem ändern gerne inesZuchthaus zuzuerkennen'

ist , da werden bcyde als gleiche Strafgattungen ( siehe oben § . 39 .) nach ihrem ge¬

setzlichen Maafe züsammengerechnet , und ŵird mit der Zeit , die ' der schärfer»

Zuchthausstrafe gebührt , 4n der Erstehung der Anfang gemächt , nach ^ deren Ablauf

die übrige nnt Wegnahme der der scharfem Zuchthausstrafe eignen Auszeichnung,

soweit diese einen fortgehenden Lauf hat , wie z. B . die Anfeßlung , fort erstanden:

keineswegs ist die gemeine  zu einer schärfer » ) wenn gleich mit Zeitabkürzung,

zu steigern , als , z. B . wo fünf Jahre scharfe und ^zwölf Jahr gemeine Zuchthaus,
strafe verdient wären , da sind siebenzehen Jahre , wovon die erste 5 . Jahre mit schwe¬

rem Zuchthaus zu erstehen sind , anzusetzen , keineswegs aber jene gesetzliche Jahre ab - -

zukürzen . . . > .

96 ) Bey gleichartigen  Verbrechen wird . ldre Strafe lediglich durch Zusam?

men - Rechnung der verschiedenen peinlichen Strafen ohne weitere Z . itabkürzung be¬

stimmt , da hierbcp die unter verschiedenen Gestalten erscheinende Fortwürkung des

nemlichen gesetzwidrigen Hangs  vom Gesetz als besondere Erschwerung in

Betracht gezogen , und deswegen der bep ' verschiedenartigen Verbrechen statt gegeben
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^ « en Abkürzung der zugeschlagenen Strafen , 8ey den gleichartigen nicht statt gege-

97 ) Bey ungleichartigen  Verbrechen , wo der ganzen Strafe des
Haupt -Verbrechens  jene der geringem mit ein Drittel Minderung zugeichlagen
werden soll , ist das Haupt - Verbrechen nicht im allgemeinen (in abstracto)
wo sich gar oft nicht einmal ausmitteln lassen würde , welches von mehreren das
Haupt - Verbrechen feyn würde , sondern nach '" der Einzelnheit des Falls (in con-
erew ) zu verstehen , woraus sich, wenn man dabey nicht außer Acht läßt , was we¬
gen verschiedener Strafgrade ein - und derselben Strafgattung oben gesagt ist , ( s.
oben § . 39 .) von selbst ergiebt , daß jenes das Haupte Verbrechen im einzelnen Fall
ist , dem die höchste Strafgattung  und vom dieser die längste Dauer  zum
Straf - Ansah zugemessen werden muß , wornach z. B . das einenral ein Raub , das
anderem «! ein Diebstahl das Haupt - Verbrechen seyn kann.

88 ) Um die Gleichartigkeit  oder Verschiedenartigkeit  der Verbre¬
chen , die das Gesetz berücksichtet , richtig zu bestinunen , haben die Rechts - Belehrun¬
gen vom Jahr 1807 . einen nach Quelle , Zweck , und Form  des Verbrechens,
zusammengesetzten Grundsatz der Beurtheilung ausgesprochen . ( Rggs - Bl . v. 1807.
St . X . S . 23 . und St . XLV . S . 295 )

' Diese ZusanunenseH 'ttug hat .aber nach der Erfahrung wegen der Verwicklung,
die sie in der Anwendung auf einzelne Fälle erzeugt , und wegen der daraus hervor-
gegangenen oft ganz verschobenen Ansichten mehr vom Zweck abgeleitet , als dessen
Erreichung herbeygefÜhrt . Man findet daher nöchig , mit deren Beseitigung die nach
denen dabep dem Justiz - Ministeriv vorgeschwebten Hauptgesichts - Punkten eingerichtete
Klassifikation der peinlichen und bürgerlichen  Verbrechen andurch be¬
kannt zu machen , welche nach folgenden Formen  und ihren Erläuterungs - Be - r
spicken sich richtet . u m i

- : > . l

1 ) Form der gemeingefährlichen Geivaltästuug: -ls Verrath , Auf-
ruhrßiftuyg , Mord , Todschlag , Mochbrand .- ^

X
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2 ) Form der selbstsüchtigen offenen Gewalt : — Raub , Entführung,

Nvrhzucht , gefährliche Diebstähle , Verwundung . ^

3 ) Form der selbstsüchtigen verdeckten Gewalt: — Prävarikation,

Concufston , Rechtsferlschaft , Verläumdung , Halbnothzucht . -

4 ) Form der eigennützigen Kunstgriffe: — Schatzgräberey , Falsch-
mnnzen , Falfchzeugniß , Verfälschung , Iaunerey , gemeiner ' Diebstahl aller Art,
Gränz - Verrückung , boshafte Zahlungs - Flüchtigkeit , Gefcheuknahme , Verrech-
ners - Untreu , Unterschleife oder Defraudationen , Verkupplung.

5 ) Form der mißbrauchten GeschlechtS - Triebe: — widernatürliche

Unzucht , Blutschande , zweifache Ehe , Ehebruch , gemeine Unzucht , früher
Beyfchlast

6 ) Form der Irreligiosität: — Gotteslästerung , Meineid , Gelübde »,
bruch , gerichtliche Lüge , Schmähungen wider Obrigkeiten , Eltern «der
Pfleger.

7 ) Form der Verschuldung,  wohin alle Verbrechen aus den vorder » Klas¬
sen alsdann gehören , wenn ste mittelst einer Verschuldung oder mittelst einer
nur auS bürgerlicher oder polizeylicher Uebertretung abquellenden sträflichen Ver -,
schuldung begangen wurden.

Von allen diesen sind jene , die zu einer und derselben  Form gehören
gleichartig,  diejenigen aber , deren jedes zu einer verschiedenen  aus diesen
F ormen  gehört , verschiedenartig.

(Zu §. 93.)

99 ) Der Richter , welcher einen Verbrecher eines vorsetzlichen Verbrechens

schuldig erklärt , kann aus keinerley Milderungs -Gründen die peinliche in eine bür¬
gerliche Strafzattnng verwechseln,  sondern nur nach Befinden sie zu einer Straf-



50
V crma ndlunq  der landesherrlichen Gnade empfehlen. (Rggs-Vl. v. 1804. St,
LXXV1 S . 166 .)

Nach diesen zû ammengestellten Erläuterungen ist nun in vorkommenden Fällen
das Eingangs gedachte großherzogliche Straf -Edikt allenthalben zur genauen Richt¬
schnur zu nehmen.

: - i

Verfügt im Großherzoglichen Justiz-Ministeris, Carlsruhe, den 23ten May
1812 .

A « ' ^ l- -
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- Gro ßh erz o g li ch- Bad isch es
Regi erungsblatt.

Carlsruhe , den 14. Z u l y 1 8 1 2-

Verordnungen.

(Die Anwendbarkeit der Vaterschafts >und Alimenten -Klage seit Einführung des Loäs ^ xolsoa
als neues Land - Recht betreffend.)

8 )? an hat schon öfters wahrgenommen , daß , ungeachtet das neue Land .' Recht und

die dasselbe erläuternde Verordnung vom 10 . Juny 1809 . im Regierungs - Blatt

XXVII , genau bestimmen , in welchen Fällen dermalen noch im Rechtsweg darauf

geklagt werden könne , daß Jemand zum Vater eines unehelichen Kindes erklärt,

und zu dessen Ernährung angehalten werde , dennoch einige Aemter die durch diese

Gesetze vorgezeichneten Grenzen überschreiten.
Um dieses für die Zukunft zu verhüten , werden hiemit die Aemter auf folgen¬

des aufmerksam gemacht.
Eine unehelich geschwängerte Weibs - Person ist nach dem neuen Land - Recht

nur noch in dem Fall befugt , gegen ihren angeblichen Schwängerer darauf zu kla¬

gen , daß er zum Vater  ihres unehelichen Kindes erklärt werde,
wenn er

L) dieselbe entführt , oder

d ) sie kundbarlich bey sich als Beyschläferin , das ist : in Absicht auf Zimmer,

und Bett -Gemeinschaft einen solchen Lebensumgang gepflogen hat , wie es nur

für Eheleute geziemt , oder

c)  wenn er des Beyschlafs mit ihr um die Zeit der gesetzlich unterstellbaren

Empfängniß freywillig  geständig oder zufällig  überwiesen ist ; wobey

bemerkt wird , daß jene Beyschlafs - Geständnisse und Beweise , welche im

Wege der polizeylichen Untersuchung erhoben werden , nicht zureichen : denn

diese sind wohl frey,  so lang keine Zwangsmittel gebraucht werden , aber
24
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deswegen nicht  freywitlig ; und zufällig sind jene Beweise ebenfalls
nickt , weil sie absichtlich herbeygeführk worden sind. Oder  endlich

! ^ ch) wenn der Beklagte die betreffende Weibsperson erweislich um die gedachte
Zeit zum Behuf eine- Beyschlafs außer Stand des freyen Sinnengebrauchs
verseht har.

Die Mutter kann außer diesen Fällen und außer dem weitern , wenn der
Schwangerer unter den geschlichen Formen  sich zum Vater des unehelichen
Kindes frey willig  bekannt hat — gegen diesen auch nicht auf Ernährung
ihres unehelichen Kindes klagen ; sondern sie muß , wenn sie eignes Vermögen be¬
sitzt , ikr Kind aus diesem ihrem Vermögen erhalten . Ist die Marter Vermögens¬
los , und es finden sich keme Guttk -äter , welche die Ernährung ihres Kindes über¬
nehmen , so fallt die Last , dasselbe zu erhalten , zur Hälfte ans die Gemeinde des
Geburt - - oder Aufenthaltsorts der Mutter , zur Hälfte  auf den Staat , oder , wo
erwähnte Gemeinde ebenfalls dazu unvermögend ftyn sollte , aisdenn ganz  auf den
Staat.

Beyde , sowohl die Gemeinde als auch der Staat sind übrigens befugt , in dem
Fall , wenn durch die polizeyliche Untersuchung erhoben worben ist , daß die der
Schwängerung beschuldigte Mannsperson die betreffende Weibsperson in einer solchen
Zeit imelküch beschlagen  habe , wo nach Land - Recht  Sah 314 . und 315 . wegen
zu naher oder zu weiter Entfernung der Geburt von der Beyschlafszeit keine Em-
vrendungen argen die Vaterschaft bey ehelichen Zeugungen gemacht werden könnten,
im Rechtswege gegen ihn aufzutreren , und auf eine nvonder  gehörigen Ge-
richtsstelle nach Anleitung des § . 6 und 7 . der Verordnung vom 10.
Iuny 1809 . zn ermrsseuden  Vertrag zum Umerhalt eines solchen Kindes
gegen ihn zu klagen.

Das neml -che Recht steht der Gemeinde oder dem Staate in dem Falle z« ,
wenn der Beschuldigte zwar nicht des unehelichen Beyschlafes , aber doch eines zu
der uneheliche» Mttter geführten verdächtigen Zuwandels  überwiesen ist,
rier. lich enrer selchen mehrfachen Zusammenkunft , welche außer den gewöhnlichen
und sittl : .») erlauben Umgangszeiten , entweder auf «ine verbotene oder auf eine sol¬
che Ä ?t,  welche dringende richterliche Vermuthungen eines unzüchtigen Vorhabens
erw .ckr, gescht.,m wäre , nur kann die Gemeinde oder der Staat in diesem Fall
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gegen den Beschuldigten auf mehr nicht als auf einen Drittel  dessen klagen,

was vorgcdachtcrmaßen er als ein überwiesener Bcyfchläfer der Gemeinde oder dem

Staate abzugeben haben würde.

Im übrigen ist jede Gerichtsstelle schuldig , sobald eine ledige Weibsperson

in Verdacht kommt , daß sie schwanger sey , wegen der daraus offenkundig geworder

nen Unzucht , solche in Untersuchung zu nehmen ; doch muß der Richter sich bey die¬

ser Untersuchung von aller Nachfrage,  wer zu dem uneheliche « Kind Vater

sey , enthalten . Gegen eine Mannsperson findet die Untersuchung nur in dem Fall

statt , wenn nicht nur die wegen Verdacht einer Schwangerschaft in Untersuchung

stehende Weibsperson unaufgefordert  jenen als ihren Schwangerer angegeben

hat , sondern auch weiter aus den von der betreffenden Gerichtsstelle vordersamst

über den öffentlichen Ruf und Wandel des Beschuldigten einzvziehenden Kundschaften

ein gegründeter und ohne unverhältnißmäßige Weitlauftigkeit zu erhebender Verdacht

eines unsittlichen Zuwandels , oder unsittlicher Vertraulichkeit zu der in Untersuchung

stehenden Weibsperson , hervorgeht . Ist dieses , so ist auch gegen ihn über die Um

zucht die Untersuchung nach der für Untersuchungs - Prozesse vorgeschriebenen Form,

jedoch ohne den die Vaterschaft und die Ernährung des unehelichen Kindes betref¬

fenden Civil - Punct zu berühren , so lange sortzusehen , bis entweder der Ungrund

oder die Unerweislichkeit des unehelichen Zuhaltens erhoben ist , oder gegen den Be¬

schuldigten der Beweis erscheint , daß er der in Untersuchung stehenden Weibsper¬

son unehelich beygewohnt , oder verdächtig zugewandelt habe . Doch kann dieser Be¬

weis durch Eideszuschiebung oder Eidesauflage an einen oder den

andernTheil in diesem polizeylichen Verfahren nre hergestellt wer

den . In diesem letzter « Fall , wenn nemlich jener Beweis geführt ist , gegen

beyde , und zwar : wo es sich um das erste oder zweyte gemeine Unzuchts - Vergehen

handelt , von den Untergerichten , wenn aber von der Bestrafung der dritten und

weitem Unzucht die Rede ist , von dem Hofgericht nach den bestehenden Strafgese¬

tzen da - Straf - Erkenntniß zu ertheilen : in diesem ist jedoch weder von der Varec.

schaft noch von den Ernährungs - Kosten etwas zu erwähnen , sondern nur der Aus¬

druck : „ vorbehältlich gebührender Staats - Entschädigung " in dasselbe aufzunehmen,

um für den Fall , wenn die Ernährung des KindeS auf öffentliche Kosten fallen

sollte , den Rückgriff auf den Beschuldigten nehmen zu können.^ -z ^
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^ Diese Erläuterung wird andurch zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtunz
mit dem A " bang bekannt gemacht , daß dieselbe aus dem Regierungs - Blatt in
sammtliche Provinzial - Blätter aufzunehmen ist . Carlöruhe , den 27ten Juny
1812.

Justiz -Ministerium.
Frhr . v. Hövel.

V6r. Walther.
(Dir verwandtschaftlichen Verhältnisse der Gerichts - Personen betrefftnd )

Die Landes - Gesetze verbieten zwar die Aufnahme naher  Verwandten in das
Gericht ; allein , da die Verwandtschafts - Verhaltnisse gewöhnlich erst nach erfolgter
Aufnahme entstehen , und hieraus , besonders in kleinen Dorfgemeinden , ein kaum
vermeidlicher Uebelstand hervorgeht ; so wird hiemit allgemein verordnet , daß in je¬
dem Falle , wo unter zwey  Gerichlspersonen ein verwandtschaftliches Verhaltniß
im vierten Grade d er Verwandtschaft  nach der Rechnungsart des bür¬
gerlichen  Rechts oder im zweyten Grade der Schwägerschaft  entsteht,
einer  davon wieder austreten , und der Austritt durch das Loos  bestimmt , oder
höhere  Dispensation eingeholt werden müsse . Carlsruhe , den 20ten Juny 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . von And law.

Der General - Sekretär.
Büchler.

(Den Tauben - Ausflug auf das Feld zur Zeit der Saat und Acrndie betreffend.)

Auf erfolgte Anzeigen , das übermäßige Hegen der Schlag - Tauben betreffend,
findet man sich veranlaßt , die Baden - Durlachische Verordnung vom Ilten August
175Z . , nach welcher bey jeder Gemeinde , so oft die Herbst - und Frühjahrs-
Saat - und Aerndtezeit  beginnt , von den Vorgesetzten den Ortseinwohnern
eröffnet werden soll , von welchem Tage an  sie ihre Tauben einzusperren , und
wie lange  sie solche eingesperret zu halten haben , mit dem - Beyfü 'gen zu erneuern,
und auf das gesammte Großherzogthum auszudehnen ; daß derjenige Vorgesetzte , wel¬
cher diese hiermit neuerdings angeordnete jedesmalige Eröffnung unterläßt , in eine
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Strafe von zehen  Thalern , derjenige Einwohner hingegen , der dieser Verordnung

zuwider in dieser Zeit seine Tauben fliegen läßt , in eine Strafe von fünf  Thalern

verfällt werden , der Anzeiger einer Gesetz - Uebertretung aber , den zur Denunziations-

Gebühr geordneten Strafantheil , gleichwie bey andern Freveln erhalten soll. Hier¬

nach haben sich sämmtliche Ortsvorgesetzte , auch die dergleichen Schlag - Tauben hal¬

tende Unterthanen geziemend zu achten , und vor Schaden zu hüten . Carlsruhe , den

2ten Iuly 1812.
Der Minister des Innern.

Frhr . von And law.
Der GeneralSecretär.

Büchl  er.

(Die Beschränkung der Fabrizirung des Zuckers und Syrups aus Kartoffeln und Waizenstärke

betreffend . )

So sehr man auch von dem allgemeinen Vortheil überzeugt ist , welcher durch

die Verfertigung des Zuckers und Syrups aus Kartoffeln und Waizenstärke hervor¬

geht , so findet man sich gleichwohl veranlaßt , indem von einigen Chemikern bereits

wahrgenommen worden , daß sich oft in der Vitriolfäure Blei - und Arsenik - Gehalte

befinden , die der Gesundheit sehr schädlich und nachtheilig sind , zu verordnen , daß

dergleichen Fabrizieungen nicht Jedermann , sondern bloß allein nur denjenigen , wel¬

che die hiezu erforderliche chemische Kenntnisse besitzen, erlaubt , und daß dieselbe

verbunden seyn sollen , vorher die desfallsige Erlaubniß dahier auszuwirken . Carls-

ruhe , den 6ten Iuly 1812.
Der Minister des Innern.

Frhr . von And law.
Der General - Sekretär.

M o ß d o r ff.

Bekanntmachung.
(DK Competenz der Kreis . Direktorien und Gerichts - Stellen in Kirchenbau - Sachen betreffend .)

Durch vorgekommene Mißverständnisse in Ansehung der Gerichtsbarkeit in strit¬

tigen Kirchenbau - Sachen findet man sich veranlaßt , nach der Rechrsähnlichkeit der
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über die verwandte Frage wegen der Gerichts - Behörde in strittigen Fröhnd - Sachen
durch das Reskript im Regierungs - Blatt vom Jahre 1810 . Nro . VIII . allschon
vorliegenden landesherrlichen Willens - Erklärung andurch die Erläuterung dahin ein-
treten zu lassen , daß

1 ) da , wo eine kirchliche Baupflicht eines Zehenden gar nicht , oder nicht auf
den bestimmten in Frage stehenden Theil eines kirchlichen Gebäudes aner¬
kannt wird , die Sache rein gerichtlich , mithin von den ordentlichen GerichtS-
Stellen behandelt werden müsse , und nur alsdann , wenn

2) bey feststehender Baupflicht dessen, der sie leisten soll , eine vermeintliche Un¬
ordnung oder Unmaße in der Anwendung dieses Rechts in Frage ist , die
Sache zur Kreisdirectorial - Entscheidung gehöre.

Als welches zur allgemeinen Wissenschaft und betreffenden Nachachtung bekannt
gemacht wird . Carlsruhe , den iten July 18 12.

Justiz - Mi nisterium.
Frhr . v. Hövel.

Vclr . Uhrhan.

Dkenst - Rachrichte «.

Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht , die katholische Pfarre-
Weiler  dem bisherigen Caplan Joseph Schmidt  zu Hausach , und die dadurch
erledigte Caplaney Hausach  dem Vicar und Professor Paulin Weiterer  am
Gymnasium zu Offenburg ( beyde im Kinzig -Kreis ) zu konferiren;

Sodann die katholische Pfarrey Forbach (Murg -Kreis ) dem bisherigen Pfarr-
-erwefer Eucharius Hofmann  zu Smsheim zu übertragen.

Die von der Frau Fürstin von Fürstenberg  eingelegte Präsentation des
Pfarrers Xaver Müller  von Fürstenberg zur Pfarrey Obe reggingen  hat die
Staats - Genehmigung erhalten . Da nun hierdurch die katholische Pfarrey zu Für¬
stenberg  in Erledigung gekommen ist , so haben sich die Competenten um solche
nach Vorschrift der Verordnung im Regierungs - Blatt vom Jahr 1811 . dko.xvm. zu melden.
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Ferner wurde der von der Freyherrlich von Nähtischen Grund Herr schüft zu Senn .'

selb geschehenen Präsentation des Pfarrers Frank  von Umerschefflenz , zu dem er¬

ledigten evangelisch lutherischen Pfarrdienst zu gedachtem Sennfeld, (Main - und

Tauber - Kreis ) die Landesherrliche Bestätigung ertheilt.

Oie durch den Tod des Pfarrers Braun  in Erledigung gekommene Pfarrey

Untergrombach  ist dem Benefiziaten Wagner zu Philippsburg  gnädigst

confcrirt worden.

Seine Königliche Hoheit  haben sich gnädigst bewogen gefunden , dem

Rechts - Practicanten Ferdinand Biecheler von Freyburg  die Stelle eines

Aktuars bey dem dortigen akademischen Tonsistorium und eines Catalogisten bey der

dortigen Universträts - Bbliotheke zu verleihen.

Der bey der Großherzoglichen Forst - und Jagdsection bisher als Actuar an¬

gestellt gewesene Friedrich Wilhelm Kerler  wurde zum wirklichen Kanzlisten

bey der nemlichen Stelle ernannt.

Die durch Pensionirung der Lehrerin Catharina Geißler  vacant gewor,

dene Haupt - Lehrstelle  an dem katholisch deutschen Mädchen - Institute zu

Heidelberg  ist der bisherigen Lehrerin der Borbereirungs - Klasse  an dem¬

selben , Anna Kemp,  und diese der Therese Bach  von Heidelberg übertragen

worden . .

Vermög höchster Resolution ist unterm 4 - Iuny l. I . dem Stabs - Chirurg

Briem zu Rappenau  das erledigte Land - Chrrurgat Neckargmünd,  und

das hierdurch erledigte Stabs - Cdirurgat Siegelsbach zu Rappenau  dem

Wund - und Heb - Arzt Staatsmann zu Meckesheim  gnädigst übertragen

worden.

Unterm bten Iuny d. I . ist dem Chirurgus Sckelling von Uffirrgen

die Licenz als Wund - Arzt erster Elaste und als Heb - Arzt;

Desgleichen dem Chirurgus Eisinger von Heidelsheim  die Licenz alS

Wundarzt erster Elaste ertheilt worden.
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Oer Chirurgus Jsaac Traut wein von Schiltach  erhielte unterm 4ten
July d. I . die Licenz als Wund - Arzt erster Klasse und als Heb - Arzt;

Ferner hat unter dem nemlichen Tag der Chirurgus Jacob Heine mann zu
Engen  die Licenz als Wund - Arzt erster Klasse , sodann als Heb - und Thier - Arzt
erhalten.

Durch die von dem Pfarrer Diedner zu Warmbach  geschehene und geneh¬
migte Resignation ist die katholische Pfarrey Warmbach  erledigt ; Die Competen-
ten um solche haben sich nach Vorschrift der Verordnung vom Jahr 1310 . insbe¬
sondere derer §. 4 . zu benehtnen.

T o d e s - F a l l.

Am I7ten May d. I . ist der katholischePfarrerWerner zuHockenheim  ge¬
storben ; die Competenten um diese hierdurch erledigte Pfarrey haben sich nach der
im Regierungs - Blatte vom Jahr ILIO , enthaltenen Vorschrift zu benehmen.
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Groß herzoglich - Badisch es

Regt e r u n g s b l a t t.
Carlsruhe , d e n 27 . I rl l y 1 8 1 2-

Verordnungen.
(Die .Offenkundigkeit der Rechtsgeschäfte der Handelsleute betreffend, zu Land-Rechts Satz und

Zusatz 2196.)

§ >as als Anhang des Land --Rechts erschienene nach dem französischen gebildete Han-

dcls -Recht des Großberzogthums Baden , fordert für verschiedene m das Interesse

oder den -. Kredit des Handels - Standes einfchlagende Rechtsgeschäfte , eine eigene

Offenkundigkeit , welche nach französischer Verfassung durch Anschlagnng in den Han¬

dels .- Gerichts - Sälen bewirkt wird . Da diese Art der hiesigen muider häufigen und

minder bedeutenden Handels - Verbindung nicht angemessen ist ; so hat man gut ge¬

funden , daß statt dessen bey dem Revisorat eines jeden Kreises ein offenes Buch ge¬

halten werden soll , in welches alle jene offenkundig zu machende Rechtsgeschäfte der

Handelsleute eingetragen werden sollen , und aus welchem nachmals , gemäß der Rechts¬

ähnlichkeit des ' Land - Rechts Satzes und Zusatzes 2196 . , jeder Betheilrgte theils Ab¬

schriften , theiks Zeugnisse zu seinem Bedarf erheben kann.

Die einzutragenden Rechtsgeschäfte sind:

1) Die Gewalts - Entlassung der Minderjährigen , die Handel treiben wollen , L.

R . Anhangs - Satz 2.

2 ) Der Gewalts - Umfang der Handels - Verwalter L. N . Anhangs - Satz 7 ^-

8 ) Die Auszüge der Geftlkschafts - Verträge L. R . Anhangs - Sätze 42 — 46 .

4 ) Dw Verinögens - Absonderung s - oder Ehefcheidungs - Urtheile , die über eine

Handels -Person ergehen . L. R . Satz 1445 . Anhangs - Satz 66.

5 ) Die Auszüge der Ehe - Verträge , die einerseits eine Handels - Person angehen,

L. R . Anhangs - Satz 67.

6 ) Die Erklärung des Ausbruchs der Zahlungs - Unvermögenheit , L. R . An¬

hangs - Satz 203. 25
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7) ' Die Erklärung des DafeynS und der Bestrafung einer lerck ttmnrgen oder bos>
haften Zahlungsstü 'chtigkeit , L. R . Anhangs - Sätze 256 und 26 Z.

8 ) Die Aufnahme neuer Glieder in die Matrikel der Handelsleute.
Z) Die erfolgende Erlöschung einer Firma , oder deren Uebcrtragung auf andere.
10 ) Die Ausstreichung unfähig gewordener Handelsleute aus der Matrikel.
11 ) Der Urtheilsfpruch , welcher eine Wiederbefähigung des verganteten Handels-

manns erthcilt , L. N . Anhangs , Saß 267.
Als Handelsleute , deren Geschäfte obgedachtermaßen einzutragen sind , gelten

alle diejenige , welche nach Masgabe der aus dem Ministerium des Innern unterm
25wn Iuny d. I . ergangenen im Regierungs - Blatt l̂ lro . XX . d. I . S . 112.
befindliche Verordnung jeweils als Handelsleute patmtisirt sind.

Für die Eintragung in jenes Kreis - Reviforats - Buch hat in der Regel der
Handelsmann , von dosten Rechtsgeschäft die Rede ist , bey den im Gefeß angedroh-
tcn Präjudizien zu sorgen , bey dem was unter 6. 7 und 10 . gesagt ist , liegt die
Pflicht derjenigen obrigkeitlichen Stelle auf , welche die Verfügung giebt : Diese Ein¬
tragung hebt jedoch in keinem Fall die Nethwendigkeit der Einrückung in die öffent¬
liche Verkündungs - Blätter für jene der obgedachtcn Geschäfte auf,  für welche sie
nach bestehenden Gesehen , geordnet ist. Carlsruhe , am 8ten July 1812.

I u sti ; - Ministeri u in.
Frhr . v. Hövel.

V6r . Walther.
(Die Vorladungsark der Förster zum per enlichen Erscheinen durch die Bezirks - Aemter betreffend . )

Im Etttverständniß mir Großherzoglicheur Finanz - Älinistertum wird andurch ver¬
ordnet:

Bey Landesherrlichen und Standsshcrrlichm unter einer Forst - Inspcction ste¬
henden Förstern muffen die an solche zu erlassende Litationen der Bezirks - Aemter
zum vcrsönUchcu Erscheinen , wenn solches erforderlich ist , immer durch die Forst-
I, -pectionen laufen ; bey Grundherrlichen kann in eilenden Fallen es an der gleichzei¬
tigen Benachrichtigung des Grundherrn genügen.

Bloße Jagerpursche sind bey vorkommenden Fällen von den Aemtern zwar un¬
mittelbar , jedoch  also , vorzuladen , daß die Citation derselben an jene Förster , bey
denen sie sich im Dienst befinden , offen in ein Couvert eingefchloffm überschickc wer-

t



129

de, damit solcher wegen des nöthigen Forst -Schußes die geeigneten Vorkehrungen wäh¬

rend der Abwesenheit seines Jägnpnrschen treffe . Diejenigen Jagerpurfche aber,

welche intcrmistisch Forst - Reviere versehen , sind bey Citationen eben so wie Förster

zu behandeln.

Hiernach haben sich also die betreffenden Behörden sämmtlich zu achten . Carls-

ruhe , den lirrn Jnly 1812.

Großher .zogliches Iu stiz - Ministeriu m.

Frhr . v . Hövel.
Vät . Uhr Han.

(Den Verkauf der doublirten Maaren betreffend.)

Entschlossen , dem Betrüge , der mit den sogenannten doublirten  oder p lat kir¬

ren Gold - und Silber waaren  so leicht getrieben werden kann , möglichst zu

steuern , sieht man sich veranlaßt , die in Betreff der Pforzheimer  Bijouterie-

Fabriken dieshalb vorliegenden älteren  Verordnungen zu erneuern , und solche

nunmehr unter folgenden näheren Bestimmungen auf das ganze Großherzogthmn

auszudehnen.

1) Größere  doublirte oder plattirte Waaren sollen künftig jedesmal mit dem

Worte „ voudle " versehen seyn , auf kleinere  Artikel hingegen , wo es an

Raum zu diesem Worte fehlt , ist wenigstens ein , auch mit unbewaffnetem Auge

lesbares „ V " zu sehen.

L) Dergleichen Gold - und Silberwaaren dürfen nie nach dem Gewichte  ver¬
kauft werden;

3) Schließlich wird den Gold - und Silber - Arbeitern  zur Pflicht gemacht:

u) in ihren Etablissements - Büchern jedes doublirte oder plattirte Stück , als

solches  zu bemerken;

b ) dasselbe auch noch auf der daran befindlichen Etiquette mit dem Worte

„voudls " zu bezeichnen , und

c ) in den Verkaufs - Rechnungen jedesmal doubliret  dazu zu schreiben.

In Betreff der fremden,  im Großherzogthume zum Verkauft dargcbotenen

doublirten oder plattirten Waaren , wird hingegen verordnet , daß solche nur als¬

dann zugelassen werden soffen , wenn sie mit einem durch öffentliche Blätter
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genugsam bekannt gemachten Stempel , der ihre doublirte oder plattirte Qualität
deutlich bezeichnet , und an einer solchen Stelle , wo es mit unbewaffnetem Auge
leicht wahrgenommen werden kann , versehen sind.

Die Außerachtlassung dieser Vorschriften , zieht die Confi Station  der nicht
gehörig bezeichnet« ! doublirten oder plattrrten Waaren nach sich.

Die Kreis - Direktorien  und die betreffenden L okal - Poliz ey - Behör¬
den  haben über den Vollzug dieser Verordnung zu wachen . Carlsruhe , den 16tcn
Jul » 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . von And law.

Der General - Seeretär.
Buchler.

Bekanntmachung.
Die Post Entfernung zwischen Constanz und Radolfzell ist von einer Station

auf 1^ Station erhöht worden.

Dienst - Nachricht.
Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht , den Müristtrial - Rath

Kirn  aus dem Großherzoglichen Ministerium des Innern in HöchstDero  Mini¬
sterium der auswärtigen Angelegenheiten zu versehen.

Berichtigung.
Nachdem bemerkt worden , daß in der mit dem Regierungs - Blatt blro . XX.

dieses Jahrs herausgegebenen Bcylage über das Edict wegen der Strafgerechtigkeits-
Pflege pag . 3 . Zeile 10 . von oben die Worte : „und Gehalt"  aus Nichterinne¬
rung an die neuere Verordnung in dem Organisations - Edikt vom 26tcn November
1809 . Beylage lie . Q . iXro . 4 . , und Beykage kV Nro . 7 . ( Regierungs - Blatt
Nro . 1.11. äo 1809 . Seite 448 . und Seite 449 .) stehen geblieben ; so sind diese
angezeigten Worte , und die ältere Verordnung vom Jahre 1804 . , auf welche sie
sich beziehen , als nicht geschrieben anzufehen , und mithin erstere durchzufireichen.

Carlsruhe , den Ilten July 18 12.
Justiz - Ministerium.

Frhr . v. Hövel.
Vät. Uhrhan.
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E ro ß h er z o g l i ch- Ba d'i sches ..
Regi e r u n g s b l a L t.

Carlsruhe , den u August j 8 1 2-

V e r o r d n u n g e n.

Karl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Bade », Herzog zu Zähringe »,

Landgraf Zu Nellenburg , re. rc. Graf zu Hanau rc. rc.

!^ er Drang der Umstände hat Uns , rücksichtlich der Milizpflichtigkeit Unserer Unter-
rhanen, genöthigt, auch jene Freiheiten , die in dem Edikt vom 29ren September 1606
noch zugelassen sind, weiter zu beschränken, und alle früher darüber ergangene Verord¬
nungen — also auch den 3ten §ven des Edrkrs vom 22ten July 1807 über die
grundherrliche Verfassung aufzuheben.

Wir verordnen daher nach ««gehörtem Staatsrath folgendes::

§. 1.

Kein Unter th an ist von der Kriegsdienst - Pflicht frey ; jeder muß sich, jedoch
nur einmal in seinem Leben, nemlich nach vollendetem I9ten Jahr , dem Loos unter¬
werfen ; wer B . im Jahre 179Z geboren ist, kommt fürö Jahr 1813 ins Loos;
trist ihn für dieses Jahr das Loos nicht zum activen Kriegsdienst ; so bleibt er in
der Reserve bis zum 2Zten Jahr ; wird er in dieser Zeit nickt zum activen Dienst
nach seiner im Loos gezogenen Nummer einberufen, so ist er ganz frey. Wenn z. B.
ein Bezirksamt 100 in die dermaltge Conscription kô imelHe Jünglinge und davon
25 zum amven Dienst abzuliefern hat , so gehören die ersten durchs Loos gezogene:

26



25 Nummern zu leßterm , und die übrigen 75 zur Reserve , in welcher sie bis zum
23ten Jahr , also die fürs Jahr 1813 ins Loos Gekommene ibis zum iten Januar
1806 bleiben.

§. 2.

Ausgenommen von der durchs Loos bestimmt werdenden KriegsdienstPflicht sind
die Söhne Unserer Standesherren ; sie können aber , so wenig als ein anderer Unse¬
rer Unterthanen , ohne Unsere besondere Erlaubmß , auswärtige Kriegsdienste anneh¬
men.

Frey vom Kriegsdienst sind ferner , die Söhne aller im Lande sich aufhaltender
fremder Personen ; — sodann alle wirklich besoldete Staats - und Hofdiener ; ferner
alle bey Uns und Unserer Familie dermalen  angestellte LivreeOienec ; zu letzter»
dürfen künftig  nur solche genommen werden , die nicht mehr milizpflichtig sind.

§. 4.

Der einzelne Sohn eines 60jährigen Vaters oder einer Wittwe , deren Gewerb
durch diesen erhalten wird — und der älteste Sohn einer elternlosen — eine gemein¬
schaftliche Haushaltung führenden Familie soll zwar nicht frey seyn , aber ohne Loos
die letzte Nummer in der Reserve erhalten.

§. 5.

Bey dem dermaligen Mangel an Geistlichen , sollen alle diejenige , welche Theolo¬

gie studiren , frey seyn ; so wie sich aber dieser Mangel hebt , so fällt auch die Be-
freynng weg ; Unser Ministerium des Innern soll darüber nach einem Jahr an Uns
berichten.

Zurückgewiesene Theologen bleiben milizpflichtig , und kommen in dem Jahr ins
Loos,  in welchem sie zurückgewiesen sind.
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Ergiebt sich in der Folge bey den übrigem dermalen ' besetzten und ' übersetzten 'Stu-

dienfacl ern ein gleicher Mangel , wie bey den . Theologen , so werden Wir ähnliche

Maasregeln eintreten lassen.

§. 6.

Im Anfang des Monats Iuly werden , von den - geistlichem und weltlichen Ortsvor,

gesetzten jedesmal die Listen aus den : Kirchenbüchern gefertigt , über alle diejenigen,

welcbe für das nächste Jabr loosen müssen ; also inr gegenwärtigen Monat Iuly über

diejenigen , die im Jahre 1793 °geboren sind , und mithin - für das Jahr 1813 . ins
Loos kommen . .

Die Listen werden in der Gemeinde , damit ' jeder jseine ' Erinnerungen ! machen

kann , acht Tage , öffentlich angeschlagen . -

Sind sie berichtigt, , sö werden sie ' dem Bezirksamt ! spätestens den Issten Juch

zugestellt , welches eine Tabelle für das ganze ' Bezirksamt nach dem Formular Lät . H,.

fertigt , und eine Zeit , zur ' Visitation und Messung der ' Mannschaft anberaumt.

Ein Bezirksamt, , das nicht 5000 ' Seelen hat , wird ' desfalls ' zum nächsten grö?
ßern geschlagen . .

Zur Visitation wird der Physikers und Landoder  AmtsChirurg beygezogen;

jeder m u ß vrsitirt werden ; die Gebrechen , die zum . Kriegsdienst -, untauglich machen,

sind in der Beylage 6 bestimmt ».

Ist die Visitation ! geschehen , so werden ' die ' Untauglichen ! ausgeschosscn , und

der Grund der Untauglicbkeit in den Listen bemerkt ; der Arzt , und Wundarzt sind'

für die Richtigkeit der" Mangel , verantwortlich »-

Es kann gegen jedem für untauglich Erklärten von Jedem , der dabey ein Inter¬

esse hat , eine nochmalige Visitation auf seine Kosten.verlangt werden».

Hiernächst wird gernessen , und das Maas in die Listen ' eingetragen ; — wer nicht

5 Schuh des alten MilitärMaases , oder 5 Schuh 2 Zoll neuen Landmaases mißt,,



wird als untauglich ausgeschossen ; über diese Untaugliche aber nmß eine besondere
Lifte geführt werden ; sie loosm besonders , aus solchen wird genommen , was zum
Train nöthig ift.

Sind nun die Listen puriftcirt , so werden sie ans Kreisdirectorium spätestens
den 15ten August eingeschickt ; dieses sendet aus den Listen eine summarische Ta¬
belle Ickt. Cl. über alle in die Conscrwtion fallende Mannschaft , nach anliegendem Muster,
an das Ministerium des Innern spätestens auf den lehren August ein.

§. 7.
Das KriegsMinisterinm macht dem Meistens des Innern allemal im Monat

August die Summe der zum artiven Dienst für das nächste Jahr nöthigen Mann¬
schaft bekannt ; das Ministerium des Innern vercheilt diese Summe auf die Kreis-
Direktorien nach Verhältnis der in jedem Kreis nach den eingeschickten summari¬
schen Tabellen vorräthrgen dies Jahr ins Loos kommenden tauglichen Mannschaft.

Die Kreisdireetorien subrepartiren nach dem nemlichen Verhälmiß auf die Aem-
rer , und diese nehmen im September das Loosen im Amtsort in Gegenwart eines
Actuars , und zweyer UrkundsPerfonen vor.

§ - 8.

Die Nummern werden , für so viel Personen , als ins Loos kommen , in einen
Beutel geworfen , aus welchem jeder , so wie er aufgerufen wird , eine herauszieht;
die gezogene Nummer wird in das Protokoll eingetragen , und daraus am Ende eine
Liste nach fortlaufenden Nummern gefertigt.

Was zum activen Dienst bestimmt ist , wird im darauf folgenden Januar , also,
die im Jahre 1793 Geborne , die jetzt für das nächste Jahr ins Loos kommen , im
Januar 1813 , an die Cantons - Offiziere auf gemeinschaftlich zu bestimmenden Sam .'
mel .-Plähen mit genauen Listen nach anliegendem Formular lür . O . übergeben ; vom
Tage der Uebergabe fängt die Capitulanou an.
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§. 9.

Da jeder nur einmal in seinem Leben zu loosen hat , so muß er auch dabey

auf die bestimmte Zeit vor dem Amtseiner Heimath persönlich  erscheinen ; kommt

er im Loos zur Reserve , so kann er mit amtlicher Erlaubniß im Land , wenn er

em Gewerb hat , wandern , muß aber alle 3 Monate von seinem Aufenthalt den

Vorgesetzten seines Geburtsorts Nachricht geben.

Die Erlaubniß ins Ausland zu wandern kann einem Reservisten nur von dem

Kreis -Direktorio , und zwar nur unter jener Bedingung gegeben werden.

§. 10.

Jede außerordentliche  Truppen - Ergänzung wird aus der Reserve , und

zwar aus allen 4 Reserve -Jahren nach Verhalmiß der vorhandenen Mannschaft jeder

Jahrs - Classe genommen ; diese Reservisten werden so wie das ,Bedürfniß aufhört,

zuerst wieder von Unserm Kricgs -Ministerio entlassen.

Oer Ersaß der sich im Laufe des Jahrs ergebenden Desertionen geschieht nicht

aus der Reserve , so wie dann auch ein zurückgekommener und abgeftraster Deserteur,

der gesetzlich eine neue Capitulation dienen muß , dem Militär nicht für die nächste

Rekrurirung ausgerechnet werden kann.

§. 11.

Wer bey der Messung und Visitation nicht persönlich  erscheint , wird als

ein Ausgetretener , und als diensttauglich angesehen ; für ihn zieht , wenn die Fa¬

milie nicht selbst Jemand dazu bestellt hat , der Bezirks -Beamte das Loos.

Wird er im Loos zum activen Dienst getroffen , und kommt noch vor der

Abgabe der Rekruten an den Cantons - Offizier , also im Januar , zurück , so soll

blos Gefängniß -Strafe , die nicht unter 8 und nicht über 21 Tage gehen darf , statt

finden ; kommt er aber erst n a ch der Nekrureu -Abgabe an den Cantons -Offizier zu¬

rück , so ist entweder der Reservist , der für ihn in Dunst treten mußte , schon zu

einem Regiment eingetheüt oder nicht ; rm letztem Fall wird der Rejervlst enr . affen,
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und der Ausgetretne , der sogleich zum Kriegs -Dienst eingezogen wird , nach militäri¬
schen Gesehen bestraft.

Im ersten Fall aber kann der Reservist nur entlassen werden , wenn sein Vvrmann
noch vor dem ersten Februar erscheint . .

Erscheint Letzterer später , so ist sein Vermögen ohne weiters für die Staats-
Kasse konfiscirt ; es wird sogleich , es mag angefallen , oder zu erwarten feyn , mit
Arrest belegt , und ihm darf durchaus , nichts mehr davon ausgefolgt werden.

Er wird ferner , er mag so alt seyn , als er will , zum Kriegs -Dienst , auf
Rechnung der nächsten Nekrutirung abgegeben ; er muß unnachsichrlich eine Kapitu¬
lation ausdienen, , und wird wegen seines Ausbleibens nachdrücklich militärisch
bestraft.

Wird er aber als dienstuntauglich erfunden , sp tritt körperliche Strafe ein ,
die bis auf 2 Jahre Zuchthaus geben kann ; es wird angenommen , daß er erst wäh¬
rend seines Austritts untauglich geworden ist ; beweist er seine frühere Untauglich,
keit , so kann die Strafe drey Monate Arbeitshaus nicht übersteigen.

§. 12.
Das Einstellen ist jedem erlaubt ; der Einsteher muß aber 2 ) ledig seyn , d)

durch einen Taufschein beweisen , daß er über 23 , und unter  36 Jahr alt ist;
er muß ferner c ) ein obrigkeitliches Zeugniß seiner guten Aufführung beybringen;
ck) ein Inländer und e ) diensttauglich seyn.

Dem Einsieher darf höchstens 15 fi . in die Hand gegeben werden ; von der
Einstands -Caution müssen 300 fl. ohnangegriffen bis nach beendigter Capitulations-
Zeit stehen bleiben ; alles übrige darf aber nach und nach auf den Einsteher , so
wie er es abverdient hat,  verwendet werden ; die Einstandsgelder können je nachdem
es die Contrahenten verabreden , bey dem Einsteller oder der Amortisations - oder der
General -Einstandsgelder -Casse angelegt , und die Einstands -Vertrage vor jeder inlän¬
dischen Obrigkeit abgeschlossen werden ; zur Gültigkeit der letzter » wird aber durchaus
erfordert , daß sie von dem Amt , unter welchem der Einsteller steht , bestättigt wor-
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den ; dieses muß beurtheilen , ob die Einstands - Summe mit dem Vermögen des

Einstellers im Verhältniß sieht ; es darf den dritten Theil desselben nicht übersteigen.

§. 13.

Entweicht ein Einstcher , so muß der Einsteller für ihn haften / und den Rest

der Kapitulationszeit entweder selbst ausdienen , oder einen andern Mann stellen.

§. 14.

Jeder / der mit der Conscription beschäftigt ist , und dabey , sey es vor - oder

nachher für irgend ein Geschäft Geschenke annimmt , wird , neben Zahlung des dop¬

pelten Werths und allenfallsiger Entlassung vom Dienst , mit Gefängniß -Strafe , die

bis auf 2 Jahre gehen kann , belegt.

§ . 15.

Unser Ministerium deS Innern und des Kriegs sind , so weit Jedes die Sache

berührt , mit dem Vollzug dieser Verordnung beauftragt . Gegeben Carlsruhe , den

28ten Juny 1812.

Carl
Frhr . v. Edelsheim.

Vät . Ring.
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Verordnung . '

Seine Königliche Hoheit der Großherzog sehen Sich veranlaßt , un¬

ter Verweisung auf die Verkündung vom 2ten Jänner 1303 . ( Regierungs - Blatt

Kro . n . vom 17teu chuscl. S . 12 .)
und auf das General - Reskript vom 26tcn Noven :ber 1309 . Sah 15 . ( Re-

gierungs - Blatt xxxxix . vom 2ten Dezeniber S . 597 .)

andurch noch besonders zu befehlen:

Es soll künftig keine Vorstellung , wodurch Höchstdero eigene Resolution erbeten

werden will , irgendwo anders , als in der öffentlichen Audienz eingereicht , oder an

Höchstdero Person unmittelbar  eingesendet werden ; indem widrigenfalls auf alle

in anderer Art einkommende Gesuche keine' höchste Entschließung erfolgen wird.

Die Orts - Vorsteher und Verfertiger der Bittschriften haben dieses den Suppli¬

kanten zur genauesten Nachachtung bekannt zu machen . Carlsruhe , den 22ten Ju¬
lius 1812.

Auf h öchst en Befeh l.

Aus Großherzoglichem Geheimen Cabiner.
" F. A> Wielandi.

Vclr. Weiß.

Bekanntmachung.
(Dir Frequenz der Landes - Universität Heidelberg  im Sommer - Halben - Jahr r8ls.

' betreffend.)

Die Anzahl der Akademiker auf der Universität Heidelberg beträgt in dem ge¬
genwärtigen Sommer -Halben-Jahre:

^ Im Ganzen 342 . , und zwar
1) Inländer

Theologen — — 21.
' Juristen — —> 37.
^ Mediziner — — 27.

' Cameralisten " — 9. - -!' -" > ^ r-
. .. " uPhjl ^ ogen — — ^ 's ^ ' i - .

100 . ' '/ «
2S^



2) Ausländer : ,
Theologen — — 24,
Juristen — -— 151.
Mediziner — -- 15.
Cameralisten — 56.
Philologen — -- 16.

242.
Die G esammt -Zahl ,der dortigen Studirenden besteht also, den  einzelnen

Fächern nach, aus :
Theologen — — 45.
Juristen — — 188.

Mediziner — — 42.
Cameralisten — 45.
Philologen — — 22.

S42.
Hiernach studiren in dem gegenwärtigen Semester S Ausländische Akademiker

mehr daselbst , als im vorigen halben Jahre , die Zahl der Inländer blieb mit der
im vorigen halben Jahre sich gleich, welches hiermit öffentlich bekannt gemacht
wird. Carlsruhe , den 2ten July 1812.

i Der Minister des Innern.

Frhr . v. Andlaw . . ,
Der General - Sekretär.

Bü ch ler.

Dienst - Nachrichten.
Der bisherige Großherzogliche Ober - Ceremonien - Meister Eberhard Ludwig

Freyherr von Stetten hat bey Jhro Hoheiten der Frau Markgräfin
die von Höchstdenselben  ihm übertragene Ober - Hofmeisters - Stelle angetreten.

Den Fürstlich Leiningischen Präsentation - - Urkunden für den bisherigen Pfarrer
Kletr zu Osterburken  auf die Pfarrey Hundheim,  und für den Pfarrverwal-
ter Müller zu Waldürrn  auf die Pfarrey Osterburken, (beyde ; im Mayn-
und Tauber - Kreis ) ist die Staat - - Genehmigung ertheilt worden.



Beylagel.ü.
Be zirks - Amt Durlach.

L i s t 0
der pro . 181Z zum Loos bestimmten, im Jahr 17YZ. gebohrnen Mannschaft.

Vermögen 5)b arnve- Zahl der Geschwister
und deren Alter

Eltern , deren Stand

Vornamen Zunamen GeburtsOrt Stand send oder
nicht

UNV <41 d»
Anmerkung.

angefallenes zu hoffendes
Brüder Schwester Vater Mutter

Georg Wild. GrLzingen

fl. kr. fl.

500

kr.

Dauer Ja
Friedrich 13.
Andreas 6.

Justine 217"
Karoline 19.

Ernestine

60 Jahr alt.

Ferdinand Kroll dito 500 Wagner Ja

Georg 55
Jahr alt
Bauer. 2

Das Vermögen besteht in Gütern,
der Vater hat kein Gewerb.

Ernst Meyer diro 100 SHuster Ja

Wilhelm 5d
Jahr alt
Schuster 2

Der Vater kann das Gewerb
nicht treiben , der einzige Sohn
muß ihn dann unterstützen.
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Beylage L̂ t. L.

Verzeichniß
-er Krankheiten und Gebrechen , die eine absolute oder relative

Unfähigkeit zum MilitairDienst begründen.

1 ) Blindheit.
Hierbey wird die veranlassende Ursache , so wie die Unterscheidung , ob dieKrank-

heit in ^lNLurosis , LatLEm , LläneomL , oder in einem Fehler der Hornhaut

oder Regenbogenhaut bestehe, genau angegeben.

2)  Die unheilbare Thränenfistel , unheilbare Krankheiten der Augenlieder und chro¬

nische Augenentzündungen , die das Sehen beträchtlich erschweren.

S ) Die bleibende Mängel des Gesichts , welche den Menschen hindern , die Gegen¬

stände in einer den Erfordernissen des Kriegsdienstes angemessenen Distanz zu

sehen : Myopie , Amblyopie , Nyctalopie.

4 ) Verlust der Nase.

5 ) Unheilbare Nasengeschwüre und solche Nasenfehler , welche die Respiration

merklich hindern ; unheilbare Polypen , die Ozäna.

6)  Habitueller stinkender Athem, stinkender Ausfluß aus dm Ohren, stinkende
Ausdünstung aus einer unheilbaren Ursache.

7 ) Der Verlust der obern und untern Schneide , und Eckzähne , der Verlust der

obern oder untern Kinnlade , unheilbare Verlchungen und Verunstaltungen
derselben durch Substanzverlust , (Hes , oder andern Ursachen , die das Abben¬

sen der Patronen , das Kauen und Reden hindern.

Anmerkung . Oer Verlust der Schneide -- und Hundszähne , macht blos un¬

fähig zum Dienst in der Linie , nicht aber zu andern rnilitai,

rischen Verrichtungen.

L) Beständige Stummheit , oder vollkommner Verlust der Sprache und Stimme.

S) Die Speichelfistel und der unwiükührliche Speichelfluß im Fall der Unheilbar:
keit. -



10 ) Beschwerliches Nieberschfucken , eine Folge der Lähmung , oder irgend einer
andern Verletzung - er zu diesem Geschäft dienenden Werkzeuge.

LI ) Vollkommne Taubheit , oder erschwertes Gehör durch unheilbare Verletzungen
und Krankheiten der Gchörwerkzeuge , die die Verrichtungen des Militairdiem
stes erschweren oder unmöglich machen.

12 ) Große unheilbare Geschwülste.
13 ) Schwärende Kröpfe.

14 ) Schwindsucht , die ihren Grund in den Lungen oder Fehlern anderer Tinge,
weide hat , habituelles Asthma , habituelles häufiges , periodisches Blutspeyen.

15 > Alle Hocker, welche die Respiration , oder das Tragen der Equipage erschweren.
16 ) Bruche , welche sich nicht zurückbringen und nicht zurücktreibeu , oder zurück¬

halten lassen.

17 ) Der Blasenstein , der Gries.
18 ) Unvermögen den Harn zurückzuhalten und alle wichtige und unheilbare Ver¬

letzungen der Urinwege.

19 ) Der Verlust der Hoden , der Fleischbruch , der Wasserbruch , Varicocels , un-
alle andere schwerere und unheilbare Verletzungen des Hodensacks , der Ho¬
den , der Samenstränge.

20 ) Eiternde Hämorrhoiden , habitueller häufiger Hämorrhoidalfluß , das Unver¬
mögen den Koch °zurückzuhalten , ein habitueller Vorfall des Mastdarms.

21 ) Unheilbare Harn - und Mastdarmfisteln.

22 ) Das Podagra , das Hüftweh , und alle andere veraltete rheumatische un-
gichtische Krankheiten , welche die Bewegung der Glieder und des Rückens
hindern.

23 ) Pulsadergeschwülste großer Pulsadern.
24 ) Große oder mehrere Blutaderknoten.

25 ) Der Krebs , veraltete bösartige unheilbare Geschwüre , oder deren beabsich¬
tigte Heilung mit gefährlichen Folgen begleitet wäre.

26 ) Große Verletzungen - es LrLmurn8 nach beträchtlichen Verwundungen , durch
N »ederdrückung der Knochen , oder Substanzverlust derselben , in deren Gefol-



ge Schwindel , Betäubung , schlafsüchtige Zustände , heftige Kopfschmerzen,

krampfhafte und andere Nervenzufälle erscheinen.

27 ) Alte und große , schwach vereinigte , besonders mit Substanzverlust verknüpf¬

te Narben.

26 ) Bedeutende Knochenkrankheiten , Amphylose , Osteosarcosis , Laries , Kecrosie,

beträchtliche , die Bewegung hindernde Geschwülste der Knochen - und Bein¬

haut , die der Heilung hartnäckig widerstanden.

29 ) Der Verlust eines Gliedes , des Armes , Beines , der Hand , des Fußes:

Der Verlust des Daumens

der großen Zehen

des Zeigefingers der rechten Hand,

zweyer Finger einer Hand,

zweyer Zehen eines Fußes,

der lehren Phalangen eines oder mehrerer Finger einer Hand,

der lehren Phalangen mehrerer Zehen.

30 ) Der unheilbare Verlust der Bewegung eines der genannten Glieder.

31 ) Eine beträchtliche bleibende Zurückziehung , Verkürzung der Beug - und Aus¬

dehnungs -Muskeln eines Gliedes.

82 ) Ein beträchtliches Hinken.

33 ) Unheilbare Difformitäten der Hände , der Füße , eines Gliedes , des Halses,

des Kopfs und des Körpers , die im Stande sind , dem Gang , der Handha¬

bung der Waffen , dem Tragen der Equipage hinderlich zu werden.

34 ) Ansteckende , veraltete , hartnäckige , jeder Behandlung trotzende Hautkrank¬

heiten , als : Kopfgrind , über den Körper ausgebreiteter Flechtenausschlag,

Kratze , Lleplrrntissis.

35 ) Venerische fkorbutische und andere veraltete , und für unheilbar erkannte Ca-

chexien.

36 ) Allgemeine und örtliche unheilbare Wassersüchten.

37 ) Allgemeine Abzehrung und Entkräftung ; ^ lärarrnns ; oder Atrophie eines

Gliedes»



28 ) Epilepsie , Convulsionen , wenn sie für habituell und unheilbar erkannt wer¬
den ; unheilbares , habituelles Zittern des ganzen Körpers , oder eines einzel¬nen Theils.

39 ) Allgemeine oder partielle Lähmungen.
40 ) Melancholie , Manie , Narrheit , Stupidität im Fall der Unheilbarkeit.

Alle Krankheiten und Gebrechen , über deren Dascyn Zweifel obwalten,
die sich durch den Anblick allein nicht erkennen lassen , z. B . Fehler des
Gesichts , Gehörs , der Sprache , die IncontinenÜL bli-InÄ« , rheumatische
Schmerzen rc. rc. muffen in den hierüber auszustellenden Attestaten als zwei¬
felhaft bezeichnet, und die Individuen einer genauem und längern Beobach¬tung unterworfen werden.

Sind die Leibesgebrechen von der Art , daß sie dem Mann noch zulassen , in einer
gewissen Klasse von Militaire , z. B . in Cavallerie , oder in einem der zur Verwal¬
tung bestimmten Depots , bey der Wagenburg rc. rc. zu dienen , so muß hiervon in
den Certificaten besondere Meldung geschehen. Carlsruhe , den 14 . Juny 1808.



Deylage 6.

P f i n z - u n d Enz - Kreis
Tabelle

über die / für die Rekrntirung des Jahrs 1813 . ins Loos kommende junge Mannschaft.

Summa davon Und

Bezirks- aller fürs
>ihr 1613.
vorhande¬
nen Mann¬

schaft.

ran - lich untauglich vefrcyr Anmerkungen.

Amt.

anwesend abwesend
unterm
Maas

körperlich
untaugr

lich

wirkliche
Staats-
Kriegs - u.
Civil «Die¬

ner.

Soyne
Fremder

au das
Ende der
Reserve

gesetzt.

Das Amc hat an zu-
rüekgekommenen Rc-

Durlach 12a. 80. 20. y. 12. 2. 1. 1. fraktairs schon früaer
2 Mann , ans Mi-
luär abzeliefert , mit¬

hin xro 1813. zu
gut.

Pforzheim 136. 8/,. 23 . ^ 8 1",. 1. 2. 3.

Stein 100. 80. 2. 3. 15. — — --
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Beylage v.

Pfinz - und Enz - Kreis.

Bezirks - Amt Durl

Liste.

über diejenigen Rekruten , welche im Jänner 1813 dem KantonsOfficier übergeben worden sind.

Namen Geburts-

GeburtsOrtl Jahr und

Vornamen I Zunamen

Zoh,Michael Müller

Kaspar Berzhausen ! 18Juny1788

Wilhelm Falck Rastatt >11 May 173b

Vermögen

Profession ! gezogen

zu hoffen angefallen

Grötzingen IlO Jan 1793 ! 500 Bauer

Kiefer

Becker.

Gesezlich erfor
>r>erlicheZeugnisse I Namen des

>4ngestan >vesEinstehersdaß ! Einstellers
er i , ledig , 2 , einIdefsenGeburts

Jnnlander,z,von ! Ort und
Igater Aufführung ! Amt.
^u. 4 über az und

unter 86 Iadr alt ist

liegen bey

Joseph Kopp
von

Berghausen.

Summa ver Einstands-
Caution

in dikl bey der i ange
Hand > Com - ! legtes

pagnie ICapitai

Hekrac-

Bey dem
400 I Zinsteller

wire.
Anmerkung.

Die Cautions -Urkunde und
die 1.00 fl. liegen hier
bey . 15 fl. hat er schon
emvfanaen.

u
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Großherzoglich - Badisches

Regi erungsblatt.
CarLsruhe , d e n 8» August 1812.

Verordnungen»

riW Tar! Gottes Gnadenvon
Großhcrzog zu Baden, L̂erzog zu Zaimngen,
Landgraf zu Nellenburg re. ; Oder - und Erhherr der Baar
und zu Stühlingm , samt Heiligenberg , Hausen , Möskirch,
Hohenhöwen , Wildenstein und Maldsberg ; zu Mosbach samt
Düren , BLschofsheim , Hartherm und Lauda ; des Klett-

gaus ; zu Krautheim ; zu Wertheim ; zu Neidenau und
Bitligheim u » s» w . Graf zu Hanau re»

Erwägung , daß die durch den ausgebrochenen Krieg herbevgeftihrten außersrdent-
tlchc» Staarsbedürfuisse ^ durch die ordentliche auf dre gewöhnliche Friedensjahre be¬
rechnete Abgaben ruckt gedeckt werden können, haben Ww nach Anhörung Unseres
Staacsrachs beschlossen und beschließen

Artikel I.
Es soll eine außerordentliche Krlegsftenrr von 600,000 st. — erhoben werden.

Art . H.

Zu Echebung dieser Steuer bewilligen Wir 8 MonatsTermine vorn Iten Sep.
rembcr dieses Jahrs an gerechnet, so, daß der Einzug des ganzen Betrags bis zum

28
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iten May künftigen Jahres , also mit Eintritt des nächsten Steuer - Jahres vollen¬
det seyn muß.

Art . HI.

Die Repartition auf die einzelnen Kreist geschieht nach dem auf die Seelenzahl

begründeten Repartttionsfuß von 1806.

Art . IV.

Die Subrepartition in den Kreisen geschieht nach dem nemlichen Fuß , wie bis¬

her andere außerordentliche Steuern , als die Chaussee - Baukosten , die Beyträge zu

den EorrectionS - Zucht - und Irrenhaus - Anstalten rc. umgelegr worden sind.

Art . V.

Die Gemeinden als solche , werden für die richtige Bezahlung der de« einzelnen

GememdSgliedern zufallrnden Beitrags - Schuldigkeiten zu jedesmaliger Verfallzeit ver¬

antwortlich gemacht.

Art VI.

Um die Ungleichheiten , welche der wegen noch nicht vollendeter Steuer - Perä,

quation tn der oberen Repartition noch beyzubehaltende Fuß nach der Seelenzahl zur

Folge hat , so bald und so genau als möglich auszugleichen , verordnen Wir , daß,

sobald die Catastrirung des ganzen Landes nach gleichen Grundsätzen vollendet stpn,

und die erste Ordinär - Steuer nach diesem Prräquationsfuße ausgeschrieben werden

wird , eine nochmalige Repartition obiger 600,000 fl. auf die Krerse , Aemter und

Gememden nach eben diesem PeräquationSfuße gefertigt , sofort deuMigen Gemeiü-

den , welche nach der dermaligen provisorischen Repartition mehr gezahlt haben , als

es sie nach der rectisicirten Auscheilung dieser außerordentlichen Kriegssteuer wessen wird,

der erhobene Mehrbetrag an ihrem ersten Beytrag zu der ordentlichen Jahrs - Steuer

abgeschrieben , denjenigen hingegen , welche nach dem provisorischen Repartitionsfaß

weniger zu zahlen hatten , der Minderbetrag ihrer OrdinärSteuer beigeschlagen
werde.
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Art . VII.

Unser Finanz - Ministerium hat für den gleichbaldigen Vollzug dieser Unsere*

Verordnung zu sorgen . Gegeben Carlsruhe am Loten Iuly 1812 .

Carl.
Vär.  Hofer.

Auf Sein er Königlichen Hohei*

befand er n höchsten Befehl.

C . Reinhard.

(Die Veräusserung herrschaftlicher Domainen betreffend. )

Die Verordnung vom 5ren Juny , Regierungsblatt Nro . XVII . die Kundmac-

chung der Oomainen - Verkaufe an die Ortsaccisoren betreffend , wird hierdurch auf¬

gehoben , und verordnet ; daß nicht die Demanial - Verwaltungen , sondern die Amts-

Revisoren , wie in allen übrigen Fällen , eben so auch bey Domainen , Veräußerun¬

gen den betreffenden Ortsaccisoren dre Anzeige von den vorgegangenen Verkäufen in ,

der Form zu machen haben , wie fie in der ihnen zugekommenen Instruction vorge

zeichnet ist . . Tarlsruhe den 6ten August 1612 . ,

In Ermanglung d es Finanz -Ministers ..
Hofer.

V6t. C. Reinhard.

(Nätisicirterr Staatsvertrag zwischen dem Ervßherzoglich Badischen und dem Hochfürstlichh

Hohenzollcrn. < Sigmarmgischen Hofe)

Kund und zu wissen sey hirmit

Zwischen dem Großherzoglich Badischen und dem Hochfürstlich Hohenzollern Sig ^-

marinaischen Hof ist unter dem i9ren November 1806 aus Anlaß der in Gefolg

der Rheinischen Bundesakrc Arr . 25 . vvrgegangenen Theilung de* zwischen den Sta «p

ten der verschiedenen Bundesfürsten gelegenen Ritterorte durch einen mit VermittluriK

der Kaiserlich Französischen Emweisurigs - Commissarien abgeschlossenen Vertrag

glichen , worden r:



Es selten , wenn die von dev Krone Wurkemberg als mit Nellenburg überko »«-
mein Zugehörde der Theilung vormchaltene Gräflich - Schenke Kastellische Eigenthu »us
Herrschaft Guttensiem in solche eingeworfen , und an das Großherzogthum Baden
überwiesen werden sollte , von ihr dem Fürstenthum Hohenzollern , als an jene Herr,
schaft gleichfalls anstoßenden Gränz - Nachbarschaft die dazu gehörigen Orte Ablach
und Engelswies zur Hoheit abgetreten werden r im entgegengesetzten Fall solle »regelt
der Hochfürstlich Hohenzokern ' schen. Entsagung auf die Mnansprache an die Hoheit
des Orts BillasiltZen , zu welchem es nnt Baden Grenz - Nachbar gewesen , Ihn;
eine durch weitere gütliche Abrede auszumirrelnde Konvenienz gemacht werden.

Jener bedingte Fall ist nicht emgetretm , und die weiters gedarbte Abrede im
zwischen ebenfalls nicht zu Stand gekommen . Dermalen har die Krone Wünnnberg
mittelst StaatsVertrags die Landgrafschaft Nellenburg , und die Herrschaft Guttenstein
mit »nehr andern Orten zürn Belege einer bestimmten Seelenzahl , welche Sie Kraft
der gegen Se . Kaiserlich Königliche Majestät von Frankreich übernommenen Ver¬
bindlichkeit an Baden abzutreten hatte , mittelst StaatsVertrags ääo . Paris den
2ten Oktober ILIO , diesem Großherzoglichen Hof übergeben , und davon der Hoch/
fürstlich Hohenzollerische Hof Anlaß genomiusn , aus vermeinter Anwendung jenes
Vertrags vorn Jahr 1806 . die Hoheit über die zwey Orte Ablach und Engelswies an¬
zusprechen , wogegen man Großherzoglich Badischer Seirs fest darauf bestanden ist,
es fey der Fall des Vertrags nicht ein getreten , als welcher sich nur auf einen Er¬
werb durch die Rittertheilung bezogen : es frye daher solcher auf dm aus ganz andern,
und belasteten Nechrstiteln gemachten Erwerb der Herrschaft Guttensteiu nicht anzu,
»senden , und man seye dem Hochfürstlich Hohenzollern ' schen Hof nur noch für jene
auf den Nicht - Emtnttsfall abgeredete Konvenienz wegen Billafingen gerecht zu wer,
Heu schuldig.

Ueber alles dieses ist zwischen dem Großherzoglichen Ministerium der auswärtige »!
Verhältnisse rmd zwischen der am Großberzoglichen Hof bestehenden Hochturfllich
Hohenzollern schen Gesandtschaft mehrerer Schriftwechsel ringetreten , und endlich die,
ser Streit nebst noch einigen andern nebenbcy zur Sprache gekommenen Stre ' tpunk,
tcu auf beederseitige Allerhöchst und Höchsts Ratisikatiou hin abgrredet , und vergli,
chei» worden , wie folgt:
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Erstens . Baden überläßt an Hohenzollrrn die Hoheit über den zur Herrschaft

Guttensteiu gehörigen Ort Ablach nach dessen ganzem eigmthümlichm Markunqs - Um¬

fang mit allen ihren Zugehörden ; Dagegen übergibt Letzterer an Erster « , Hof b,e ihm

zustehende Hoheit , und die ihr anhängige Rechte über und in dem mit Eiqenthum

und niedern Gerichten Ihren Hoheiten den Herren Markgrafen gehörigen Orr und

Barm Rast ; behält sich jedoch seine dort habende Galten und Jagdbarkeiten als

Privatrechte vor.

Dabey ist beederseits bedungen , daß die Ortsherren bey ihrem Eigenthum , Ju¬

risdiktion , Rechten und Gerechtigkeiten , wie sie solche nach den Gesehen und Ver¬

fassungen des Landes , dem sie dermalen angehören , haben , oder von Rechtswegen

haben mögen , und mithin ohne Dazwischenkunft dieses Tausches fernerhin gehabt

haben würden , belassen und gehandhabt werden sollen . Mit der Höhnt dieser Orte

geht zugleich der auf die Matrikel derselben radizirte Antheil der vorigen Krers - und

Landes -Schulden , wie solche den Iten Jänner 1806  bestanden haben , als eine darauf

liegen bleibende Last über , wegen deren Betrag und Erhebungsart , so weit sie etwa

nicht schon durch gemeinschaftliche Schulden - Auseinandersetzungen hinlänglich be¬

stimmt und gerheilt sind , man weiteres gemeinschaftliches Einvernehmen zu pflegen

vorbehält.

Zweytens.  Baden übergibt an Hohenzollern das Eigenthum jener Zebnden,

Gülten und Gefälle in den . Bann des Großberzoglrcben O ts Worndorf , welche ehe-

hin zu dem Stift Beuron gehört haben , aus Gelegenheit stiner Aufhebung von dem

Kaiserhaus Oesterreich als zur Landgrafschaft Nellenburg herrmallrg erklärt worden,

sodann mit dieser Provinz zuerst an d,e Krone Würremberq , und von da a »> das

Großherzogthum Baden gekommen sind , jedoch nur Vorbehalt aller Landes - Unter-

thänigkeits - Lasten , auch jener Kirchen - und Pfarrhaus - Banpflicht .m , we a-e die

Gesetze des Großherzogthums den Zchnden ausiegen , und mit dem weitern Beding,

daß die dermalen nur provisorisch besorgte Pfarrei - allda landesverfassunqsmaßig da¬

von bewldmer werde , wes Eudes jedoch , obwohl dazu ein jähr ! ches Einkommen von

Siebenhundert Gulden in Geld , Holz und Frucht , beed Letzteres nach einem «eit¬

leren Durchschnitts - Anschlag gerechnet , ohne Miteinreämung des fteym Qmartiws

und der Stalgebühren gehört , Großherzoglrch Badischer Seirs zugestanden worden

ist , daß solches bep diesem Kirch,p !« ohne Fol ^ e aus andere Falle um Sechshundert

x



Gulden auf obige Art gerechnet für hinlänglich bewidmet angenommen werden ' fotz,
und bleibt übrigens die nähere Bestimmung der Stücke , worin sie entrichtet und
bezogen werden soll , einer — unter Vermittlung der Großherzogkich -Badischen Kreis-
Direktion und Mitwirkung des bischöflichen Ordinariats zn erzielenden Uebereinkunft
zwischen der Hochfürstlichen Zehnd -Herrschaft , und dem Kirchspiel Vorbehalten.

Drittens.  Baden und Hohenzokern nehmen wechselseitig jene Auslegung des
Art . 34 der Rheinischen Konföderation an , vermöge deren die Kirchenlehen - Her?
lichkeits - oder Patronat -Rechte darunter gezogen , und von keinem Souverain mehr
in den Staaten des Andern ausgeübt werden , ohnbeschadet des Fortbesitzes der aus
deren Anlaß etwa ehemals erlangten Guter und Zehuden , und deren Wichtigkeiten;
in dessen Gefolg steht Hohenzollern namentlich von dem Pfarrsah in Worndorf ab.

Viertens .. Baden steht von seiner Ansprache ab , daß wegen der Pfarre»
Leibertingen alle dem Kloster Beuron in altern Zeiten einverleibt wordene Wittums-
Güter , Pfarrliegenschaften und Renten erkundiget und für die Pfarrey herausgegeben
werden sollen , und begnügt sich, daß von Hohenzollern eine auf dem dortigen Zehn,
den haftende Pfarrbefoldung von Siebenhundert Gulden , das außer dem von der
Ortsherrschaft gereicht werdende weiter nöthige Holz sanimt Früchrcn , und Boden-
Erzeugnissen im mittleren Durchfchnittswerth miteingercchnet , neben freyem Quar¬
tier , und den beziehenden Stolgebühren zur Pfarrbewidmung ausgescht werde , Wes¬
falls die nähere Bestimmung in gleicher Weise , wie bey Worndorf Vorbehalten
bleibt , außer dem obgemeldten aber dem Hochfürstlichen Haufe Hohenzollern zu der
Besoldung nichts weiters abgefodert werden wird.

Hohenzollern übernimmt anbey — da der mit der Einverleibung einst an das
Stift gekommene Pfarrhof nicht mchr vorhanden ist , unter Selbst - Abschaffung
des nöthigen Platzes zum Pfarrhaus und zu dessen Hofraithe und Garten (der ihm
jedoch gegen den wahren , allenfalls unter Leitung einer Landesfürstlichen Commission
durch Schätzung zu erkundigenden Werth verschafft , und zu dessen Zahlung in irgend
einem Neigungswerth dasselbe nicht angehalten werden soll) das Pfarrhaus landes-
gesehmäßig herzustellm , und sich zu begnügen , - aß die Gemeinde hrerbey an Hand-
und Fuhr - Diensten zum Bau , auch an Ehreubürgerlicken Reckten und Nutzungen für
den Pfarrev dasjenige leiste, wozu sie. in Ermanglung besonderer OrtSrechte und Ge¬
wohnheiten die- LandesGesetze verpflichten.
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Alles dieses thut derjenigen Verpflichtung des Zehndens zum Kirchenbau , wozu

ihn die vordem Verträge , und soweit sie nicht Maas geben , die Landesgesetze an-

wersin , keinen Abbruch.

Fünftens.  Da in Befolg dieses Vertrages mehreres Kirchliche Bauwesen

auf das Hochfürstliche Haus Hohenzollern fällt , so ist bedungen , daß es das nöthige

nacheinander , und in zrdem Jahr nicht mehr , als Eines , aufführen dürfe.

Sechstens.  Wegen der von Hohenzollern vorgenommenen Trennung des

Filrals Vüsingen von der ehemals Würtembergifchen , nun Badischen Mutterkirche

Guttenstem steht Baden von seinem Widerspruch ab , jedoch also und dergestalt , daß,

wann nach anzustellenden und gemeinsam zu erörternden Berechnungen sich sinden

sollte , daß im DurchschmrtS -Ectrag der Guttensteiner Pfarr -Revenüen nicht Sieben»

hundert Gulden freyes Einkommen , ohne Emrechnung der freyen Wohnung und

Stolgebühr , dem Pfarrer m Guttenstem übrig blerbt , Hoherzollern solches Man¬

gelnde auS den Vilsinger Filial -Renten ergänzen werde.

Siebentens.  Obwohl Hohenzollern aus einer Einweisungs -Urkunde eines

Kaiserlich - Französischen Commifsarri vom Jahr 1806 auf den Ort Buchheim , solan¬

ge er noch m Würtembergifchen Händen war , Abtretungs -Ansprüche gemacht und

diese nachher auch gegen Baden gerichtet hat,  so verspricht Es doch nunmehr , gegen

den Großherzoglichm Hof sich ihrer niemals zu bedienen , mithin in der Badischen

ruhigen Juhabung der Hoheit über diesen Ort keinerley Eintrag zu thun.

Dagegen verspricht Baden , ihm die vorhin dort wie zu Worndorf unter dem

Titel der Epavirung weggenommene Kloster Beuronischen Renten , und Zehnden,

doch in Absicht der Lasten unter gleichem Vorbehalt wie bey Worndorf , abzutretm,

auch wegen gewisser Alt -Sigmaringischer allda angeblich wider Recht ihm entzogener

Gefälle nach hinlänglicher Aufklärung der Beschaffenheit diesem Hochfürstlichen Hofe

alle Gerechtigkeit wrederfahren zu lassen.

Achtens.  Hohenzollern erkennt , daß durch den gleich nach Auswechslung der

Ratifikationen zu vollziehenden Vertrag Baden allem demjenigen ein vollkommenes

' Genügen geleistet habe , was dieses Großherzogliche Haus durch den Eingangsge - ach-

ten Vertrag vom Jahr 1806 auf sich genommen hat , und entsagt allen fernem

desfallpgen Anfoderungen.
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AK Obiges ist unter dem Emaangsgedachten Genehmigungs -Vorbehalt abgeredet,
und geichlosien , sofort dessen zur Urkunde von beederseits Verordnten unterzeichnet,
und besiegelt worden . So geschehen Carlsruhe , den 28  May 1812 . und Heidelberg,
den 12 . Juny 1812.

Großherzoglich - Badisches

Ministerium der auswärtigen
Anqc 'egenkeiten.

Frhr . v. Ldelsheim.

(U,8.)

Hochfürstlich - Hohenzollern Sigmarin-
gische Gesandtschaft am Großhcczoglich-

Badischen Hobe.
Frhr . v. Schmih Grollen burL.

(UL.)
D i e n st N a ch r i ch t e n.

Se . Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht , den bisher bey dem Wie-
stnKrets angestellt gewesenen Kreisrath Freyherrn von Baumbach,  in dieser
Eigenschaft an den NeckarKreis nach seiner Ancienerat zu versehen:

Ferner dem Professor der Architektur Friedrich Arnold , zu Frey bürg  dm
Karakter als ordentlichem öffentlichen Professor der dasigen hohen Schule , sodann

Dem provisorischen Lehrer der reinen Mathematik Andreas Seipel , in
Ireyburg  den Karakter als Professor «-Eac >r<1lnLriuL zu errheilen Endlich

muerm 25 . July d. I . den bisherigen Ainrsrevtsor P feiffer zu Lörrach  in glei¬
cher Egenschaft nach Mnlkheim  zu versehen , sodann den Justiz - Ministerial - Regi¬
strator Klein  zum Amts -Revisor nach Lörrach,  den Kanzley -Secrecär und Gs-
Heimen -Kanzlisten Strohmeyer  zum Iustiz -Mimsteoial -RegUiraror , und den Rechts-
Practikanten Hugo  zum Kanzley -Practikantm bey dem GroßherzogKchen Justiz-
Ministerium zu ernennen.

Der von Jhro Hoheiten  den Herren Markgrafen von Baden vorgelcgten
Präsentation des Ereouvent .ralcn von Salem , Nepomuck Ott,  auf die erledigte
lpfarrey Bermatingen (SeeKreis ) ist die Staats -Genehnügung ertherlt worden.

Jhro Hoheit  die Frau Markgrafin haben Ihren bisherigen Hof -Secretär und
Kesser Franz Leske,  zu Höchst Ihrem Hof -Oekonomie -Rath zu ernennen gnädigst
geruhet.

Berichtigung . In Mro. XXUI . Pag . 132. Zeile 8. v. s. ist bep einigen Exemplaren
„180b " in „ 181b" zu verwandeln.



XXV. 149

K r o ß h er z o g l i ch- B a d i s ches

N e g i e r u n g s b l a t t.
Carlsr  u h e, d e n 15. Augusr 18 12.

V e r o r d n: w n g e m

(Die lish .' r auf neue Umbrüche verwilligt gewesene Zehend' - und Schahungs - Freyheiten bctr .)

Larl von Gottes Gnaden,
Grossherzog zu Baden, Herzog zu Zähringen,

Landgraf zu Nellemburg, . rc. rc.- Graf ' zu . Hanau rc» rc.

staden Uns veranlaßt, . die zu Beförderung ^ der Agrikultur in ^ Unfern Landen

bisher auf neue Umbrüche verwilligt gewesenen Zehend - und Schahungsfreybeitm in

der Maaße , wie solcher nach dem Verordnungen vom 24  Jänner 1770  und 17 Juny

1802 bis jetzt bestanden haben , hiemit als aufgehoben zu erklären , und dagegen mit

Rücksicht auf die dermaligen Kultur - und ' Steuer - Verhältnisse folgende neue Be¬

stimmungen deshalb eintrekem zu . lassen : :

1 ) Es wird nemlich für die Zukunft eine Z e h e n d fr e y h e i t verwilligt;

r ) auf die Umbrüche gemeiner Allmend - Plätze , die bisher nur zur Viehwaide

gedient haben , , von sechs Jahren ;^

d ) auf die Umbrüche ganz - oeder, , bisher unbenutzter Plätze , von acht Jahren;

und

c ) wenn diese nach eingekolter besonderer landesherrlicher Erlaubnrß mitReeben

bepflanzt werden , wegem deren - später » Ertragbarkeit , vom zehen Jahren.

2 ) Dagegen kann diefe auf Urbarmachung seder Plätze bestimmte Begünstigung

mcht angefprochen werden:
29
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L ) auf diejenigen Grundstücke , Ne um von Zeit zu Zeit angebaut und nicht
so re dauernd als urbares Feld benutzt werben ; so wre

L ) auf die mit landesherrlicher Bewilligung ausgesteckt werdenden Waldpläße,
die schon in dieser Eigenschaft vorhin einen Erwäg geliefert haben.

3 ) In Ansehung einer gleichen Berücksichtigung der von jetzt an umgebrochen wen
denden Ländereyen in der Steuer - Anlage , bedarf es nach Maasgabe der Grund¬
steuer - Ordnung vom Jahr ILio . keiner weitern Bestimmung , da jedes Grund¬
stück das nach seiner dermaligen Beschaffenheit und Errragbarkeit regulirte

> Steuer - Kapital , wovon auch die Waiden und oeden Plätze nicht ausgenom¬
men sind , bis zu einer erfolgenden neuen Steuer - Revision unverändert bey-
behält , welche Verbesserungen und Kulturveränderungen auch darytt Vorgehen,
wodurch also eine Begünstigung in der Steuer - Anlage bereits auch für die
vorberührten Fälle begründet ist;

4 ) Dagegen sollen diejenigen tempvraire Steuerfreyheiten , welche bisher als eine
Prämie für die Urbarmachung oeder Gründe verwieget worden sind , nun , da
die Güter nach ihrem gegenwärtigen Zustand catastrirt werden , unverletzt
bleiben , und solange diese Befreyungen noch dauern , die ordinaire Steuer-
Beträge rückerstatter und als Prämie für die Urbarmachung oeder Gründe
ausgäblich verrechnet werden . Carlsruhe den 13ren Iuly 1812.

Auf Seiner Königlichen Hoheit besonder « höchsten Auftrag.
Der Minister des Innern.

Frhr . von Andlaw.
Der General - Sekretär.

M o ß d o r ff.

(Den Ankauf oder Eintausch militärischer Armatur- und Montur- Stücke betreffend.)

Mehrfältige Diebstähle von Mrlitair - Armatur - Stücken haben Se . Königliche
Hob eit  veranlaßt , die unterm 20sten Oktober 1808 Regierungsblatt Nro . 35 . ergan¬
gene Verordnung wegen des Kausens von Militair - Requisiten dahin abzuandem
und zu erweitern , daß
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1 ) Jedermann , der Armaturstücke, die sich als Militair - Requisiten kennbar ais-

zeichnen, stiehlt , verheimlicht, oder auch nur , ohne sogleich die Anzeige da¬

von zu machen, durch Kauf oder Tausch an sich bringt , mit einjähriger

Zuchthausstrafe unnachsichtlichbelegt werden soll;

2 ) Rücksichtlich bloßer Montur - Stücke bleibt es bey der Verordmmg vom

2Osten Ocrober 1808 Regierungsblatt dieses Jahrs Neo . 35 . S . 267.

§ ) Endlich wird die Entschuldigung , man habe nicht gewußt, daß es Militarr-

Armatur sey (sobald das sub . blra . I. berührte Requisit der KenntüchkeiL
vorhanden ist) nicht angenommen:

Welches zur allgemeinen Nachachtung hiemit öffentlich bekannt gemacht .wird.

Carlsruhe den 12cen August 1812.

Aus besonderm Auftrag Sr . Königlichen ' Hoheit.

Hö chsidero Justiz - Ministerium.

Frhr . von Hövel.  ^
Vät . Uhr ha «.

Chren - AusZeichnung.

Se . Königliche Hoheit  haben auf den Vortrag Ihres  Ministeriums des In¬

nern wegen ausgezeichneter Amtsführung  des Vogts Math . Jselin in
Wasenweiler  und der vom Staabshalrer M . Häfele  demselben in seinen Un¬

ternehmungen ununterbrochen rühmlich geleisteten Beystand gnädigst zu genehmigen

geruht ; daß dem Bogt Jselin eine für gute Vorgesetzte  bestimmte silberne Me¬

daille zum Anhängen , unter Bezeugung der höchsten Zufriedenheit zugestellr, Staabsr

Halter Häfele  aber rücksichrüch seiner geleisteten Verdienste öffentlich  belobt wer¬

de« Carlsruhe dm 25ren July 1812.

Der Minister deS Innern . -

Frhr . von Andlaw.
Der GeneralSekreta »k.

^ ' ^Büchler.
<
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" D i e n st N a ch r i ch t e rr.
Seine Königliche Hoheit haben den bisherigen Amts - Revr-or Heinrich

Frey in Schwehing  e n, zum zweyten Beamten in Philip psbu rg  zu ernennen;
Ferner dem Pbysicuö Dr . S a u t e r zu Konstanz, den Character als Medici-

nalrath  zu ertherlen;
Sehann dem bisherigen practieirenden Arzt Szuhany  zu Gernsbach , das er¬

ledigte Pbvsicat Wiesloch  zu übertragen^
Desgleichen unterm 25ten Iuly d« I . den vovhinigen Gochsheimer Amts - Asses¬

sor Hollerman  n provisorisch zum Hofgerlchts - Assesso  r in Freiburg zu
bestimmen;

Endlich unter demselben, den Rechts -Practicanten Hagelin  als Kanzlei - Prac»
Marten bey greßherzoglichem Hofgerichts - Secretarrat und Schreibstube daselbst cm-
zustellen, gnädigst geruhet»

Weiter haben Hoch stdieselben  gnädigst geruhet, den bisherigen Steuer -Commis-
sair Beckmann als Revisor  bey dem Ministerium des Innern Katholischen Kir¬
chen- Departements anzustellen;

Sodann den bisherigen Domfabrikpsseger Moz in Konstanz gebetenermafen in
Ruhestand zu sezm, und diese Verrechnung dem Administrator Wil dr zu übenragen.

Se . KönrglicheHoheir  Hal en Sich bewogen gefunden, den bisherigen Dekan
Sievert zu Schopfher  m dieses seines Amtes -zu entlassen, und denselben von
der Stadlpfarrey Sckopfheim zur Pfarrey Guttach  Hornberger Amrs und Deka¬
nats zu berufen ; hiernackst gnädigst geruht , das Dekanat und Stadtpfarrey Sckopf-
heim  dem bisherigen Pfarrer Hihtg zu Röteln  zu übertragen , so wie dein bis¬
herigen Pfarrer Albrech t zu Tullingen  die Pfarrey Röteln,  und dem Pfarr-
Vikar Krey zu Lörrach  die Pfarrey Tullingen  zu conferirm;

Ferner haben Hö ckstdieselbe  n gnädigst geruht , den bisherigen Plärrer Tulla
in Feldberg  hinsichtlich seines schon sehr vorgerückten Alters aller seiner Pfarr - und
DttnssGesckäfre zu entledigen, und diese dem bisherigen Pfarrverweser Honig zu
Guttach  als künftigen Pfarradjunkt zu Feldberg  zu übertragen , auch den bishe¬
rigen Diakonus Sievert in Müllheim  zur Pfarrey Weisweil,  und den Psarr-
Kandidaten Gustav Fri edrich Sonntag in Bnrqgingen  zu dem Diakonat
in Müllheim  zu berufen.



XXVI.
GroßherzogliH - Badifches -

Regi e rungsblatt.
Carlsruhe , d e n 24. August 1812-

Verordnung.

(Die Ordination der Evangelischen geistlichen Kandidaten betreffend.^

A .w gedeihlichen Bewirkung eines ernstem und innigem , gewistenspstichtigern und»

vertrauensvollem Verhältnisses zwischen dem Vikar oder Amtsgehilfen eines Pfarrers

und der ihm zur Mitbesorgung anvertrauten Gemeinde wird auf Antrag der Evan --

gelischen Kirch . nkommission  mit Aufhebung der bisherigen deßfalls bestände ."

neu Gesetze hiedurch verordnet ; daß die Kandidaten  des Evangelischen geistlichen,

oder Küchendienstes , wenn sie das Erstemal als Vikare  oder Gehilfen  eines-

Psarrers nur der Obliegenheit aller pfarramtlichen Verrichtungen angestellt werden,

auch sogleich  die feyerliche OräinLtionern acl Ninisteriuin nach dem bestehenden

Ritus mit Zuziehung zweyer benachbarten Geistlichen als Zeugen , Auflegung der

Hand u . s. w . und unter Gebrauch eines schicklichen Formulars , bis ein allgemeines

dieser Gesetzesveränderung angemessenes erschemen wird , durch den Dekan  oder

Spezial  der Diöcese und zwar , in sofern keine besondere , möglichst zu beseitigen¬

de oder zu mindernde Kosten damit verbunden sind , oder der Ordinandus dieselben

übernehmen kann und will , in der Orrs - Kuck e, an welcher derselbe feine ersten Dien¬

ste leistet , im andern Falle aber in der Dekanats - Kirche der Diöcese erhalten sollen.

Hienach haben sich also sammtüche - evangelischen  Cpezialate und Deka¬

nate zu achten , von jedesmaligem solchem Aktus berichtliche A zeige hieher zu

machen , auch die Ordination solcher Vikare , welche erst seit einem Jahre ihre erst¬

maligen Funktionen dieser Art angetreten haben , bey schicklichen Gelegenheiten , z. B.

Kirchen - Vsinnoilen oder Pfarrp äsentationen an dem Orre selbst nachzuhoken , bey

ältern und schon tanger fungirenden aber dieselbe bis zur wirklichen Pfacr -Anftelluna
30
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und Dienst .-E 'nweisrma derselben zu verschieben, und mit dieser zugleich vorzunehmen.
Carlßruhe den I 3ten August 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . von Andlaw.

Der GeneralSekretär.
Buchte r.

Bekanntmachungen.
(Die neue Apotheker Lax - Ordnung betreffend . )

Da die in - er Mt dirik al ordnung als Anhang  angeführte neue
A p 0 t h e k e r T a x - O r d n u n g im Druck erschienen ist , so wird dieß
mit dem Bemerken öffentlich bekannt gemacht , daß vom Tage dieser Pubtication an
gerechnet , diese Apotheker - Taxe allgemein  zur Norm dient , und in verbindliche
Kraft übergeht , auch daß sich sowohl bey Abgaben für öffentliche Kaffen als für
Privatpersonen  hienach genau zu Benehmen ist. Carlsruhe den 13 ten Aug . 1812 .

Der Minister des Innern.
Frhr . von Andlarv.

Der General - Sekretär.
- Büchler.

(Die Preisbestimmung des Regierungsblatts für iFn . betreffend .)
Da der Preis der Regierungsblätter durch die Verordnung vom I 4 ten May

1610 . ( Regierungsblatt Nro . XXI . ) auf 4 kr. für den Bogen bestimmt und hie¬
nach der jeweils zu entrichtende Betrag zu bemessen ist , der Jahrgang 1811 . aber
nur in 21  und 4  Bogen , folglich dessen Preis mit 3 o kr. Expeditionsgebühr in
1 fl . 55  kr . besteht, von den PostamtSzeitungs - Expeditionen  jedoch irrig
3 st . 28  kr . erhoben worden sind, so wird hiemit jedermann ermächtigt , den Mehr¬
betrag  an der Berechnung der diesjährigen  Regierungsblätter in Abzug zu
bringen , welches hiemit zu jedermanns Wissenschaft bekannt gemacht wird . Carls¬
ruhe den I7ten August 1812.

Oer Minister des Innern.
^ Frhr . von Andlaw.

-r Der General - Sekretär.
^ ^ Büchler.
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(Die Preisbestimmung - er Zoll - und AcciS - Ordnung , für die Abnehmer des

Regierungsblatts betreffend .)

Es wird hiemit öffentlich bekannt gemacht, daß der Peers der Zoll - und

Accisr Ordnung  vom 2ten Jänner d. I . für die Abnehmer des Regie?

rungsblatts  auf 40  und 14  kr . bestimmt ist, wonach alfo jene, die solche mir

1 st. und respvs 21  kr . bezahlt haben , ermächtigt werden , den Mehrbetrag

an der diesjährigen  Berechnung für das Regierungsblatt in Abzug, zu bringen.

Carlsruhe den I7ten August 18 12.
Oer Minister des  Innern.

Frhr . von Andlaw.
Der General,Sekretär.

Buch!  er ?'

(Die Frequenz der Landes - Universität Frey bürg  im Sommer halben Zahre 1812 . betreffend .)

Die Anzahl der Akademiker auf der Universität Freyburg  beträgt in dem

gegenwärtigen Sommer halben Jahre der Gefammt - Zahl  nach 266 . ; hievon

sind:

1 ) Inländer  195 . , und zwar den einzelnen Fächern nach:
Theologen — — 48 .
Juristen — — 27.
Mediziner — — 19,
Chirurgen — — 38.
Philosophen — 53.

192.

2 ) Ausländer:
Theologen — — 27.
Juristen — — S.
Mediziner — — 29 . ,

Chirurgen — — 8.
Apotheker — — 1.
Philosophen — 19.

71.
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Im Ganzen b-sinden sich also , Len einzelnen Fächern  nach , daselbstr
Tkeologen — — 75.
Juristen — — 42.
Mediziner — —
Chirurgen — —
Apotheker — — j
Philosophen — 63.

266.

Hicnach hat sich im Verhältniß der Inländer zu den Ausländern die Zahl der
erster» um 28 . vermindert,  die der Ausländer hingegen um 15 . vermehrt , die
Gesammt -Zahl der Studirenden  aber in diesem Semester vermindert um 15.

Vorstehende vergleichende Uebersicht wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht.

Karlsruhe , den 2ten Iuly 1812.

Der Minister des Innern.
Frbr , v. Andlaw.

Der General - SekretLr.
B ü chl e r.

D i e n st N a ch r i ch t e n.
Seine Königliche Hoheit  haben durch höchste Resolution vom 2ten Aug.

2812 . den Handelsmann Bernhard  He .lbing von Lörrach als ersten Beamten

mit dem Karakter ^ Hüttenverwalter bey Höchsiderv  Eisenwerk in Albdruck

gnädigst angestellt , und den bisherigen Hüttrnschreiber Mathias Mieg  von Basel
mit diesem Karakter als 2ten Beamten dieses Eisenwerks bestätigt.

Ferner haben Höchstdieselben  dis erledigte PfarreyIöhlingen  dem Dekan

und Pfarrer Hummel  zu Flehingen gnädigst zu konferiren geruht ; und da hierdurch

die Pfarrey in dem Grundherrlichen Ort Flehingen  erledigt worden ist, so haben

sich die Kompetenten um dieselbe nach, der gesetzlichen Vorschrift an den Patron zu
wenden»

Auch wurde mit höchster Genehmigung dem bisherigen Pfarrer  Kornacher

zu Schlüchtern die erledigte Ev. lutherische Pfarrey  Epfenbach ( im Neck.?. kreis)
übertragen.
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Großherzoglich - Badisches

R eg i e r un gs b l a t t.
«

Carls ruhe , den ()» September 18 i 2.

B e k a n n t m a ch u n g.
(Staats - und Commerz - Vertrag zwischen Sr . Königlichen Hoheit dem Kroßherzog

zu Baden und der Löblichen Schweizerischen Eidsgcnoffenschaft. )
Ratisizirt : Badischer Sciis den rzten und Eydgcnossischer Seits den i8tcn Julius iZrr.

Ausgiwechseltden zosten August i8r2.

§ ) ie angenehmen , freundschaftlichen und nachbarlichen Verhältnisse , welche eine lan¬

ge Reihe von Jahren hindurch zwischen dem Durchlauchtigsten Hause Baden und

der Schweizerischen Eidgenossenschaft bestanden , haben schon ' seit geraumer Zeit di«

Veranlassung zu dem Wunsche gegeben , den wechselseitigen Verkehr beyder Staaten
durch einen förmlichen Vertrag zu erleichtern und zu sichern.

Hicbey hat die neueste Ausdehnung der Großhorzoglich Badischen Laude längs
der Schweizerischen Grenze , und die Absicht , die , in dem Badischen Gebiete neu ein-

zuführenden allgemeinen Zoll - Gesehe mit den Verhältnissen der benachbarten Schweiz
in Uebereinstimmung zu bringen , die Erfüllung jenes Wunsches befördert.

Diesem gemäs sind nach mehreren vertraulichen vorläufigen Conferenzm am

neunzehnten Hornung dieses Jahrs die förmlichen Unterhandlungen eröffnet und dazu

von beydseitigen contrahirenden Thcilcn beauft - agt und bevollmächtiget worden:

Im Namen und von Seite Sr . Königlichen Hoheit des Herrn Großherzogs
von Baden rc.

Seine Ercellenz , der außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister bey

der Schweizerischen Eidsgenossenschaft und Geheime - Rath Albrecht Joseph
von Jttner , Drrector des Seekreifes —

Seine Hochwohlgebohrn , Herr Ernst Philipp Sensburg , Großherzoglich Ba«

bischer wirklicher Staats - Rath und Dircctor des Steuer - Departements.Zr
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Im Namen und von Seite Seiner Excellenz des Herrn Land -Ammanns und

der Neunzehn Kantone der Schweizerischen Eidsgenossenschaft:

Die Hochwohlgebohrnen Herren David Stokar von Neunforn , des kleinen

, Raths und Seckelmeister des Kantons Schaffhausen , und Johann Conrad »
Finsler , des kleinen Raths des Kantons Zürch und Eidsgenöffifcher Oberst-

Quartier - Meister ;

Welche dann unter Vorbehalt der Ratifikation Seiner Königlichen Hoheit des

Herrn Großherzogs von Baden an der einen , und Sr . Excellenz des Herrn Landam¬

manns der Schweiz und der Erdsgenöfsischen Tagsaßung an der andern Seite , nach¬

folgenden Staatsvertrag abgeschlossen:

Artikel  1.

Beyde contrahirenden Staaten gewährleisten sich gegenseitig die ungehinderte

Ein - Aus - und Durchfuhr aller eigenen und fremden Products , eigenen und frem¬

den Kunst - Erzeugnisse ; soviel Erstcre betrifft , unter der in dem Artikel 14  enthal¬

tenen näheren Bestimmung ; und soviel Leßtre betrifft , für jetzo mit Ausnahme der

Englischen ; auch mit Vorbehalt derjenigen unausweichlichen Anstalten und Verfügun¬

gen , welche die Aufrechthaltung des Continental - Systems für jetzo und für die

Ankunft erfordern könnte.
Art.  2.

In den Staaten Seiner Königlichen Hoheit des Großhcrzogs von Baden bester

heti keine andere Zölle , als:

a ) Durchfuhr - Zoll , wenn nemlich Effekten , Güter und Waare « vou der Schwerz
durch die Badischen Lande in dritte Staaten , oder aus dritten Staaten

durch dieselben in die Schweiz versendet werden.

p ) Einfuhrzoll , wenn nemlich Effekten , Güter und Maaren aus der Schweiz
in das Badische gehen , um daselbst zu blechen.

o ) Ausfuhrzoll , wenn nemlich Effekten, Güter und Waaren aus dem Badischm

in die Schweiz eingeführt werden.



Art . 3.

Die Erhebung dieser drey Gattungen von Zöllen findet lin denienigen Foruim

und an den Orten Statt , welche in der am 2ten Jenner 1812 publicirten Groß¬

herzoglich Badischen Land - Zoll - Ordnung ausführlich beschrieben , und in den Badi¬

schen Regierungsblättern vom Jenner und Hornung nachgetragen worden sind ; wobey

man sich Großherzoglich Badischer Seits noch vorbehält , auf der Route von Basel

nach Schaffhausen nach den» Resultat jener Abänderungen , welche der Vertrag mit

dem Kanton Argem ckäw . I7ten Herbsimonats 1808 . erhalten dürfte , die Ein - und

AusganLs - Stationen noch besonders zu bestimmen und seiner Zeit kund zu machen.

Der Zoll - Ansatz jedes einzelnen Artikels , in sofern er nicht durch gegenwärtigen

Vertrag auf einen andern Fuß bestimmt worden , wird nach Anleitung der vorermelde-

ten Land - Zoll - Ordnung erhoben und entrichtet werden.

Art . 4.

Der Durchfuhrzoll wird also an derjenigen Zoll - Station des Badischen Staats,

welche zuerst betreten wird , für die ganze Strecke , soweit sie in demselben ununter¬

brochen befahren wird , auf einmal bezahlt ; alle sogenannten Grenz - und Transit-

Zolle in den mit dem Großherzogthum Baden vereinigten Landen haben nicht mehr

oder nur in sofern statt , in wie fern sie die Localität der Durchfuhr als Grenz - Zölle

des Gefammt - Staats bezeichnen.

Um aber den Verkehr der in einander eingreifenden Badischen und Schweizeri¬

schen Ortschaften unter sich zu erleichtern , sollen derselben eigene Landes - Produkte,

wenn sie als solche durch Attestate der Orts , Behörden jedesmal gehörig constatirt

sind , für die durchfchneidende Berührungs - Strecke von dem Durchfuhr -Zoll befreyt

seyn.
Diese Befreyung soll Statt haben:

Für Baden:

In Dörslingen,  Kantons Schaffhausen , für die Communication der Gemein¬

den Gaylmgen und Buesingen , unter sich und mit dem Nellenburgischen.

In Rafz,  Kantons Zürich , für die Lommunicatron zwischen den Aemtern Je-

stctten und Röchelen.



Ueber düs auf dem rechten Rhein - Ufer gelegene Territorium des Kantons
Basel für die Communication von Geenzach mit den unter Basel gelegenen Badi¬
schen Ort schatten.

Für die Schweiz:

I -n Schlauch , für die Communication von Bargen mit dem Kanton Schaff-
Hansen.

In Buesingen und Gaylingen , für die Communication von Ramsen , Henns¬
hofen , Buch und Dörsiingen mit Schaffhausen und Dieffenhofen.

In Jrstctten und Lottstetten , für die Communicaticn von Ruedlingen und Buchberg
wir Schaffhaufen , und den Zürcherischen Gemeinden , auf dem rechten Rhein - Ufer mit
Rheinau.

Hievon sind inzwischen ausgenommen:
a ) Pferde und Rindvieh , in sofern sonst Zoll davon bezahlt werden mußte.
K ) Alle Fabrikate , wenn schon der rohe Stoff als Landes - Produkt angesehen

werden könnte.

Art.  5.

In Bezug auf einzelne Durchfuhr - Artikel wird festgesetzt:
a ) Das baare Geld , wenn es durch Fuhren oder Post - Anstalten versendet wird,

bezahlt einen Pfenning von Hundert Gulden auf die Stunde.
d ) Diejenige Begünstigung , welche dem Transit des Geldes , das Reisende mit

sich führen , bewilligt ist , wird auch auf diejenigen Baarschaften ausgedehnt,
welche Krämer , Mezger , und andere Verkehr treibende Personen , in Bezug
auf ihren eigenen Handel mit sich führen , und sind mithin jene Baarschaf¬
ten ebenfalls zollfrei-.

c ) Die transitirenden Amerikanischen Wildshäute zahlen per Stück einen Pfen¬
ning auf die Stunde.

ä ) Dre Schweizer Weine zahlen beym Transit durch die Badischen Lande der
Zentner zwey Pfenninge auf die Stunde.

e ) Wolle zahlt zwey Pfenninge , Wollen - Fabrikate und Jndienne drey Pfen¬
ninge auf die Stunde.
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1) Aue Guter und Waaren , welch ? uns dein Kanton Thurgau zu Land nach

Konstanz und von da den. S -'e aufwärts gehen , so wie auch diejenigen Gu¬

ter und Waaren , welche den See hinunter kommen , in Constanz ausgela-

den und von da zu Land in das Thurgau geführt werden , bezahlen die

Hälfte des ehemaligen Konstanzer Zolls . In allen andern hier nicht genann¬

ten Fallen wird der Tarifmäßige Ein - Aus - und Durchgangs - Zoll bezahlt.

Art . 6.

Ueber den Ansatz der Ein - und Ausgangs - Zölle ist man über nachfolgende

Abänderungen der Badischen Zoll - Ordnung übereingekommen:

Das Ausfuhr - Verbot für alle diejenigen Artikel , welche laut der Badischen

Zoll - Ordnung gar nicht außer Land geführt werden dürfen , wird gegen die

Schweiz aufgehoben , mit Ausnahme des unbedingten Verbots der Lumpen-

und Besen - Ausfuhr und des bedingten Verbots der Ausfuhr des Salpeters.

s ) Dieser allgemeinen Bestimmung gemas , kann das Holz , mit allen seinen Un¬

ter - Abheilungen , sobald es den bestehenden Forst - Verordnungen gemas

gefällt worden , ohne weiteres Hinderniß und ohne daß noch besondere Er-

laubniß zur Ausfuhr nachgesucht werden müßte , ausgeführt werden.

Hievon ist jedoch das sogenannte Gabholz , welches die einzelnen Gemeinds - An¬

gehörigen vermöge ihres Bürger - Rechts entweder aus Gemeinds - oder aus Herr,

schaftlrchen Waldungen jährlich beziehen , und welches vermöge bestehender besonderer

Gesetze und Observanzen zum Thcil gar nicht , zum Theil nicht ausserhalb der Ge¬

meinde verkauft werden darf , ausgenommen ; dergestalt , daß für die Ausfuhr der¬

gleichen Gabholzes die besondere Erlaubnis nachgesucht werden muß.

d ) Für die Ausfuhr bezahlen das Brenn - Bau - und Werkholz , die Schnitt-

waaren und die Faßtaugen Zehn proCt . von dem Preis , den das Holz auf

dem Stamm hat , an den Zoller des Orts , wo der betreffende Revier - För¬

ster wohnt , und wenn kein besonderer Zoller daselbst angestellt ist , an den

Acciscr.

Geben Käufer un > Verkäufer besondere Preise an , die sie unter sich ausbedun-
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gen haben , so inüssen s. lbige dem betreffeiiden Förster angezeigt werden ; hat der För¬

ster an der Rechtlichkeit des angegebenen Kaufpreises Zweifel , so tapirt derselbe den

Betrag der Ausfuhr - Gebühr nach dem lausenden Preis auf dem Stamm und er-

theilt hiernach das Erhebungs - Certisicat an den Zoller oder Acciser.

c ) Das Brennholz zahlt neben der Ausfuhr - Gebühr auch noch die regulirte

Accise , und zwar an den Acciser des Orts , wo der betreffende Förster wohnt;

wird das Brennholz auf dem Stamm gekauft , so steht es dem Käufer frey,

entweder dasselbe auf dem Platz zu Klaftern aufmachen zu lassen , und dadurch

den Betrag der Accise bestimmt zu constatiren , oder die wahrscheinlich aus¬

fallende Klafterzahl durch die betreffenden Revier - Förster schätzen zu lassen

und darnach dir Accise zu entrichten.

ä ) Die Kohlen zahlen nebst der Accise zehn proCt . von dem Preise den das zu

denselben gebrauchte Holz auf dem Stamm gehabt hat ; sind Käufer und Ver¬

käufer über einen besonder » Preis , ihrem Angeben nach , übereingekommen,

so ist es dabey , wie bey dem Brennholz zu halten.

e ) Torf bezahlt Zehn proCt . von dem Ankaufs - Preis.

f ) Rinden bezahlt ebenfalls Zehn proCt . von dem Ankaufs - Preis.

8 . Für diejenigen Artikel , deren Ausfuhr gestattet ist , haben folgende Abänderun¬

gen statt:

a ) Asche ; der Ausfuhr - Zoll wird auf vier und zwanzig Kreuzer per Malter ge-

gefetzt.

Baares Geld ; dasjenige baare Geld , welches zu Entrichtung der Zinsen oder

zu Bezahlung von Capitalien aus dem Badischen in die Schweiz eingeführt

wird , so wie auch die Baarschaften , welche Reisende zum Behuf ihres eige¬

nen Verkehrs mit sich führen , bezahlen keinen Ausfuhr - Zoll.

e ) Rohe Häute ; die Ochsenhäute bezahlen bey der Ausfuhr vier und zwanzig

Kreuzer per Stück , die Pferd - und Kühhäute achtzehn Kreuzer , von Schmal-

Rindern zwölf Kreuzer , die Felle von Kälbern acht Kreuzer , von Böcken,

Ziegen , Schaafen , sechs Kreuzer für ein Stück.



6 . Für nachstehende Artikel wird der Einfuhr - Zoll folgeudermasen festgesetzt:

L ) Bagage , welche Fuhrleute für diejenigen Schweizerischen Reisenden , die Badi¬

sche Kur - Oerter besuchen , ein - und wieder ausführen , ist Zollsrey.

b - Brvd , das Badische Unterthanen aus den angrenzenden Schweizerische«

Grenz - Gemeinden in das Badische einbringen , ist Zollfrei - , wenn der

Werth desselben nicht über dreyßig Kreuzer steigt.

c ) Butter ; die Einfuhr desselben wird auf achtzehn Kreuzer per Zentner ge¬

setzt.

<1) Wein ; die Schweizerische Weine bezahlen für den Eingangszoll , die neue«

Wcme , wenn sie vor Weihnachten eingeführt werden , für das Fuder sechs

Gulden , die alten Weine , für das Fuder acht Gulden.

« ) Der gemeine Brandtewein bezahlt für den Eingangs - Zoll zwey Gulde«

per Ohm , für die Meise zwey Gulden fünf Kreuzer , für das Ohmgeld

zwey Gulden fünf Kreuzer.

f ) Das Kirfchenwasser für den Eingangs - Zoll acht Gulden per Ohm , für

die Accife drey Gulden Zwanzig Kreuzer , und für das Ohmgeld drey Gul¬

den zwanzig Kreuzer.

§ ) Das Bier für den Eingangs - Zoll per Ohm sechs und dreyßig Kreuzer,

für die Accife dreyßig Kreuzer und für das Ohmgeld dreyßig Kreuzer.

K ) Oer Wein - Essig , für den Eingangs - Zoll per Ohm dreyßig Kreuzer und

für die Accife dreyßig Kreuzer.

r ) Ziegelwaaren zahlen bey der Einfuhr vierzehn Kreuzer per Roßlast.

L ) Käse auf den Zentner acht und vierzig Kreuzer.

I ) Eisen - Erzt , jeder Schweizer Kübel einen Kreuzer,

v . Ueber nachstehende Gegenstände , welche sowohl die Ein - als Ausfuhr betreffe « ,

sind folgende Bestimmungen festgesetzt:

a ) Die Aiisfnbr des rohen und unverarbeiteten Gypses wird auf sechs Kreuzer

per RvßLast , und die Einfuhr des verarbeiteten Gypses auf einen Kreu¬

zer per Zentner bestimmt»



b ) Die zum Lücken und Verspinnen in das Badi ' che gehenden Maaren sollen

bey ihrem Ausgang aus der S chlreiz und bey dem Wieder Eingang in die¬
selbe eben so ganz Zollfrei gelassen weidm , als es im Badischen in der
ZkllOrdnung § . 76 und 77 . bereits festgesetzt ist.

a ) Getreide , dasaus dem Badischen auf Sc ! weizerifche Mühlen gebracht wiid,
um daselbst gemal ten zu werden , bezahlt bey der Ausfuhr 2 kr. per Mal¬
ter , und bey der Wieder Einfuhr vier Kreuzer per Malter . Da aber diese
Letztere nicht in Getreide , sondern in Mehl statt findet , so wird für dieselbe
folgender Masstab angenommen:

Masters Sestcr Mäsll

für i Malter Kernen darf zun 'ickgesührt werden — 1 4

für 1 Malter Roggen — — -— — — — I 3

für 1 Malter Mifchelfrucht — — — — — 1 5 4
für 1 Malter Fäfcn — — — — — — — 7 —

Das Gewicht eines Malters Mehl wird zu 125 Pf . gerechnet.

Z ) Tücher , die aus dem Badischen auf Schweizerische Bleichen gebracht , um
daselbst gebleicht zu werden , bezahlen bey der Ausfuhr 6 kr . für den Zent¬
ner , bey der Wiede ". Einfuhr 12 kr . , zusammen 13 kr.

e ) Was auf Schweizerische Farbercyen aus dem Badischen gebracht wird , uni
daselbst gefärbt zu werden , bezahlt bey der Ausfuhr nur die Hälfte des in
der Badischen Zoll -Ordnug bestimmten Ausgangs -Zells und bey der Wwder-
Emfuhr nur die Hälfte des Eingangs -Zolls.

5 ) Schaafe , die auf Badische Waiden getrieben werden , zahlen bey dem ersten
Eintritt den Eingangs Zoll ; wenn sie in der Folge zur Schur nach Hause
genommen werden , mit der Erklärung , daß sie nach vollendeter Schur wie¬
der zurückgehen , so werden bey dem ersten Ausgang zwey Drittel , sodann

fü r den WiederEin - und Ausgang die Hälfte des Tarifmäßigen Ein - und
Ausgang -Zolls bezahlt ; werden sie aber zu Schurzeit ausgeführt , ohne daß
sie wieder zurückgcbracht werden , so bleibt es bey dem Tarifmäßigen A .rs-
gangsZoll.
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Artikel 7.

Da die Verfassung der Schweiz und das in derselben bestehende ZollSystem

nicht zulassen , daß die verschiedenen Zölle nach ihren Classen in Ausgang - Eingang?

und Transit - Zölle ausgeschieden werden , so wie dieses in der neuen Großherzoglich .-

Badischen Zoll -Ordnung geschehen ist , so werden die jcßt bestehenden Schweizerischen

Zölle , so wie sie von der Tagsaßung einstweilen bestätiget worden , als Grundlage des

Schweizerischen Zollbestandes angenommen . Sollte aber eine , schon bey der Eidge¬

nössischen Tagsaßung in Berathung liegende neue Organisation der Eidsgenössischen

ZottEinrichtungen zu Stande kommen , so werden die darauf Bezug habenden Be¬

schlüsse der Großherzoglich - Badischen Regierung mitgetheilt und der Gegenstand

einer neuen Unterhandlung werden . Indessen gibt die Schweizerische Eidsgenossen-

schaft die Versicherung , daß die Gesammtheit der Zölle , welche in den verschiedenen

Zollstätten der Schwei ; von trausttirenden Waaren erhoben werden , den Betrag des

Badischen Durchgang -Zolls auf einer ganz ähnlichen Landesstrecke und Sttmdcnlan-

ge nicht übersteige und auch bey allfälliger Abänderung nicht übersteigen solle.

Für die Zölle auf ein - und ausgehende Waaren behält sich die Schweiz das

Recht der vollständigen Reciprocität vor ; wird inzwischen diese Reciprocität während

der Dauer dieses Vertrags in Bezug auf nachfolgende für die Badischen Staaten

wichtige Ausfuhr -Artikel nicht anwcnden , und mithin während dieser Zeit die wirk¬

lich für diese nachbenannten Artikel bestehenden und in dem gegenwärtigen Traktat

besonders ausgemittelten Zoll - und Verkaufs -Gebühren jeder Art nicht erhöhen.

- DieseArtikelsind:

Getreide aller Art , Eisen , Glaswaarcn , Tabak , Krapp , Steingut , Stroh-

Fabrikate , Wälder - Uhren , Vieh.

Für alle diese Gegenstände werden die , in dcn Beylagen ausführlich angegebe¬

nen ZollAnlagen als Basis der Verzollung während der Dauer -dieses Vertrags an¬

genommen.
Artikel 8.

Von dielen seht bestehenden Zollanlagen rrmden für Badtsche EinfuhrArtikel

-nachfolgende Ausnahmen f̂estgesetzt:
,ÄL
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für die Früchte
wird das Pflrstergeld in Schaffhausen auf 24  kr . auf den Wagen gesetzt,

für den Wein:
Die . Einfuhr der Badischen Weine wird in den Kantonen Zürch , Ŝchaff-

Hansen und Argau nach dem Maasstab von drey Gulden auf das neue Badische
Fuder geseht.

für das Eisen

wird der Einfuhrzoll in Basel auf vier Kreuzer xsr Zentner gesetzt; in dem.
Kanton Thurgau auch auf vier Kreuzer ; in Schaffhausen die Einfuhr auf zwey
Kreuzer , die Ausfuhr auf vier Kreuzer , und das Pflastergeld auf zwanzig
Kreuzer xer Wagen geseht;

für Glaswaaren:

In Schaffhausen für das Pflastergeld der Wagen auf zwanzig Kreuzer und in
Zürch xer EingangsZoll zwey Kreuzer xsr Wagen und ein Kreuzen per Kar¬
ren.

für das Vieh:
Im Kanton Schaffhausen. kr Im Kanton Thurgau. kr.

Ein Stier , oder MastOchs . . 4 Ein MastOchs. 8
Ein ZugOchs , oder MastKuh . . 2 Ein ZugOchs . . . . . . . 6
Eine ungemästete Kuh oder ein Kalb . 2 Eine Kuh. 4
Ein Schaaf oder eine Ziege .. . . 1 Ein Jährling . . . 2

Ein Milchkalb , Schaaf oder Kleinvieh 1

Steinguth:

Im Kanton Zürch , Thurgau , Schaffhaufen und Basel per Roßlast 12 kr.

Artikel  9.

Die Wasserzölle von Konstanz bis Basel , bey deren Bestimmung sowohl die
Distanzen , als die bisherigen respeetiven Zollberechtigungen in Anschlag gebracht wor¬
den sind , werden für die verschiedene Hauptstrecken , in welche hie RheinSchiffahrt
eingetheilt werden muß , folgendermaßen festgesetzt:



l67

X. Tractus von Konstanz bis Schaffhausen:

Für diese Strecke ist der Wasserzoll für das Großherzogthum Baden und die

angrenzenden Kantone Schaffhausen und Thurgau für die verschiedenen Artikel aus»
geschieden worden , wie folgt:

Baden

Constanz
Stygen

Schaffhausen

Stein

Thurgau
Dießenhofen

Göttlichen
Eschenz 3uinMa

kr. kr. kr. kr. '

Salz , ein Faß von in circa 540 Pf. 4 4 4 12

- » für die Strecke von Constanz bis

Stein — — — — — 24 4 14 3

KaufmannsGut , per SchiffZentner — 6 4 3 i3

Früchte , ein Neuner Sack , von Neun
Viertel Schaffhauser Maas oder
136 Badische Mäsli neuen Maases 4 24 3 S

Reis , ein halbes Faß — — — 8 6 4 18

Gyps , ein Faß von 8 Zentner — — 3 14 2 64

Stahl , ein Läge! — — — — 5 4 24 114
Wein , ein Schaffhauser Saum — — 8 4 6 13

Erz , ein Schweizer Kübel — — 5 3 2 10

Rebstecken, xer 1000 Stück — — 8 6 4 18

Bretter , das Fuder ä 18 Stück dicke,
oder 24 Stück TäferBretter — 4 3 2 S

Latten , das Fuder zu 66 Stück — 4 3 2 9

Bausteine , die Schiffslast für 4 Gegner 16 12 8 36

Kabis , ein ordinaires KabisSchiff — 16 12 8 36

Ziegelwaare , eine Schiffslast — — 24 16 14 54

Kohlen , eine Schiffslast von 4 Segner 32 24 16 Ist . 12 kr.

Alle Artikel, die hievor nicht genannt sind, werden auf den Fuß des Kauf?
mannsGuts verzollt»
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Der hier festgesetzte Wasserzoll wird in seiner Totalität von allen Maaren be¬

zogen , die von Constanz abwärts bis Stein oder bis Dießenhofen und Schaffhau¬
sen verführt werden , so wie umgekehrt von denjenigen Gütern und Maaren , die
von Schaffhausen , Dießenhofen und Stein aufwärts geführt werden.

Als Ausnahme von dem ZollAnsaß des Salzes wird festgesetzt , daß diejenigen
Partheyen desselben , welche die Strecke von Constanz bis Stein zurücklegen , und
für die dortigen Magazine bestimmt sind , in Constanz 2 ^ , in Gottlieben und
in Stein 4 kr. xer Faß bezahlen . Damit indessen beschwerliche Controlles entbehr¬
lich gemacht werden , so wird das nach Stein bestimmte Quantum auf 1500 Faß
jährlich festgesetzt.

Alle Maaren , welche durch Constanz zu Wasser nach Gottlieben und von
dort aus zu Lande in die Schweiz hineingehen , oder umgekehrt in Gottlieben erst zu
Schiffe geladen werden und über Constanz aufwärts gehen , bezahlen die Hälfte des
vorstehenden Constanzer Zolls.

Der Bezug der oben ausgemittelten Wasserzölle findet für den Großherzoglich
Badischen Antheil bey der Fahrt abwärts in Constanz , für die Fahrt aufwärts in
Stygen , für den Kanton Thurgau , entweder in Gottlieben , Eschenz oder Dießen-
Hofen , auf solche Weife statt , daß auf - und abwärts an jeder dieser Zollstätte der
Zoll bezogen werden kann , insofern nicht darüber Ausweisung geschieht , daß solcher
früher schon einmal bezahlt worden ; für den Kanton Schaffhausen bat solcher für
auf - und abwärts in Stein statt.

Von der Einführung dieser neuen ZollAusscheidung an , sollen während der
Dauer des gegenwärtigen Vertrags ohne Einwilligung beyder Staaten weder neue

Zollstätte angelegt , noch die festgesetzten Zölle in ihrem Betrag erhöht werden.
L . Tractus von Schaffhaufen bis Röthelen.

„Für diese Strecke ist der Wafferzoll des Großherzogthums Baden re. und
„der angrenzenden Kantone Zürich und Schaffhaufen für die verschiedene Artikel
„ausgeschieden worden , wie folgt:



Baden ^ Zürch ^Achaffhausei^
LniriM »'

kr. kr. kr. kr.

KaufmannsGut , der SchiffsZentner 1 2 11- 44

Getreide , ein Neuner Sack von 9 Viertel

Schaffhaufer Mas , oder 136 Ba¬

dische Mäsll — — — 4 1 64

Salz , vom Faß — — — — — i 3 I
44

Reis , das halbe Faß — — — — >4 44
I
2° 64

Wein , der Saum SchaffhauserMaas — 7 3 154

Brandtewein , der Schaffh . Saum — ioz 21 9 404
Stahl , die Läge ! — — — — 4 5 14 9
Gyps , ein Faß von 8 Zentner — — 1 3 1

2 44

Erz , ein Schweizer Kübel — — 14 44
I

64

Bier , der Schaffhaufer Saum — — 14 44 4 64

Kabis , ein Waidling — — — — 24 54 11 9 .

Kohlen , ein Waidling — — — — « - 4 54 112 9

Alle Artikel , die oben nicht genannt sind , werden auf den Fuß des Kauf-

manirsGuts verzollt.

Dieser hier festgesetzte Wasserzoll wird in seiner Totalität von allen Gütern und

Maaren bezogen , die von der SchiffLände unter dem Rheinfall nach Eglisau oder

nach Röthelen und weiter hinunter geführt werden.

Von den Gütern und Maaren die von Rheinau oder Ellikon abgehen und dm

Rhein hinunter nach Eglisau bis nach Röthelen versendet werden , wird der für den

Kanton Schaffhausen ausgeschiedene Antheil nicht bezogen.

Der Bezug des für diese Strecke ausgemittelten Zollbetrags findet für das

Großherzogthuin an der Zollstätte zu Röthelen , für den Kanton Zürch in Eglisau,

und für den Kanton Schaffhaufen in dem Schlößlein Wördt statt.

Zu Erleichterung der Schiffahrt , und da es unmöglich ist , mit den zusammen¬

gesetzten Waiblingen oder sogenannten Gefährten an den Zollstätten anzufahren,



wird den unter obrigkeitliche Aufsicht gestellten Unternehmern der Schiffahrt gestat¬
tet , sich mit LadCarten , die von den eompetenten obrigkeitlichen Behörden gehörig
legalisiret sind und deren Form man gegenseitig bestimmen wird , bey den Zollstätten
auszuweisen , und den Betrag des Zolls monatlich , nach Inhalt der LadCarten ab¬
zutragen Einzelne Waidlinge sollen bey dett Zollstätten anhalten und den Zollbetrag
sogleich bezahlen.

Von der Einführung dieser neuen Zollausscheidung an sollen während der
Dauer des gegenwärtigen Vertrags ohne Einwilligung bcyder Staaten weder neile
Zollstätte angelegt , noch die festgesetzte Zölle in ihrem Betrag erhöht werden.

dl . Tractus von Röthelen bis Coblenz oder bis Waldshut.
Auf dieser Strecke ist der Wasserzoll dahin festgesetzt , daß das Großherzvgthum

Baden und - er , Kanton Argau denselben nach folgendem Tarif ; und zwar jeder
Staat zur Hälfte zu beziehen hat:
Reis , das halbe Faß — — — — — — 44  kr.
KaufmannsGut , der SchiffsZentner — — — — — 3 —
Getreide, ein Neuner Sack von 9 Viertel Schaffhauser Maas oder 126

Mäslein neuen Badischen Maases — — — — 4 —
Salz , ein Faß — — — — - — — 2 —
Wein , der Saum — — — — — — — 8 —
Brandtewein, der Saum — — — — — — 24 —
Stahl , ein Lägel — — — — — — — 44 —
Gyps , ein Faß - — — — — — — 2 —
Erz , der Schweizer Kübel — — — — — — 3 —
Bier , der Saum — — — — — — — 3 —

Alle Artikel , die oben nicht genannt sind , werden auf den Fuß des Kaufmanns-
Guts verzollt.

Dieser Hier festgesetzte Wasserzoll wird in seiner Totalität von allen Gütern
und Waaren bezogen , die von Röthelen den Rhein hinunter nach Zurzach nach
Coblenz oder Waldshut gehen , eben so von den Gütern und Waaren , die von
Waldshut, . Coblenz oder Zurzach den Rhein hinauf bis nach Röthelen versendet
werden»
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Oer Bezug des für diese Strecke ausgemittelten Zollbetrags findet für daS
Großherzogchum Baden an der Zollstätte zu Röthelen statt , für den Kanton Argem

zu Coblenz , und für die von Röthelm nach Zurzach gehende Waaren in Zurzach.

Von der Einführung diefec neuen Zollausscheidung an sollen während der Dauer
des gegenwärtigen Vertrags ohne Einwilligung beyder Staaten weder neue Zoll«

stätten angelegt , noch die festgesetzten „Zölle in ihrem Betrag erhöht werden.

V . Tractus von Coblenz oder Waldshut bis Lauffenburg.

Für diese Strecke ist der Wasserzoll folgendermaßen festgesetztr

KaufmannsGut , der SchiffsZentner — — —
Getreide , der Sack von 136 Mäsli neuen Badischen Maases

Salz , das Faß — — — — —
Reis , das halbe Faß — — — — —
Wein , der Saum — — — — —
Brandtewein , der Saum — — — — >

Bier , der Saum — — — — —

Stahl , die Läge! — — — — —
Erz , der Schweizer Kübel — — — —
Gyps , das Faß — — — — —

Der Betrag - es Zolls dieser Strecke wird für Baden in Waldshut und für

Argau in Lauffenburg für jeden Tyeil zur Hälfte erhoben.

L . Tractus von Lauffenburg bis Augst.

Für diese Strecke ist der Wafferzoll folgendermaßen bestimmt:

KaufmannsGut , der SchiffsZentner — — — — — 6 kr.

Getreide , der Sack von 136 Mäsli neuen Badischen Maases —

Salz , das Faß — — — —- — — —
Reis , das halbe Faß —
Wein , der Saum —
Brandtewein , der Saum
Bier , der Saum —

Stahl , die Lägel —

6
8
4
e;
16

43
6
9
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Erz / der Schweizer Kübel — — — — — — 6 kr.
Gyps , das Faß — — — — — — — 4 —
Steine / ein Waidling — — — — — — — 6 _

Steinkohlen , ein Waidling — — — — — — 12 _

Ein Glarner oder sogenanntes Tafelschiff bezahlt für beyde Strecken v . und L.
den bisherigen Gesammtzoll von 11 fl. auf einmal in Lauffenburg.

Die Verzollung der Holzflöße in Bezug auf beyde Strecken bleibt auf dem nehm-
lichen Fuß / wie sie im § . 5 . des Vertrags zwischen dem Großherzogthum Baden
und dem Kanton Argau im Jahr 1868 festgesetzt worden.

Alle Artikel / die oben nicht genannt sind/ werden auf den Fuß des Kaufmanns-
Guts verzollt.

Der Betrag des Zolls dieser Strecke wird für beyde Theile von jedem zur Hälfte,
von denjenigen Schiffen / welche von Lauffenburg abfahren / an diesem benannten Ort
erhoben .; was aber unterhalb Lauffenburg vom Land stößt , bezahlt den gleichen Zoll
für die ganze Strecke zur Hälfte auf Badischer Seite zu Schwörstädt und zur an-
vern Hälfte auf Argauifcher Seite zu Rheinftlden oder Augst.

r . Tractus von Augst bis an die Schweizerische Grenze
unterhalb Basel.

Von dieser Strecke wird ein Wafserzoll nach folgenden Bestimmungen erhoben,
und unter das Großherzogchum Baden und den Kanton Bafel zu ein Sechstheil für

das Erstere auf ifünf Sechstheil für den letztem getheilt.

Kauf-



Baden. Basel. Summa.

. — kr. — kr. — tr.

Kaufmanns - Gut , der Schiff - Centner — — 'S 24 5

Getreide , der Sack ü 136 Badische Mäslein — 8t 4

Salz , das Faß — — — — —
r
z 14 2

Reis , das halbe Faß — — — —
3 §4 44

Wein , der Saum — — -— — 14 6t 8

Brandenwcin , der Saum — — — 4 20 24

Bier , der Saum — — — — 1
2 2^^ 2 3

Stahl , die Läget — — — — —
r 24 3

Stein , ein Waidling — — — —
2. 34 4

Bretter , ein Waidling — — — — 14 104 12

Steinkohlen , ein Waidling . — — —
2
1 34 4

Ein Glarner Schiff — — — — 40 5fl . 20 4 fl.

Der Großherzoglich Badische Antheil für diese Strecke wird um mehrerer Be¬

quemlichkeit willen in Lauffenburg erhoben , und innert dieser Strecke selbst keine Zoll-

statt angelegt . Der Antheil des Kantons Basel wird ausschließend in der Stadt

Basel und zwar nur von denjenigen Waaren bezogen , welche durch die Stadt den

Rhein hinunter transitiren . Diejenigen Güter und Waaren hingegen , welche in Basel

abgeladeu werden , bezahlen nur den dortigen Eingangs - Zoll . Der Zeitpunkt der

Einführung und Erhebung der Wasserzölle nach den vorstehenden Bestimmungen ist

auf den ersten September nächstkünftig festgesetzt.

Art . 10 .

Die Weg - und Brückengelder werden von beyden Theilen Vorbehalten,

Art . 11.

Waag - und Lager - oder Einstell - Gelder sollen nur dann nach den bestehenden Ta»

rissen genommen werden , wenn wircklich gewogen oder eingestellt wird ; eben so sollen

die Auf - und Abladgebübren von den dazu aufgestellten Personen nur dann gefordert

werden , wenn von denselben wirklich auf - rnd abgeladen worden , auch soll hierinn
SS
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zwischen Badischen und Schweizerischen Angehörigen eine vollkommene Gleichheit in
den Gebühren beobachtet werden.

Art . 12.

Diejenigen eigenen Products und Fabrikate / welche aus der Schweiz in das
Badische eingeführt werden / sollen , wenn sie den Eingangs - Zoll bezahlt haben , in
Hinsicht der Anlagen und Entrichtung der Accise völlig auf die gleiche Weife behan¬
delt werden , wie die gleichen « inländischen Produkte und Fabrikate nach der Badischen
Accis - Ordnung behandelt werden.

In der Schweiz soll in Hinsicht der Badischen Products und Fabrikate , welche

in dieselbe eingeführt werden , eine vollständige Reciprocität statt finden , dergestalt,
daß von jenen , welche neben dem Eingangs - Zoll auch der Accise unterworfen sind,
diese nun nach dem , für den Inländer bestehenden Tarifs erhoben werde.

Art.  13.

Die , unter vorigen Staatsverhältnissen und besonders vor dem Anfall der Stift
Et . Blasischen Besitzungen an das Großherzogthum Baden , statt gefundenen Con-

venienzen , Observanzen oder förmliche Verträge über einzelne Zollfreyheiten , und dar¬
unter namentlich der Vertrag von Waldshut clclro ichten Oktober 1807 . wegen dem
damals in dem Kanton Schaffhausen eingeführten Weggeld , sind wechselseitig und

Mnzlich aufgehoben.

Art . 14.

In sofern Mangel an Feldfrüchten eine Beschränkung in der Ausfuhr derselben

erheischt , wird die Badische Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein , mit
Hinsicht auf Badische Landes - Bedürfniß durch Unterhandlung auZzumittelndes Quan¬

tum so lange zugestehen und verabfolgen lassen , bis die Beschränkung wieder aufge¬
hoben werden kann.

Art . 15.

Die Erzeugnisse von liegenden Gründen jeder Art,  welche Badische Angehörige
im Schweizerischen und Schweizerische Angehörige im Badischen Territorial - Gebiet
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besitzen, sind dem Ausfuhr- Zoll unterworfen, wenn sie nicht direct vom Felde in
daS anderseit'ge Gebiet gefübrt, sondern in Scheunen und Keller gebracht und, erst
wenn der Zweck diefer Zwifchenbestimmung erreicht ist, ab und ausgeführt zu werden.

Werden sie aber von dem erzeugenden Grundstück direct und ohne Zwischenbe-
stmmiung ausgeführt, so sind sie Ausfuhr- Zcllfrey, ohne daß es einer besonder»
Legitimation, bedarf, wenn das Grundstück nur eine Stunde von dem jenseitigen Ge¬
biet entfernt ist. Bey einer größern Entfernung aber muß die Zahl deri Fuhren
und die Zeit der Abfahrt bey dem betreffenden Orts - Zoller oder Orts - Acciser an¬
gegeben werden, von diesem hernach ein Ausfuhrfchein, jedoch unmtgeldlich, darüber
ausgestellt und dieser Sckein bey dem Zoller oder Acciser an dem Austritts - Punkt
abgegeben werden, bey Strafe des doppelten Zollsatzes und bey abermaliger Ueber-
tretung einer schärferen Ahndung»

Die, zum Anbau dieser Güter nöthigenUtensilien als Weingarts-Pfähle, Dung
rc. sind zollfrey.

Art . 16.

Die Vermögens-Steuer, welche von Schweizerischen Gefällen und Liegenschaf¬
ten in den Großherzoglich Badischen Landen erhoben wird, in soweit sie der, von
ausländischem Eigenthum nicht bezogen werdenden Accise zum Surrogat, dient, soll
nach dem Maasstab der Verordnungen vom ZI. August 1808. und IZten Febr.
1809. einmal wie das andere auf den gleichen Fuß und ohne Aufschlag entrichtet
und zu dem Euve hin den betreffenden Kantonen der, auf die vorermeldte Verord¬
nungen gegründete Special- Lrar mitgechellr werden.

Art . 17.

Keiner der bryden Staaten soll mit einem dritten Traktate entgehen, durch wel¬
che der gegenwärtige äs tsero entkräftet würde.
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Art 18.

Vorstehender Staatsvertrag ist für beyde Staaten auf die nächsten zehen J .ch-

re von dein Tage der wechselseitigen Rattsication an gerechnet , verbindlich.

Basel den sechs und zwanzigsten Juny des Jahrs Ein Tausend , acht Hundert

und zwölf . 26 . Juny 1812.

Unterschrieben

A I . v . Jttner , Großherzogl . . David

O Badischer außerordl . Gesandte O . ) Neunfov
^ der Eidgenossenschaft.

Stockar von
m, Seckelineisier.

/ 's L > Ernst Philipp Sensburg , Groß - ^ x I . Conrad Finßler,
herzogl . Badischer Staatsrath , o »/ Eidgen . Oberstqumr.

(Staats - Vertrag zwischen dem Großherzogthum Baden und dem Eydgenossischen Canton Aargau

über verschiedene Abänderungen in Ansehung der seit dem Staats - Vertrag vom i ? ten Herbst-

monat 1808 bestandenen besondern Zoll - rc. Verhältnisse .)

Ratificirt : Badischer Seits den rzten und Aargauischer Seits den yten Julius.

Ausgewechselt : den 26ten August 1812.

Nachdem durch den neuerlich zwischen dem Großherzogthum Baden und der

Schweizerischen Eydgenossenschaft unterhandelten allgemeinen Zoll - und Handels - Ver¬

trag und durch das in den Großherzoglichen Landen aufgestellte neue Zoll - System,

die zwischen besagtem Großherzogthum und dem Canton Argau in Folge des Staats-

Vertrags vom 17ten Herbstmonat 1608 bestehenden besondern Zollverhältnisse noth-

wendig auch Abänderungen erleiden und mit dem allgemeinen Zollvertrag der Schweiz

in Einklang gebracht werden müssen ; so sind die Unterzeichneten Bevollmächtigten bey-

der Staaten unter Vorbehalt höherer Genehmigung über nachfolgende Bestimmungen

übereingekommen

Art . 1.

Der sogenannte Haupt - Land - Zoll von Rheinfelden , Waldshut und Laufen¬

burg , so wre der Geleits - Zoll an leßterm Orte , soll noch ein Jahr , nnnlich bis

und »rut dem lehren Brachmonat 1613 . nach den in obbenanntem Staats - Vertrag
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Art . 6 . 7 . und 8 . enthaltenen Bestimmungen von beyden Landes - Regierungen fort¬

an gemeinsam bezogen und verrechnet werden.

Art.  2.

Vorn iten Heumonat 1813 an aber , wird diese Zollverbindung aufhören , und

jede Regierung den Bezug ihres eizcnthümlichen Zollamheils auf die ihr schickliche

Weise anzuordnen befugt scyn.

Art.  8.

Dieser Antheil an dem Hauptzoll zu Land,  soll von Seite des Cantons

Aargau nicht höher als in dem bisherigen Verhältnisse nämlich von denen über Rhein,

selben und Laufenburg nach Waldshut , oder umgekehrt von Waldshut über Laufen¬

burg und Rhcinfelden transitiven den  Waaren , so wie von dem Geleits - Zoll

von Laufenburg die Hälfte,  von den in Rheinfelden oder Geoßlanfenburg in den

Lanton eintretenden , und nach dem Innern der Schweiz bestimmten Gütern aber

zweyDrittheile  des bisherigen tarifmäßigen Zoll -Betrags bezogen , vonSeiten des

Großherzogthums Baden aber dieser Zoll - Antheil nicht höher enthoben werden , als

die Anwendung des daselbst eingeführten neuen Zoll - Systems mit sich bringt , wie

selbes durch den mit der Schweizerischen Eydgenossenschaft geschlossenen allgemeinen

Zoll - und Handels -Vertrag vom 26ten Brachmonat 1312 festgesetzt und modificirt wor¬

den ist.

Art.  4-

Beyde Staaten entlassen sich gegenseitig der am Schluß des Art . 6 . des Ver¬

trags von 1608 . enthaltenen Verbindlichkeit , die bestehenden Commnnikationsstraßen

von Klein - Lanffenburg nach Rheinfelden , und von Rheinfelden bis Vasclaugst,

nicht in Hauptstraßen zu verwandeln , und stellen an Platz dieser aufgehobenen Ver¬

pflichtung die neue Verbindlichkeit , aus ihren Commnnikationsstraßen keine — gegen¬

wärtiger Übereinkunft zuwiderlaufende Erhöhung des Transit - Zolls,  unter was

immer für einem Namen , und eben so wenig eine Art von Zwangs , Maaßregeln,



welche die Freyheit der Passage von einer Landes. - Grenze zur andern hemme , ein-
treten zu lassen.

Art . Z.

Die Rhein - oder Wasserzölle,  dieselben mögen gemeinsam oder einseitig
bezogen werden , bleiben noch bis Ende August 1812 , bey den gleichen Bestimmun¬
gen , wie sie im 3ten Artikel des mehrbenannten Staats - Vertrags enthalten find;
vom iten Herbstmonat an treten aber in Beziehung auf diese Wasser - Zölle auch
auf der Canton Aargauischen Grenze alle jene Bestimmungen und Anordnungen in
Wirksamkeit , welche über die Rhein - Zölle längs der ganzen Schweizer Grenze in
dem neuen allgemeinen Zoll - uns Handels - Vertrag festgesetzt sind.

Art . 6.

Alle Bestimmungen der Art . 3. 6 . 7 . und 8. des Staats - Vertrags vom 17.
Herbstmonat 1808 . sind, in so weit sie dieser neuen Uebereinkunft entgegen sind, von der
Zeit an , als dieselbe in Wirksamkeit tritt , für aufgehoben erklärt , worunter nament¬
lich auch der Beysatz des 2wn Artikels , in so weit darinn auch für die Hinkunft
eine Concurrenz der beydseitigen Regierungen zu neuen Brücken oder zu Haupt - Brü¬
cken- Reparationen stipulirt ist , begriffen wird.

Außer dem bleibt benannter Staats - Vertrag seinem ganzen Innhalt nach in
voller Kraft.

Gegenwärtige Uebereinkunft , deren möglichst baldige Ratifikation beyden refpec-
tiven Landes - Regierungen Vorbehalten bleibt , ist in zwey gleichlautenden Doppeln
ausgefertiget , und von den beydseitigen Hochgerichten Herren Bevollmächtigten unter¬
zeichnet worden . Zu Bafel am 2Lrm Brachmonat 1812.

A . I . v. Jttner Karl Fetzer
Grvßherzogl . Badischer Gesandte Kanton Aargauischer Regie-

bey der Schweiß . rungsRarh.

Sens bürg
Großherzogl . Badischer StaatsRach.

Joh . Heinrich Nothpleß
Kanton Aargams . FinanzRath.
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Vorstehende beyde Staatsverträge werden hiedurch zur allgemeinen Wissenschaft

bekannt gemacht . Carlsruhe den 2ten Sept . 1612.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frhr . v. Edelsheim.
Vät . Eichrodt.

M i l i La i r - D i e n st - N a ch.r l cht e n.

/r .) Anstellungen und Beförderungen.

Den Ifften Februar  wurden zu Secondlieutenants ernannt:

Beym ersten Linien - Infanterie - Regiment Großherzog:  Die

Fahujunkers von Froben und von Sirjacques.

Beym Sten Linien - Infanterie - Regiment Graf TLilhelm von

Hochberg:  Die Fahnjunker Rutschmann , von Lassolays und Speck,

ferner die Bombardiere Stroh meyer und Gesell.

Beym leichten Infanterie - Bataillon Lingg : Oer Junker  Pfi¬

ster , Unteroffizier  Buser von der Artillerie und Bombardier  Klau er.

Bey der Artillerie : Die Junker  Nummer und Bogen.

Oen29ten Februar avancirte im Dragoner - Regiment von Freystedt der

Junker  Hilbert  zum Secondlieutenant.

Den Ilten April  wurde der in Königlich Preußischen Diensten gestandene

von Suckow  als Secondlieutenaut im iten Linien - Infanterie - Regiment Großher-

zog eingestellt, im 2ten Linien - Infanterie - Regiment avancirte der Junker von

Drost zum Secondlieutenant.

Den 25ten April  wurden als Feldjäger angestellt : Heinrich Hennenho-

fer  von Gernsbach und die beyden Ingenieur - Eleven Sommerlatt und Stein¬

mann.
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Den 27ten May avancirten : Im ersten 'Linien - Infanterie?
Regiment Großherzog : Die Prcmierlicntcnants von  Saint - Ange und von
Im Hof zu Staabscapitains . Die Secondlieutenants  Uloth , von Müller , von
Cloßmann , von Leoprechting zu Premier lieutenants , und der Fahnjunker von
Bervldingen zum Secondlieutenant.

Im  2ten vacanten Linien - Infanterie - Regiment : Die Premier-
Lieutenants von  Reichert und Cloßmann zu Staabscapitains , die Secondlieu-
tenantsSaul , leLeuu , Gerber und Moeller zu Premierlieutenanks , der Fahn¬
junker  Heilig , Sergeant  Maas , Korporalfourier  Doerr und Bonn zu Second-
licutenants.

Im 3ten Linien - Infanterie - Regiment Graf Wilhelm von
Hochberg : Die Premierlicutcnants Maler und Warzemann zu Staabscapitains;
die Seccndlieuteuants Schuster , von Beck , Schaub und von Blarer  zu
Premicrlieutcnants , der vormals in Königlich Bairischen Diensten gestandene Franz
Fuchs  wurde als Secondlieutenant neu angcstellt , ferner avancirtcn zu Sccondlieu-
tenants im Regiment , die Feldwebel Bl ei ler und Schubk,  die Sergeanten Fri sch
und Prem au er.

Im leichten Infanterie Bataillon Lingg:  Der Prcmierlieutenant
Hecht zum Staabscapitain , die Sccondlieutcnanks Ries und von Vogel  zu Pre¬
mierlieutenants ; der in Kaiserlich Französischen Diensten gestandene von Scho rer
wurde als Secondlieutenant neu angestellt , und der Fahnjunker Maurus avancirte
zum Secondlieutenant.

Den 15ten Juny  wurdch der Georg Effwern  aus Mannheim als Feld¬
jäger angcstellt.

Den iZten Juny  avarcirte im Dragoner - Regiment von Freysiedt der Pre-
rnierlicutenant von Gayling  zum Staabsrittmeister . Der Prinz Joseph  vom
Thurn und Taris wurde als Staabsrittrneister beym Hufarenregiment von Geufau
aggregirt.



Den § ten July avancirte beym Artillerie - Bataillon der Premierlieutenant

Carras  zum Staabscapitain , und der Secondlieutenant von Fabert  zum Pre-

mierlieutenant . Der in Königlich Preußischen Diensten gestandene von Stülp  na¬

ge!  wurde als Secondlieutenant im ersten Linien - Infanterie - Regiment Großherzog-
so wie der in Königlich Spanischen Diensten gestandene Brief  als Secondlieute-
nant im 5ten Linien - Infanterie - Regiment angestellt.

Den 20tenJuly  avancirte im ersten Linien - Infanterie - Regiment Großherzog,
der Secondlieutenant Federte  zum Premierlieutenant . Der in Königlich Preußischen

Diensten gestandene von St rank  wurde als Secondlieutenant angestellt , der Feldwe¬
bel Junck  und die Fahnjunker Hirsch und Lipf  avancirten zu Secondlieuteuants.

Im 3ten Linien - Infanterie - Regiment Graf Wilhelm von

Hochberg  wurde der in Herzoglich Meklenburgischen Diensten gestandene von B e-

storf als Premierlieutenant angestellt , der Fahnjunker Serg er  avancirte zum Se¬
condlieutenant.

Im Dragoner Regiment von Freystedt avancirte der Secondlieutenant von

Geyer  zum Premierlieutenant und der Estandarten - Junker von Seiden  eck zum
Secondlieutenant.

L .) Versetzungen.

Den 27ten Merz  wurde der Secondlieutenant von Arnold»  von der Lcib-

grenadiergarde zum 2ten Linien -Infanterie - Regiment versetzt.

L .) Beabschiedung und Pensionirung.

Den I4ten Februar  wurde der Secondlieutenant Herf  penstonirt.

Den 29ten Februar  wurde der Secondlieutenant Stern  vom Dragoner-

Regiment von Freystedt penstonirt und dem Regiment als Auditeur zugetheilt.

D ' N 24ten May  erhielt der Premierlieutenant vonBlarer  vom Iten Linien-

Infanterie - Regiment Großherzog , die nachgesuchte Entlassung als Staabscapitain
mit Erlaubniß zur Tragung der Uniform a Luits vom Corps»

S4



t82

Den 20ten Au ly wurde der Staabscapitain Harlfing er  vom 3ten Linien --
Infanterie - Regiment Graf Wilhelm von Hochberg , penstonirt und L 8uirs
vom Corps versetzt.

Im Dragoner - Regiment von Freystedt erhielt der Rittmeister Rottmann
die nachgefuchte Entlassung mit Erlaubniß zur Tragung der Uniform ä la. Suirs vom
Corps.

v .) Todesfälle.

Am 30ten May  starb iu Mannheim der Feldjägerlieutenant Is Lean.

Den 26ten Juny  starb der Staabscapitain Wolff von der Artillerie.

D i e n st N a ch r i ch t e n.

Seine Königliche Hoheit  haben unterm 28ten Nov . v. I . gnädigst ge¬
ruht , den vormaligen Ministerial - Rath Ernst dahier , als Kreis - Rath zum Ne-
ckarkreisDirectorio in Mannheim zu versetzen. .

Ferner haben Hochstdiefslben  gnädigst geruhet , den bisherigen Landschasrs-
Physikus 0r . B l e i ch e r in Stokach zum Amts - Physikus desselben Bezirkes ; den bis¬
herigen Oberamts - Chirurg und Geburtshelfer Ferdinand Brix  daselbst zum
Land - Chirurg dieses Bezirks , den Stadtphysikus vr . Gar der in Radolfzell zum
Physikus dieses Autes,  den Bezirks - Chirurg Wieser  von Behlingen zum ersten
Staabs - Chirurg des Amts Radolfzell , den Wund - Heb ^mnd Thierarzt Joseph
Grüner  zu Radolfzell aber , zum zweyten Staabs - Chirurgen und Bezirksthicr-
arzt zu ernennen.

Endlich die erledigte Pfarrey Mühlhausen (im Seekreis ) dem bisherigen
Lokalkaplan Schwarz in Rohrbach  zu übertragen ; und da hierdurch dieLokalkapla-
ney zu Rohrbach (im Donau - Kreis ) in Erledigung kommt : so haben sich die
Competenten um dieselbe nach der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom
Jahr 1310 insbesondere deren § . 4 . zu achten.
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Seine Königliche Hoheit haben den üi Erledigung gekommenen evange¬
lisch reformirten Pfarrdienst zu Grossachsen (Nekar -Kreis ) dem bisherigen Psarrer

zu Nordhaussen , Carl Wagner,  zu übertragen gnädigst geruht.

Durch das am 27ten Juny abhin erfolgte Ableben des gewesenen Dekans und
Pfarrers Balthasar Herbster zu Königsbach (Pfinz und Tnzkreis ) ist diese
Pfarrstelle in Erledigung gekommen . Die etwaigen Competenten hierum haben sich
daher nach Vorschrift der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1310.
bey der Behörde zu melden.

Die von der Fürstlich Leiningenschen Standesherrschaft geschehene Präsentation
des Pfarrers Herrmann von Hilsbach,  zu der evangelisch lutherischen Pfarrey
Unterschefflenz (Neckar Kreis ) hat die landesherrliche Genehmigung erhalten;

Jmgleichen ist der von der von Gleichensteinisch - und von Bayerischen Familie
erfolgten Präsentation des bisherigen Pfarrers Jacob Huber  zu Schönenbach auf
die Pfarrey Rothweil (DreisamKreis ) die landesherrliche Bestätigung ertheilt
worden ; da hiedurch die Pfarrey Schönenbach ( Donau Kreis ) in Erledigung gekom¬
men ist ; so haben sich die Competenten um dieselbe nach gesetzlicher Vorschrift an
den Patron zu wenden.

Am 26ten August laufenden Jahrs ist der evangelisch reformiere Psarrer Brecht
zu Schrießheim (Nekar -Kreis ) gestorben , und dadurch der dortige Psarrdienst erledigt
worden.

Die durch den Tod des Pssthalters Wezel in Bischoffsh ei  m erledigte P o si¬
tz alt erey  ist dessen Wittwe unterm 4ten July , so wie

die durch das Ableben ihres Mannes des Posthalters Reif zu Offenburg
erledigte Posthalter ey  dessen Wittwe gnädigst übertragen worden.

T o d e s - F ä l l e.

Am lOrenMay starb zuOffenburg  der Postamts -VerwalterHesselöhl ; ferner

am i3ten desselben der Posthalter Oettinsser in Adels heim.
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Unter dem 26ten Juny ist der penstonirte Hofrath Höfle  in Markdorf (See,
Kreis ) mit Tod abgegangen.

^ Am L2ten July l. I . ist die bisherige Aebtissin des Großherzsglichen Badischen
Evangelischen weltlichen adelichenj Fräulein - Stifts in Pforzheim , Freyfrau Char¬
lotte von Seckendorf,  gestorben , und dadurch eine Stelle in diesem Stift  für
ein Fräulein aus den dazu vorzüglich berechtigten , oder den dem vormaligen Ritter-
Kanton Kraichgau mit Gütern einverleibt gewesenen Geschlechtern, eröffnet worden.
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Großherzvglich - Badisches

Regi e r,u n g s b l a t t.
C a r l s r u h e , den 19. September 1812.

Verordnungen.

(Erläuterung in Betreff des bey — für Allmosen und Messen bestimmten Geld - Vermächtnissen
erforderlichen Staats - Gutheißsn.

An die Frage entstanden ist , ob das nach Saß 910 . des neuen Land - Rechts er¬

forderliche Staats - Gutheißen der Verfügungen unter Lebenden , oder auf den To¬

desfall zum Vortheil der Verpflegungshäuser , der Armen einer Gemeinde oder einer

gemernnühlicheu Anstalt , auch bey den zu gleichbaldiger Ausgabe und Vertheilung

für Allmosen und Messen bestimmten Geldvermächtnissen erforderlich ist , so wird

hiemit erklärt , daß dieser Saß 910 . diese Leyden letztem Fälle , welche eigentlich

nur Zahlungen oder Ehrengeschenke sind , keineswegs — sondern nur solche Falle

unter sich begreift , welche eine fortwährende Stiftung im Staate begründen , oder"

eine Liegenschaft ergreifen . Carlsruhe , den 5ten September 1812.

G ro ßh erz vg liches Justiz - Mini st eriu m . .

In Abwes enheit des Minist ers . . -
. . .. Fr . Brauer,-

Vcft . U hr Han,

(Die Blstiafungs - Csllipetenz der Brückengeld - Defraudationen betreffend.)

Da die Frage entstanden ist , von welchem Gericht und nach welchen Gesetzen

Brückengeld - Defraudationen zu bestrafen feyeu , so wird ' hieniin verordnet , daß bcy

dergleichen Brücken - und Pflastergeld - Defraudationen ' derselbe Richter , wie bcy Zcll-

Md - Chaussee --Defraudationen einzuschreiten , und über derley Vergehen nach den
35
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für letzt benannte Frevel bestehenden Gesetzen zu entscheiden habe . Carlsruhe , den
2ten September 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . v. Andlaw.

Der General - Sekretär.

M o ß d o r ff.

Bekanntmachung.
(Die neue Extrapost - Straße von Freyburg nach Schaffhausen betreffend.)

Zu mehrerer Bequemlichkeit für die Reisenden ist eine neue nähere  Extra¬
post - Straße von Frey bu rg  über Steig , Lenzkirch , Bonndorf , Stüh-
lingen nach Schaffhausen  angelegt , und zu dem Ende an den Orten Lenz¬
kirch und Bonndorf  neue Relais - Posthaltereyen errichtet worden , welche an er-
sterm Ort dem Adlerwirth Lorenz Thoma,  und in Bonndorf dem Hirschwirth
Lorenz Thoma  übertragen wurden . Die Distanzen  auf dieser neuen Route
sind folgende:

Von Freyburg nach Steig — Station
— Steig nach Lenzkirch — 1 Station

— Lenzfirch nach Bonndorf — i Station
— Bonndorf nach Stützungen — 4 Station
— Stützungen nach Schaffhausen — Station.

Es wird dieses hierdurch zur allgemeinen Kenntnißnahme des Publikums ge¬
bracht . Carlsruhe , den 9ten September 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . v. Andlaw.

Der General - Sekretär.

Büch l er.

Dienst - Nachrichten.
Da nach Beschluß des Großherzogl . General - Direktor » des Ministeriums vom

Innern die erledigte Lehrstelle der griechischen und hebräischen Sprache bey dem

l
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Lyceum zu Konstanz mittels Concurfes wieder beseht werden soll ; so wird solches

andurch mit dem Bemerken öffentlich bekannt gemacht , daß sich die Competenten

um diese Stelle , mit welcher vor der Hand ein Gehalt von 500 fl. verbunden

wird , zur Prüfung entweder zu Heidelberg  oder zu Frey bürg,  je nachdem

sie den einen oder den andern Ort vorziehen , an ersterm Orre bey dem Hofrath

und Professor Or . Creuzer,  an lehterm aber bey den geistlichen Rathen Schmitt

und Hug  binnen 4 Wochen von dem Erscheinen des gegenwärtigen Regierungs-

Blatts an gerechnet, schriftlich zu melden , und die erforderlichen Zeugnisse über ihre

bisherige litterarifche Bildung und sittliche Aufführung daselbst vorzulegen haben , wo

sie dann die Einberufung zur Prüfung erhalten werden.

Durch das jüngst erfolgte Ableben des Pfarrers Maurer zu Oberlauch¬

ringen (Donau -Kreis ) ist die dortige katholische Pfarrey erlediget worden . Die

Compctenten um selbe haben sich ordnungsmäßig zu melden.

Unterm 30ten July d . I . ist der Pfarrer Bender zu Mtngolsheim

(Pfinz - und Enz - Kreis ) gestorben ; die Competenten um diese erledigte katholische

Pfarrey haben sich nach Vorschrift zu melden.

Am 6ten August ist der Pfarrer Jakob Sievert in Hofweier (Kinzig-

Kreis ) gestorben . Die Competenten um diese erledigte katholische Pfarrey haben sich

nach Maasgabe der Verordnung im Regierungs - Blatt I§ro . XVHI . vom Jahr

1811 . zu melden.

Durch die mit höchster Genehmigung erfolgte Resignation des nach Zurzach

weggezogenen bisherigen katholischen Pfarrers Oederlin zu Langenrain,  ist diese

Pfarrstelle in Erledigung gekommen ; die Competenten um solche , haben sich nach

der Vorschrift im Regierungs - Blatt i<ro . XVIII . vom Jahr 1811 . zu melden.

Die vom dem Pfarrer Frey zu Steißlingen  und dem Pfarrer Erne zu

tteberlingen am Ried (beyde im See - Kreise ) nachgesuchte Permutation ihrer

Pfarrcyen hat die landesherrliche Bestätigung erhalten.
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Unterm 19ten August l. I . hat Carl Laub von Grombach,  die Licenz als
Wundarzt ister Classe und Hebarzt erhalten.

Todes - Falle.

Unter dem Ilten August ist der quiescirte Justiz .- Amtmann und Fürstlich
Fürstenbergische Rath und Obervogt Philipp Ja  clob Mors in Engen (See-
Kreis ) und

unterm 17ten des nemlichen Monats der Ober - Amtmann von Meßbach in
Gochsheim  mit Tode abgegangen , dann

am 20ten desselben der Amts - Revisor , Amtmann Freyherr von
Schleitheim in Breysach (Dreysam - Kreis) verstorben.

Unter dem 5ten September ist der Amtmann Thiry in Walldürn  mit
Tode abgegangen.

Verb e sserun g e n
im Regierungs - Blatt  b §ro . XXVil . vom 9ten September 1612.

Pag . 180. Zeile 16. von oben steht Feldwebel Schub? und sollte heißen Schulz.
— i8r . — y- v. o. steht von Strank und soll heißen von St ranz.
— rgi . — io . v. o. steht Fahnjunkcr Lipf, soll heißen Zipf.
— — 12. v. o. steht von Bestorf , und soll heißen von Mestorf.

Zu der Xro . XXIV . bereits bekannt gemachten Berichtigung eines Druckfehlers in dem Cpn-
skriptions - Edikt Xro . XXIII . ist noch hinzu zu setzen, daß Sette 132. Zeile 2. statt
Uen Jänner — ,/Ziten Dezember" zu lesen ist. .



XXIX.. 18t- )

Gryßherzoglich - Badisches
Regierungsblatt.

Carlsruhe , den 26 . September 1812.

Verordnungen.
(Die Verpflichtung der Scribenten betreffend.)

Es unterliegt keinem Widerspruch , daß jeder , der zum Staatsdienst oder als Bcych
Helfer dazu gebraucht wird , vorher seine Pflichten kennen , und für dieselben verant¬

wortlich gemacht werden soll . Demohngeachtet haben bisher Local - Justizbeam-
ten , Amts -Revisoren und Verrechner zuweilen außer Acht gelassen , für die Ver¬
pflichtung ihrer Scribenten vor Eintritt dieser in ihre Geschäfts - Sphäre oder die

Bescheinigung , daß sie anderwärts zuvor schon geschehen , Sorge zu tragen . Daß
solcher Unterlassungssehler daher künftig nicht mehr begangen wird , vielmehr vor
Einweisung aller und jeder geprüften und aufgencmmenen Scribenten in ihre ans
den Staatsdienst bezügliche . Geschäfts - Thätigkeit die Eidesordnungsmäßige hand-
gclübdliche Verpflichtung derselben vorangehe , dafür will man , in Einverständnis,
mit dem Ministerium der Finanzen , die betreffende obenbemerkte Local - Staats ^-

duner , hiermit verantwortlich erklären . Carlsruhe den 9 . September 1812 . .
Justiz -Ministerium.

J ' n Abwesenheit des Ministers - .
Fr . Brauer » .

Vötv  Walther .-
R ' e ch L s b' e l e h r u n g?

(Das .Verfahren bey ^Ehescheidungs - Prozcssep betreffend.-

Dn dev Ehescheidungs .-Prozeß rach der neuen Verfassung in vielen Stücken vowa

der - alten verschieden istso werden die großherzoglich badischen Aemter aus folrl
gende . Sätze aufmerksam gemacht : :
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1) Das neue Landrecht hat diesfalls verbindliche Kraft , in so weit es durch
das ite und 2te Einführungs - Edict , oder andere jüngere Gesetze nicht noch suspen-
dirt , oder abgeändert worden ist.

2 ) Wo das neue Landrecht mit der Eheordnung , oder andern altern Gesehen

in Collision kömmt ; ist das Landrecht als ein jüngeres Gesetz vorzuziehen.

Ein Beyspiel giebt das Neggs . Blatt 1811 . Nro . 53 . S . 154.

3 ) Wo das neue Landrecht und die Ehesrdnung nicht in Collision stehen , gilt

die Eheordnung in jenen Rechtsbeziehungen noch fort , welche neben dem Land --

recht bestehen können . Satz 511 , L , ites Einführ . - Edict . Z . 18.

Der Ausdruck neben  zeigt den Grundsatz uä 2 ^ -n deutlich an.

4 ) In Ehestreitigkeiten findet blos mündliches Verfahren statt , nach Art des Be-

schuldigungs - Prozesses in Untersuchungs - Sachen nicht durch Reden und Widerre¬

den der Parthien nach bestimmten Sätzen , wie bey bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten.

Eheordnung Z. 64 . 2tes Eniführungs - Edict , Z . 11 . im Reggs . Blatt 1309 . S . 493.

Jedoch ist hier wohl zu bemerken , daß in dem 2ten Einführungs - Edict nicht das

Verfahren in Untersuchungs - Sachen , sondern nur die Art des Beschuldigungs- Prä¬

zises vorgeschrieben ist.

5 ) Obwohl das Landrecht das Prozeßrecht nicht bestimmt , sondern dieses der

Gerichts - Ordnung überläßt ; so ist doch der Ehcsche -dungs - Prozeß ausgenommen,

wo das Landrecht die Form des Verfahrens als wesentlichen Theil des Rechts selbst

ansieht . Reggs .Blatt 1810 , S . 87.

Aus diesem Satze fließt:

6) Daß die Zeugen in diesem Prozeß in Gegenwart der Parthien zu verhören

sind , und letztere anständige Erinnerungen und Erläuterungs - Fragen verlegen kön¬

nen . Satz 253 . 254.

7 ) Verglichen Satz 255 . 254 . des Landrechts mit § . 64 . Her Eheordnung,

können bey den Zeugen - Verhören bey Amt Rechts - Beystande oder Freunde (muu-

Zatorii uä litem vel negotiorum ^ estores guölici ^lss ) aber keine Advokaten zugelasjen
werden , wodurch das Lanorechc , uno ore Ehe - Ordnung neben einander bestehen.
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8) Wollten die Parthien , oder deren Rechts - Bcystände der geschlichen Ordnung

sich nicht fügen ; so liegt es im Berufe des Amtes , sie dazu zu vermögen , und beede
bey fortdauernder Widersetzlichkeit auf vorgegangene amtliche Zurechtweisung nach

Gestalt der Umstände mit einer angeme ffenen Strafe um so unnachsichtlicher zur Ord¬

nung zu bringen , als die Ehefcheidungs - Prozesse an sich selbst vielen Schwierigkei¬
ten unterworfen sind , mithin Verwirrung schon bey der ersten Instruirung zu ver¬

meiden doppelt nöthig ist.

9) Hauptsächlich wird den Aemtern die in der Eheordnung § . 64 . berührte

amtliche Leitung bis zu Erlangung aller bedürfenden Aufklärung empfohlen , damit
bey' einem Rekurs so viel möglich ein neuer Prozeß über neue Umstände und mit

solchem Vervielfältigung der Geschäfte und Kosten vermieden werden.

Carlsruhe den 16 . Sept . 1812.

Justiz - Ministerium.

Frhr . von Hövel.

Vär . Walther.

Bekanntmachung.

(Den verlängerten Termin zur Einholung der kaiserl. französischen Naturalisations-

Genehmiguug betreffend.)

Nachdem Seine Majestät  der Kaiser Napoleon den durch Artikel 14 . und

26 . des Dekrets vom 26 . August 1811 . festgesetzten Termin zur Einholung

der französischen Naturalisations - Genehmigung,)  vermöge Dekrets

aus dem kaiserlichen Haupt - Quartier Witepsk vom 31 . July l. I . noch um ein

weiteres Jahr vom Ablaufe des ersten an zu verlängern geruht haben ; so wird die¬
ses kaiserl . französische Gesetz , mit dein Aufügen hierdurch zur allgemeinen Wissen¬

schaft und Nachachtung der diesseitigen , in dem Falle desselben befindlichen Staats¬

angehörigen öffentlich bekannt gemacht ; daß jene Individuen , welche der durch das

diesseitige General - Ausschreiben vom 10 . Februar l. I . bekannt gemachten Anleitung,
zur Erfüllung der ihnen obliegenden Verbindlichkeiten noch nicht nachgekommen find,
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diese um so gewisser binnen der verlängerten Frist  zu erfülle « / und hiernach

sich zu achten haben , womit zugleich die (Art . 9 .) besagten Genera ! < Ausschreibens

(ReggsBlatt Nro . VII . vom 14 . Februar l. I .) wegen Paß - Erthei lungen

nach Frankreich  für dergleichen Personen gegebene Vorschriften und Frist auf die¬

selbe Zeit ausgedehnt und erstreckt werden . Hiernach haben sich die sämmtlichen

Landes - Stellen sowohl , als die einzelnen betreffenden Individuen zu benehmen.

Carlsruhe den 17 . Sept . 1812.
Der Minister des Innern.

Frhr . von And law.
Oer General - Secretär.

B ü chl e r .-

T o d e s - F a l l.

Am 18 . dieses Monats ist Kreisrath von Rottbeck zu Mannheim , mit Tod ab¬

gegangen.

Berichtigung.

In der Verordnung vom 9 . April d. I . Beilage II . des Regierungs - Blatts

Nro . XV . die Modifikationen der Accis - Ordnung betreffend sind 7 Absaz 18.

Zeile 10 . die Worte:
„Ebenfalls accispflichtig ist. "

ausgelassen worden , und es muß von Zeile 9 . also heißen:

„wenn derjenige , welchem das Eigentbum des, einem andern zur Nutznießung

überlassenen Vermögens zugefallen ist, , ebenfalls accispflichtig ist , so wird

der . Accis für denselben u . s. f. "
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Grvßherzoglich - Badisches
R eg i e r u n g s b l a t t.

C a r l s r u h e , den 8. Dctober 1812.

Verordnungen.

(Weitere Modifikationen in Beziehung auf die neue Zollordnung .)

Aie weiteren Erfahrungen/die seit Einführung der neuen Zolsordnung gemacht worden,
veranlaßten nachfolgende weitere Modifikationen und Bestimmungen:

1. Zu dem § . 25 . und § . 43 . der Zollordnung wird der Unterschied zwischen ge¬
mischten und ungemischten Ladungen andurch aufgehoben und verordnet:

-r ) uä § . 25 : daß es jedem Fuhrmann frey stehen solle , seine gemischte oder unge¬
mischte Ladung von direktem Durchgangs - Gut , wenn auch Geld darunter
enthalten styn sollte , entweder überhaupt mit 4 kr . xer Zentner oder nach dem
speciellen Transit - Tarif sulr lär . k . der Zollordnung nach Verschiedenheit der
Gattung der transitirenden Maaren zu verzollen , und

b ) aä § . 43 . daß inländische Spediteurs eben so die Wahl haben sollen , den

Transit - Zoll nach dem gedachten Tarif mit z kr . xer Centner und Stunde zu
entrichten.

Sendet der inländische Spediteur das an ihn gelangende Speditions - Gut ohne
neue Verladung sogleich weiter , so ist die Ladung wie direktes Transit - Gut aä a . I.
zu behandeln.

Es versteht sich dabey von selbst , daß wenn eine Ladung aus verschiedenen
Transit - Gütern bestehet , der Fuhrmann nicht verlangen könne , einen Theil der La¬
dung mit 2 - und 4 kr ., die übrigen Waaren aber , für welche der specielle
Transit - Zoll Tarif sud lür . Ix einen nieder » Durchgangs - Zoll enthält , nach diesem
lehtern zu verzollen , es muß vielmehr die Verzollung der ganzen Ladung , so weit sie

28
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Transitgüter enthält , entweder durchaus nach leßtgedachtem Tarif oder mit ^ kr. und
resx>. 4 kr. geschehen»

II . Zu dem § . 48 . der Zoll - Ordnung wird verordnet , daß in keinem Fall
mehr förmliche von der Orts - Obrigkeit der Ladstätte , oder vom Kauf - und Lager¬
haus bestandene beglaubte Frachtbriefe nöthig seyen , sondern gewöhnliche vo» den
ausländischen Versendern gehörig ausgestellte Frachtbriefe genügen sollen.

Auch sollen alle Waaren , die als Transitgut von dem Fuhrmann oder in dem
Frachtbrief declarirt worden sind , als solches behandelt werden , und daher nicht er¬
forderlich seyn , daß der Frachtbrief die Qualität des inländischen Empfängers , als
Spediteur enthalte.

Es wird aber hiebey auf die § . § . 38 . 39 . und 57 . der Zollordnung verwiesen,
und nochmals eingeschärft,

-r) daß nur an solchen Orten Spediteurs - Geschäfte getrieben werden dürfen , wo
ein ordentliches unter öffentlicher Aufsicht stehendes Lagerhaus errichtet wor¬
den ist,

ls ) daß alles Speditions - und Commiffions - Gut in solchen Lagerhäusern abge-
laden werden muß , wenn sie ihrer Natur nach ohne Gefahr , und ohne zu
verderben da gelagert werden können, und

« ) daß alles Eingansgut ohne Unterschied nur imBeyseyn des Ortszollers oderAccfferS,
und da, wo Lagerhäuser bestehen, nur in diesen abgeladen und erst nach vorheriger
(ontrollirung der Waaren mit den gelösten Declarations - Bolleten , an den Ei-
genrhümer abgegeben werden darf.
Jeder Handelsmann , der an einem Orte , wo kein unter öffentlicher Aufsicht ste¬

hendes Lagerhaus errichtet ist , Speditions - Gut empfängt , oder jeder , der zwar an
einem Speditions - Plaße wohnt , die erhaltenenen Spedmonsgmer aber anderswo,

als in dem Lagerhaufe abladen , oder mit der Ladung durch Beyladung oder Verla¬
dung irgend eine Aenderung vornehmen laßt , ohne daß dieselbe vor das Lagerhaus
gebracht und controllirt wurde , wird angesehen , als habe er das declarirte Speditions -Gut
als Eingangs - Gut behandeln wollen , und nach Z. 107 . der Zollordnung bestraft.

s Nur dann , wann die ganze Ladung aus Transitgütern besteht, die der inländische

Spediteur direct weiter sendet, ohne die Güter zu verladen , denselben eine Beyladung
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zu geben, oder einen Theil der Ladung zurück zu belasten, die ranze Ladung, nie
sie aukam , also weiter geht , nur in diesem Falle ist solches Transitgut keiner besorg
dern Controlle unterworfen ; der inländische Spediteur genießt aber in diesem Falle
die für eigentliches Speditions - Gut im § . 4 ^ . der Zollordnung bewilligte Begün¬
stigung nicht , sondern ist nach § . 25 . zu behandeln , unter den im Eingang dieser
Verordnung enthaltenen Modifikationen . Wenn das ankcn mel de Spedttionsgitt
zwar sogleich weiter geht , die Güter aber verladen werden , oder eine Bcyladunz
erhalten , oder ein Theil der Ladung zurückbleibt ; so muß die ganze Ladung zum La,
gerhaus geführt und daselbst controllirt werden , und die Beyladung und Ep . Ver¬
ladung auch dort geschehen.

Der inländische Spediteur ist aber nicht verbunden , für die sogleich weiter gehen¬
den Güter eine Lagergebühr zu entrichten . Speditions - Güter , die nicht sogleich wettet
geben , müssen in dem Lagerhaus niedergelegt werden , wenn die Natur des Guts
das Volumen und der Raum des Lagerhauses die Niederlage gestattet.

Im entgezrngeschien Falle wir - die Lagerung in die Privat - Magazine der
Spediteurs unter der Controlle des Ortszollers und Lagerhaus - Aufsehers erlaubt.

III . Wenn ein innländischer Handelsmann in einem SpeditionsplaH zur wei¬
tern Versendung in ' s Ausland Transit - Güter erhält , von denen der Eingangs-
Zoll  bey der Einfuhr wegen unrichtiger Deklaration im Frachtbriefe oder unrich¬
tiger Angabe des Fuhrmanns entrichtet worden ist , und bey dem Empfang der Maa¬
ren die Qualität derselben als Transit - Gut sogleich dcklarirt , auch alles dasjenige
beobachtet wird , was beym Empfang und der weitern Versendung der Speditions-
Güter vorgeschrieben ist , so wird der schuldige Transit - Zoll  für die Strecke von dem
Eingangs - Punkt bis zum S ped itions - Plah  an dem bezahlten Eingangs - Zoll
abgerechnet , und von dem übrig bleibenden zuviel gezahlten Nest vier Fünscheile auf
das Attestat des Zollers und Lagerhaus - Aufsehers , aus der Kasi 'i derjenigen Obcr-
Einnchmercy zurück erseht , in deren Bezirk das Lagerhaus gelegen ist , wohin die
T ansit-Güter gebracht worden sind, und wo der vorgegangene Fehler in der Dekla¬
ration entdeckt wurde.

Für die weitere Versendung vom Speditions - Platze bis zur nächsten Inter¬
mediär - Station , oder bis zur Austritts - Station muß sodann der Betrag des
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Transit - Zolls besonders bezahlt / und dagegen ein Transits - DeklarationsBillet mit

den erforderlichen Geldzeichen abgegeben werden.

IV . Zu den § § . 36 . 37 . und 56 . der Zoll - Ordnung werden für die Fälle / wo

sich bey der Kontrollirung der Transit - Güter oder Eingangs - Güter am Speditions¬

und resp . Abladungs - Ort zeigt / daß von dem Grenz - Zoll - Amt ein Fehler im An¬

satz des Zolls gemacht wurde / folgende Vorschriften ertheilt:

a.) Wenn der Fuhrmann bey der Grenz -Zollstation laut des Deklarations - Billets

weniger bezahlt hat , als er nach dem Zoll - Tarife schuldig war , so muß der

von dem Grenz - Zoll - Amt zu wenig erhobene Betrag von dein Zoller des

Speditions - und resp . Ablad - Orts gegen Abgabe eines , auf die Restzahlung

lautenden Deklarations - Billets nebst jZollzeichen sogleich nacherhoben und ver¬

rechnet werden.
b) Wenn dem Fuhrmann an der Eingangs - Station oder auch an dem Spedi¬

tions - Platze mehr abgenommen wurde , als der schuldige Zoll beträgt , kann

der Empfänger der Waaren das Zuvielbezahlte zurück verlangen , er muß sich

aber darum bey dem betreffenden Kreis - Direktorium melden , welches nach ge¬

nommener Cognition den Rückerfaß auf diejenige Ober - Einnehmerey anzuwci-

sen hat , in deren Bezirk der Speditions - und rs8p>. Ablad - Orr gelegen ist.

Wenn sich aus den , von den Lagerhaus - Aufsehern durch die Ober - Einnehmer

reyen au die Kreis - Direktorien gelangenden Anzeigen ergibt , daß die Grenz - Zoller

in andern Kreisen von unrichtigen Ansichten in Anwendung des Zoll - Tarifs ausge¬

hen , so ist darüber mit dem betreffenden Kreis - Direktorio zu kommuniciren , und

die Belehrung des Grenz - Zoll - Amtes zu veranlassen , damit dieselben Fehler nicht
wieder Vorkommen.

V . Zu dem Ein - und Ausgangs - Zoll - Tarif Beylage snb . Xit . X. der Zoll-

Ordnung pag . 111 . wird verordnet , wie folgt:
s) aä pag. 112 . wird nach dun Artikel Beuteltuch  der Artikel Betten  nach¬

getragen , die , wenn sie nicht vermischt mit Hausrath eingeführt werden , wie

Federn, (pag . 116 . der Zoll - Ordnung ) also mit 2 fl. 36 kr. per Cenmer

benm Eingang , und 1 fl. 16 kr. per Centner beym Ausgang zu verzollen sind.

Wenn Betten vermischt mit Hausrath eingeführt werden , so geschieht die Ver¬

zollung nach der Rubrck : Hausrath pag . 121.
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b ) sä pag . 114 . der Zoll - Ordnung ist nach dem Artikel Campfer der Artikel Ls-

nerri eingeschaltet , und der Eingangs - Zoll , von diesem Artikel auf 2 kr . per

Cenmer , der Ausgangs - Zoll aber auf 4 kr . per Centner festgesetzt.

v ) sä pag . 118 . der Zoll - Ordnung und zu pag . 5 . der Modifikationen vom 25ten

April d. I . Rubrik Flüssigkeiten suk l>lro . 9 . d . wird bemerkt , daß fran¬

zösischer Brandtewein oder LoiZnse dem Kirschenwasser gleich zu sehen , und
davon der nemliche Zoll und Accis wie von letzten » zu erheben sey.

ä ) sä pag . 119 . wird der Eingangs - Zoll der Glasscherben von 16  kr . per
Centner auf 4  kr . herabgesetzt

e ) sä pag . 124 . der Zoll - Ordnung wird nach dem Artikel Kienruß der Artikel

Kicnöl nacbgetragen und verordnet , daß hievon 48 kr. per Centner Eingangs-
Zoll und 16 kr . per Crr . Ausgangs - Zoll zu erheben sey.

k ) sä pag . 125 . wird der Eingangs - Zoll  vom rohen Kupfer von 32 auf

8 kr . per Centner herabgesetzt , und dabey bemerkt , daß altes Kupfer , zerbro¬

chene Kupfergefäße dem rohen Kupfer gleichzusehen , und daher von letzterm

der nemliche Eingangs - und Ausgangs - Zoll zu erheben ist , wie von jenem.

§ ) sä pag . 151 . der Zoll - Ordnung wird der Artikel Sand nach dem Artikel
Salz nachgetragen , und

1 ) vom sogenannten Silbrrsand der Eingang auf 8 kr . und der Ausgang
auf 4  kr . per Roßlast

2 ) vom Sand zum Bauen und für die Gärten der Eingang auf 4  kr . , und

der Ausgang auf 2  kr . per Roßlast festgesetzt.

k ) sä pag . 152 . wird der Ausgangs - Zoll von dem Artikel Schmälte  von
16  kr . per Centner auf 8 kr . gemindert.

i) sä pag . 154 . Rubrik Steine , wird für Steine , die zum Chausseebau bestimmt sind , der

Ausgangs - Zoll von 4  kr . auf 2  kr . per Roßlast herabgesetzt und verordnet , daß

von solchen Steinen , die zum inländischen Chausfeebau eingeführt werden , auf

ein Attestat des betreffenden inländischen Amts gar kein Eingangs - Koll erhoben
werden solle.

K) sä pag . 157 . wird der Ausgangs - Zoll von Vitriol von 16 kr. auf 8 kr . per
Centner herabgesetzt.
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I ) rcl pag . 157 . ist nach dem Artikel Weinstein , der Artikel Weintrbster einzm
schalten . Der Eingangs - Zoll von diesem Artikel wird aus 4 kr. pr . Rrßlast
oder 10 Centner , und der Ausgangs -Zoll auf 82 kr. festgesetzt,

in ) acl pag . 188 . Artikel wollene Fabrikate,  wird bemerkt , daß der auf
diesen Artikel gelegte Zoll , auch von halbwollenen und halbleinenen Zeugen mit
2 fl. 8 kr. pr . Centner beym Eingang und 8 kr. pr . Centner beyrn Ausgang
zu erheben sey. Carlsruhe , den l6ten September 1812.

Großherzoglich Badisches Finanz - Ministerium.
In Ermangelung des Ministers.

Hofe r.
Velr.  Reinhardt.

(Besondere Modifikationen in Beziehung auf Zoll -und Accis- Defraudaticns -Strafen .)

Durch verschiedene Anfragen , welche über die Anwendung der im 10sen Ab¬
schnitt der Zoll - Ordnung , und im 5ten Abschnitt der Accis - Ordnung vom 2ten
Jänner dieses Jahrs enthaltene Straf - Gesetze gemacht worden sind , sieht man
sich veranlaßt , zu diesen beyden Abschnitten folgende Erläuterungen und nähere
Bestimmungen nachzutragen.

1 ) Zu dem § . 102 . der Zoll - Ordnung pag . 28 . wird bemerkt , daß , wenn ein
Fremder  Waaren , die der Confiskation unterlagen , vor angefanger .er Untersu¬
chung von dem Defraudanten mit bösem Glauben  an sich gebracht hat , die
Strafe der Confiskation nur dann cesiire , wenn die Waaren sich schon in Verwah¬
rung des Fremden außer Lands  befinden , allerdings aber in dem Fall erntrcte,
wenn dieselben noch im Lande vorhanden sind.

2 ) Zu den §§ . 106 . 107 . und 168 . wird verordnet , daß die aus die unrichti¬
ge Abgabe des Centner - Guv chts gesetzten Strafen nur alsdann eintreten sollen,
wenn

a) bey Collis , die unter einem Centner wiegen , der zwölfte Theil des wahren Ge¬
wichts

b>) bey Collis von 1 — 5 Centner , ein Achtel - Centner oder 12 -b Pfund , und

c ) bey Collis von größerem Gewicht ein Fünftel - Centner oder 20 Pfund zu we¬
nig angegeben worden sind.
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In den Fällm , wo die Gewichts - Angabe unrichtig befunden wird , die Diffe¬

renz aber den Zwölften Theil des wahren Gewichts und resp . 124  und 20 Pfund

mcht erreicht , die auf falsche Gewichts - Angaben gesetzte Strafen daher auch nicht

emrrete » , muß aber jedesmal dennoch der Zoll für die Differenz zwischen dem wäh¬

ren und angegebenen Gewichte nachbezahlt werden.

3 ) Zu den § H. 103 . 104 . 106 . 107 . 108 . wird weiters erläutert , daß jeder,

der eines Versehens oder Zoll - Vergehens überwiesen , und diesfalls gestraft worden

ist , neben der Strafe auch alle Untersuchungs , Kosten zu entrichten hat , und daß

bcy Defraudationen , welche nicht mit ConfiSkation der Waaren bestraft worden sind,

jedesmal auch noch der defraudirte Zoll neben der Strafe besonders erhoben wer¬

den muß.

Die Kosten der öffentlichen Versteigerung der konfiszirten Waare sind aus dem

Erlös derselben zu bestreiten.

Nur die Kosten des Transports der^ Waaren in das nächste Lagerhaus , welche

der Defraudant in jedem Falle nach tz. 103 . der Zoll - Ordnung vorzufchießen hat,

«erden demselben nicht zurück ersetzt , wenn er unterliegt.

In den einzelnen dringenden Fällen , wo den Zoll - Beamten , nach den ange¬

führten § en die Versteigerung der arretirteu Waaren zusteht , muß dieselbe unter

Zuzug der Orrs - Vorgesetzten und Gerichtsschreiber nach vorheriger Bekanntmachung

durch die Schelle vorgenommen , und von letzterm darüber ein kurzes Protokoll aus¬

genommen werden . In der Regel dürfen aber Versteigerungen nur von dem kom¬

petenten Amte angeordnet werden . Wenn der ungefähre Abfchatzungs - Werth die

Summe von 10 fl. nicht übersteigt , so kann das Amt die Vornahme der Verstei¬

gerung einem Zoll - Beamten unter Zuzug des Gerichtfchreibers übertragen . Ueber-

sieigt der Abfchatzungswerth aber jene Summe , so muß die Versteigerung , vor

Amte , nach vorheriger gehöriger Verkündung , durch einen Aktuar vorgenommen
werden.

Irl jedem Falle , wo der Werth der consiseirten Gegenstände die Summe von

100 st. erreicht , und die Waaren bey längerer Aufbewahrung dem Verderben nicht

ausgefetzt sind , muß die Bekanntmachung der Versteigerung der Vornahme derselben

wenigstens 8 Tage vorausgehen , und durch ein Local - oder durch das Anzeige - Blatt
geschehen.
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Für den Erlös werden keine Depositen - Gebühren verwilligt , da derselbe sogleich
zur Ober - Emnehmerey - Kasse aufgeliefert werden muß.

Wenn ein Zoll - Aufseher , Accifer oder Zoller in einer Denunciationssache unter¬
liegt , so werden keine Taxen und Sporteln angeseht.

Alle Defraudationssachen sind bey eigener Verantwortung der Aemter schleu¬
nigst und nach einem kurzen summarischen Verfahren zu erledigen , und bey Publi¬
kation des amtlichen Erkenntnisses jedesmal die Berufungsfatalien nach § . 5 . des
Anhangs zu der Zollordnung beyden Theilen zu erklären . Es versteht sich dabey von
selbst , daß auch in den unbedeutendsten Denunciationsfachen jedesmal ein Protokoll
aufzunehmen ist.

4 ) Zu dem § . 110 . der Zollordnung wird erläutert , daß der Zeitpunkt , wo
ein Frevel angezeigt wird , nicht von dem Augenblick an zu rechnen ist , wo ein
Zollofficiant seine Anzeige schriftlich oder mündlich bey dem Bezirks - Amte macht , son¬
dern daß ein Frevel schon für angezeigt oder gerügt anzusehen ist , wenn ein Zolloffi -'
ciant den Defraudanten angehalten oder Hey irgend einem Zoller oder Accifer die An¬
zeige davon gemacht hat.

5 ) § . 106 . Dir . c . § . 167 . Ni -o . 9 und 11 . § 108 . IVro . VIII.
wird erläutert , daß überall , wo die Strafe des 20fachen , 60fachen und resx >. 240fachen
Betrags des defraudirten Zolls , den Werth der Waaren übersteigt , die Confiscation
an die Stelle jener Strafe treten solle.

6 ) Zu den Zen 99 . u . f . in der Accis - Ordnung wird verordnet , daß jeder,
der ohne zur Wirthfchaft berechtigt zu seyn,

» ) Von gewöhnlichen Weinen unter 5 . Stützen oder außer dem Reife , oder

b ) Von fremden feinen Weinen , ohne zur Bouteillenweisen Abgabe unter den
in den Modifikationen zur Accis - Ordnung vom 9 . April dieses Jahrs enthalte¬
nen Bedingungen befugt zu seyn , außer dem Reife  unter 25 Bouteillen
und in Fässern  unter 5 Stützen neuen Maases verkauft , das erstemal um
10 Reichsthaler , das zweytemal um das Doppelte und das drittemal um das
hfache gestraft werden soll.

Weinhändler verlieren darneben noch im zweyten Fall das Weinhandlungs - Pa¬
tent für ein Jahr , und im dritten Fall für immer.
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Kiefer , welche zugleich Weinhändler sind , und sich dieses Vergehens schuldig

machen , verlieren schon im ersten Falle das Wemhandlungsrecht für immer . Von

ihren Vorräthen wird in diesem Fall daher sogleich der Accis angesetzt und erhoben.

Im 4ten Uebertretungsfall treten geschärftere arbiträre Strafen ein.

Neben diesen Strafen finden gegen die Käufer , die den Accis defraudirt haben , die

in der Accis - Ordnung im 3ten Abschnitt festgesetzten Geldbnsen statt , und gegen dieje¬

nigen , welche durch bouteillenweisen Wein - Verschluß , ohne Wirthschaftsgerechtigkeit
zu besitzen, heimlicherweise in das Gewerbe der Wirthe eingreifen , kommen noch
neben obiger Strafe , die besondere gegen Winkelwirthschafren bestehende Polizeystraf-
gesetze in volle Anwendung.

Zu den § . 101 . — 105 . der Accis - Ordnung und § . 15 . der Ohmgelds - Ord¬
nung wird erläutert , daß neben dem als Strafe angesetzt werdenden zweyfachen und

4 und 8sacheu Betrag des Accises und resx . des Ohmgelds jedesmal auch

der einfache Betrag des Accises und rexx . des Ohmgelds - Betrags zu erheben seye, und
der Defraudant dabey die Untersuchungskosten noch besonders zu entrichten habe.

7 ) Weinhäirdler dürfen an Personen , welche am nemlichen Orte wohnen , bey

10 Reichsthaler Strafe keinen Wein abgeben , ehe die Käufer ihnen das gelöste
Accis -Declarations -Bollet mit Accis - Zeichen, und wenn dieselben ebenfalls Wein¬
händler sind, ihr Weinhandlungs - Patent vorgewiesen haben.

Privat - Consumenten , welchevon Weinhändlern , die an ihrem Wohnorte ansiißig
sind, Wein kaufen , sind daher verbunden , ehe sie den gekauften Wein aus dem Kel¬
ler des Weinhändlers abfassen, den Accis zu entrichten.

8 ) Die gesetzlichen Vorschriften §ub . I§ro . 6 und 7 . sind sämmtlichen Wein¬
händlern und Kiefern speciell bekannt zu machen.

9 ) § . 100 . der Accis - Ordnung î ro . 1 und 2 . wird erläutert , daß die dem
Ortsacciser zu machende Anzeige über den Empfang accisbarer Weine vor der Abla¬

dung der Fässer und vor Einlassung der Weinsuhren in verschlossene Höfe geschehen
muß , und daß die Absicht zu defraudiren daher hergestellt ist , so wie der Wein-

Empfänger die Fässer abladen oder die Weinfuhren in nicht offen stehende  Höfe
entführen ließ , ohne vorher den Acciser herbepgerufen zu haben.

29
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Diese Erläuterung ist noch besonders durch die Anzeige r Blätter bekannt zu ma¬
chen. Gegeben Carlsruhe den 16 . Sept . 1812.

Großherzoglich Badisches Finanz - Ministerium.
In Ermangelung des Ministers.

Hofer.
Vclr . Reinhardt.

Dienst - Nachrichten.
Jhro Königliche Hoheit  haben die geschehene Wahl der Stiftsdame

Franziska von Seckendorf,  zur Aebtiffin des evangelischen Fräuleinstiftes zu
Pforzheim,  mittelst höchster Entschließung vom 16 . September l. I . zu geneh¬
migen ; auch

Unterm nemlichen Datum dem Rechts -Prakticanten Bildhäuser in Offen¬
burg,  das Amts -Revisorat Schönau (im Wiesenkreis ) zu übertragen gnädigst ge¬
ruhet.

Da man zur besseren Einrichtung des Schulwesens in der Stadt Endingen (im
Treisamkreise ) für nöthig findet , zivey neue Oberlehrer anzustellen , den ersten mit
einem Gehalte von 375 st. , und den zweyten mit 200  st . nebst Accidenzien , freyer
Wohnung und Beholzung ; so wird dieses mit dem Anfügen bekannt gemacht , daß
sich die Kompetenten , welche auch gute musikalische Kenntnisse besihen müssen, 4 Wochen
nach Erscheinung dieses im Reggs -Blatt , bey den Geistl . Rathen Schmitt , und
Galurazu Freyburg,  zu melden , und die erforderlichen Zeugnisse daselbst vor¬
zulegen haben . Carlsruhe den 22 . Sept 1812 . Kath . Kirchliches Ministerial-
Departement.

Da die Pfarrey Waldulm (MurgkreisDirektorium ) durch den Tod des bis¬
herigen Pfarrers Bohnert  in Erledigung gekommen ist , so habeil sich die Kompe¬
tenten um dieselbe nach gesetzlicher Vorschrift zu melden.

Die durch die nachgefuchte Entlassung der Lehrerin Dillmann  vakant gewor¬
dene Hauptlehrstelle an dem katholischen deutschen Mädchen - Institut zu Mannheim,
ist der Iosepha Tischbein  konferirt worden.
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Großherzoglkch - Badkfches

Regt erungsblatt.
C a r l s r u h e , den 2Z.  Dctober 1812.

Bekanntmachungen.

(Die rückständigen Jnsertions - Gebühren in die Staats - Zeitung betreffend.)

Nachstehende Beamtungen werden mit Hinweisung auf das Regierungs - Blatt

XV . d. I . hierdurch erinnert , den seit dem Jahr 1811 . rückstehenden Betrag

für Insertions - Gebühren in die Staats - Zeitung , an das Comptoir derselben dahier

einzusenden:
fi. kr. fi. kr.

Amt Achern — — — 15 56 Amts - Revisorat Durlach 14 53

— Alt -Breisach — — 2 20 Amt Ettlingen — — 19 8

Justiz - Kanzley Amorbach 1 30 — Ettenheim — — 3 —

Amt Bühl — — — 31 45 — Emmendingen — 3 15

— Brecten — — 21 30 Stadt - Amt Freyburg — 10 —

— Bischoffsheim an der Zweytes Land - Amt Freyburg 3 —

Tauber — — — 4 15 Amt Heiligenberg — 4 15

— Bettmaringen — 2 40 Justiz - Amt Jestetten — 5 —

Zweytes Land-Amt Bruchsal 16 45 Amt Kühlsheim — — 3 50

Amts - Revisorar Bühl — 11 15 Amts - Revisorat Kandern 2 —

Gefall - Verwaltung St . Bla¬ Amt La den bürg — — 3 —

sien — — — — 12 57 O. Hof - Marschall - Amt Mann

— — — Bruchsal 3 24 heim — — — — 3 —

Land-Amt Carlsruhe — 28 — Kreis - Direktorium Mannheim 3 —

Stadt -Amt Carlsruhe — 15 30 Stadt - Amt Mannheim 34 —

40
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Stadt - Amt Mosbach — 7 — Amt Säcken gen — — 28 55
Amt Müllheim — — 6 — — Stein — — — 18 53
— Mahlberg — — 2 30 — Schönau — — — 8 —

Stadt - und erstes Land - Amt — Schwetzingen — — 1 —

Offen bürg — — 9 45 — Stauffen — — — 7 45
— — — Pforzheim 63 18 Gefäll - Verwaltung  Steinbach 6 12

Zweytes Land - Amt'  Pforz¬ — — Unter - Qewis heim 1 20
heim — — — — 17 45 Amt Wolfach — — — 8 —

Erstes Land- Amt Rasta dt 5 15 Amts - Neviforat  Zell — — 6 56

Carlsruhe , den 8ten Oktober 1812.

Ministerium des auswärtigen Angelegenheiten.
Frhr. von  Edelsheim.

Vckt. Eichrodt.

(Die Vereinigung der Gemeinde Klein - Carlsruhe mit der Residenz - Stadt betreffend . )

In Gemäßheit höchster Verfügung wurde unter dem 22ten August l. I . die
Vereinigung - er vormaligen besonder « Gemeinde Klein -Carls-
ruhe mit der Residenz - Stadt Carlsruhifchen Gemeinde wirklich voll¬
zogen; demnach sind die vormaligen Mitglieder jener Gemeinde theils als Bürger,
theils als Hintersaßen , der Einwohnerschaft der Residenz- Stadt einverlribt, und
dem Bürgermeister - Amt und dem Stadt - Rath untergeordnet worden.
Vorstehendes wird zur geeigneten Kenntnißnahme hierdurch öffentlich bekannt gemacht.

Carlsruhe , den Lten Oktober 1812.

In Abwesenheit des Ministers des Innern.
Der General - Direktor.

Stößer.
Der General - Secretär ..

Bü ' chter.
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(Falsche Brabantcr Thaler nnv Badische Sechekrcuzer- Stücke betreffend.)
Da man wahrgenommen hat , daß abermals falsche Brabanter Thaler und Bas

bische Sechskreuzer ? Stücke kursiren , so wird dieses zur Warnung des Publikums
Mit dein Anftigen bekannt gemacht , daß

1 ) der falsche Brabanter Thaler  die Iahrszahl 1796 . und dm Münze
buchstab IVl. führt , ^ Loch zu leicht ist , aus Zink , Arsenik und Kupfer beste¬
het , und auch an der unächten Qravürs zu erkennen ist.

2 ) Das falsche Badische Sechskreuzer - Stück  ist ein Abguß der ächten
Sechser vom Zahr 1808 . , die Materie ist Zinn und Wismuts ) , der Abguß
zeichnet sich übrigens durch die blasse Zinnfarbe sowohl , als den äußerst stumpf
ausgefallenen Abdruck des Wappens und der Schrift , wie auch durch die be¬
sondere Biegsamkeit , von den ächten Sechskreuzer - Stücken aus.

Carlsruhe , den 8ten Oktober 1812.
Groß herzoglich es Finanz - Ministerium.

In Ermangelung des Ministers.
Hofe  r.

Vckt. Heidenreich.

(Die Qaaiificativn der Alanten zu Post- Diensten und deren Aufnahme betreffend.)

In Erwägung , daß die von Seiner Königlichen Hoheit  in Höchst  eigne
Verwaltung übernommenen Großherzoglichen Posten manche Gelegenheit zur Anstel¬
lung und Versorgung von hiezu befähigten Subjekten darbieten , daß aber auch häu¬
fig der Fall seyn dürfte , daß sich Kandidaten melden möchten , welche die erforder¬
lichen Eigenschaften nicht besitzen, hat man mit Genehmigung des Großherzoglir
chen Hochpreislichsn Ministeriums des Innern , General - Dir ecto-
rium,  nachstehende Bestimmungen festgesetzt. :

1 ) von all jenen , die auf eine Anstellung im Postsache mit Ausnahme der blo¬
ßen Relais - Posten und solcher Posthalrereyen , womit nur unbedeutende Expe¬
ditionen verbunden sind , aspiriren , wird vorausgesetzt , daß sie nebst Vorlage
glaubwürdiger Zeugnisse über ihre sittliche Aufführung und die Vollendung der
Gymnasial - Studien , sich einer Prüfung aus den uöchigen Vorkenntnissen , als:
der französischen Sprache — der Geographie , — und der verschiedenen Zweige
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-es Rechnungswesens und der Buchhaltung unterwerfen , und in den mit ihnen an .'

zustellenden Uebungen außer einer guten Handschrift , im deutschen Styl , und

der Stellung und Beurtheilung von Rechnungen Genüge leisten.

2 ) Hat ein Candidat diese allgemeine Prüfung bestanden , so kann er alsdann

zur Praxis , welche in der Regel nur dahier theils bey der Revision , Registra¬

tur und Kanzley der Direktion , theils bey dem Ober - Postamt statt finden kann,

zugelassen werden . Diese Praxis muß sechs Monate ununterbrochen und un-

cntgeldlich fortgesetzt werden , und nur dann , wenn der Candidat während dieser

Zeit anhaltei den Fleiß bewiesen , und in den ihm zugetheilten Arbeiten wirklich

praktische Befähigung erlangt hat , wird er nach einer 2ten niehr praktischen Prü¬

fung als Prakticanr vorgemerkt und bey eintretenden Dienst - Vacaturen ange¬

stellt werden.
8 ) Bey Beförderung schon angestellter Post - Beamten auf bessere Stellen und

insbesondere auf Post - Aemter von Bedeutung , wird unter mehreren Compe-

teuren vorzüglich auf diejenigen Rücksicht genommen werden , welche außer obi¬

gen allgemeinen Erfordernissen und einer bis dahin tadellosen Amtsführung

auch in der Manipulation der Granz - Post - Aemter erfahren sind , und im

Civil - Rechte und gerichtlichen Verfahren sich mehr oder weniger Kenntnisse er¬

worben haben.
Nach diesen Vorschriften haben sich sowohl sämmtliche Aspiranten als auch

die auf Beförderung Anspruch machenden Post - Beamten zu benehmen.

Carlsruhe , den 9ten Oktober 1812.
Großherzoglich Badische Post - Direktion,

von Kronfels.
Vckc. v. Stöklern.

D Z e n st -- N a ch r i ch t e n.
Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht . Höchst Ihren Kammer-

Herrn Reinhard Freyherrn von Bersten zum Oberst Kammerjunker

zu ernennen;
Ferner dem Munizipal - Rath Or . kbeck. Johann Christoph Friedrich

Bährens zu Schwerte  im Bergischen , den Charakter eines Großherzoglich Ba¬

dischen Hof - Raths  zu ertheilerr . ^
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Großherzoglich - Badisches

Regierungsblatt.
Carls ruhe , den 7. November  1812.

Verordnung.
(Erläuterung des durch das diesjährige Regierungsblatt Nro . XX . verkündeten General-

Ausichreivens , die einstweilige allgemeine Einführung des Flüffigkeits - Maascs in den

Wirthshäusern betreffend .)

Das durch das diesjährige Regierungsblatt Xro . XX . verkündete General - Aus¬

schreiben , die einstweilige allgemeine Einführung des Flüssigkeits - Maar
ses in den Wirthshäusern  betreffend , wird auf die Vorstellung der Glaser-

meister zu Herzogemveiler wegen dem Eichzeichnen , und auf die eingekommene Anzei¬
gen , daß Glashütten ungeeichte Gefäße verkaufen , Personen , welche zum Eichen von
der Obrigkeit nicht ausgestellt seyen , sich des Elchens anmaßten , und Wirthe inlän¬
dische Weine in nicht geeichten Bouteillen verkaufen , dahin erläutert und erweitert,
daß,

1 ) Die Glashütten künftig in Verfertigung der Halsstafchen und der Schoppen-
gläser sich bemühen sollen , das Eichzeichsn wenigstens nabe einem Zoll unter
der Halsöffnung , und wenigstens nahe einem Viertels - Zoll vom Rande d.-r

Schoppengläser fallen zu machen ; daß aber nur jene Halsstafchen und Sekop-

pengläser verwerflich sind , wo das Eichzcichen bey den Halsstafchen geringer
als einen halben Zoll von der Halsöffnung , und bey den Schoppengkäsern
geringer als einen Achtelszoll vom Rande zu stehen kommt . Was aber

den Vorrath der Glaswaaren nach dem alten Maase betrifft , ist deren Ver¬

kauf , sobald solche nach dem neuen Maase geeicht sind , ohne Unterschied,
wohin das Eichzeichen zu stehen kommt , zu gestatten ; daß

4 k
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2 ) den Glashütten schon in dem Ausschreiben verboten ist , ungeeichte und un-

bezeichncte Gefäße aus Händen zu geben ; daß

3 ) in dem nemlichen Ausschreiben das Eichen und Bezeichnen der Gefäße jeder¬

mann untersagt ist , ausser denjenigen Eichstätten und Personen , die dazu von

den Polizeystellen ausdrücklich ernennt worden ; daß

4 ) Das Haustren mit nicht geeichten und bezeichnten Glaswaaren eben so wie

der Verkauf der nicht geeichten von dm Glashütten , und

5 ) den Wirthen der Gebrauch von nicht geeichten Bouteillen zum Verkaufe der

im Großberzogtbum Baden erzeugten Weine bey 5 st. 30 kr. Strafe verbo¬

ten ist. Carlsruhe den 23ren Oktober 1812.

In Abwesenheit des Ministers des Innern.

Der General - Director.

Stö  ßer.
Der General - Secretär.

M o ß d o r f.

Bekanntmachung.
(Die Reception mehrerer Schulcandidaten betreffend .)

Mach erstandener Prüfung am Ende dieses Schuljahrs sind nachstehende Schul¬

lehrlinge in dem Präparanden - Institute zu Rastadt:

Bernard Andres von Ichenheim , Karl Bäuerle von Urloffen,

Valentin Eberhard von Berolsheim , Anton Eissert von Steltt

feld , Anton Fräßle von Glotterthal , Joseph Grießer von Mark,

dvrf , Simon Harrmann von Ersingen , Xaver Holzapfel von Rie¬

gel , Wendelin Müller von Sradelhofen , Alois Mückle von Zell,
Johann Seiter von Bühlerthal , Fidel Storck von Kippenheim,

Kriftian Weber von Fautcnbach; — sodann folgende Präzeptoren als:

Joseph Kn rris von Endingen , Ignaz Bastian von Illingen,

Joseph Anton Faßler von Wyhl , Joseph Haberer von Riegel,
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' Michael Schebler von Steinfeld , und Johann Specht von Burg .'
s heim , mit Beibehaltung ihrer bisherigen Anciennete unter die Großherzoglichen Schul-

! ^ kandidaten ausgenommen worden . Carlsruhe den 6ren Ott . 1812.

^ Dienft - Nachrichten.

s SeineKöniglicheHoheit  haben gnädigst geruht , dem bisherigen AmtsAs-
z sessor Bürkle in Ettlingen  den Charakter als Amtmann  zu verleihen;

Z Dem Lehrer Sachs bey dem Lyceum zu Mannheim  den Character eines P r o-
fessors  beyzulegen;

j Den Rechnungsrath und Irrenhaus - Verwalter Eisenlohr  zu

j Pforzheim auf sein unterthänigstes Bitten in Gnaden zur Ruhe zu setzen,

hi und an dessen Stelle den seitherigen Revisor Dennig  zu Durlach als Irren-
Di haus- Verwalter  zu ernenrren;

^ Den bisherigen Buchhalter bey der Irren - und SiechenhausAnstalt zu Pforzheim
* Gottlieb Engelhard Eisenlohr als Revisor  bep Höchst Ihrem Ministe¬

rium des Innern anzusiellen;

Dem Revisor Abbt zu Freiburg die Religionsfonds - Verrechnung
allda gnädigst zu übertragen;

Den bisherigen Steuer - Commifsär Gläßer zu Lahr zum Stiftungsr
Verrechner  der Sttstsheiligen - und Bruderschafts - Schassney Lahr mit dem Prädi¬
kat als Stiftsschaffner  zu ernennen;

Den characterisi'rten Buchhalter Kiefer  bey der General - Staats - Casse mit dem

Rang eines Kanzlisten  in wirkliche Staatsdienste aufzunehmen;

Das Dekanat und die Pfarrey Mosbach  dem Dekan und Pfarrer Margeth

zu Klepsau gnädigst zu confertren . Die Competenten um die durch diese Beförderung
vacant gewordene Pfarrey Klepsau  haben sich nach der im Regierungsblatt verord-
neten Vorschrift gehörig zu melden.

I

I
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Ferner haben Seine Königk . Hoheit gnädigst geruht , den bisherigen Pfar¬
rer Hl hig zu Rüppurr zur Pfarr - Verwesung zu Wittlingen (im WiesenkreiS)
zu berufen , und dagegen den Pfarrcandidaten Johann Friedrich Neßler,  der-
maligen Vicar zu Dürrn , zum Pfarrer in Rüppur (Pfinz - und Enzkreis ) zu ernennen.

Der auf den dabiesigen geistlichen Rath und Pfarrer zu Ottenheinr Brunner
von der Grundherrlichen Fam.lÜe von Röder zu Diersburg ausgestellten Präsentation
zur Pfarrey Hofweier  ist die Staats - Genehmigung ertheilt worden . Die Kom¬

petenten um die durch diese Beförderung erledigte Pfarrey Ottenheim (im Kinzig,
kreise) haben sich nach der im Negierungsblakte enthaltenen Vorschrift gehörig zu
melden.

Die durch Beförderung des Pfarrers Johann Baptist Saal  auf die Pfarrey

Thunfel  erledigte Pfarrey Grün ern (Oreisamkrels ) wurde dem zeitherigen Pfarr-
verwefer zu Grunern Blasius Mezger  gnädigst conferirt.

Die durch den Sterbfall des Pfarrers Johann Stropp  erledigte Pfarrey
Grießen (Donaukreis ) ist dem Pfarrer Jäger zu G ün delWangen  gnädigst kon-
ferirt worden . Die Kompetenten um die durch diese Beförderung erledigt werdendcPfarrey
Gündelwangen (Donaukreis ) haben sich nach der iin Regierungsblatte Xro.
XXXVIII . vom Jahr 1810 . § . § . 2 . und Z. vcrvrdnclen Vorschrift gehörig zu
melden.

Die durch das Ableben des Lokalkapkans Ferdinand Paur  erledigte Lokalkapla-
ney Gremelsbach (Donaukreis ) wurde dem zeilherrgen Cooperator Augustin

Ziegler zu St . Märgen  gnädigst konferirt.

Durch das am 6ten Oktober erfolgte Ableben des reformirten Pfarrers Bartho-
Lomä zu Heilig kreuz stein  ach (Neckarkreis ) ist die reformirte Pfarrstelle daselbst
in Erledigung gekommen ; die allenfallsigen Kompetenten darum haben sich also nach

der geschlichen Vorschrift zu melden.
T o d e s - F a l l.

Den 15ten Oktober 1812 . ist der Großherzoaliche Staatsrath und Hofvich-

rer zu Freiburg Frhr . Baur von Heppenstein  mit Tod abgegangen.
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Großherzoglich - Badisches

Regierungsblatt.
Carlsruhe , den 14. November 1812.

Rechts - Bel  ehrungen.
(In Betreff der Frage: „wie fern bey Auseinandersetzung der Eheweiber

„und der andern Creditoren in den Ganten der Ehemänner nur
„das summarische Verfahren durch zwey Instanzen , oder der
„ordinäre Proceß durch drei)  Instanzen eintrele ?"

Au Beantwortung dieser Frage , sind folgende Puncte zu berücksichtigen:

1 ) Es bleibt im allgemeinen bey dem Grundsätze , daß , soweit die Gantmafse

beklagter Theil ist , blos das summarische Gantverfahrcn statt hat.

2 ) Wenn gegen die Ehefrau , welche ihr 'Einbringen liqmdirt und aus der Masse

rückfordert , also Klägerin in der Gant ist , wenn alle Creditoren oder ganze
Elasten derselben als Vertreter der Masse , oder auch ein Contradictor , ein¬

wenden , daß die Ehefrau aus einer allgemeinen  ihnen allen zu gut

kommenden Ve bi dlichkeits - Ursache , z. B . weil eine allgemeine Güterge¬

meinschaft obwalte , nichts oder nicht so viel , als sie meine , zurücksordern

könne , sondern das werbliche Beybringen ganz oder doch zu einem großem

Theil wegen ihrer ehereel tlichen Muleidenheit an den Eheschulden sich aufyebe,
so bleibt auch dieses noch Gant - Sacke.

Z ) Sofern aber einzelne oder alle Creditoren weiter gehen , und an die Ehefrau

gesinnen , daß sie außer der Z u r ü ck l a ss u n g ihres Einbringens in der

Masse , ihnen noch aus andern , ihrem jetzigen oder künftigen Vermögen als

Selbstzahlerin verbindlich seyn soll , so wird die Ehefrau in so weit  zur

Beklagten . Der Richter soll alsdann zwar das Ganwerfahren fortgehen las-
42
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sen - für die Summe des weiblichen Liquidi nämlich , und des Einbruchs,

soweit dieser dabin geht , daß sie nichts aus der Masse empfangen möge ; er

kann z. B . in das GantUrtheil anfnehmen : „ Die Ehefrau wird mit ihrer

„Jllaten - Forderung abgewiesen ." Alleiner kann wegen der weiter gehenden

Forderungen in jenem Urtheil nichts erkennen , sondern hat demselben nur

zur Deutlichkeit beyzuseßen , daß die weitern Ansprüche der Creditorschaft

oder der Masse an die Ehefrau zu separatem Erkenntniß verwiesen seyen. Zu

dessen Vorbereitung hat er demnach zu sorgen , daß die Verhandlungen erster

Instanz für den ordinären Proceß , soweit nöthig , ergänzt werden.

4 ) Wenn vollends nur einzelne Creditoren nicht aus einem allgemeinen Anspruch

der Masse , sondern aus specieller Verbindlichkeit , welche die Ehefrau nur

gegen diesen oder jenen , z. B . mittelst Verbürgung eingegangen hätte , der

Liquidirung des weiblichen Einbringens und dessen Herausforderung aus der

Masse sich entgegensetzen wollen , so sind dieselbe damit im Gant - Verfahren

durchaus nicht zuzulassen , sondern gleich anfangs zur separaten Klage gegen

die Frau zu verweisen , wsbey den Klägern nach Umständen die Bitte frey

bleibt , daß die Einbringens - Summe , welche die Ehefrau oder ihre Erben

aus der Masse heraus erhalten , bis zu Austrag der Separat - Klage segue-

strirt werde.

5 ) In soweit derartige Klagen gegen die Ehefrau , wie unter 3 . und 4 . bemerkt

worden , sich zur separaten Erkenntniß vereigenschaften,  in soweit

kann auch der dritte Rechtszug statt haben , wenn sich übrigens die Separat-

Sache nach der Summengröße und übrigen Eigenschaft dazu PraUficirt ; und

wären auch dergleichen Separat - Sachen , in die Gant eingemischt worden,

so müssen solche Einmischungen den Parthien in ihren Rechts - Zügen un¬

nachtheilig bleiben ; Aktiv - Klagen der Gant - Masse  gegen dritte Personen

gehören überhaupt niemals zum summarischen Gant - Verfahren . Carlsruhe

am 31 . Oktober 1812 . -

Großherzvgliches Justiz - Ministerium.
Frhr . von Hövel.

V6t . Uhrhan.
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( Die Klagen in Ehesachen , angebliche Herzenshärtigkeit betreffend . )

Verschiedene Ansichten sind darüber entstanden , ob in dem neuen Recht die soge¬

nannte Herzenshärtigkeit  noch ein Grund zur Ehescheidung sey ? Hierauf wird

folgende Belehrung ertheilt:

1 ) Die alre Eheordnung hatte Herzenshärtigkeit , welche durch Strafmittel nicht

gebeugt werden kann , unter die Gründe zur Trennung des Ehebandes aus¬

genommen.

2 ) Der Loäe Mxoleon ohne Zusätze kennt diesen Scheidungs - Grund nicht.
3) Die Zusätze im Badischen neuen Land - Recht § . 232 . 3.. haben aus der alten

Eheordnung jene Scheidungs - Ursachen , die im französischen Recht nicht aus¬

gedrückt sind und dem ohngeachtet beybehalten werden sollen , ins neue Recht

namentlich herüber gezogen . Unter diesen ist

4 ) Bloße Herzenshärtigkeit nicht aufgeführt.

5 ) Wenn daher schon der Zusatz zu § . 311 . die alte Eheordnung in jenen Rechts¬

verhältnissen bestätigt , die neben dem Landrecht und dem obenverordneten be¬

stehen könnten , so ist doch dieß nicht der Fall mit jenen Ehescheidungs - Grün¬
den , die der Zusatz zu Z. 252 . nicht ausgenommen hat , weil dort alles aus¬

gedrückt ist , was dcssalls ins neue Recht übergehen sollte ; mithin bleibt je¬
de weitere Scheidungs - Ursache ausgeschlossen.

6 ) Herzenshärtigkeit , als solche , ist daher nach dem neuen Recht kein Grund zur
Ehescheidung , sie kann es aber werden , wenn sie in eine der von dem neuen

Recht gebilligten Ursachen harte Mißhandlung oder grobe Verunglimpfung
ausartet , welches der Richter zü ermessen hat.

7) Da nun das Polizeyliche der Eheordnung nach Satz 311 . 3 . nicht abgeän¬

dert ist , so bleibt dem Richter , bey welchem die Klage auf Fortsetzung

der Ehe  angebracht ist , und keine zulässige Scheidungs - Einrede ausge»

führt worden , überlassen , zu deren Erwirkung polizeyliche schickliche Zwangs¬
mittel zu gebrauche -:.

Regierungsblatt von 1807 . Nro . 33 . Seite 186.

Nur dürfen diese nach Verhältniß der Personen Ziel und Maaß nicht über¬
schreiten.
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6) Erwirken die Zwangsmittel, in stufenweiser Verstärkung angewendet, das
friedliche Zusammenleben der Ehegatten nicht , so ist sich nach Satz 1142.
hierin zu achten ; somit hat alsdann das Zwangs - Verfahren ein Ende , und

das Obergericht kann auf weiteres Bitten des unschuldigen Thesis , wegen
grober Mißhandlung , als wohin auch hartnäckige Nichterfüllung der gesetzlichen
Ehepflichten alsdann gehören kann , die Scheidung vom Ehebande erkennen.
Carlsruhe den 4 ten November 1812.

Justiz - Ministerium.
Frhr . von Hövel.

Vckt. Uhr Han.
Bekanntmachung.

( Die Errichtung einer weitern Lebr - Elaste am Lyccum zu Carlsruhe betreffend . )

Seine König !. Hoheit  haben gnädigst verordnet , daß thesis zur bessern Be¬
arbeitung des sich täglich mehrenden Schüler - Personals an hiesigem Lyceum , thesis
m -d hauptsächlich zur zweckgemäßen Berücksichtigung derjenigen Zöglinge , welche zu
ihren Bestimmungen nicht der fortgehenden vollständigen Gymnasial - Bildung bedür¬
fen , eine weitere Lehrklafse an hiesigem Liceum errichtet werden solle ; und haben die
Lehrerstelle an derselben dem Kandidaten des PredigtAmtes  Karl Christoph Küh-

lenthal zu übertragen geruht.
Dienst - Nachrichten.

Se . Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht , dem Landesherrlichen Dekan
und katholischen Pfarrer Lorenz  zu Ecsingen die katholrsche Sladtpfarrey zu Ba¬
den gnädigst zu conferiren;

Den evangelisch lutherischen Pfarrer Gräben er  zu Adelsheim , zum Dekan  der
D öces Adelsherm  zu ernennen ;

Dem Weltpriester Karl Michael,  Vikar zu Heidersheim , die neu errichtete

Lehrstelle der lateinischen Vorbereuungs - Klasse am Gymnasium zu Frey bürg  zu

übertrageit.
Die durch das Ableben des zeitherigen Pfarrers Thomas Brielmayerer,

kedigte Pfarrey Stahringen (Seeki erS) wurde dem seitherigen Pfarrvenveser Baur

zu Umkirch gnädigst eonferirt.
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Großherzoglich - Badisches

Regt e r u n g s b l a t t.
Carls ruhe , den 26 . November 1812.

Verordnung en.
(Das Orgelbauwesen im Lande betreffend . )

Air Abstellung - er immer mehr und mehr , besonders in den obern Gegenden des

Großherzogthums überhand nehmenden Pfuscherey im Orgel bau wesen  und Ver-

Hütung des den Gemeindscafsen dadurch zugehenden Schadens , sieht man sich verr

anlaßt , nachstehendes zur allgemeinen Nachachtung zu verordnen:

1 ) Soll künftig kein neuer Orgelbau unternommen werden , ehe und bevor der

Plan dazu oder die Orgel - Disposition nebst dem Accord zur Prüfung an

das einschlägige Departement eingesendet und genehmigt seyn wird.

2 ) Sollen die Orgel - Reparationen nur gelernten und approbinen Orgelbauern

übertragen , und weder Schreinern noch andern nicht kunstverständigen Hand-

wcrksleuten überlassen , sofort diejenige Rcparationskosten , welche die Summe

von 100 fl. nicht übersteigen , von den Krelsdirectorien angeordnet und decre-

tirt , über diejenigen aber , welche diese Summe übersteigen , der Ueberschlag

an das einschlägige Departement einzeschickt , und von diesem nach eingehol¬

tem Gutachten eines Kunstverständigen verfügt , sodann die Kosten zur Zah¬

lung decrerirt werden.

3 ) Sollen ausländische Orgelbauer zu einem inländischen Orgelbau oder Repara¬

tion nur dann zugelassen werden , wenn die Forderung der Inländer über¬

trieben erfunden würde.

4 ) Soll , wenn eine Orgel verkauft werden will , eine Beschreibung und Abschä-
43
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zrmg derselben an das betreffende Departement eingeschickt und von diesem durch

einen Kunstverständigen verfügt werden.

5 ) Soll künftig kein Orgelbauer im Lande angenommen werden , welcher nicht auf

diesseitige Anordnungen geprüft worden , und hierauf von dem Landeshoheits-

Departement zum Orgelbau die Erlaubniß erhalten hat . Carlsruhe den 14.

Nov . 1812 .

Der Minister des Innern.

Frhr . von And law.
Der General - Secretär . -

Moß d orff.

(Das Eichen und Bezeichnen der gläsernen und steinernen Gefäße betreffend .)

Auf die eingekommene Anzeige , daß , obschon in dem , in dem Regierungsblatt

Nro . XX . dieses Jahrs verkündeten General - Ausschreiben , die einstweilige allgemei¬

ne Entführung des neuen Flüfsigkeits - Maaßes in , den Wirthshäußern betreffend , ent¬

halten ist:

„bis zum ersten September soll diese neue Maaß in allen Wirthshäusern

„des Großherzogthums allgemein in Ausübung kommen , und bis dahin

„sollen alle Wirthe mit den dazu nöthigen auf dieses Maaß legal geeichten

„Gefäßen versehen seyn , —

dennoch das Bier in steinernen auf das neue Maas nicht geeichten , und mit zin-

nenen Deckeln versehenen Krügen , und gemeine Weine aus den Nachbar - Staaten in

nicht geeichten grünen Bouteillen hier und da noch ausgeschenkt werden . Um die¬

se gesetzwidrigen Handlungen äbzustellen , wird verordnet:

1 ) Alle in den Wirths - und Bierhäusern schon vorhandene oder von auswärts

angeschafftch und zum Ausschenken gebraucht werdende steinerne Krüge sollen

durch die hiezu ' besonders ausgestellte Personen auf das neue Maaß geeichet

und bezeichnet werden.

2 ) Deßgleichen sollen alle grüne Bouteillen , sobald sie zum Aus ĉhenken gebraucht

werden , auf das neue Maas von den dazu aufgestellten Personen genclet und

bezeichnet werden , und nur jene Weine ist in ungeeichten Boutetllen zu ver-
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- kaufen erlaubt , welche aus entfernten Gegenden , wie z. B . Malaga , Tokay,
Champagne rc. Herkommen , und den Accis nach dem Gewicht bezahlen.

3 ) Die inländische Steingeschirr - Fabriken dürfen nur nach dem neuen Maase
geeichte und bezeichnet Schenk - oder Trinkgefäße aus Händen geben , und sind
für deren richtigen Inhalt verantwortlich.

4 ) Den Wirthen wird der Gebrauch ungeeichter Gefäße, es seyen steinerne Krü¬
ge oder Bouteillen , zum Ausschenken in - oder außer dem Hause mit Aus¬
nahme der Lä 2. bemerkten fremden Weine bey 5 fl. 30 kr. Strafe verbo¬
ten . Carlsruhe den 16 . Nov . 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . von Andlaw.

Oer General - Secretär.

M oßdorff.

Bekanntmachungen.
(Die Jusertions - Gebühren in die Staatszeitung betreffend. )

Man findet sich veranlaßt , bekannt zu machen , daß nicht nur Privatpersonen , son¬
dern auch alle Behörden verbunden sind , die Infertionsgebühren in die Staatszeitung
portofrei ) an das Comptoir derselben dahier einzufenden . Carlsruhe den 12ten Nov.
1812.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten»
Frhr . von Edels Heini.

Vät . Eichrodt.
(Die praktische Prüfung der NechtsPraktikanten betreffend. )

Man findet sich veranlaßt , hiedurch zu verordnen , daß zur praktischen Prüfung
der Rechtspraktikanten  künftig zwey Termine , nemlich im Monat Jenner
und July  jeden Jahrs bestimmt feyn sollen , vor deren Anfang sich daun jeder
Rechtspraktikannt bey dem betreffenden Kreis - Directorio zu melden und von diesem
den Monats - Tag zur Vornahme der Prüfung zu vernehmen hat . Carlsruhe den
9ten Nov . 1812.

Der Minister des Innern.
Frhr . von Andlaw.

Der General - Secretär»

Mvßdorff.
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(Freyplatze in dem weiblichen Erziehungs-Institute zu Ottersweyer. )

Da bis den 16ten Jenner 1813 . in dem weiblichen Erziehungs - Institute zu

Ottersweyer  ein von dem Präsentations - Rechte des Bischöfflichen General-

Vikariats zu Konstanz,  und auf den 23ten Febr . 1813 . ein weiterer von der

Vergebung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs  abhängender

Freyplaß sich öffnet , so wird dieses zur öffentlichen Kenntniß gebracht , damit diejeni¬

gen , welche sich darum zu bewerben gedenken , ihre Gesuche unter Anlegung der er-

foderlichcn Urkunden über Alter und Herkommen , über Vermögens - Umstände , Auf¬

führung und Fähigkeiten , auch sonstige Qualifikationen binnen 6. Wochen , wegen des

erster » an besagtes Vikariat und wegen des letztem an das katholisch kirchliche Depar¬

tement des Großherzoglichen Ministeriums des Innern einsenden mögen . Callsruhe,

den fften Nov . 1812.

Dienst - Nachrichten.

Der Grundherrlich von Gemmingenschen Präsentation des KaplansO o rnbu  sch zu

Weißenbach auf die Pfarrey Tiefenbronn (Pfinz und Enzkrcis ) ist die Slaats-

genebmigung ercheilt worden.
Die von den Grundherren Rüdt von Collenberg , als Kirchen und Lchenherrn zu

Sindolsheim , erfolgte Präsentation des Pfarrers Dietz von Neunstettcn auf die er¬

ledigte evangelische Pfarrey Sindolsheim (Main - und Tauberkreis ) hat die Lan¬

desherrliche Bestätigung erhalten.

Die durch den Tod des Katholischen Pfarrers Werner  erledigte Pfarrey Ho¬

cke nh ei m ist dem Pfarrer Hofmann  zu Neckarhaußen gnädigst konferirt worden.

Die Competenten um die durch diese Beförderung vakant geworbene Pfarrey Neckar-

haußen  haben sich nach Vorschrift des Regierungsblatts zu melden . -

Durch das am 2 tsten Oktober l. I . erfolgte Absterben des Pfarrer Hohler zu

Helmstadt (NeckarKreis ) ist in diesem Grundherrlich von Berlichingenschen Ort

die Evangelisch lutherische Pfarrey erledigt worden . Die Competenten um dieselbe

haben sich nach den gesetzlichen Vorschriften zu achten.

Die Competenten um die erledigte Pfarrey zu Guten stein  haben sich nach

Vorschrift der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 18 . vom Jahr 1811 . zu benehmen.
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Großherzoglich - Badisches

Regierungsblatt.
C a r l s r u h e, den 2. December 18 12.

Verordnungen.
( Den Gebrauch des Stempelpapiers betreffend. )

!^ a man verschiedentlich wahrgenommen hat , daß der Gebrauch des Stempelpapiers
nicht nach dem 21ten § . der Stempelordnung vom Jahre 1807 . und dm dort vor-
geschriebenen Klassen geschehe , sondern größtentheils nur das wohlfeilste Stempelpa-
pier der Bogen zu 3 kr . — namentlich zu Vollmachten bey den obersten Stellen
und den Ministerien , besonders in Lehens - Sachen rrä 30 kr . der Bogen nicht ange-
wendet werde ; so wird andurch Jedermann bey mmachsichtlichem Ansätze der desfalls
gesetzlichen Taxe des zwanzigfachen Betrags gewarnt , und zugleich die betreffenden
Stellen wegen des eigenen unrichtigen Gebrauchs sowohl als der Annahme von Ein¬
gaben , bey welchen das erforderliche Stempelpapier nicht gebraucht ist , wiederholt
für verantwortlich erklärt . Hiernach haben sich besonders die Obergerichte , Kreis-
Dwectorien , Aemter und Revisorate genau zu achten , und selbst für Schaden zu
hüten . Carlsruhe den liten November 18 12 .

Justiz Ministerium.

Frhr . v . Hövel.

V6t Uhr Han.

(Praktisches Examen der Rechts - Praktikanten betreffend. )

Da bereits dre Verordnung besieht , daß jeder Rechts - Praktikant praktisch ge¬
prüft feyn muß , ehe er Hoffnung hat , zu Staatsdiensten oder einer Advokatur ge¬
lassen zu werden ; sich jedoch mehrere zu Revisorats - und andern Stellen melden , von
denen es wenigstens unbekannt ist , ob sie das praktische Examen bestanden haben;

44
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so wird hiermit bekannt gemacht / daß auf Competenten zu Stellen , welche sich des

praktischen Examens wegen nicht schon in ihrer Vorstellung ausweisen , keine Rück¬

sicht genommen werden kann . Carlsruhe den Ilten November 1812.
Justiz Ministerium.

Frhr . v. Hövel.
Vät . Uhrhan.

(Unbefugten Wein - und Bierschank betreffend.)

In Erwägung , daß die im Provinzial - Blatt der Markgrafschaft vom Jahr

il809 den 30 . Okt . b§ro . 58 . wegen verbotenem Weinschank und Winkelschenken

enthaltene Verordnung mit der unterdessen erschienenen Accis - Ordnung nicht verein-

barlich ist , so hat man sich veranlaßt gefunden , unter Aufhebung der erstem zu

verordnen:

Daß der unbefugte Wein - und Bierschank das erstemal mit Konfiskation des¬

jenigen noch im Fasse befindlichen Wein - oder Bier - Vorraths , von welchem das

abgegebene Getränk ausgezapft worden , das zweytemal aber neben der Konfiskation

und zwar in den Städten mit 50 st., und in den Dörfern mit 25 st. bestraft wer¬

den soll. Carlsruhe den 18 . Nov . 1812.
Der Minister des Innern.

Frhr . von And law.
Der General - Secretär.

M o ß d o r ff.

Bekanntmachungen.
Hierdurch wird zur öffentlichen Kenntmß gebracht , daß die 3 Ortschaften Rie¬

gel , Forchheim und Schillingen dem Bezirks - Amt Endingm einverleibt worden sind.

Carlsruhe den 23 . Nov . 1812»
(Die Reception mehrerer Rechts - Praktikanten betreffend.)

Die im vorigen Winter -Semester geprüften Rechts - Cadidaren : Philipp Jakob

Orff von Mannheim , Georg Christian Buch von Berwangen,Johann

Bach von Nußloch , und Joseph Abele von Mannheim  sind unter die Zahl

der Rechts - Praktikanten von der Zeit ihrer erstandenen Prüfung an , ausgenommen

worden.
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Ferner wurden die Rechts - Candidaten Johann Georg Duttlinger von

Lembach / Joseph Fezer aus Freyburg / und Philipp Leopold I ll von

Ueberlin gen , so wie Friedrich Ludwig Schweikhard von Carlsruhe,
Friedrich von Blittersdorf von Mahlberg , August Franz Stößer

von Carlsruhe , Carl Eduard Mörstadt von Carlsruhe , Johann

Gottfried Cammerer von Ichenheim , und Franz Heinrich Widemer

von Offen bürg — Endlich Georg Ludwig Maurer von Heidelberg,

Peter Wallau von Verlach sheim , und Philipp Ludwig Laukhard auS

Dürkheim , ebenfalls in die Zahl -er Rechts - Praktikanten aufgenommen.

Dienst - Nachrichten.

Se.  Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen

gesehen , den bisherigen Polizey - Direktor in der Residenz von Bau r der Polizey-
Direkrions - Geschäfte zu entheben , und zürn GeheimenReferendär zu ernennen ; Die

Fortbesorgung der Polizey - Direktion aber dem General - Major und dahiesigen Stadt-
Commandanten Freyherrn von  Stockhorn zu übertragen.

Seine Königliche Hoheit haben gnädigst geruht , dem zeitherigen Pfarrer
Anton Haaf zu Bopberg , die Pfarrey St . Peter in Bruchsal , womit der

Eintritt als Mitglied in das dasige Bischöfliche Vikariat verbunden ist, zu konferiren.

Die Competencen um die durch diese Beförderung erledigte Pfarrey Boxberg (Main-
und Tauber -Kreis ) haben sich nach Vorschrift zu melven.

Ferner geruhten Höchstdieselben  der Präsentation des Pfarrers Zimmermann

von Baltersweiler  auf die Pfarrey Bühl,  die Landesherrliche Genehmigung
zu ertbcilen , und da hierdurch die Pfarrey Baltersweiler (DonauKreis ) erledigt ist,

so haben sich die Competenten Hierwegen nach der gesetzlichen Vorschri 'ft im Regie¬
rungsblatt I^ro . 58 . vom Jahr 1810 § . § . 2 und 3. zu melden.

Seine Königliche Hoheit  haben weiter gnädigst geruht , die vom dem

evangelisch lutherischen Pfarrer Marx zu Meisenheim (KmzigKreis ) nachge¬
suchte Adjunttur des Candldaten Fischer  von da , zum ständigen Gehülfen in sei¬

nem Pfarramte , nach Höchster Entschließung vom 9cen September l. I . , jedoch
ohne Hoffnung der Nachfolge , zu genehmigen.
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Durch das am 4ten November d. I . erfolgte Abfterben des Pfarrers Ringer
zu Ehrstädt, (NeckarKreis ) ist die evangelisch lutherische Pfarrey daselbst in Erle¬
digung gekommen , wovon das Patronat - Recht der Grundherrschaft von Degenfeldt
Ehrstadt , Eulerhof und Neuhauß zusteht : Die Competenten um diese Pfarrey ha¬
ben sich nach der geschlichen Vorschrift zu achten . -

Die Competenten um die erledigte Pfarrey Worndorf,  deren Patronat nach
dem Regierungsblatt von 8 ten August d. I . bekannt gemachten Staats -Vertrag mit
dem hochfürstlichen Hohenzollern - Sigmaringischen Hof landesherrlich ist , haben sich
nach der Verordnung im Regierungsblatt vom Jahr 1810  iVro . 33 . § . § . 2 und 3.
binnen 6 Wochen zu melden.

D m ^ lsclimnae Ooctor Oberkamp zu Heidelberg,  ist unterm Ilten Nov.
dieses Jahrs die Erlaubniß zur Ausübung der Heilkunde ertheüt worden.

Unterm 30ten Sept . d. I . hat Maximilian Schloßer von Freyburg,
die unbedingte pharmaceutische Lincenz erhalten.

Unterm 14 . Oct . d. I . ist dem Apotheker Wilhelm Lot her von Typin¬
gen  die pharmaceutische Licenz errheilt;

Auch snlr eoclem der Bataillons - Chirurg Johannes Meeß aus Ladenburg,
als Wundarzt erster Classe und als Hebarzt licenzirt worden.

Unterm 31 . Okt . d. I . hat Lliirui -Zias Lan 6 iäatus Joseph Schneider von
Hau enstein,  die Licenz zu praktiziren als Wundarzt erster Nasse und als Hebqrzt
erhalten.

T 0 L e s - § ä l l e.
Am 14 . Okt . d. I . ist der evangelisch lutherische Pfarrer Herrmann zu Un-

rerschefflenz (Neckarkreis ) gestorben.

Desgleichen ist am 8. November der bisherige Inspektor und quiescirte refor-
mirte Kirchenrath Hil spach zu Neckargem und (NeckarKreis ) mit Tod abge¬
gangen.
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GroKherzoglich-Badisches
Regt e r ung s b l a t t.

C a rlör  u h e, den 8. December 1812 .

V e r o r d n u n g.

(Die. Errichtung eines General« Einstands- Lurcau betreffend. )

mannigfaltigen Nachtheile des Privat - Einstellens der durch die Conscription
zum Kriegsdienst- berufenen Individuen, sowohl für die Einsteller, welche oft im
Preise übernommen und zu unnöthigen Reifer Kosten veranlaßt werden, als auch
für den Geschäfts-Gang des Kriegs-Ministeriums selbst, haben auf die Zweckmäßig¬
keit der Errichtung eines eigenen General - Einstands - Lursau  geführt, wel¬
ches nach erfolgter höchster Genehmigung einstweilen auf unbestimmte Zeit unter nach¬
folgenden nähern Bestimmungen errichtet wird: -

1) Niemand-kann ein stehen  oder »instellen,  außer Key dem General- Ein-
stands- Lureau. Nur dieses selbst kann in dem unten unter 2) L. bemerk¬
ten Falle die Erlaubniß zu Privat - Einstands- Aecorden in der bisherigen
Art ertheilen.

L) Die Einsteller  betreffend, so haben diese ssch' durch ihr Amt zu melden
und anzuzeigen,' was sie für einen Einsteher geben können oder wollen. Das
Amt hat nach§.- 12 des neuen Conscription̂- Gesetzes mit Rücksicht auf die
ihr« bekannten Vermögens- Verhaltniffe und auf die größere oder mindere
Entbehrlichkeit des-Einstellers zu ermessen, ob.das Gesuch an das Geueral-
Einstands- Luresu emzuberichten, oder die amtliche Genehmigung zu verwei¬
gern ist. Das Erbieten must übrigens mit der Möglichkeit,, einen Einsteher-
dafür zu finden, im Verhälmiß. stehen̂ r- darf, m Friedenszeittn nicht unter-

4S



400 , und in Kriegszeiten nicht unter 600 fl. betraget . Die nähern Gmrcd-
sähe sind übrigens folgende:

a ) Das General - Einstands - Lursau hat nach dem Vorrath feiner Einsieher

oder der Leichtigkeit , welche zu erhalten , zu beurthcilen , ob es einen Em-
steller vertreten kann oder nicht . Jin letztem Fall wird das Einstellungs-

Gesuch abgeschlagen , und dann kann bey besonder » Umständen die Ab¬

schließung eines Privat - Einstands - Accords ausnahmsweise erlaubt werden-
wenn derjenige , welcher privatim einstehen will , sich nicht bewegen läßt,

für das Lureau zu billigen Bedingungen einzustehcn.

- ) Oer Einsteller muß in der Regel baar bezahlen , weil sich das Lureau mit
Beytreibung der Zinnse für den Einsteher nicht befassen kann . Nur in be¬
sonder » Fällen darf ausnahmsweise eine doppelte gerichtliche Hypothek am
genommen werden.

. « ) Die baaren Gelder empfängt die bisher -schon bestandene vollkommen sichere

General - Einstands - Gelder - Casse , welche sie verrechnet und zu 5 proCc.
verzinnst , auch über den Empfang eine Obligation in der bisher gewöhnli¬
chen Art ausstellt.

cl) Jeder Einsteller zahlt neben der Einstands - Summe noch 5 proCt . ihres
Betrags als Lureru - Unkosten ; davon wird das nöthige Locale und Per¬
sonale , Brief - und Geld - Pörto bestritten.

8) Rücksichtlich der Ein st eh er wird verordnet:

U ) Daß dieselben ' sich, wenn sie wollen , unmittelbar bey dem General - Tin .'

stands - Lureau melden können ; nur müssen sie ihre nach dem Gesetz er¬
forderlichen Qualitäten , in Ansehung des Alters , der Aufführung rc. durch

vorzulegende amtliche Attestate Nachweisen. Blos die Beybringung eines
Visitations , Scheins kann nachgefehen werden , da die Einsteher auf jeden

Fall doch noch durch einen Staabs - Arzt rücksichtlich ihrer körperliche»

Tauglichkeit untersucht werden müssen*. .
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K ) Än der Regel ' meldet sich aber jeder , der einstehen will , bey seinem Amt.

Dieses sorgt dafür , daß er mit den nöthigen Attestaten über die gesetzli¬

chen Requisite versehen werde , und schickt sodann dieselben unter Bemer¬

kung der Größe des Einstehers und der Summe , welche er fordert , zum

General , Einstands - Lureau ein , 'welches darnach emnßt , ob er als Ein,

sicher angenommen werden könne oder nicht.

c ) Dergleichen sich bey den Aemtern meldende Einsteher werden von dem Amts,

Phvsicus visitirt , der dafür , wenn der Emsteher angenommen wird , von

demselben einen Gulden erhält , dagegen aber auch für alle Kosten verant¬

wortlich ist , wenn der Einsteher auf seinen Erfundschein hin angenommen,

und nachher bey dcr Ucbergabe an den Cantons - Offizier oder gar erst bey

der Einrangirung dennoch als untauglich befunden wirtz>

ä ) Das LureLu sorgt für die amtliche Bestätigung des Accords zwischen dein

LureLu und dem Einsteller.

4 ) Zur Direktion  des ganzen Geschäfts werden 2 Mitglieder des Ministe¬

riums des Innern und eben so viel aus dem Kriegs - Ministerium ernannt

und beauftragt , denen der jeweilige General - Cantons - Inspektor beygegeben

wird . Zum Sekretariat und der Verrechnung bevollmächtigt jedes der Hey¬

den Ministerien ein Subject , denen eine besondere Remuneration nach Um¬

ständen zugewieftn werden kann . Auch wird ein eigener Tagschreiber ange-

siellt.

Die ganze Anstalt steht unter - er gemeinschaftlichen Aufsicht beyder Ministerien,

und es ist denselben jeden Monat eine genaue Bilance über die Zahl der angenom¬

menen Einsicller und Einsteher und über ihren Beytrag oder resp . Kosten vorzulegen.

Carlsruhe , den 7 . December 1812.

Der Minister - es Innern.

Frhr. von  Andlaw.
Der General- Secretär.

Moßdorff.



Bekanntmachung.
(Die an die Kriegs - Fassen einzuliefernden Gelder betreffend .)

Man hat seit einiger Zeit die Bemerkung gemacht , daß die bey Aemtern und
Recepturenvorkommende Geldlieferungen an die dem Kriegs - Fond attar
chirten  Kassen häufig mit auffallend beschnittenen , abgeschätzten , und andern
gennghaltigen , oder ungangbaren Sorten untermengt gefunden werden.

Da die Rücksendung dieser für keine Kasse passenden Gelder und die Einfor¬
derung des Ersatzes eine überflüssge Geschäfts - Vermehrung , überhaupt es ganz un¬
schicklich ist , dergleichen Geld - Sorten , womit häufig nur Unfug getrieben wird,
weiter in Kurs zu bringen ; so. hat man die Anordnung gernacht , daß künftig alle der,
gleichen dahier ankommende Geld -Sorten auf Kosten des Einsenders , indem man nur

den innern Werths des Gelds als eingeschickt anfieht , in die Münze oder zum Ein«
schmelzen abgegeben werden . Carlsruhe , den 1. December 1812.

Großherzogliches Kriegs - Minister  ium . .
Fischer . .

Vckt Briefs . .
D i e n st - N a ch r » ch t e n.

Se . Königliche Hoheit haben gnädigst geruht, die neu errichtete Lokal,
kvplaney im Hofsgrund (DreisamKreis ) dem bisherigen Vikar allda Andreas
Haug  zu übertragen.

Der bisherige Assistenz-  Arzt Vr . Wiebe !' zuW ertheim- ist unterm 12.
Der . 1811 . als Phystcus allda gnädigst ernannt worden.

Chirurgus ' Heinrich Landherr von Rastadt  hat unterm 25 . Liefrs die
Erlaubniß zur Ausübung , der Chirurgie und Geburtshülfe in - der Eigenschaft eines
Wund - Arztes erster Classe erhalten.

Durch das am 23 . Nov . d. I . erfolgte Absterben des reformirten Pfarrers
Kirchhöfer zu Heidelsheim (Pfinz - und EnzKreis ) ist die dortige reformirte-
Pfarrstelie erledigt worden . Die allenfallstgen Competenten hierum haben sich also
vorschriftsmäßig , jedoch, statt der sonst festgesetzten Zeit von 6 Wochen , wegen der
aus erheblichen Ursachen nöthigen baldigen Wiederbefetzung , binnen 3 Wochen durch
Aas . Kreis - Direktorium zu melden.
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Nachtrag
zum Regierungsblatt Nro . XXXVI.  von 1812.

Wir Carl von Gottes Gnaden,
Grvßherzog zu Baden , Herzog zu Zähringen , Landgraf

zu Nellenburg , Graf zu Hanau rc.

Da bey dem Kriegs - Staat auf vorzügliche Offiziers ganz besondere Rücksicht

genommen werden muß , und Wir erwarten können , daß Unser Adel und Diener .-

schaft ihren Söhnen eine solche Erziehung und Bildung geben , daß sie auch ihre

Versorgung als Offiziers erhalten können , so verordnen Wir , zu Erläuterung und

näherer Bestimmung des 12ten § en der Conscriptions - Ordnung vom 28ten Juny

1812 . wie folgt:

1 ) Wenn durchs Loos der Sohn eines von Adel oder eines in die Rang - Clasc

sen gehörigen Dieners , zum Kriegsdienst getroffen wird , so soll diesem, wenn

er einen andern für sich einstellen will , und nach dem Gesetz , kann,  das

Entstellen nicht eher erlaubt werden , als wenn er sich vorher bey Uns persön¬

lich gemeldet und Zeugniffe über seine bisherige Bildung beygebracht hat.

2 ) Finden Wir , daß alle Umstände so geeignet sind , daß die Erlaubniß zum

einstellen erfolgen kann , so werden Wir solche ohnmittelbar Selbst ertheilen;

im andern Fall aber muß der im Loos getroffene beym Militär bleiben,

und nach Qualifikation , so wie es der Dienst erfordert , Offizier werden.

Unser Ministerium des Innern wird hiermit mrt dem Vollzug dieser Verordnung
beauftragt . Carlsruhe , den fften Oecember 1812.Earl.

Frhr« von Edelsheim.
Auf Sv . Königlichen Hoheit

befördern höchsten Befehl.
Weiß.

46
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Wir Carl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zährittgen , Landgraf

zu Nellenburg, Graf zu Hanau rc.

Zu näherer Bestimmung des 2ten § . der Confcriptions .-Ordnung vom 28.
Jan . 1312 haben Wir beschlossen:

Daß alle in auswärtigen Kriegsdiensten befindliche , nicht pensionirte und
im activen Linien -Diensi stehende Militär .-Personen , vom Staabs - Capitain
abwärts , bey Verlust ihres Vermögens und Unterthanen - Rechts mit dem
Anhang zurückberufen werden sollen , daß sie innerhalb Drey Monaten
sich dahier zu stellen , und wegen ihrer Anstellung das weitere zu erwarten
haben sollen. , ^

Carlsruhe, den 8. Oec. 1312.
> Carl.

Frhr . v. Edelsheim.
- - Auf Sr . Königlichen Hoheit

^ ^ besondeon Hochyen Befehl.
' ' l Weiß.

D i e n st N a ch r i ch L.
Die durch Pensionirung des alten kränkelnden Pfarrers Harz  frey gewordene

Pfarrey Rauenberg (im Neckarkreis ) ist dem dortigen Benefiziaten Hermes
übertragen worden.

T o d e s - § ä l l e.
Am I5ten Nov . d. I . ist Kreis , Nach vr . Engelberger in Frey  bürg.
Und den 20ten desselben Physicus und Qberhebarzt Or . Iägerschmi dt zu

Heidelb erg  mit Tod abgegangen.. ^

/
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R e g
Grvßherzvglich - Badisches

i e rung s b l a t t.
Carlöruhe , den 24 . December 1812.

Rechts - Belehrung.
(Die vor Einführung des neuen Lantrechts errichteten Ehevcrträge betreffend.)

§ ) a man gegen Vermuthen in Erfahrung gebracht hat , daß über die fernere Gül¬
tigkeit der vor Einführung des neuen Landrechts errichteten Eheverträge hie und da
bey einzelnen Aemtcrn Zweifel entstanden sind , vhnerachtet das Ite Einführungs -Ldiet
Art . XII . Z . Z . die Bsurtheiluug der Vermögens - Rechte der Ehegatten aus früher
eingegangenen Ehen nur bey solchen, „welche nicht durch Eheverträge ihre Lhever-
hakmffe schon vorhin festgesetzt hatten " auf das neue kandrecht gewiesen hat;  so wird
Hiermit zur allgemeinen Kennuuß und Nachachtung Nachstehendes bekannt gemacht:

Ehevertrage , welche nach den zur Zeit ihrer Errichtung geltenden Gesetzen gültig
verfaßt worden , bleiben auch nach Einführung des neuen Landrechts gültig , auch

- dasjenige , was sie über die Vererbung verfügen , und nach damaligen Gesetzen
verfügen konnten , bleibt ferner wirksam , da eine Vererbung nach gültigen Ehever-
trägen vermög Land - Recht Saz 1091 noch jetzt , wie vorhin , statt findet ; nur da,
wo über künftige Vererbung darinn nichts verfügt , oder das Verfügte schon nach
altem Recht ungültig ist , also die gesetzliche Erbfolge erntritt , muß diese letzte nach
neuem Recht ermessen werden , wenn die Erbschaft zu einer Zeit eröfner wird , m
welcher das neue Recht schon galt.

Larlsruhe , den 2 . December 1812.

- Großherzogliches Justiz Ministerium.
' - o Frhr . v. Hövel.

47
Vck. Uhr Han»
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Verordnung.
(Die Bestrafung der ungehorsam ausbleibenden Miliz - Pflichtig -n betreffend.)

Da die im § . 11 . des neuen Conftriptions - Gesetzes v. 25 . Juny d . I . anger

ordnete Confiskation des Vermögens der vom Loos getroffenen beharrlich ausbleibenden

Miliz - Pflichtigen nicht blos die Bestrafung des Abwesenden , sondern vielmehr noch

die Abschreibung aller Mittel , welche seine pflichtwidrige Entfernung erleichtern

könnten , beabsichtigt , und daher Hey späterer Zurücbkunft und Abgabe desselben ' an

das Militär , nach Maasgabe der Umstände , jedoch nur nach Ermessen und

auf dem Wege der Gnade eine ganze oder theilweise Vermögens - Zurückgabe Statt

findet , in einem solchen Fall aber aus einer bereits erfolgten Einziehung und nach,

heriger Restitution des Vermögens öfters Jncsnvenienzcn entstehen ; so wird festge¬

setzt, daß der endgültige Uebergang des in Beschlag genommenen Vermögens eines

abwesenden Milizpflichtigen auf die Staats -Lasse erst alsdann Statt haben soll , wann

sein Tod in dem Ausland dargethan ist, oder wann derselbe sem 40stes Lebensjahr

znrückgelegt hat , und folglich, , der Regel nach , nicht wohl mehr zu Kriegs - Diensten

verwendet werden kann.

Bis auf diesen Zeitpunct kann also das Vermögen blos in Beschlag genom¬

men werde » , »nv es versteht sich übrigens , daß » ach ^ den bereits hierüber bestehen¬

den älteren Verordnungen , namentlich jener v. 14 . März 1809 . Reg -Blatt m.

§ . 6 ., das noch nicht angrfallene , sondern nur zu hoffende Vermögen , mit Umgehung

der Jnventarisirung , vorläufig blos artgemerkt , überhaupt aber die den Eltern oder

sonst Jemand rechtlich zustehcnde Nußmeßung oder freye Disposition durch den Be¬

schlag nicht beeinträchtiget werden kann.
Zugleich wird zur Erschwerung und Bestrafung des ungehorsamen Ausbleibens

von der Messung und der Ziehung festgesetzt , daß auch jene abwesende Miliz - Mich,

tige , welche das Loos nicht zum activen Dienst beruft , wie die vom Loos getroffene,

aber noch vor der Abgabe an den Kantons - Ofsicier zurückkehrende für ihre gesetz¬

widrige Abwesenheit , wann sie solche nicht durch besondere Verhinderungen rechtfer¬

tigen können , mit der im § . 11 . des neuen Conftriptions , Gesetzes angeordneten Ge-

fängniß - Strafe von 8 bis 21 Tagen zu belegen find . Carlsruhe , den 12 . Der . 1812 .

. . Der Minister des Innern.

Frhr . von Andlaw.
Der General - Secrctär.

Moßdorff.



B c k § n n t m a ch u n g e n.

25 t

Da ruan wahrgenommen hat , daß seit einiger Zeit viele falsche Würtembergische

Sechskreuzerstücke circuliren ; so wird dieses zur Warnung des Publikums mit dem

Ansügen bekannt gemacht , daß diese falschen SechskreuzerStücke an der nachgeahmten ver¬

schlungenen Chiffre/ ' und K, an dem schlechten Gepräge der Buchstaben der Umschrift , und

dem aus dem Zirkel tretenden Worte Wurt : wie auch an der zu fercht gravirten , und

zugleich unförmlichen Jahrzahl 1810 . , an der auffallend weißen Farbe und hohe»

Rothe ihres inner « Stoffes , der stark überstlbertes Kupfer ist , bey einigem Abreiben

zu erkennen sind . Carlsruhe den 10 December 1812 .

Finanz Ministerinm.
In Ermanglung des Ministers.

Hofer.
Vckr. Heidenreich.

Nachdem das von Sr . Königs . Hoheit  angeordnete Ge neralEinstandS-

Büreau  mit dem gestrigen in Wirkung getreten ist , und zu Mitgliedern von Seiten

des KriegSMinistermms der Staatsrath Fischer,  der GeneralMajor Joseph von

Stockhorn  und der GeneralLantons -Jnspector Oberst von Vredenfeld, — und

von Selten we- NKMsirvlutns des Innern der Staatsrath Ruth  und der Vicedirecr

tor von Türkheim  ernannt worden sind ; so wird dieses zur allgemeinen Kenntniß

gebracht , mit dem Anfügen , daß sich nunmehr alle , die in den Fall kommen , ein¬

stellen oder entstehen zu wollen , nach der im Regierungsblatt XXX,VI . vom

8ten d. M . enthaltenen Verordmmg zu benehmen haben . Carlsruhe den 10cen Dec.

1312.

Gen eral Einst andsBüreau.

D i e n st N a ch r i ch t e n.

Seine Kö  n i g l . H o h e i t haben gnädigst geruhet , dem an dem hiesigen Lfeeum

angeßellten Lehrer Kühlenthal  den Charakter als Diaconus zu ertheilen.

Ferner haben Hochstdieselben  die durch die Pensionirung des Pfarrers Kes¬

sel erledigte Pfarrey Haimbach  dem bisherigen Kaplan , Placidus  Jüllich zu

>
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Waltershofen und die hierdurch erledigte Kaplaney  Waltershofen dem Pidsier Athanas Ott gnädigst konferirt.

Weiter haben Seine König !. Hoheit Sich gnädigst bewogen gefunden , das
erledigte 2te StaabsChirnrgat Klein laufen bürg  dem OberWund - und Heb , Arzt
Sebastian Faller von St . Trut pert  zu übertragen , und

den bisherigen Plantage -Inspector Mezger zu Rastatt , als Universitäts -Gärtnerin Heidelberg anzustellen.

Der Fürstlich Leiningifchen Präsentation für den Kaplan Merkel von Küls-
Heim  auf die Pfarrey Eyersheim  ist die Staatsgenehmigung ertheilt worden.

Die von der Fürstlich Leiningenschen Standesherrschaft geschehene Präsentation
des evangelisch lutherischen Pfarrers Lammay zu Laimbach,  zu der erledigt gewe¬
senen Kaplaney Untersch üpf (Main-  und Tauberkreis ) hat nach Höchster Entschlie¬
ßung vom 29ten Oktober d. I . die Landesherrliche Bestätigung erhalten.

L o L e s - F a l l.
Am 2ZtenzNovember d. I . ist der AmtsRevisor Seifried zu Mud au mir Tod

«bgegangen.

Berichtig v n g.
In dem Regierungsblatt vom I9ten Sept . d. I . l l̂ro . xxvill . Seite 186 .

wurde auf der neuen Poststraße von Freyburg nach Schaffhaufen die Distanz von
Freyburg nach Steig auf 1^ Station bestimmt.

Dieffs wird nun dahin berichtiget , daß zwar von Freyburg aufwärts nack Steig
für Station , von Steig nach Freybnrg aber nur für 1^ Station bezahlt wer¬
den muß . Carlsruhe dm Ltm December 1812.
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Jager - und Jagerpursche, VorladungsArt vor die Bezirks-Aemtcrs. Vorladung.
Jauner, Untersuchung und Zusammenrechnung ihrer Verbrechen^ Veyl»zu —
Injurien von Civil- wider Militair-Personen, Beylage zu —-
JnserationsGebühr. s. Druckkosten»
Jnspeetorm für Polizey, Zoll und Accis, deren Dienstobliegenheiten —
Instruction für die Accisoren. s. Acciser.
— — — — Acmter, Criminal-Untcrsuchungen betreffend»Beyl. zn —
— - — — AmtsRevisoren» s. AmtsRevisoraL
— — — — Hauptzollers»Hauptzoller.
— — — das HosbezirksAmt»s. HosbezirksAmt»
_ — dis JustijAemtcr, den EhcicheidungsProzeßbetreffend —
— — — — Zollers. Zollorduung.
Inventuren,, wo solche iu Bezug auf die Accisschuldigkeit nöthig. —
Juden, deren Oberrath und kirchliches Regiment,. Ernennung der Rabbiner,

Obcrrathe, und übrigen RcligionsDiencr und weltlichen Vorstände
— — Gcmeinds- und Schutzbürgerliche Annahme derselben —
Justiz-Verwaltung,, rückstchtlich. der KanzlcysDgens>Kanzleysaßigkeit.

K»
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IX . 53
IX . 50

XX . 2r
XX » 15

VI . 27

XX . l

XXIX . I8Y

XVI . yi

XIX . 103
XIX . 104

KMzkeysMgkeitt diese genießen die Lehens- Standes- und Grundherrlich--
keitsSachen und Stammgutsstreitigkeiten» Als Beklagter die
Staats - und Kirchen-Kaffc» und allgemeine Landcs-Anstaiten, die
Großherzoglichen Familienglieder, die Standeshrrrn, die höhere Hof-
Md StaatsDienev — — — XIV . 75

Kaufbriefe über herrschaftliche Domainen-Veräußerungen. s. Doniainen.
KauKeutes, Haadelsleute.



XVII -

Kettenstrase betreffend. Beylgge zu — —
Kiefer die zugleich Weinhändler sind, deren Weinabgabe betreffend —
Kinder, uneheliche, deren Ernährung, s. Bastarde.
Kirchenbausachen, strittige, welche Stelle darin entscheide— —
Kirchenkassen sind Kanzleysaßig. s. Kanzleysäßigkcit.
Klagsreyheits. Straflosigkeit.
Kostenvorschuß für die Erledigung eines Prozessess. Prozeß. '
Krämerwaarcn, Verzollung derselben wenn sie auf ausländische Märkte ge«

bracht werden, s. Zollordnung.
Kreisdirrctorien, deren Competenz in strittigen Kirchenbausachen, s Kirchrnvausache«.
Kriegsdienste, auswärtige, Zurückberusung derer die in solchen sich befinden,

s. Militairsachcn. —
Kriegssteuer, außerordentliche, Erhebung derselben — - »
Kurkosten bey Verwundungen, s. Verwundung.

L.
Landes-Anstalten, allgemeine, sind Kanzleysäßig. s. Kanzleysäßigkeit.
LandesVerweisung, Gesetz hierüber, Beylage zu — —
Landes-Verweisung kann nicht wider Inländer erkannt werden. Beylage zu
- - — — — wie solche zu verkünden, Beylage zu —
Landrecht, neues, s. Code Napoleon.
Landreiter, s. Zolldiener.
Landschafts-Kassen, deren Capnal-Tcholvr̂̂ chc«»»» — —
LandzvllDrdnung, neue. s. Zollordnung.
Lehcnsachen sind Kanzleysaßig. s. Kanzleysäßigkeit.
Lügen, gerichtliche, Erforschungsmittel, -Beylage zu — —
— — wie solche zu bestrafen̂Beylage zur — —

Nro. Pag.
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XXX . »01

XXL r»r
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XX -4
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XX. 14

XII. 67
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M.
Maas,, Einführung der neuen in den.'Wirthhäusern, Eichen'der steinernen und

Giasgesaße, Bezeichnung derselben, Mustergesäße, Strafe für unge¬
eichte Glasgefäße, Verkauf und Gebrauch derselben

Magazin für dir Handlung, Handels-Gesetzgebung und Finanz-Verwaltung
Frankreichs und der Duades-Staaten — —

Mannheimer PolizeyCommission, JahrsBerichts-Labelle über ihre Geschäftsführung
Markte, ausländische, Besuchung derselben, rücksichtlich der Maaren Verzollung,

s. Zollordnung.
Meineid eines Zeugen zu Gunsten eines Verbrechers, wie zu bestrafen.

Beylage zu — — — —
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rviii

Milderung«! in Strafsachen, s. Strafmilderung
Militairsachen:

Cartrl Mische« Baden und Wärzburg — —
Neue- Conscriptions- Gesetz, Aufhebung der Altern, Beschränkung

der bisherigen ConscriptionsFreyheit; Behandlung des Conscriptions»
Geschäfts, Messung, Militair-MaaS, Ziehung, Visitation, Ge»
brechen der Conscriptions-Jünglinge, Einstands-Verträge, Conscrip¬
tionsFreyheit der Theologie beflissenen — —

Druckfehler in dem neuen Conscriptions-Gesetz — —

Ankauf und Eintausch militairischer Armatur-- und Monturstücke,
deßfallsiges Verbot

Errichtung eines General-TinstandS-Büreau — —
Die Söhne der von Adel oder eines in die Rang-Classe gehörigen

Dieners wo sie die Erlaubniß zu suchen haben, wenn sie einen Mann
für sich riostellrn wollen — — —

Zurückbrrufung der in auswärtigen Kriegsdiensten stehenden Militairpersonrn
Bestrafung der ungehorsam ausbleibenden Miiijpflichtigen —
Untersuchung und Bestrafung der Soldaten, wegen Verbrechen un¬

bürgerlicher Vergehungen im Urlaub, Beyl. zu — —
Untersuchung wo Civil- und Militair-Personen zugleich verwickelt.

Deylage zu —
Monturstückc, militairtsche, deren Ankauf oder Eintausch, s. Militairsachen.
Münzen, beschnittene und abgeschätzte re. Erfolg wenn solche an Kriegskasse«

eingesendet werde« — — — —
— —, CurS der6 Liv. oder Laubthaler, und kleinen Thaler —
— —, falsche Drabanter Thaler und falsche SechskreuzerStücke —
— —, — «ürtembergische6 kr. Stücke — —

N.
Nachtquartier der Zoll-Polizey- und AectSdieuer. s. Zollgardiste«.

NaturalisationS-Erlaubni-, Kaiserlich französische betreffend
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O.
OberEirmehmer, drren Dienstoblirgenhrkt und Brsugniß
Obrr>Hofmarschalln«Amt zu Carlsruhe, dessen Gerichtsbarkeit, s.HofbrzirksAmt
Ober-Polizey»Zoll- und Accis-Inspeetoren, deren Anstellung und Obliegenheit
Ober-Zoll«und Accis-Einnehmer, deren Dienstverhältnisse —
Obligationen, Zernichtung, s. Staats-Obligationen.
Ohmgelds-Ordnung, neue — — — —
— — — —, nachkrächtliche Bestimmung, Beyl. zu— —
— — — , Rückvergütung des Ohmgeldes an Wirthe wann fir im

Großen»erkaufen2. Beyl. zu — — —
— — — —, Ohmgeld vom Bierfieden und Draudweinbrrnnen.

rte Deylage zu — — — —
Erläuterung des§. iS. derselbe» -7-

Ordination der evangl. Psarr-Kandidaten. s. Psarrvicarii.
Organisations-Nachtrag, das BezirksAmt Endingen betreffend —
Lrganisations-Edict8tess. Strafgerrchtigkeitspfiege.
Orgrlbauwesen im Lande betteffend — — —
Ortsgerichte, Verwandtschaft der GerichtsPersouen betr. s. Verwandtschaft.
Orts-Zoller und Accisor. s. Accisor und Zoller.
Ottersweier, Freyplatz in dem weiblichen Erziehungs-Institut daselbst —

Pässe, Legalisation der im Ausland gebraucht werden lolttnoen —7
Papiere, betrüglicher Gebrauch derselben, s. Urkunden.
Paßvisirung für solche Personen die nach Bayern zu reisen gedenkt» —
Patentstcuer der Weinhändler betreffend, s. Weinhandrl.
Peinliches Gefängniß. s. Gefängniß.
Psarrvicarii, evangelische deren Ordination— — —
Pflastrrgeld-Defraudationen, durch wen, und nach welchen Gesetzen solche zu

bestrafen, s. Brückengeld.
Plattirtr Gold- und Silberwaaren. s. Gold- und Silberwaareu.
Polizey- Aecis- und Zovdiener. s. Zollgardiste».
Polizeygardisten. deren Bestellungs. Zollgardiste».
Post-Ablösungs-Station in Hilzingcn — — —
Post-Beamten, die Befähigung zu Psstdiensten, Ausnahme und Beför¬

derung betreffend— —- — —
Post-Cvurier-Taxen, deren Erhöhung — 7-
Postdienste, Befähigung dazu. s. PostBeamte.
Post Entfernung, zwischen Coostauz und Radolfzell —
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XX

Nro. Pag.
Postsachen, Briefporto-Taxe neue, allgemeine Eknsührung— — IX. 47
— —, das Blasen der Postillions in der Residenz betreffend — XII. 69

Poststraße, neue, für Extraposten von Freyburg nach Schaffhausen — s XXVIII. 186
1 XXXVII. 2zr

Post'WagensBegleitung — — — —- VI. 24
— — Waarenversührung auf demselben, deßfalliige ZollTarife. ite Beyl.zu XV. —
Prozesse, Ueberstcht über den Stand derselben, s. Tabelle.
— —, unheilbare Misleitung derselben. Beyl. zu — — XX. n
— —, Vorschießung der Kosten. Beyl. zu — -- XX. 5
Prüfung der RechtsPractikanten. s. NechtsPractikanken.
— —/der  im Postfach Anstellung suchenden, s. PostBeamten.

Q.

Quast-Nothzucht. s. Halbnothzucht.
R.

RealJnjurien. s. Verwundung.
Rechners-Untreue, Bestrafung derselben. Beyl. zu — — XX. 22
Aechtsbelehrung, über die Eintragung der Vorzugs- und Unterpfands Rechte s II . 6

in die Gerichts- oder Unterpfandsdücher — — 1 XI . 66
, die Aenderung der Eheverhältniffe durch das neue Landrecht,

insbesondere in Ansehung der allgemeinen Güter-Gemeinschaft betr. X. 57
— — —, über die in ältern Eheverträgen geschehene bloße Nückweißung

auf ältere Gesetze oder Gewohnheiten — X. 59
— — —, den Vollzug auswärtiger Urtheile auf Vermögen der Unter¬

tanen im Lande betreffend — — — xx . 109
— — —, ältere Cheverträge, deren Gültigkeit — — XXXVII . 229
— — —, Ehescheidungs-Prozesse betreffend — — xxix . iZy
— — —, Klage in Ehesachen, Herzenshärkigkeit betreffend' — XXXIII . 21z
— — —, wie fern bey Auseinandersetzungder Eheweiber und der andern

Creditoreni« den Ganten der Ehemänner, das summarische Ver¬
fahren, oder der ordinalre Prozeß eintrete — — XXXIII . 211

— — —, über das Fte Org.Edict gesammelt und erweitert, s. Straf.
gerechtigkeitsPflege.

Rechtsfürsprecher, in welchen Fällen dergl. zu bestellen. Beyl. zw
— XX ^

8
10

f XX. HZ
RechtsPractikanten, deren xractische Befähigung und Prüsung XXXIV. 217

k XXXV. 219
Rechtswissenschaft, das Studium derselben betreffend — — XX. HZ



Nro. Pag
Reeurs, wohin« in bürgerlichen und in polizeylichen Vergehen genommen werde,

Bestimmung einiger Frevel, ob sie bürgerlich oder polizeylich. Beyl.zu

— an die Gnade, ans Recht re. Beyl. zu — —

NegierungsBlatt, Bestimmung des Preises für dasselbe pro iZn —
Neligionsmündigkeit, deren Bestimmung auf das löte. Jahr — —
Revisorate. s. AmtsNevisorate

S.

XX. 4

XX. i IO
V. n

XXVI . iZ4
XII . 69

Saljdebit im Bruchsalischen— — — — I . 2
SalzEinschwärzung, Anbringgebühr betreffend, s. Anbringgebühr.
— — — —, Bestrafung, i . Beyl. zu — — XV. 10
Schärfung der Strafen, wodurch solche bestimmt werde, s. Strafschärfung.
Schatzungsfreyheiten von neuen Umbrüchen die bisher verwilligt waren, und

künftig verwilligt werden betreffend — — XXV. 14-
Schmerzcngeld bey Verwundungen, s. Verwundung.
Schulden der Landschafts- oder Steuer-Bezirks Lassen, s. Landschafts- und

Steuer-Bezirks-Cassen.
Schuldlosigkeit und Straflosigkeit, s. Straflosigkeit. -
Schule, lateinische, in Freyburg. s. Freyburg.
SchutzbürgerAnnahme der Juden, s. Juden.
Schwei», Commerj-VertrgLMit. derselben, s. Staats-Vertrag.
Scribentcn, deren Verpflichtung —- —^ XXIX . r8y
Selbstmord, versuchter, wie zu richten, Beyl. zu — — XX. rz
Silberwaaren, plattirte Bezeichnung und Verkauf betreffend. s.Gold- und Silberwaareu.
Soldaten, inländische, s. Militairsachen.
Spedition der Kausmannsgüter. s. Zollordnung.
Staatsdiener, die höhere sind kanzlcysäßig. s. Kanzleysaßigkeit.
Staatsgutheißen bey Vermächtnissen für Allmosen und Messen betreffend— XXVIII . 185
Staatskassen sind kanzleysaßig. s. Kanzleysaßigkeit.
StaatsObligationen, Zernichtung eingelöster — — ' VUl . 44
Staatsschreiber, s. AmtsNevisorate und Notarien.
Staatsschulden, insbesondere die Landschafts- und SteuerBezirksCapikal-Schnl-

den betreffend, s. Landschafts- und StcuerBezirksCaffen.
Staatsvertrag zwischen Baden und Hohcnzoller Sigmaringen mehrere Aus¬

gleichungen über gegenseitige Ansprüche an gewisse Orte und Ge¬
fälle, Patronatrechte re. — — — XXIV . 14;
— zwischen Baden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft— XXVII . 157

— — mit dem Eidgenossischcn.Canton Argau besonders rürksichtlich der Zölle XXVII . 176



XXII

Staatszeltung, Druckkosten für obrigkeitliche Bekanntmachungen, s. Druckkosten.
Stadtgerichte, Verwandtschastsverhältnisse der Gerichtspersonen betreffend,

s. Verwandtschaft.
Stammgutssachen sind kanzleysäßig. s. Kanjleysäßigkeit
Standesherren deren Accisfreyheit. — — —
— — —, Weinhandlungs.Patent der Kellereyen derselben —
Standesherrlichkeitssachen, sind kanzleysäßig. s. Kanjleysäßigkeit.
Standeshcrrn sind kanzleysäßig. s. Kanjleysäßigkeit.
— — — deren Sohne sind Conscriptionssrey — —
Stempelpapier, der Gebrauch desselben nach der StempelLrdnung wird erinnert
Steuer, außerordentliche, wegen dem ausgebrochenen Krieg, s. Krkegssteuer.
Steuer-Bezirks-Caffen deren SchuldenTilgung betreffend —
EteserEinsammler, deren Abrechnung und ReifeGebühr— —.
SteuerFreyheit von neuen Umbrüchen betreffend, s. Schatzungsfreyhcit.
Stimmengleichheit in richterlichen Aburcheilungen, wie zu verfahren, Bcyl. zu
Strafe wegen unrichtigen oder nicht legal geeichten Glas-Gefäßen der Wirthe
Strafgerechtigkeitspflege, Sammlung der Erläuterungen über das 8te Orga-

fationsEdict — — — —
— — — — Berichtigung eines Fehlers in dieser Sammlung—
Straflosigkeit und Schuldlosigkeit auch Klagsreyheit betreffend, Beyl. zu —
Strafmilderung und Strafschärfung, Rücksichten welche dabe- eintreten; die

Rücksichten werden theilsk«'»«h physischr, eyktls durch moralische
Lh»c-Bkschaffenheiten bestimmt, Beyl. zu — —

Strafschärfung. s. Strafmilderung.
Strasurtheile, deren Abfassung, Beyl. zu — — —
— — in peinlichen UntersuchungsSachen wider einen Diener, Bcyl. z»
— — —, welche landesherrliche Bestätigung erfordern. Beyl. zu —
Strasverhaft, wie und wann die Gesängnißzeit in solche einzurechnen.s.Gefängnißzeit.
Strafverwandlung betreffend. Beyl. zu — - —
Studium der Rechtswissenschaft betreffend, f. Rechtswissenschaft.r.
Tabelle, über den Stand der Civil-Prozesse bey den Ober- und den Hofgr«

richten auch Justizkanzleyrn — — —
Tarif über die Verzollung der Maaren aus den Postwägen. ite Beyl. zu—
TaubenAusflug ans das Feld, zur Saat - und Aernteteit betreffend —
Taxe», wegen der Weinhändler-Patente — — —
— —» bey  hrrrschaftlichen Domainen» und sonstigen Naturalverkäufen,

auch bey Bestands-Begebungen betreffend — —
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Tax0rb«u«g der Apotheker, s. Apotheker.
Theilungs-Commissarien der AmtsRevisorate, Befugniß zu Fertigung der Gt«

schäfte für Personen außerhalb ihres Bezirks. s. AmtsRerisorate.
Theologiestudirende sind Bedingnißweise Conscriptionsfrey. s. Militairsachen.
Todt bürgerlich, ist der— zur Todesstrafe verurteilte, Beyl. zu —
Todesstrafe, welches Gericht solche erkenne, Beyl. zu — —
— — —, dir Verkündung derselbe« zieht den bürgerlichen Tod nach sich.

Beylage zu — — — - -
Todtschlag, vorsetzlicher und mutwilliger, wie zu beurteilen. Beyl. zu —
Trauung, Vorlesung des 6ten Kapitels des neuen Landrechts betreffend—

U.
Uneheliche Kinder, deren Ernährung, s. Bastarde.
Universität Freyburg, Frequenz derselben - --- - -

-- — . —, Heidelberg, Frequenz derselbe» — —
Unterpfandssachen, Rechtsbelehrungen über die UnterpsandsRechte —

— — — —, richterliche Unterpfänder, deren Collocation in Ganten—
— — — gesetzliche Unterpfänder deren VorzugsRechte in Ganten

— — — —, bedungene Unterpfänder, deren VorzugsRecht in Ganten
Untersuchungen, gegen Civil- und MillkairPeisvuin, _ —
— — —, über Verbrechen der Züchtlinge und Arbeitshäuser. Beyl. zu —
— — —, peinliche, wie solche zu führen wenn der Beamte einen nicht

zu JustizDiensten angestellten Stellvertreter dazu nimmt. Beyl. z»
— — —»Confrontationen betreffend, s. Confrontation.
Untersuchungsverhast, wie und wann solcher in den Strafverhast mit rinzu«

rechnen. Beyl. zu — — — —
Unzuchtsvergehen, deren Untersuchung, Vaterschaft? , und AlimenteuKlage betr.
Urbarmachung öder Plätze, Zehend- und Schatzungsfreyheit derselben betr.

s. Zehendfreyheit.
Urkunden, betrüglicher Gebrauch derselbe» von einem Dritte». Beyl. zu —
Urtheile ausländischer Gerichte, deren Vollzug auf Vermögen der Untertha.

uen im Lande betreffend, s. Rechtsbelehrung.
V.

4

4

Daterschastsklage, die unehelichen Kinder betreffend, s. Unzuchtsvergehen.
Verbrecher, deren Auslieferung betreffend, wenn solche Franzosen sind
— —, deren Auslieferung und Gerichtsstand betreffend. Beyl. zu
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XXIX

Verbrechen, Bestrafung der wiederholten; Beyl. ;u — —
— —, in welchen Fällen solche eine Strafmilderung oder Strafschär¬

fung nach sich ziehen, s. Strafmilderung.
— —, mehrere, Bestimmung welche gleichartig und welche verschie¬

denartig sind, und wie es bey mehreren Verbrechen die in der Be¬
strafung rusammenlausen, zu halten. Beyl. zu — —

Vergehen, bürgerliche und polizeyliche, rücksichtlich desjRccurses, Beyl. zu—
Verkündungs-Anstalten, Nachtrag dazu, die unentgeldliche Einrückungen betr.

s. Druckkosten.
Verkündungs-Anstalt, anstatt der HandelsGerichtsSäle, wechselfähige Handels¬

leute betreffend, s. Handelsleute.
Vermächtnisse für Allmosen und Messen, Staatsgutheißen betreffend —
Verpflichtung der Scribenten. s. Skribenten.
Derrechner, untreue, Ersatz des Veruntreuten, wann er zu gut gerechnet wird.

Beyl. zu — — — —
— — — —- , Bestrafung der Untreue — —
Versäumnißkosten bey Verwundungen, s. Verwundungen.
Versteigerung der wegen Zolldefraudation confiscirten Maaren betreffend,

s. Zollordaung.
Verträge von Staatswegen, s. Staatsvcrtrage.
Verwandtschastsverhältniffeder Orts-Gerichts-Personen, wie es in solchen

Fallen zu halten —. — —
Verwundungen, SchadrnTrsatz, Schmerzengeld, Kur- und Versäumnißkosten.

Beylage zu — — — —
— — —, nicht gefährliche, Bestrafung derselben; Beyl. zu —
— — —, das Urtheil der Aerzte und des Richters dabey betr. Beyl. zu
Dicarii, rvangel., deren Ordination, s. Pfarrvicarii.
Vorladung der Ausgetretenen, wie solche abzusaffen; Beyl. zu —
— —, wie die Förster und Iägerpursche zum persönlichen Erscheinen vor

den BeziksAemtern vorzuladen — — —
Vorstellungen an Sr . Königliche Hoheit, wo und wie solche einzugebk».

s. Bittschriften.
VorzugsRcchte bey Ganten, s. Gant. W.
Maare, confiscirte,wegen Zolldefraudation, Versteigerung derselben, s. Zollordnnng.
Waldanzündung, Bestrafung deswegen; Beyl. zu — —
Waldsage, deren Anwendung — — —
Wandern der conscriptionspflichtigen Handwerker betreffend —
Wasserzoll, deßfalisiger Vertrag mit der Schweiz, s- Staatsvertrag.

Nro. Pag.
XX . 26

XX . / 27
l 2Y

XL 4

XXVIII . 185

XX . 22
XX . 22

XXI . 120

XX . 9
XL - 7
XX . 17

XX . IZ

XXII . 128

XX . 17
IX . 50

XXIII . IZZ



XXV

Wasser-Transit-Zoll, dessen Erhebung und Verrechnung — —
Wechseifähigkeit der Handelsleute. s. Handelsleute.
WeinEinlage, was dabcy zu beobachten, Erläuterung zur Accis Ordnung—
WeinhandlungsPateute. s. Weishandel.
Weinhandel, Patente der Weinhandler, der Kellcrcycn, Gebühren wegen!

WeinhändlerPatente — —
Weinverkaus, der Wirthe, im Großen, 2te Beyl. zu —
—i — , der W inhändler, rückstchtüch des Aecises. s. AceisOrd.

Strafe der cntgegcnhandelndcn. 2te Beyl. zu —
Wein- und Bierschank, unbefugter, wie zu bestrafen —
Wiederholung der Verbrechen, s. Verbreche».
Wilderer), Bestrafung derselben; Beyl. zu —
Wlnkclwirthschaften. s. Weinschank.
Wirthcreytreibung, unbefugte, s. Weinfchank.
Mrths-Maase, Einführung der neuen, Eichen derselben rc. f. Maas.

Zahlungsfiuchti'gkeit, boshafte, Bestrafung derselben, Beyl. za —
Zchend- und Schatzungssrcyhciten» bisher auf neue Umbrüche vrrwilligt gewe¬

sene, und künftig vernnliigt werdende betreffend— —
ZeitungEinrückungsgcbühren. s. .Druckkosten.
Zeugen zu Eheberrdunge«. s. Ehevertrage.
Zcugniß, falsches, zu Gunsten eines Verbrechens, s. Meineid.
Zeugen-Eide betreffend. Beyl. zu —
Zcugenverhör im EhcscheidungsProzeK — — —
Zolldienste, Vorschrift über die Besetzung derselben — —
Zoller, deren Anstellung, Abrechnung, Reiscgeböhr, Caution —
Zottgardisten, deren Anstellung, Kleidung, Armatur, Dienstobliegenh«

Verköstigung, Logis — —
Zollordnung, neue für das ganze Großherzogthum — —
— — — >Berichtigung eines Fehlers darin — —
— — —, verschiedene Berichtigungen derselben — —

, Bestimmung einiger Routen für Kaufmannsgut —
— — —, deren Einsühruagsttrmin — - —
— — —, die HolMsfuhrlare betreffend — —
— — —, ueue, Modistcationen, Erläuterungen und nachträgliche Bestim¬

mungen in Verzollung mehrerer Artikel, auch Distanz-Bestimmungen
eiaiger Haurpstraßen. Verzollung der Maaren die aus Postwagea
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eingeföhrt werden; dcßsavsige ZollTarife. Verzollung der Maaren die
auf ausländische Märkte gebracht werden. Verzollung der Früchte
und des Mehls der Ausländer das im Land gemahlen worden, ite Bcyl. zu

Zollordnung, Anbringgebähr von Zolldesraudationen und SalzEinschwärzun-
gen. ite Beyl. zu — — —

— — —» Zollbestimmung für einige Gegenstände — —
— — —, ferner dergleichen — — —
— — — , Bestimmung des Preises der Zollordnung - —
— — —, einige Abänderungen in derselben rückstchtlich der Schweiz, s.

Staaksverkrag.
— — —, einige Bestimmungen in Zollsachen» rücksichtlich des Eidgenössi¬

schen Cantons Argau. s. Staatsvcrtrag.
— — —, weitere Modifikationen, Nachträge und Berichtigungen in Be¬

ziehung auf Verzollung mehrerer WaarenArtikel, Spedirung,
Transitirung Ser Güter — — —

— — —, wie und durch wen die Versteigerung der wegen Defraudation
confiscirten Maaren vorzunehmen— — —

— — —- , besondere Modificakionen in Beziehung aus ZvllDesraudations«
strafen; auch Defraudations-Untersuchung, Versteigerung confiscirterWaaren — — — —

ZollTarife. s. Zollordnung.
Zuchthausstrafe, lebenslängliche, welches Gericht solche erkenne. Beyl. zu —— worin die geschärfte bestehe. Beyl. zu — —
— — —verschiedene  Grade derselben. Beyl. zu — —
Züchtlinge, Untersuchung deren Verbrechen, s. Untersuchung.
Zuckerfabrikation aus Kartoffel» und Waizenstarke, dcßfalls erforderliche Er-

laubniß betreffend — — —
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